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Vorwort  
 
Das Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit besteht in einer erstmaligen Erforschung 
der Grundlagen zur Frühgeschichte des Geschlechts und der Genealogie der frühen Stämme 
(Cluster) des Kurmann-Geschlechts bis 1600 n.Chr. Meistens endet das Interesse der Familien-
forscher an einer weiteren Bearbeitung beim Versiegen der schriftlichen Quellen. Nicht so im 
vorliegenden Fall, wo die Grundlagenforschung auf den folgenden vier Standbeinen beruht: 
 
1. der schriftlichen Quellenforschung,  
2. der mittelhochdeutschen Namensdeutung, 
3. der mündlich tradierten Familienüberlieferung mit Validierungsverfahren und 
4. der genetisch-genealogischen DNA-Analyse von Kurmann-Probanden. 
 
Die unter den Punkten 2 bis 4 erwähnten  Arbeitsmethoden, die gestatten, über die dürftigen 
schriftlichen Quellen hinaus vorzustossen und dadurch wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die 
ansonsten nicht möglich gewesen wären. 
 
Obwohl die Anwendung der genetisch-genealogischen Y-DNA-Untersuchung erst in den 
Anfängen steckt und deshalb die daraus gewonnen Erkenntnisse derzeit noch einen 
beschränkte Aussagekraft haben, verspricht dieser Ansatz künftig interessante Einblicke über 
das Leben der frühen Vorfahren-Stämme (Cluster) im frühen Mittelalter, der Antike sowie der 
Urzeit, lange vor der Zeitepoche der Zweitnamensgebung.  
 
Im Teil X wird erstmals ein systematisch-wissenschaftlicher Ansatz der Genealogie des 
Kurmann-Geschlechtes gegeben. In den Unterabschnitten I und II wird der Genealogie der 
Stämme vor 1600 und deren Verknüpfung mit Hilfe der genetisch-genealogischen Y-DNA-
Untersuchung von Kurmann-Probanden ergänzend untersucht. In einzelnen Fortsetzungs-
publikationen der FAK werden zu einem späteren Zeitpunkt die Systematik und Verknüpfung 
der Kurmann-Stämme nach 1600 bis heute fortgeführt. 
 
Die vorliegenden strukturierten Ausführungen sind vom Bemühen getragen, nach bestem 
Wissen und Gewissen, Grundlagenforschungen zur Frühgeschichte mit den dafür notwendigen 
Quellenhinweisen versehen, wissenschaftlich zu begründen. Da die Bearbeitung eines solchen 
umfassenden und schwierigen Themas damit nicht beendet ist, wenden sich die Autoren mit 
dieser Publikation prioritär an Familienforscher, die früher oder später die Frühgeschichte 
unseres Geschlechts oder Teile davon quellengestützt weiter bearbeiten möchten. Die Autoren 
steuern damit wichtige Gesichtspunkte bei und liefern Impulse und Orientierungshilfen.  
 
Die Kurzfassung für eilige Leser und die Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen richten 
sich an ein an genealogischen Fragen interessiertes Publikum. Allfällige neue Erkenntnisse, die 
nach Abschluss der vorliegenden Arbeit gewonnen werden, finden sich im Anhang IV. 
 
Die vorliegende Arbeit ist auf Anfrage als PDF unentgeltlich erhältlich.  
 
Joseph A. Kurmann. Freiburg i. Ue. und Michael J. Kurmann, Bern-Liebefeld, 
April 2013  
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Teil I 
 
Einleitung: Quellenkritik, Verzeichnisse und Einführung in das 
ursprüngliche Hofbauerngeschlecht der Kurmann 
 
 

 
 

Abbildung 1: zeigt die liebliche Landschaft bei Gesserswil, Willisau.  
Der Grosshof Gesserswil ist noch heute im Besitz von Kurmann-Familien mit  
den drei Hofteilen Vorder-Gesserswil (rechts), Hinter-Gesserswil (links) und  

Ober-Gesserswil (oben, nicht abgebildet).  
 

Der letzte gemeinsame Vorfahre der Kurmann-Stämme Hinter-, Ober- und  
Vorder-Gesserswil ist Melchior Kurmann, geb. 1764, Gesserswil. 

 
Quellennachweis: „Willisauer Bote“, Nr. 64, 2. Juni 1990.  

Nachdruck mit Genehmigung zum Druck vom Verlag  
des „Willisauer Boten“ vom 08.07.2009 
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Diese Einleitung soll einen Einblick in die verfügbaren schriftlichen Quellen der 
Grafschaft und Landvogtei Willisau geben. Anschliessend folgen ein Literaturver-
zeichnis, Verzeichnisse für Abkürzungen, Abbildungen, Tabellen, Stammtafeln, 
Übersichtstafeln und schliesslich einige einführende Zeilen über das Hofbauern-
geschlecht der Kurmann in Willisau. 
 
 
1. Zur geschichtlichen Quellenlage im Amt Willisau mit einer Quellenkritik 
 
Diese Arbeit geht von der frühgeschichtlichen Quellenlage zur Geschichte Willisaus, 
erarbeitet durch Albert Bickel (ABW, 21 - 24) und Josef Zihlmann (1984), aus und 
zitiert auch häufig daraus. 
Die eigentlichen städtischen Quellen zur Geschichte, vor allem diejenigen mit einem 
fortlaufend kontinuierlichen Charakter, setzten erst spät ein. Insgesamt kann die 
Quellenlage, die sich für einzelne Bereiche und Epochen zum Teil sehr ungleich 
präsentiert, als mittelmässig bis schlecht bezeichnet werden. Dies erstaunt umso 
mehr, als anlässlich der schweren Stadtbrände von 1471 und 1704 nichts darauf 
hindeutet, dass Archive vernichtet worden wären (ABEG, XIII). 
 
15. Jahrhundert: 
Aus den eigentlichen städtischen Quellen, vor allem denjenigen mit fortlaufend 
kontinuierlichem Charakter, gibt es einige Urkunden (ABW, 21). 
 
16. Jahrhundert: 
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sind die Ratsprotokolle überliefert, die aufgrund 
ihres Inhaltes aber eher als Gerichtsbücher für Stadt und Amt Willisau zu werten sind 
(ABW, 21). 
 
17. Jahrhundert: 
Quellen zur städtischen Verwaltungstätigkeit und Rechtsordnung wie beispielsweise 
Rechnungen, Urbarien, Kopialbücher, Eidbücher, usw. gibt es seit dem 17. 
Jahrhundert. Der vor 1600 recht dürftige Bestand findet allerdings eine Ergänzung 
durch stadtobrigkeitliches Schriftgut, vor allem die Luzerner Ratsprotokolle und das 
Aktenmaterial der einstigen Landvogteiverwaltung Willisau. Luzern besass als 
Landes- und Stadtherr in Willisau eine weitgehende Befehlsgewalt, was sich unter 
anderem in einer regen Korrespondenz zwischen den beiden Orten niedergeschlagen 
hat. Diese ging allerdings im 17. und 18. Jh. zurück, weil nun Luzerner Bürger als 
Vertreter der Obrigkeit in der Stadt Willisau residierten, zuerst im Amt der 
Schultheissen, dann als Landvögte (ABW, 21). 
 
18. Jahrhundert: 
Das Ende der alten Ordnung bewirkte in Willisau eine verhängnisvolle Des-
organisation des traditionellen Archivwesens, infolgedessen Materialien teilweise 
verloren gingen bzw. in private Hände übergingen (ABW, 21). In der zweiten Hälfte 
des 18. Jh. tauchten dann die Hypothekarprotokolle auf (Zihlmann, 1984). 
 
Stadtarchiv 
 
Ein eigentliches Stadtarchiv, das auch alte Bestände vor 1798 aufbewahrt, gibt es in 
Willisau nicht. Die Archive der Gemeinden Willisau-Stadt und Willisau-Land (heute 
vereint) verfügen nur über Bestände aus dem 19. und 20. Jh. (ABW, 21). 
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Archiv der Korporationsgemeinde Willisau-Stadt 
 
Wesentliche Teile des alten Stadtarchivs („Stadttrucke“, „Stadtkasten“) befinden sich 
heute im Archiv der Korporationsgemeinde Willisau-Stadt, welche in gewissem Sinne 
die Rechtsnachfolgerin der Bürgschaft vor 1798 darstellt (ABW, 21). 
 
Amtstatthalterarchiv Willisau 
 
Die Protokolle hingegen gelangten im 19. Jh. mit anderem das ganze Amt Willisau 
betreffenden Schriftgut ins Amtsstatthalterarchiv Willisau, das nach einem langen 
Irrweg und mit teilweise lädierten Beständen ins Staatsarchiv Luzern überging, wo die 
Bestände restauriert und in einem Repetitorium erfasst wurden. 
Was sonst noch an Archivmaterialien vor 1798 in Willisau vorhanden war und sich 
heute nicht in den beiden genannten Archiven befindet, muss wohl als verloren 
gelten.  
 
Ferner gibt es allerdings für die Willisauer Stadtgeschichte wichtiges Schriftgut, das 
nicht im Bereich der städtischen Verwaltung entstanden ist, wie die drei folgenden 
erwähnten Bücher zeigen: 
 
a) Altes Jahrzeitbuch 
 
Als alles überragende Quelle für die Hof- und Flurnamen, Familiennamen, etc. vor 
dem 16. Jahrhundert ist das 1477 angelegte Willisauer Jahrzeitbuch zu nennen, das 
den geographischen Raum der Gemeinde Willisau mit Hergiswil abdeckt (Hergiswil 
wurde erst 1605 eine eigene Pfarrei). Dieses Jahrzeitbuch wurde in „Der 
Geschichtsfreund“, Band 29, Jahrgang 1874, abgedruckt. Leider erweist sich diese 
Transkription als lückenhaft, so dass die Einsicht in das Original unumgänglich ist 
(Zihlmann, 1984). 
 
b) Gartenurbarien, usw. der städtischen Grundherren Luzern 
 
Sie befinden sich heute im Staatsarchiv Luzern (ABW, 22). 
 
c) Zehntenverzeichnisse des Heiliggeistspitals Luzern 
 
Luzerns wertvollstes Quellenmaterial für die Hofnamen der Pfarrei Willisau (somit 
auch für Hergiswil) liefern die Zehntenverzeichnisse des Heiliggeistspitals, die 1491, 
1529 und 1574 jeweils neu geschrieben wurden. Bezüglich der zeitlichen Einordnung 
der in diesen Verzeichnissen aufgeführten Hofnamen sind allerdings Vorbehalte zu 
machen. Es scheint, dass die Verzeichnisse jeweils kanzleimässig abgeschrieben 
worden sind (Zihlmann, 1984). 
 
Urkundenbücher 
 
Sehr zum Nachteil ist, dass Willisau keine gedruckten Urkundenbücher besitzt, 
welche die lokalen und regionalen Quellen vor 1798 erfassen (ABW, 22). 
An erster Stelle steht das „Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft“. Fast alle Quellen, die das Amt Willisau bis zum Jahr 1353 betreffen, 
sind als Regest wiedergegeben und in den alten Bänden des „Geschichtsfreundes“ 
sind eine Anzahl einschlägiger Urkunden in extenso abgedruckt worden (ABEG). 
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Gemeindearchive 
 
Für das 18./19. Jh. sind schliesslich die in unsern Gemeindearchiven liegenden Kauf- 
und Gültenprotokolle zu erwähnen (Zihlmann, 1984). 
 
Zivilstandsregister 
 
Ab 1875/76 führten die Gemeinden die Zivilstandsregister ein. Darin sind Geburten, 
Ehen und Todesfälle in chronologischer Folge verzeichnet. Diese Bände sind mit 
alphabetischen Registern erschlossen. Eine Reihe mit Duplikaten der Zivilstands-
register, die je nach Gemeinde bis ins Jahr 1930 oder 1986 reicht, liegt im Staats-
archiv Luzern und kann für die Zeit vor 1900 eingesehen werden (Goessi, 2001). 
Als Vorläufer der Familienregister besitzen die Gemeinden sogenannte Orts-
bürgerregister, die seit 1903 (in manchen Fällen früher) angelegt worden sind. Die 
Familienregister wurden periodisch auf Mikrofilm aufgenommen. Die Filme von 1965 
bis 1990 können (mit der vom Amt für Gemeinden ausgestellten Bewilligung) im 
Staatsarchiv eingesehen werden. 
 
Pfarrbücher 
 
Vor 1876 führte der Pfarrer die Tauf-, Ehe- und Sterbebücher. Diese reichen 
vereinzelt bis in die 90er Jahre des 16. Jh. zurück. Meistens haben diese Bücher aber 
keine Namensregister, was dazu führt, dass man Eintrag für Eintrag durchsehen 
muss. 1974/75 wurden alle Pfarrbücher des Kantons auf Mikrofilme photographiert. 
Diese können im Staatsarchiv eingesehen werden. In den Pfarrbüchern von Willisau 
gibt es aber auch einzelne Seiten, die unleserlich oder teils gerissen und unvoll-
ständig sind. 
Quellenangabe: StaLu, Familienforschung, Faltprospekt, 4 Seiten (die letzten drei 
Abschnitte). 
 
Quellenpublikationen von August Bickel 
 
Von diesem Autor sind „Willisau, Geschichte von Stadt und Umland bis 1500“ sowie 
seine drei Bücherbände über die Rechtsquellen von Willisau (vgl. Literatur-
verzeichnis) zu nennen. Darin finden sich viele Belegstellen im Originalwortlaut und 
ein Ergänzungs- und Registerband, die gesamthaft gesehen von unschätzbarer 
Bedeutung sind. Nach August Bickel war eine strenge Auswahl der für die Edition in 
Frage kommenden Texte unumgänglich. So sind beispielsweise die Handwerker- und 
Gewerbeordnungen des Amtes in dieser Quellensammlung nicht publiziert und die für 
die Bürgerschaft der Stadt sicher wichtigen Kaplaneistiftungen und Bruderschaften 
wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. 
 
Zusammenfasssung 
 
Insgesamt kann die Quellenlage, die sich für die einzelnen Bereiche und Epochen 
zum Teil sehr ungleich präsentiert, als mittelmässig bis schlecht bezeichnet werden. 
Vergleicht man sie etwa mit derjenigen der Kleinstädte des Kantons Aargau, so 
erscheint sie ebenfalls schmal. Sehr von Nachteil ist es ferner, dass Willisau keine 
gedruckten Urkundenbücher besitzt, welche die lokalen und regionalen Quellen vor 
1798 erfassen. Das „Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft“ endet bekanntlich mit dem Jahr 1353 (ABW, 22). 
 
Für Ergänzungen zu den obigen Ausführungen sowie für die neuzeitliche, ge-
schichtliche Quellenlage wird auf die Schrift von Urs Hinnen verwiesen  
(U. H., 2012). 
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SBWI 
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Stvz 1453 
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TBWI 
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U.H. 
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ZFK 

 
Josef Zihlmann,  
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ZN 
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b)  Allgemeine Abkürzungen:  
 
Anm. Anmerkung  
 
Bd. 

 
Band 

 
 

 
bspw. 

 
beispielsweise 

 
 

 
chr. 

 
christlich 

 
 

 
DNA 

 
Desoxyribonukleinsäure 

 
 

 
E: 

 
Eltern 

 
 

 
EBT 

 
Ehrbarkeit (ABW, 516) 

 
 

 
etc. 

 
und so weiter 

 
 

 
erw. 

 
erwähnt 

 
 

 
ev. 

 
evangelischer Konfession 

 
 

 
evtl. 

 
eventuell 

 
 

 
ff. 

 
folgende (Seiten) 

 
 

 
FP 

 
Firmpaten 

 
 

 
G Generation 
 
geb. 

 
geboren 

 
gest. 

 
gestorben 

 
Jh. 

 
Jahrhundert 

 
L 
 
mhd. 

 
Walter Laederach (1921) 
 
mittelhochdeutsch 

 
n.Chr. 

 
nach Christus 

 
NN 

 
Namens nescie: 
Der Name ist unbekannt 

 
TP 

 
Taufpaten 

 
TZ 

 
Trauzeugen 

 
Ref. 

 
Referenz 

 
resp. 

 
respektive 

 
r.k. 

 
römisch kath. Konfession 

 
S. 

 
Seite 
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sog.  sogenannt 
 
StaLU 

 
Staatsarchiv Luzern 
 

u. und 
 

ulbr. unlesbar 
 
usw. 

 
und so weiter 

 
u.a. 

 
unter anderem 

 
V 

 
Viertel 

 
v.a. 
 
VF 

 
vor allem 
 
Verwandte Familien 

 
vgl. 

 
vergleiche, siehe 

 
verm. 

 
vermutlich 

 
v.Chr. 

 
vor Christus 

 
z.B. 

 
zum Beispiel 
 

zit. 
 
Z 

zitiert 
 
Zeile 

 
 

 
 

 
c) Genealogische Zeichen: 
 
* 

 
Geburt 

 
oo 

 
Heirat 

 
o/o 

 
Trennung 

 
+ 

 
Tod 
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4.  Verzeichnisse der Abbildungen, Tabellen, Stammtafeln  
und der Übersichtstafeln 
 
 

a)  Abbildungen 
 
1 Grosshof Gesserswil, ein Kurmann-Hof S. 11 
 
2 a 

 
Anton und Siegfried Kurmann, Willisau, zur 
tradierten Herkunft der Kurmann von Trub 

 
S. 29 

 
2b 

 
Josef Zihlmann, Gettnau, Autor der 
wissenschaftlichen Namenserklärung 
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2c 
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Walter, Freiburg, Beitragende zu dieser 
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Frau Elisabeth Kurmann-Meier, in hohem Alter, 
lebte auf der First, Stammlinie Hinter-Gesserswil 

 
S. 33 
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L’Homme avant l’Homme Le Scénario  
des orgines 

 
S. 35 

 
5 

 
Karte der Wanderbewegung von 
Haplogruppen-Trägern 

 
S. 37 

 
6a 

 
Leitfossil, prähistorische Geschossspitze  
der Gravettien-Kultur 

 
S. 39 

 
6b 

 
Faustkeil, Leitfossil, Werkzeug  
über Jahrtausende 

 
S. 39 

 
7a 

 
23 Chromosomenpaare einer männlichen 
Stammzelle 

 
S. 47 

 
7b 

 
Aufbau der DNA 

 
S. 47 

 
8 

 
Y-DNA67-Marker-Profil eines Kurmann- 
Probanden 

 
S. 53 

 
9 

 
Josef Zihlmann, Promotion zum Dr.h.c. in Freiburg 
i. Ue., Ehrenbürger von Pfaffnau 

 
S. 59 

 
10 

 
Innere Burg der Freiherren von Wolhusen, 
aus einem Gemälde der Kapellbrücke, Luzern 

 
S. 73 

 
11 

 
Grundriss des Städtchens  
Wolhusen-Markt, 1886 

 
S. 83 

 
12 

 
Twäregraben, Trub, Beispiel eines Trub- 
Wolhuser Siedlungsgebietes 

 
S. 91 

 
13a 

 
Berner Volkszählung 1454, Spalte mit  
Kur(-mann) Ulli, Ey, Marbach 

 
S. 98 

 
13b 

 
Vergrösserung der Abb. 13a mit Kur Ulli 

 
S. 99 

 
14a 

 
Grossflächiger Talboden bei Ei(y), Marbach, ein 
Siedlungsgebiet der Kurmann im 15. Jh. 

 
S. 99 
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14b 

 
Wegweiser bei der Ei (Ey), Marbach 

 
S. 100 

 
15 

 
Speichereingang Hintergesserswil mit  
Inschrift (1772) der Gebrüder Kurmann 

 
S. 107 

 
16 

 
Freiheitsstatue im Hafen New York 

 
S. 149 

 
17 

 
Verteilung der Kurmann Zweitnamensträger  
in Deutschland 

 
S. 154 

 
18 

 
Hans Kurmann, Dierikon, 2010, unbekannter  
Held des Alltags 

 
S. 161 

 
19a 

 
Zusammenstellung Deutscher Wappen  
mit Pflugscharen 

 
S. 164 

 
19b 

 
Vergrösserung des Kürrmann-Wappens 

 
S. 164 

 
 
 
b)  Tabellen 
 
1 Merkmale der Y-Haplogruppe I S. 42 
 
2 

 
Haplogruppe I und zeitliche Entstehung  
der Untergruppen 

 
S. 43 

 
3 

 
Modaler Haplotyp des Kurmann-Geschlechtes 

 
S. 56 

 
4 

 
Bedeutungsvielfalt des Verbes „kiesen“  
nach Grimm 

 
S. 62 

 
5 

 
Schätzung Anzahl männlicher Namensträger  
von 1200 - 1600 

 
S. 69 

 
6a,b 

 
Steuerverzeichnis Luzern, 1453, Abschnitt  
Willisau-Wolhuser, Zeilen mit Kurmann 

 
S. 86 
S. 87 

 
7 

 
Männliche Namensträger, die in einem  
Jahrhundert gelebt haben 

 
S. 108 

 
 
c)  Stammtafeln 
 
1 Freiherren von Wolhusen,  

älterer Stamm, erw. 1070 - 1274 
S. 76 

 
2 

 
Freiherren von Wolhusen,  
jüngerer Stamm, erw. 1224 - 1438 

 
S. 77 

 
3 

 
Kurmann Kaspar-Stamm-Linie  
Vordergesserswil 19./20. Jh. 

 
S. 119 

 
4 

 
Genealogie der  
Kurmann-Stämme I - IV 

 
S. 127 

 
5 

 
Zum Stammbaum der Stämme  

 
S. 133 
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d)  Übersichtstafeln 
 
1 Meilensteine in der Entwicklung  

der Menschheit 
S. 38 

 
2 

 
Zeittafel wichtiger Ereignisse der  
Inneren Burg Wolhusen 

 
S. 81 

 
3 

 
Zeittafel Gründung und Erweiterung  
des Städtchens Wolhusen-Markt 

 
S. 84 

 
4 

 
Datierbare Ereignnisse im Leben  
der wolhusischen Eigenleute 

 
S. 104 

 
5 

 
Allgemeine Einordnung der Stämme  
des Kurmann-Geschlechtes 

 
S. 131 

 
6 

 
Biographische Angaben über  
Wilhelm Kurmann, erw. 1430er Jahre - 1468 

 
S. 152 

 
(7) 

 
Meilensteine unserer Vorfahrengruppen  
und deren Wanderung bis zur Zweit-
namensgebung im 12. bis 13. Jh. n.Chr. 

 
S. 172- 
173 

 
(8) 

 
Famliengeschichtliche Abschnitte der Genealogie 
des Kurmann-Geschlechtes ab der Zweit-
namensbildung bis 1600 und danach 
 
 
 

 
S. 178-
179 

Legende:  () = in der Zusammenfassung 
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5.  Zum Ursprung der Entstehung dieser Publikation  
 
Bei der Aufarbeitung der frühgeschichtlichen Aspekte des Kurmann-Geschlechtes bis 
1600 gewann infolge der Dürftigkeit der schriftlich-historischen Quellen die tradierte 
Familienüberlieferung über die Herkunft der Kurmann, die Zweitnamenserklärung 
sowie die genetisch-genealogische Bestimmung des letzten gemeinsamen Vor-
fahrens zwischen zwei Probanden eine ausschlaggebende Bedeutung. Einem roten 
Faden ähnlich verbinden sich gleichzeitig die verschiedenen Teile dieser Publikation.  
 
Die folgenden Abbildungen (2a - c) zeigen Personen, die zur vorliegenden Publikation 
einen wichigen Beitrag geleistet haben und dazu auch beitrugen, über fehlende 
schriftliche Quellen hinaus vorzustossen. 
 
 
 

 
 

 

 

Abbildungen 2a: links: Anton Kurmann (1920 - 1999), rechts: Siegfried Kurmann (1918 - 1995) 
Vorder-Gesserswil-Linie. Zwei Brüder, welche die determinierende  
Familienüberlieferung, der ursprünglichen Herkunft der Kurmann  

aus Trub, weitergegeben haben.  
 

Die ursprüngliche Herkunft eines Geschlechtes, in diesem Fall Trub, während über 500 Jahren nach 
Verlassen des Herkunftsortes zu tradieren, ist selten.  

 
Quellennnachweis: Hans Kurmann, Geissburgerstrasse, Willisau (2011) 
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Abbildung 2b: Josef Zihlmann,1991, Dr.h.c. der Universität Freiburg i.Ue. ist Verfasser der ersten 
wissenschaftlichen Erklärung und Deutung des Geschlechtsnamens der Kurmann. Mit stringenter 

Beweisführung wurden zahlreiche frühere, zweifelhafte Namenserklärungen entkräftet. Die 
Zweitnamensdeutung führte mit der davor erwähnten mündlichen Tradierung zum vermutlichen 

Namensentstehungsort Wohlhusen-Markt/Trub.  

Quellennachweis: Zihlmann, Josef, Leben für das Hinterland. Herausgeber Lothar Emanuel Kaiser, 
Buchverlag Willisauer Bote (1995, S. 62). 

 

 
 

Abbildung 2c: Joseph A. Kurmann-Walter (1931) und seine Gemahlin, Marianne Yvonne Kurmann-Walter  
(1938-2005), Fribourg, Vorder-Gesserswil-Linie. Quellenforschung und Aufarbeitung der familiengeschichtlichen und 

genealogischen Materialien. Validierung der mündlich tradierten Herkunft der Kurmann von Trub und der 
wahrscheinlichsten Deutungsvariante des Geschlechtsnamens Kurmann. Hypothese, dass alle Kurmann mit 

Schweizer Herkunft vom Urstamm von Trub abstammen. Erste genetisch-genealogische Analysen von Kurmann-
Probanden. Genealogie I und II des Ur- und Urahnenstammes der Kurmann von Trub. Versuch, die 

familiengeschichtliche Kurmann-Forschung und die Genealogie der Stämme in einen  
Gesamtzusammenhang zu stellen. 

 
Quellennachweis: Aufnahme von Dr. med. Peter Friedli, Bern, entstanden 

 anlässlich eines Anlasses im Schweiz. Literaturarchiv im Jahre 1992. 



 
31 

 

6. Einführung in das ursprüngliche Hofbauerngeschlecht der Kurmann von 
Willisau 

 
Zur Einführung in die Frühgeschichte des Geschlechtes der Kurmann bis 1600 soll 
einleitend ein Einblick in das ursprüngliche Hofbauerngeschlecht der Kurmann von 
Willisau bis zur Französischen Revolution und darüber hinaus gegeben werden.  
 
Kurmann-Höfe 
 
Die Abbildung 1 zeigt die Landschaft mit dem Grosshof Gesserswil, Willisau. Bereits 
893/924 ist Gesserswil als Cozeriswilare urkundlich erwähnt. Es gehörte ursprünglich 
der Fraumünsterabtei Zürich und viel später Freien Leuten. Gesserswil liegt in einer 
reizvollen, sanft hügeligen Landschaft. In der näheren Umgebung befinden oder 
befanden sich weitere alteingesessene Höfe mit Vertretern des Kurmann-
Geschlechtes, wie bspw. die an Gesserswil angrenzenden grösseren Höfe 
Hofstetten, First, Honig, Zeisigen, Olisrüti, Scheimatt, Mitmisrüti und das etwas weiter 
entfernt liegende Gunterswil, das von Namensvettern über kürzere oder längere 
Zeitperioden bewirtschaftet und bewohnt wurde. In Omstahl gab es im 19. Jh. neben 
weiteren nach Geschlechternamen bezeichneten Höfen auch einen „Kurmannhof“. 
 
Ein Hofbauerngeschlecht 
 
Die Vorfahren der Kurmann waren bis unmittelbar nach der Französischen Revolution 
ein Hofbauerngeschlecht. Sie lebten und arbeiteten gemeinsam in einer Grossfamilie 
(Eltern, unverheiratete Brüder und Schwestern) auf in einer attraktiven Landschaft 
eingebetteten Bauernhöfen über der Talsole in Willisau und Umgebung. Nebenbei 
wirkten einige unter ihnen besonders in der weniger arbeitsreichen Winterzeit als 
Bauernhandwerker im Dorf resp. auf dem Land.  
Nach der Französischen Revolution, zu Beginn einer ganz neuen Zeitperiode, die 
unter anderem durch die beginnende Industrialisierung im 19. Jh. geprägt war, hat 
sich das Geschlecht der Kurmann stark in Gebiete ausserhalb des Amtes Willisau 
ausgebreitet. Das Ergreifen verschiedenster Berufstätigkeiten führte hier und dort zur 
Gründung gewerblichen Unternehmungen. Anderseits wurden viele Arbeitsplätze in 
der Industrie ausserhalb des Kantons Luzern geschaffen, was eine auswärtige 
Ansiedlung von Namensträgern in Städten und Industriezentren zur Folge hatte. Auch 
akademische Berufe wurden immer häufiger als Alternativen zu geistlichen Tätig-
keiten ergriffen. In die eidgenösssische Politik zog es hingegen, mit einer wichtigen 
Ausnahme, keinen Vertreter unseres Geschlechtes. Durch die gesellschaftlichen 
Entwicklungen nahm der zahlenmässige Anteil der nicht in der Landwirtschaft tätigen 
Bevölkerung und damit auch unseres Geschlechtes fortwährend zu.  
 
Das familiäre Gefüge 
 
Es fehlen Untersuchungen über das familiäre Gefüge unserer Vorfahren nach 1600 
bis in die Neuzeit. Es gab, wie bereits erwähnt, erfolgreiche Hofbauern, die auf ihren 
väterlichen Höfen sassen. Ihnen halfen bei den bäuerlichen Arbeitsverichtungen 
meistens unverheiratete Geschwister oder Verwandte. Etliche Söhne und Töchter 
mussten den väterlichen Hof jedoch verlassen, ohne dass bekannt ist, ob ihnen 
danach geholfen wurde. Waisenkinder von früh verstorbenen Eltern, die von einem 
Vormund nicht immer uneigennützig betreut wurden, existierten ebenfalls. Es gab 
ferner Namensträger, die buchstäblich aus dem familären Netz herausfielen und Hilfe 
der öffentlichen Hand benötigten. 
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Das Kurmann-Wappen 
 
Das vermutlich nach der Französischen Revolution entstandene Kurmann-Wappen 
mit den drei Pflugscharen im Schild legt eine über den geschlechterspezifischen 
Kontext hinausweisende Deutung nahe. Die Pflugscharen müssen als Symbol für den 
Bauernstand als Ernährer von Mensch und Volk gedeutet werden. Die Ernährungs-
lage in früheren Zeiten war bekanntlich weitaus prekärer als heutzutage und Hunger-
perioden durch Missernten waren keine Seltenheit. Der Landbau in Willisau, vom 
Mittelalter bis zum Ausgang des 18. Jh., umfasste vornehmlich den Getreidebau. 
Dinkel als Hauptfrucht und eine bedeutende Viehwirtschaft bildeten die Nahrungs-
grundlage.  
 
Religiöse Familienkunde 
 
Vertreter des Geschlechtes der Kurmann waren häufig in Willisau und anderswo in 
kirchlichen Diensten tätig: Kinder als Altardiener, Erwachsene als Kirchmeier, die für 
einen ganzen Kirchsprengel verantwortlich waren. Zahlreiche Persönlichkeiten des 
Ordens- und Weltpriesterstandes bildeten sich dabei heraus. Wie früher üblich, stand 
in einer geeigneten Stubenecke ein Hausalter mit Kreuz und gesegnetem Stech-
palmenzweig vom Palmsonntagsgottesdienst. An einer Wand in unmittelbarer Nähe 
zur Ausgangstüre, innerhalb der Wohnstube, befand sich ein Weihwassergefäss, wo 
jedermann, welcher das Haus verliess, von der Mutter oder Grossmutter mit dem 
Weihwasser an der Stirn bekreuzt wurde. Persönliche Devotionalien sowie der Besitz 
eines handlichen Reliquiars, in einer herzförmig vergoldeten Holzfassung mit be-
schrifteten (Knochen-)Reliquien, wurden bspw. in der Gesserwiler-Linie von 
Generation zu Generation weitergegeben. 
Das Leben vollzog sich zu früheren Zeiten im Rhythmus der Feierlichkeiten des 
Kirchenjahrs. Es gab häuslich-religiöse Gebräuche, die heute praktisch vergessen 
sind. Der Rosenkranz wurde am Abend in der Familie mit den Kindern bis in der 
ersten Hälfte des 19. Jh. und in gewissen Familien gar bis in die erste Hälfte des 20. 
Jh. regelmässig gebetet. Weitere Angaben über die religiöse Volkskunde im Hinter-
land Willisaus sowie zu der nicht zu unterschätzenden Bedeutung der Volks-
frömmigkeit, von Devotionalien und Kirchenfesten finden sich bei Josef Zihlmann 
(1995). 
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Abbildung 3: Frau Elisabetha Kurmann-Meier (*08.10.1800,  

auf der First lebend, +05.09.1893 in Olisrüti),  
abgebildet als 93-jährige mit einem kleinen Hausaltar 
(Kreuz und vermutlich zwei Weihwassergefässen),  

Ur-Ur-Grossmutter von Br. Gebhard Kurmann OFMCap, 
Stamm der Kurmann auf der First, Linie Hintergesserswil 

 
Quellennachweis: Br. Gebhard Kurmann OFMCap, Luzern  

 
 
 
Forschungen des Arbeitskreises Kurmann (FAK) 
 
Heutzutage ist es nicht selten, dass man in Städten und Agglomorationen ausser-
halb des Kantons Luzern Namensvettern begegnet, die seit Generationen keinen 
Bezug mehr zu ihrem Willisauer Herkunftsgebiet haben und deshalb nicht wissen, 
woher sie eigentlich abstammen. Es gibt aber glücklicherweise bei vielen jungen 
Menschen, insbesondere auch innerhalb des weiblichen Geschlechtes, ein wieder-
erwachtes Interesse an ihren Vorfahren. Namensvetter auf der Suche nach Spuren 
ihrer Herkunft und Abstammung erhalten von den Mitgliedern der FAK gerne 
Auskunft und Beratung.  
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TEIL II 
 
Zu den Stämmen der Archäogenetik, die in der evolutiven Linie unserer 
genetischen Vorfahren während ihrer Wanderschaft enstanden sind und 
durch die Haplogruppen-(Cluster)-Bestimmung erfasst werden können 
 
 

 
 

Abbildung 4: L’Homme avant l’Homme.  
Le scénario des origines, von Herbert Thomas.  

 
Quellennachweis: Découvertes Gallimard,  

Collection Sciences et Techniques, Nr. 215,1994 
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1. Allgemeine Angaben zur Behandlung der genetisch-genealogischen Teile 
II - IV 

 
In unseren Körperzellen befindet sich gewissermassen das „Gedächtnis“ der 
vergangenen Wanderbewegungen unserer Vorfahren. Dieses kann mittlerweile mit 
den archäogenetischen Untersuchungen bis zum Anfang des modernen Menschen 
zurückverfolgt werden. Man kann sich generell fragen, was die Gene noch so alles im 
Verlauf der Zeit aufbewahrt haben (iGENEA, Forum Haplogruppen). 
 
Die folgenden Ausführungen basieren auf zwei verschiedenen archäogenetisch-
genealogischen Untersuchungsverfahren von durch Mutationen veränderten Stoffen, 
die in den Körperzellen enthalten sind. Es handelt sich um die in diesem Teil 
beschriebene Haplogruppenbestimmung und die Bestimmung von Abschnitten 
(Segmenten) der männlichen Erbsubstanz, genannt Desoxyribonukleinsäure, 
abgekürzt Y-DNA. Die Y-DNA ist die Bezeichnung für den chemischen Aufbau der 
männlichen Erbinformation. Es würde zu weit führen, die betreffenden Unter-
suchungsverfahren in allen Details zu beschreiben. Für Interessenten, welche 
darüber noch mehr wissen möchten, wird auf die Internet-Enzyklopädie Wikipedia 
verwiesen. 
 
Jedes Untersuchungsverfahren beinhaltet vier Teile: 1. Probefassung, 2. Analyse, 3. 
Resultatermittlung und 4. Interpretation der Resultate. Hinsichtlich der ersten drei 
Untersuchungsschritte besteht generell kein Grund anzunehmen, dass sie nicht 
richtig ausgeführt werden könnten. Teilschritt 4 hingegen, die Interpretation der 
Resultate, erweist sich aufgrund der weit in der Vergangenheit zurückliegenden 
menschlichen Kulturkreise als schwierig. Bis jetzt ist die pluridisziplinäre 
archäologisch-anthropologische Feldforschung bei der Anwendung der Archäo-
genetik noch im Rückstand. Diese Situation wird sich mit der Zeit verbessern, 
beispielsweise konnte bei Überresten aus der Lichtensteinhöhle im deutschen 
Osterode weltweit erstmals ein rund 3000 Jahre altes Verwandtschaftssystem 
rekonstruiert werden (siehe dazu den Wikipedia-Artikel über die DNA-Analyse).  
 
Im Moment beruht die Interpretation der Untersuchungsresultate u.a. auf die in 
verschiedenen Internet Foren geführten Diskussionen. Diese geben zumindest einen 
kleinen Einblick in das wahrscheinliche Lebensumfeld unserer Vorfahren, allerdings 
ohne wissenschafltiche Beweiskraft und ohne spezifische Zuordnung der Unter-
suchungsresultate zu unseren Vorfahren-Stämmen oder -Gruppen.  
 
Wir haben uns deshalb die Frage gestellt, ob beim gegenwärtigen Stand der Dinge, 
der überprüfbaren Teilschritte 1 bis 3 und dem gleichzeitig ungesicherten Teilschritt 4, 
welcher den momentanen Stand der archäogenetischen Forschung widerspiegelt, gar 
auf eine möglichst ganzheitliche Behandlung unserer Frühgeschichte zu verzichten 
sei?  
 
Wir glauben, dass dies aus den folgenden Gründen nicht angezeigt ist: a) Es ist von 
grossem Interesse über möglichst viele Untersuchungsresultate von Probanden aus 
unserem Geschlecht zu verfügen, welche auf der FamilyTreeDNA-Datenbank 
gespeichert werden; b) Die Auswertung der gewonnenen Resultate nimmt mit der 
Zeit qualitativ zu; c) Die Diskussion der Untersuchungsresultate lässt bereits erahnen, 
welche faszinierenden Erkenntnisse mit den künftig zu erwartenden Fortschritten der 
Wissenschaft verbunden sind und welche auch die Haplogruppen-Stämme betreffen 
können. 
 
Im Sinne eines die Neugierde stimuliernden Einblickes in diesen zukunftsträchtigen 
Forschungszweig sowie einer möglichst umfassenden Behandlung der Forschungs-
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grundlagen der Frühgeschichte haben wir uns entschlossen, das neue Teilgebiet der 
Archäogenetik im Altertum und der genealogischen Genetik der Neuzeit in die Teile 
II-IV aufzunehmen. Ziel der Ausführungen in diesem Teil II ist es somit über das 
Gebiet der genetischen Genealogie hinaus, einen begrenzten Einblick in die human-
evolutiven Stammlinien unserer frühen genetischen Verwandtschaft und deren Vor-
läuferstämme oder -gruppen auf der Wanderschaft zu geben.  
 
 
2.  Die Out-of-Africa-Theorie und anthropologische Meilensteine in der 

Entwicklung der Menschheit 
 

 
 

Abbildung 5: Out-of-Africa-Karte der weltweiten Wanderbewegungen von Haplogruppenträgern von 
Afrika ausgehend. In Europa, orange markiert, befindet sich unser Haplogruppen I-Stamm-Cluster, 

welcher aus Vorgänger Hapologruppen entstanden ist. 
 

Quellennachweis: iGENEA, Baar; www.igenea.com  
 
 
Die „Out-of-Africa-Theorie“ besagt, dass der Homo erectus (Frühmensch mit auf-
rechtem Gang) vor rund 1.8 Millionen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent ent-
standen ist. Nach einer anfänglichen Kontroverse ist diese Theorie seit 2007 
anerkannt. Der gleiche Begriff wird heute auch häufig auf die Ausbreitung des Homo 
sapiens (Jetztmensch) angewandt, welcher vom afrikanischen Kontinent aus in einer 
zeitlich lang andauernden Wanderschaft die Welt besiedelt hat. Man nimmt an, dass 
die Wanderung langsam verlief, nur 1 bis 3 Kilometer pro Jahr vorwärts kam und es 
deshalb viel Zeit brauchte, um eine distanzmässig lange Strecke, wie z. B. diejenige 
nach Westeuropa, zu durchmessen. 
 
Bevor auf die Haplogruppen näher eingegangen wird, soll ein vereinfachter Überblick 
über die anthropologischen Meilensteine der Entwicklung der Menschheit in der 
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Übersichtstafel 1 gegeben werden, wobei die zeitlichen Angaben von Autor zu Autor 
unterschiedlich sein können. 
 
Übersichtstafel 1:  
Einige anthropologische Meilensteine der Menschheitsgeschichte 
 
• Vor 1.6 - 1.8 Millionen Jahren entstand der Homo erectus, potentieller Vorläufer 

des Homo sapiens. Der aufrecht gehende Hominide erhielt sich damit etwa 
eineinhalb Millionen Jahre lang 

 
• Vor 500 000 – 200 000 Jahren lebte in Europa der Homo heidelbergensis 
 
• Vor 500 000 bis 200 000 Jahren lebte sodann der archaische Homo sapiens 
 
•  Unsere Spezies des Homo sapiens gibt es erst seit rund 150 000 Jahren  

und ist im Begriff schon wieder zu verschwinden (Zollikofer und Ponce  
de León, 2010) 

 
•  Vor rund 70 000 Jahren hat sich der Homo sapiens aus Afrika über Europa, 

Asien und später Amerika ausgebreitet. Man spricht diesbezüglich von einem 
„Out-of-Africa“. Die Herkunft des Homo erectus ist zurzeit noch nicht gesichert. 
Vermutlich gab es schon vor zwei Millionen Jahren ein erstes „Out-of-Africa“ 
(Zollikofer und Ponce de León, 2010) 

 
•  Vor 45 000 Jahren erreichten Auswanderer von Afrika den Südosten 

Australiens 
 
•  Vor 40 000 Jahren drang der Homo sapiens sapiens schliesslich in das Land 

der Neandertaler (benannt nach dem Neandertal bei Düsseldorf) vor 
 
•  Vor 40 000 - 30 000 Jahren lebte der Neandertaler (Homo sapiens 

neanderthalensis) gleichzeitig mit dem modernen Homo sapiens, dies während 
über 10 000 Jahren 

 
Infolge der rasch sich entwickelnden Untersuchungsmethodik der Archäogenetik, 
deren vermehrter Anwendung innerhalb der archäologischen Feldforschung und der 
damit verbundenen Fortschritte in der Auswertung und Interpretation der Resultate 
ergeben sich fortlaufend neue Erkenntnisse. 
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Abbildung 6a: Darstellungsform der prähistorischen Geschossspitze des „La Gravette-Types“. 
Gravettienkultur: ca. 31 000- 25 000 v.Chr. Fundplatz „La Gavette“, im frz. Departement Dordogne. 

Lange schmale Steinklingenspitzen. Eine weiteres Leitfossil dieser Kultur sind Frauenstatuen. 

 

 
 

Abbildung 6b: Ein weiteres prähistorisches Leitfossil ist der Faustkeil aus Stein,  
meistens aus Silex, zum Zerlegen von Tierkadavern und anderen Nahrungsmitteln. 

Quellennachweis: Faustkeil aus der arabischen Sandebene Ténéré, Afrika.  
Aufnahme: Michael J. Kurmann, Liebefeld-Bern 

 
3. Das Prinzip der Haplogruppenbestimmung und Allgemeines  

zur Resultatauswertung 
 
Als Haplogruppe wird eine Gruppe von Haplotypen bezeichnet, die spezifische 
Positionen auf einem Chromosom innehaben. Es handelt sich um einen 
Einzelnukleotid-Polymorphismus, abgekürzt englisch SNP (Single Nucleoide 
Polymorphism), d.h. um Variationen von einzelnen Basepaaren im DNA-resp. 
Desoxyribonucleinsäurestrang (vgl. Glossar). Die Haplogruppen werden mit 
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Buchstaben bezeichnet. Haplogruppe A ist die erste Gruppe, welche in die Nähe des 
chromosomalen Adam zurückführt. Bei den Haplogruppen handelt es sich nicht um 
Einzelstämme sondern um sog. Cluster (Anhäufungen, Gruppen) von Stämmen. 
 
Es gibt zwei verschiedene Haplogruppen, die männliche Y-DNA, welche sich in den 
Zellkernen der Körperzellen befindet und die mütterliche mtDNA, welche sich 
ausserhalb des Zellkernes, in den sogenannten Mitochondrien der weiblichen Zellen 
aufhält und nur von der Mutter vererbt wird. Die geerbte mtDNA des Vaters wird nicht 
an die Nachkommen weitergegeben. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken 
sich auf die väterliche Stammlinie der Haplogruppen. 
 
Frühe Urstämme werden in der Genetik nicht durch die übliche Y-DNA, sondern 
durch die Haplogruppen-Untersuchung bestimmt. Jeder Haplogruppe ist eine Unter-
gruppe zugeordnet, die durch festellbare genetische Mutationen infolge der 
Wanderungen zustande kam. Vor allem ältere Haplogruppen lassen sich gleich 
einem Stammbaum in jüngere Zweige (Untergruppen) unterteilen, die durch jüngere 
genetische Mutationen entstanden sind. 
 
Haplogruppen kann man sich archäogenetisch als grosse genealogische Äste des 
Homo sapiens Stammbaumes des heutigen Menschen vorstellen. Jede Haplogruppe 
fasst Menschen zusammen, deren genetisches Profil ähnlich ist und die einen 
gemeinsamen Vorfahren teilen. Das Resultat der Untersuchung von allen geprüften 
Probanden des Kurmann-Geschlechtes durch die iGENEA AG, Baar, ergab die män-
nliche Y-DNA-Haplogruppe I2b1 mit drei Stadien der Fortentwicklung  
(I = 9. Buchstabe im Alphabet = Haplohauptgruppe sowie anschliessend die 
sukzessive gebildeten drei Untergruppen I2, I2b und I2b1). Dieser Differenzierungs-
grad ist nicht bei allen Haplogruppen gleichartig vorzufinden. Die Haplogruppen-
bestimmung I2b1 wurde bei einem Probanden durch einen vertieften sog. „Deep 
Clade-Test“ zusätzlich bestätigt. 
 
Haplogruppenentstehung 
 
Damit man Völker überhaupt auseinanderhalten kann, müssen genetische Be-
sonderheiten entstehen. Es müssen sich also spezielle genetische Profile in einem 
Volk verankern. Das passiert nur dann, wenn sich Völker an voneinander getrennten 
Standorten entwickeln, also zumindest über einen gewissen Zeitraum kein starker 
Austausch stattfindet (iGENEA, F/4). Die Haplogruppenanalyse bestimmt deshalb 
nicht die Herkunft von einem Urvolk in der Urzeit, sondern den jeweiligen für eine 
längere Zeit eingenommenen Standort in der Wanderbewegung.  
 
Haplogruppen und deren Kulturkreise 
 
Die Haplogruppenbestimmung ermöglicht genetisch verwandte Gruppen innerhalb 
der Bevölkerung zu bestimmen. Kenntnisse über die Kulturkreise der verschiedenen 
Haplohaupt und -untergruppen sind hingegen noch sehr lückenhaft. Um einen Ein-
blick in die Diskussionen über die Wanderbewegungen und Kulturkreise zu geben, 
wird aus einem iGENEA-Forum zitiert (bezeichnet mit Abkürzung F und Angabe der 
Seitenzahl resp. Zählung der Seiten ab Anfang). Es ergeben sich dabei Einblicke in 
die momentane Diskussion der Untersuchungsresultate sowie in mögliche zukünftige 
Erkenntnisfelder, die zurzeit allerdings noch auf Annahmen beruhen. 
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Haplogruppenverteilung 
 
Die Haplogruppe I findet man hauptsächlich in Europa und man nimmt deshalb an, 
dass sie in Europa entstanden ist. In Europa und in den einzelnen Ländern wie der 
Schweiz sind zum Beispiel andere Haplogruppen verbreitet als in Afrika oder in 
Asien. Schlussendlich hat die Einwanderung der Indogermanen seit 4000 v.Chr. die 
Haplogruppenverteilung in Europa massgeblich beeinflusst (Roman C. Scholz, 2012). 
 
Die Y-Haplogruppenverteilung in der Schweiz zeigt folgendes Bild: 
 

I1  = 12% 
I2a  =  1.5% 
I2b  =  4.5% 
R1a  =  8% 
R1b  =  48% 
G2a  =  8% 
J1  =  1% 
J2  =  6% 
E1b1b  =  9% 
T  =  0.5% 
Q  =  1.5% 

 
Quellenangabe: Roman C. Scholz (2012) 

 
Man findet in Deutschland zum Vergleich zur Schweiz ca. 38% I-Haplogruppen- 
Träger.  
 
Bei der Haplogruppenverteilung innerhalb eines Geschlechtes können sich ver-
schiedenartige Haplogruppenträger befinden. Praktisch alle Menschengruppen be-
stehen aus Mitgliedern verschiedener Haplogruppen. Man kann also den Familien-
namen nicht ausschliesslich mit einer einzigen Haplogruppe in Verbindung bringen. 
Die Gründe hierfür sind die unterschiedliche genetische Verwandtschaft, wie bspw. 
Veränderungen eines Zweitnamens, Mehrfachentstehung eines Namens, Kinder von 
unehelicher Herkunft, Namenlose, welchen ein Name zugeteilt wurde, usw. 
 
 
4. Die Haplogruppe I und deren Untergruppen 
 
Die frühesten Vorgänger der Träger der Haplogruppe I auf ihrer Wanderung vor etwa 
70 - 50 000 Jahren sind vom afrikanischen Kontinent her auf der Arabische Halbinsel 
angekommen. Die Wanderung führte dann weiter über Syrien, dem Kaspischen Meer 
und auf diversen Wegen in unserem Fall nach Skandinavien oder nach Westeuropa. 
Vorgänger unserer Haplogruppe I sind die Haplogruppen A bis H. Die Haplogruppe I 
des Y-Chromosomes wird in der nachfolgenden Tabelle 1 behandelt. 
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Tabelle 1  
Charakteristische Merkmale der Y-Haplogruppe I 
 
Name I 
 
Ursprungsdatum 

 
vor 25 000 - 23 000 Jahren 

 
Ursprungsort 

 
Kleinasien 

 
Vorfahre 

 
IJ 

 
Nachkommen 

 
I1, I2 

 
Mutationen 

 
M170, M258, P19, P38, P212, U179 

Heutige, höchste 
Vorkommen 

 
Bosniaken 48%, Kroaten 45-49%, 
Schweden 44%, Sardinier 42.3%, 
Bosnische Kroaten 40.7%,  
Norweger 40.3%, Deutsche 38%,  
Dänen 36%, Isländer 33%,  
Kosovo-Albaner 30%, Finnen 29%, 
Serben 61,2%, Darginer 58%, 
Mazedonier 25%, Kurden 25%, 
Niederländer 25%, Engländer mehr  
als 20%, Rumänen mehr als 20%,  
Bulgaren mehr als 20% 

 
Quellennachweis: Wikipedia:  

http://de. wikipedia.org/wiki/Halogruppe_ I_ (Y-DNA) 
 
 
Die Haplogruppe I kann in den meisten heutigen europäischen Bevölkerungen ge-
funden werden, mit grosser Dichte u.a. in Skandinavien, Bosnien-Herzegowina, 
Kroatien, und Sardinien. Es muss dazu bemerkt werden, dass das Ursprungsland 
nicht immer dasjenige mit der höchsten Prozentrate ist (iGENEA, neue Inter-
pretationen, 5). 
 
Das Wissen über die Wanderungen und die Herkunft der Untergruppen ist noch zu 
gering, um mehr über die eigene Herkunft und die dazu gehörende Haplo-
untergruppen zu erfahren (iGENEA, Forum Haplogruppen in Europa). Trotzdem wird 
nachfolgend ein kleiner Einblick in die allgemeine Bedeutung der Haplogruppe I2b1 
gegeben. Einerseits, weil sie bestimmt wurde und anderseits um das Interesse zu 
wecken, da in Zukunft neue und detailliertere Erkenntnisse über die Zugehörigkeit zu 
gewissen Kulturkreisen erwartet werden können, welche weniger auf hypothetischen 
Annahmen beruhen. 
 
Zeiträume der Haplogruppe I und deren Untergruppen 
 
Die ungefähren Zeiträume der Entstehung der Haplogruppe I und deren Unter-
gruppen, in Jahreszahlen (vor Christi Geburt) ausgedrückt, präsentieren sich in der 
Tabelle 2 wie folgt: 



 
43 

 

Tabelle 2  
Haplogruppe I und deren Untergruppen im ungefähren zeitlichen Rahmen ihrer 
Entstehung v.Chr.: 
 

I =   ca. 25 000 Jahre 

I1 =   ca. 20 000 Jahre 

I2  =  ca. 17 000 Jahre 

I2b =   ca. 13 000 Jahre 

I2b1 =   ca.10 000 -15 000 Jahre  
 

Quellennachweis: iGENEA, Zürich; www.igenea.com  
a) Forum Haplogruppen, 2, 9,19; b) Roman C. Scholz, 2011 

 
 
Wanderungsbewegungen 
 
Der Ursprungsort der Haplogruppe I ist Kleinasien. Sie taucht vor ca. 25 000 -  
23 000 Jahren zeitgleich mit dem Beginn der letzten Eiszeit (vor etwa 21 000 Jahren) 
auf. Die Träger dieser Gruppe könnten einen geschützten Siedlungsraum am 
Schwarzen Meer oder auf der Balkanhalbinsel gefunden haben. Nachdem sich die 
Dauerfrostgrenze aber wieder in Richtung Norden verschoben hatte, rückten die 
Träger der Haplogruppe I vom Süden und Südosten in Richtung Norden nach. Das 
gleiche passierte im Nordosten vermutlich auch mit einem zweiten Ast der Haplo-
gruppe I, der sich dann über Finnland seinen Weg an der Permafrostgrenze in das 
heutige Skandinavien bahnte. Welche Wege die Haplogruppen innerhalb Europas 
genommen haben, ist noch nicht ganz klar. Dasselbe gilt auch für die Gruppe I 
(iGENEA, F/34, Wikipedia, Haplogruppe I). 
 
 
a) Die Haplo-Subgruppe I2 
 
Die Haplogruppe I ist in zwei Untergruppen (I1 bis I2) aufgespalten (Roman C. 
Scholz, 2012). Es wird in der Folge nur die uns interessierende Untergruppe I2 
behandelt. 
Der Zeitraum der Untergruppe I2 kann zeitlich mit etwa 17 000 Jahren v.Chr. 
umrissen werden und wird u.a. in Verbindung mit der Gravettien-Kultur gebracht. Die 
Gravettien-Kultur ist eine Kultur der jüngeren, europäischen Altsteinzeit, genannt 
nach dem Fundort La Gravette in der Dordogne in Frankreich. Kennzeichnend für 
diese Kultur sind die Gravettienspitzen, schmale zugespitzte Feuersteinklingen mit 
abgestumpften Rücken. Die Abbildung 6a zeigt, wie solche Steinklingen ausgesehen 
haben. Die Träger dieser Untergruppe I2 waren als Jäger und Sammler in Europa 
schon stark verbreitet (R. C. Scholz, 2012).  
 
 
b)  Die Haplo-Subgruppe I2b 
 
Der Untergruppe I2b kann der Zeitraum etwa um 13 000 Jahre v.Chr. zugeordnet 
werden. 
 
Die Haplogruppe I2b ist wahrscheinlich mit dem nachfolgend erwähnten heutigen 
Siedlungsort seit ca. 10 000 Jahren identisch (iGENEA, F/33). Die Frage, ob diese 
Subgruppe nach der Eiszeit aus Südwest- oder Südeuropa kam, ist noch nicht ge-
klärt. 
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Diese I2b Haplountergruppe kommt vor allem in England, Skandinavien und Nord-
deutschland vor (iGENEA, F/1). In Norddeutschland nur mit einem Anteil von 4 %. In 
Skandinavien ist diese Gruppe seltener als im übrigen Nordwesteuropa. Die Träger 
von I2b verbreiteten sich vorerst im Ursprungsgebiet (heutiges Deutschland). Später 
(ab etwa 4351 v.Chr.) suchten die I2b-Träger weitere Gebiete innerhalb Europas auf: 
Iberische Halbinsel, Dänemark, Frankreich, Polen, Deutschland, Niederlande 
(iGENEA, F/25). Man vermutete die Anwesenheit der Träger von I2b beispielsweise 
auch schon auf den britischen Inseln bevor die Kelten kamen (F/8).  Die Germanen 
waren Träger der Haplogruppen I1 und I2b (iGENEA, F/29). 
 
Es werden nachfolgend drei Beispiele von Hinweisen auf mögliche Kulturkreise 
angegeben. Im Moment wäre es allerdings noch zu spekulativ, diese Beobachtungen 
direkt auf unsere Namensträger zu beziehen. Späte Träger der Haplogruppe I2b 
waren direkte Vorfahren der Astronomen, welche die Himmelsscheibe von Nebra vor 
ca. 2000 Jahren v.Chr. schufen (Max Reinhardt, F/33). Dies ist selbstverständlich 
kein Beweis, dass unser Vorfahrenstamm dazu gehörte. Genannt nach dem Fundort 
Jastorf (Niedersachsen) gibt es die Jastorf-Kultur, eine germanische Parallele zur 
Latène-Kultur. Das Zentrum der Besiedlung von Trägern der Haplogruppe I2b deckt 
sich in etwa mit dem Kerngebiet der Jastorfkultur (ca. 600 v.Chr. bis zur Zeitwende). 
Die Menschen der Jastorfkultur werden auch oft als die Protogermanen angesehen. 
Interessant bei dieser Kultur ist unter anderem das Brandgräberfeld von Mühlen 
Eichsen (600 v.Chr. bis 100 n.Chr.). Dabei kamen ebenfalls Funde von späten I2b-
Trägern zum Vorschein (iGENEA, F/7).  
 
 
c) Unser Haplogruppen-Cluster mit der gesamten Spezifikation I2b1  

 
Gemäss der neueren Haplogruppenforschung und -Terminologie ist die neueste 
Kurzbezeichnung der Haplogruppe I2b1: I-M223 (Untergruppe Cont 2a). 
 
Im vorigen Abschnitt wurde die Haplogruppe I2b1, in die einzelnen Entwcklungs-
schritten aufgefächert, behandelt. In diesem Abschnitt werden die heutigen Träger 
der gesamten Haplogruppe I2b1 erörtert, ohne diese aufzuteilen. 
 
Im heutigen Norddeutschland müssten (ab etwa 15 591 v.Chr. die ersten I2b 
Haplogruppen (bzw. Vorgänger davon) vorgekommen sein (F/25). Die I2b1 ver-
breitete sich dann nach Frankreich, der Iberischen Halbinsel, Dänemark und in 
andere Länder aus. 
 
Das Alter der Haplogruppe I2b1 wird derzeit auf ca. 10 000 bis 15 000 Jahre 
geschätzt (iGENEA, Roman C. Scholz, 2011). Vermutlich ist die Haplogruppe I2b1 
nicht alt genug, damit sie sich gleichmässig über Europa verbreiten konnte, das 
könnte höchstens eine ältere Gruppe wie I2 oder natürlich I geschafft haben, bevor 
die R-Gruppen auftraten.  
 
Am häufigsten taucht diese Gruppe I2b1 in Deutschland (z. B. Niedersachsen, 
welches an Nordrhein-Westfalen grenzt) Belgien, den Niederlanden, Skandinavien 
(Dänemark, Norwegen, Schweden) und Grossbritannien (Britische Inseln) auf. Die 
Personen die in der Datenbank FamilyTreeDNA mit annähernd ähnlichem 
genetischen Profil registriert sind, verteilen sich über die vorher erwähnten Regionen 
(iGENEA, Roman C. Scholz, 2011).  
 
Die Ausbreitung dieser Haplogruppe in andere Regionen Europas erfolgte daher mit 
grosser Wahrscheinlichkeit im Zuge der Wanderung germanischer Stämme (Invasion 
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und Ausbreitung danach). Spätere oder frühere Wanderungen einzelner Familien 
sind nicht ausgeschlossen (iGENEA, Roman C. Scholz, 2011).  
 
Wichtiger Hinweis:  
Da die Haplogruppenforschung rasch voranschreitet muss berücksichtigt werden, 
dass die Resultate laufend aktualisiert resp. dem momentanen Kenntnisstand ange-
passt werden müssen.  
 
 
5. Zusammenfassung 

 
In unserer Erbsubstanz sind die Epochen der Wander- und Vorgeschichte unseres 
Geschlechtes, durch Mutationen der DNA und Polymorphismus der DNA in den 
Körperzellen, in groben Zügen festgehalten.  
 
Die vorangehenden Ausführungen vermitteln hypothetische Aufschlüsse über die 
Standorte in den Wanderbewegungen der männlichen Vorfahren unsers Ge-
schlechtes vom Altertum bis zur Antike. Vor Millionen von Jahren ist der Vorläufer des 
heutigen Menschen in Afrika entstanden und hat von dort aus in einer zeitlich 
langandauernden langsamen Wanderschaft die ganze Welt besiedelt. Vor Hundert-
tausenden von Jahren ist er in Europa angelangt. Vor rund 45 000 Jahren erreichten 
Auswanderer das Land der Neandertaler. 
 
Grobe Züge der Wanderbewegung in den letzten 25 000 Jahren können mit den 
genetisch-genealogischen Untersuchungen, welche die iGENEA AG, Baar, durch-
führt, bestimmt werden. Es handelt sich dabei um Variationen bei spezifischen 
Positionen im männlichen Y-DNA-Chromosom (sogenannter Einzelnukleotid-
Polymorphismus, SNP). Diese Variationen werden als Haplogruppen benannt und mit 
Buchstaben bezeichnet. Die Haplogruppe A ist die erste Gruppe. Unser Geschlecht 
gehört nach den bisherigen Untersuchungen der Haplogruppe I an, welche haupt-
sächlich in Europa zu finden ist.  
 
Die Vorgänger der Träger der Haplogruppe I waren auf Ihrer Wanderung vor etwa 70 
- 50 000 Jahren auf der Arabischen Halbinsel angelangt. Die Wanderung führte dann 
weiter über Syrien, den Raum um das Kaspische Meer und verzweigte sich dann in 
unserem Falle nach Skandinavien und Westeuropa. Man nimmt an, dass die 
Wanderung langsam, nur wenige Kilometer pro Jahr, vorwärts ging. Die Haplogruppe 
I findet man übrigens fast ausschliesslich nur bei der europäischen Bevölkerung. 
Etwa 18% der Bevölkerung in der Schweiz und rund 38% in Deutschland gehören 
dazu. Die Haplogruppe I erschien vor rund 23 - 25 000 Jahren. Unser Geschlecht 
verfügt über die Untergruppe I2b1, welche mit verschiedenen Standorten und 
Kulturkreisen in Verbindung gebracht wird, die allerdings zurzeit noch zu wenig 
erforscht sind. 
 
 
6. Quellennachweise und Koordinaten zu den genetisch-genealogischen 

Untersuchungen 
 
Mit dem iGENEA AG-Laboratorium, Baar, ist eine kompetente Kundenberatung und 
die weltweit grösste Datenbank für genetisch-genealogische Familienforschung 
(FamilyTreeDNA) verbunden.  
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Adresse:  
iGENEA AG 
Lättichstrasse 6,  
CH- 6340 Baar  
Tel.: +41 (0)43 817 13 92  
info@igenea.com 
www.igenea.com 
 
 
iGENEA-Publikationen und Foren 
iGENEA: www.igenea.com: DNA Genealogie. Wie nutze ich sie? IGENEA Forum 
2008-2010; Haplogruppe I2b, 03.03.2010, zitiert im Text mit iGENEA, F (Forum) und 
Seitenzahl, z.B. F/1; iGENEA, Verwandtschaftsgrad bestimmen; iGENEA,  
Y-und mtDNA-Haplogruppen Verteilung, Schweiz, 21.04.2010;  iGENEA Forum: I2b, 
09.03.2010; iGENEA, Verteilung der Urvölker. 
 
 
Family Tree DNA-Datenbank (FTDNA) 
Zugang zur Datenbank für Probanden, welche Untersuchungen bei der iGENEA in 
Auftrag gegeben haben: 
info@familytreedna.com 
http://www.familytreedna.com 
http://www.familytreedna.com/faq/anwers/10.aspx 
 
 
Wikipedia-Artikel 
Haplogruppe I (Y-DNA), 09.03. 2010; Adam des Y-Chromosoms, 29.11.2009;  
Out-of-Africa-Theorie, 29.11.2009; Gravettien, 24.03.2010; Brandgräberfeld von 
Mühlen Eichsen, 12.04.2010; Jastorfkultur, 12.04.2010; Himmelscheibe-von-Nebra-
3.png, 14.04.2010. 
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TEIL III 
 
Zur Abstammung vom Urvolk und zu den Besiedlungsregionen der 
genetischen Vorfahren der Kurmann vor der Zweitnamensgebung  
im 12./13. Jahrhundert n.Chr.  
 
 

 
 

Abbildung 7a: Die 23 Chromosomenpaare eines Menschen. Alle sind  
verschieden gross. Das letzte Chromosomenpaar ist 

geschlechtsbestimmend bei Männern (X/Y) und bei Frauen (X/X).  
Die Chromosomenpaare enthalten die DNA 

(Desoxyribonucleinsäure). 
 

Quelle: http://de.wikipdia.org/wiki/chromosom 
 

 
 

Abbildung 7b: Schematischer, strangartiger Aufbau der DNA mit  
den Bausteinen A = Adenin, C = Cystin, G = Guanin, T = Thymin. 

 
Quelle: Bernard Comte. Histoire et généalogie de la famille Comte.  

Institut Fribourgeois d’Héraldique et de Généalogie, 2011. 
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1. Die Zugehörigkeit zu einem Urvolk in der Antike 
 
Das Urvolk wird anhand der (Unter-)Haplogruppe sowie des persönlichen 
genetischen Profils ermittelt. Das Ergebnis bezieht sich in etwa auf den Zeitraum 
zwischen 900 v.Chr. und 900 n.Chr. 
 
Es wurden Probanden auf die Volkszugehörigkeit bei der iGENEA Gentest.ch, 
GmbH, Baar, untersucht. Die Untersuchungsresultate weisen auf das Urvolk der 
Kelten oder Germanen hin, was bedeutet, dass die Abstammung nicht eindeutig 
einem der beiden erwähnten Urvölker zugeordnet werden kann. Dies bedeutet aber 
auch nicht, dass hinsichtlich der erwähnten Probanden in unserem Fall eine 
Vermischung der beiden Urvölker stattgefunden hat (iGENEA, Roman C. Scholz, 
2010). Die Gründe für die zurzeit lückenhafte Abklärung der Volkszugehörigkeit in der 
Antike können verschieden sein, zu nennen sind etwa die momentane Unter-
suchungsmethodik, ein zu kurzer Aufenthalt an einem Standort sowie unbekannte 
Wurzeln der Herkunft. 
 
 
2. Die Methodik der Ermittlung der genetischen Vorfahren vor der Zweit-

namensgebung mittels des Y-DNA12-Marker-Profil-Testes und der FTDNA-
Datenbank 

 
Unser Geschlecht ist aus den genetischen, noch nicht den Zweitnamen tragenden, 
Vorfahren im Spätmittelalter hervorgegangen, welche mit dem Y-DNA12-Marker-Test 
eventuell erfasst werden können. Eine einzige Person hat unseren Zweitnamen 
Kurmann im 12./13. Jh. n.Chr. bekommen, diesen weitervererbt und daraus ist ein 
Geschlecht entstanden. Andere Familienmitglieder und Verwandte haben ver-
schiedene andere Zweitnamen bekommen und können eventuell bei einer stabilen 
Stammbildung mit einer genügend breit gestreuten Untersuchungsanzahl auch 
genetisch erfasst werden.  
 
Bei der nachfolgenden Auswertung der Resultate des Y-DNA12-Marker-Profil-Testes 
werden die Übereinstimmungen von verschiedenen Probanden, die ihre Resultate 
freigegeben haben, mit den gespeicherten Resultaten auf der FamilyTreeDNA-
Datenbank verglichen. Unser Vorgehen bei der Auswertung dieses Testes ist wie 
folgt: 
 
a) Damit sich ein typisches genetisches Profil für eine Region durch erkennbare 

Mutationen ausbildet, muss ein Volksteil vor ca. 40 Generationen während 
mindestens 500 Jahren davor (resp. im Frühmittelalter, vor 500/600 bis 1100/1200 
n.Chr.) am gleichen Ort gelebt haben (siehe iGENEA, Quellenangabe). 

 
b) Es werden nur die Y-DNA12-Marker-Test-Resultate von Probanden verglichen, die 

den gleichen Y-DNA Haplountertyp I2b1 der untersuchten Namensträger Kurmann 
haben. 

 
c) Wenn jemand, wie in unserem Fall zurzeit, insgesamt eher mit weniger Probanden 

im Y-DNA12-Marker-Test übereinstimmt (< 10 Probanden), steigt die Wahr-
scheinlichkeit der Übereinstimmungen einer entfernten genetischen Verwandt-
schaft, besonders wenn durch Kontaktnahme mit untersuchten Probanden er-
gänzende Informationen über deren Herkunft, usw. erfahren werden können.  

 
d) In unserem Fall interessiert der Ursprungsort der genetischen Vorfahren im 

Allgemeinen und zudem woraus später ein Zweitnamensträger Kurmann hervor-
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gegangen sein könnte. Die Resultate dieser Untersuchungen werden nachfolgend 
erwähnt. 

 
 
3. Die frühmittelalterlichen Ursprungs- und Besiedlungsregionen unserer 

direkten Kurmann-Vorfahren-Gruppe, vor der Zweitnamensgebung von ca. 
500 - 1200 n.Chr. mit Hilfe der FTDNA-Datenbank 
 

Unsere Untersuchungsresultate weisen zurzeit auf ein weniger häufigeres Y-DNA12-
Marker-Profil unserer genetischen Vorfahren hin. Dies kann auf folgende Ursachen 
zurückgeführt werden: mangelnde Anzahl untersuchter Probanden, weniger 
häufigeres örtliches Vorkommen (etwa 4.5% der schweizerischen Bevölkerung 
gehören zu unserem Haplotyp I2b resp. I2b1), Wanderschaft (geringe Sesshaftigkeit), 
usw. 
 
Die Ursprungsregion zeigt in welchen Gebieten genetische Vetter gefunden werden 
können. Diese Regionen liefern einen Anhaltspunkt zur Herkunft der nicht unseren 
Zweitnamen tragenden Vorfahren, in der Zeitspanne zwischen ca. 500 v.Chr. bis 
1500 n.Chr. Bei der zurzeit geringen Anzahl an Probanden, die im Y-DNA12-Marker-
Profil, bei einer noch nicht signifikanten Untersuchungsanzahl übereinstimmen, 
handelt es sich um folgende genetisch verwandte Vertreter, die heute in Westeuropa 
wohnhaft sind:  
 
Schweiz 
 
In der Schweiz konnten bis jetzt bis zum 15. Jh n.Chr. noch keine unseren Zweit-
namen nicht tragende genetischen Vorfahren gefunden werden, woraus ein einzelner 
Zweitnamensträger Kurmann hervorgegangen sein könnte. Vielleicht wird sich dies 
mit einer grösseren Untersuchungsanzahl von Probanden noch ändern. 
 
Ausland 
 
Die nachfolgend erwähnten Probanden sind keine zweitnamentragenden Kurmänner, 
sondern entferntere genetische Vorfahren. Aus Gründen des Personenschutzes 
können hier nicht weitergehende persönliche Angaben über einzelne genetische 
Vorfahren gemacht werden. Es handelt sich dabei um: 
 
a) zwei Personen der gleichen Familie aus dem Saarland (Deutschland), einer 

Familie, die im 19. Jh. in die USA ausgewandert ist, mit anglifiziertem Zweitnamen 
Fox (zu Deutsch Fuchs); 

 
b) eine Person aus Cornwall (England), ein in die USA ausgewanderter Namens-

träger der Familie Pinnick; 
 
c) ferner sind noch 8 Personen aus verschiedenen Familien zu erwähnen, die ihren 

Siedlungsort auf den Britischen Inseln haben, wo sie vermutlich von Nord-
deutschland aus mit germanischen Stämmen eingewandert sind; 

 
d) eine Person aus einer Familie, die in Norwegen sesshaft ist; 
 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich genetische Kurmann-Vorfahren in 
Westeuropa, einschliesslich Mitteleuropa, befinden. 
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4. Zu heutigen Besiedlungsregionen der I2b1-Haplotypen-Träger 
 
Hiermit sei noch kurz der Y-DNA I2b1 Haplotypus unserer Probanden aufgeführt, da 
er bezüglich der Besiedlungsregion fast deckungsgleiche Resultate mit dem Y-
DNA12-Marker-Test ergeben hat. Das heutige Vorkommen und die örtliche Ver-
teilung der Y-DNA I2b1 Haplotypus-Träger wurden schon im Teil II behandelt. Diese 
Untersuchungen zeigen, dass beim gegenwärtigen Kenntnisstand, heute unsere 
entfernteren genetischen Vorfahren in Westeuropa, Skandinavien sowie in Gross-
britannien leben. Dies trifft auch auf unsere Haplogruppe I2b1 zu (iGENEA, Roman 
C. Scholz, 2011).  
 
 
5. Diskussion über den Ort unserer Zweitnamensbildung 
 
Da die Resultate der Y-DNA12-Marker-Profil-Analyse über die Ursprungsregion der 
genetischen Verwandten grössteneils vor der Zweitnamensbildung fallen, soll die 
Frage über den Ursprungsort der Zweitnamensbildung auch in diesem Zu-
sammenhang diskutiert werden. Zur Diskussion der Frage der Entstehung des Zweit-
namens in der Schweiz können folgende Fakten erwähnt werden: 
 
a) Die bis jetzt untersuchten Kurmann-Namensträger sind entweder keltischer oder 

germanischer Abstammung, d.h. der momentane Untersuchungsstand erlaubt in 
unserem Fall keine genauere Unterscheidung zwischen diesen beiden Völkern.  

 
b) Im Fall der Abstammung von den Germanen wäre die Einwanderung ab ca. Mitte 

des ersten Jahrtausends n.Chr. anzunehmen.  
 
c) Die Zweitnamensgebung in der Schweiz beginnt ab der ersten Hälfte des  

12. Jh. Für die Kurmann beginnt diese vermutlich während der Freiherrschaft 
Wohlhusen (Trub/Wohlhusen-Markt), vorausgesetzt dass kein Zweitnamensträger 
Kurmann von Deutschland, im 12./13. Jh., in die Schweiz eingewandert ist.  

 
d) Für den Fall des Erwerbes des Zweitnamens in der Schweiz durch beispielsweise 

eine frühere Einwanderung germanischer Stämme mit anschliessender 
flächenmässiger Ausbreitung, müssten inskünftig in der Schweiz genetische 
Vorfahren ohne unseren Zweitnamen gefunden werden. Dies kann gegenwärtig 
allerdings infolge mangelnder Anzahl untersuchter Probanden nicht entschieden 
werden. 

 
e) Da der Name Kurmann auf eine wenig verbreitete Berufsbezeichnung zurück-

zuführen ist, ist es zwar grundsätzlich möglich, dass verschiedene, nicht mit-
einander verwandte Linien diesen Namen tragen. Mit einem vergleichbaren Test 
von Stammlinien aus anderen Regionen als der Schweiz, wie z.B. Deutschland, 
liessen sich jedoch bestehende Theorien zu Wanderung dieser Linie bestätigen 
oder ausschliessen (iGENEA, Roman C. Scholz, 2011). Auch in diesen Fällen 
befindet sich die genetisch-genealogische Untersuchung der Probanden noch im 
Anfangsstadium.  

 
 
6. Zusammenfassung 
 
Die Untersuchungen des DNA-Profils zeigten, dass das Urvolk der Vorfahren  
unseres Geschlechtes in der Antike vor ca. 900 vor bis 900 n.Chr. entweder die 
Kelten oder die Germanen waren. Mit der gegenwärtigen Untersuchungstechnik kann 
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allerdings noch nicht geklärt werden, welchem der beiden Urvölker unser Geschlecht 
entstammt.  
 
Der Y-DNA12-Marker-Test wird u.a. zur Suche von Vorfahren verwendet, welche vor 
der Namensgebung gelebt haben und deshalb heute verschiedene Zweitnamen 
tragen. 
 
Es konnten die Ursprungsregionen im Frühmittelalter ermittelt werden, in welchen 
unsere Vorfahren vor ca. 40 Generationen, mindestens während 500 Jahren am 
gleichen Ort gelebt haben und die sich mittels Mutationen genetisch niederge-
schlagen haben. Die Ursprungsorte unserer genetischen, nicht unseren Zweitnamen 
tragenden, Vorfahren sind in Westeuropa zu finden. Vor allem in Deutschland und 
Grossbritannien, einschliesslich der nördlich küstennahen Gebiete, welche ur-
sprünglich aus dem gleichen Haplogruppen-Urstamm I hervorgegangen sind.  
 
Der Y-DNA12-Marker-Profil-Test der schweizerischen Probanden zeigt, dass 
gegenwärtig in der Zeit vor 40 Generationen noch keine nicht zweitnamentragenden 
genetischen Vorfahren gefunden werden konnten, welche die Namensbildung in der 
Schweiz belegen würden. Es ist allerdings auch in diesem Fall möglich, dass unsere 
frühmittelalterlichen Vorfahren nicht genügend sesshaft für die Erfassung der 
Ursprungsregion waren oder eher noch, dass bislang zu wenig Probanden untersucht 
werden konnten. 
 
Unsere genetischen Vorfahren, die bis jetzt aus dem Y-DNA12-Marker-Test 
hervorgehen und die dem Y-DNA Haplotypus I2b1 angehören, können ungefähr in 
den gleichen Regionen Europas gefunden werden. 
 
 
7.  Quellenangaben 

Y-DNA-12-MarkerTestes (info@iGENEA.com); FamilyTreeDNA-Datenbank; iGENEA 
Diskussions-Forum, Genetische Übereinstimmungen; www.igenea.com 
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Teil IV 
 
Der spezifische genetische Modale Haplotyp (Y-DNA67-Profil) des 
Kurmann-Geschlechtes, die Bestimmung des letzten gemeinsamen 
Vorfahren (MRCA) und das Netzwerk der weltweit grössten genetisch- 
genealogischen Datenbank (FamilyTreeDNA) 
 
 

 
 

Abbildung 8: Untersuchungsresultate (Zertifikat) der iGENEA, Baar, 
mit einem Y-DNA67-Marker-Test eines Kurmann-Probanden. 

 
Legende: Dys = untersuchter, numerierter Marker; 

Allele = verschiedene Ausprägungen, welche mit der Anzahl Wiederholungen eines Markers definiert ist. 
 

Quellennachweis: iGENEA Gentest.ch GmbH, 6340 Baar 
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Die Y-DNA-Untersuchung von Kurmann Probanden gestattet die genetische Vielfalt 
sowie das spezifische DNA-Profil unseres Kurmann-Geschlechtes zu ermitteln, womit 
inskünftig unbekannte Namensvetter identifiziert werden können. Die Bestimmung 
des Verwandtschaftgrades und die Ermittlung des letzten gemeinsamen Vorfahren 
(MRCA) sind hilfreich bei fehlenden schriftlichen Quellen, jedoch nicht so präzis wie 
Letztere und stellen auch ein nützliches Hilfsmittel für die DNA-Genealogie der 
Stämme dar. Die Benützung der weltweit grössten genetisch-genealogischen 
Datenbank, FamilyTreeeDNA, welche per Internet zugänglich ist, gestattet es, 
unbekannte Namensvetter zu finden und Untersuchungsresultate zu vergleichen. 
 
Die DNA-Untersuchungen sind erst seit 1999 zu einem für Privatpersonen er-
schwinglichen Preis erhältlich und im Verlauf der Zeit ist es empfehlenswert ge-
worden, Tests mit immer mehr Y-DNA-Markern ausführen zu lassen. Statt der 12-, 
25-, 37- und 111- Markertest wurde der 67- Markertest gewählt.  
 
 
1. Genetisch-genealogische Y-DNA67-Untersuchungen von Kurmann-

Probanden 
 
Die genetisch-genealogischen Y-DNA67-Untersuchungen stellen eine wertvolle 
Ergänzung und bei gewissen Anwendungen auch eine generelle Bestätigung der 
schriftlichen Quellenuntersuchungen dar. Für die Probeentnahme wird von der 
iGENEA das notwendige Material zugestellt. Mittels eines gelieferten Wattestäbchens 
wird durch Reiben in der Mundhöhle eine Speichelprobe entnommen. Damit könnnen 
die gewünschten genetisch-genealogische Untersuchungen durchgeführt werden. 
 
Koordinaten für genetisch-genealogische Untersuchungen bei  
der iGENEA, Baar:  
Adresse:  
iGENEA AG 
Lättichstrasse 6  
CH- 6340 Baar  
Tel.: +41 (0)43 817 13 92  
info@igenea.com 
www.igenea.com 
 
 
2. Das spezifische genetische Profil des Kurmann-Geschlechtes (Kurmann 

Modal Haplotype) 
 
Die genetisch-genealogischen DNA-Analysen liefern nebst den schriftlichen Quellen 
weitere Erkenntnisse. Unter anderem können das genetische Profil eines Ge-
schlechtes oder Geschlechtszweiges bestimmt sowie bei unbekannten Verwandt-
schaftsverhältnissen ungefähr die Anzahl Generationen bis zum gemeinsamen 
letzten Vorfahren ermittelt werden (MRCA). 
Es wurden von neun Namensträgern je 67 Marker des männlichen Y-DNA-
Chromosoms analysiert. Die Probanden von verschiedenen Kurmann-Stämmen 
wurden untersucht: a) Hofstetten-Stammlinie I (sogn. Andreas-Linie); b) Hofstetten 
Stammlinie II, je ein Proband von den folgenden Stämmen: Hofstetten und Honig; c) 
Gesserswiler Stammlinie, je ein Probanden von den folgenden Stämmen: Hinter-
Gesserswil, Vorder-Gesserswil-Kaspar-Linie: und Vorder-Gesserswil-Josef-Linie; 
Rotisei-Mitzenegglen-Stamm; d) Stammlinie Alberswil; e) Fischbach-Stammlinie.  
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DNA67 Profil des Kurmann-Geschlechtes 
 
Aus dem Vergleich der Profile aller Probanden wurde das nachfolgende spezifische 
und ursprüngliche Kurmann-Profil (Kurmann Modal Haplotype) herausgearbeitet und 
in Tabelle 3 dargestellt. Im Kopfteil der Tabelle werden die DYS (sie bezeichnen die 
DNA-Segmente = Marker) sowie die Allele (sie sind spezielle Ausprägungen der 
DNA-Marker, die mit Nummern bezeichnet sind und der Anzahl der sich wieder-
holenden Sequenzabschnitte des erwähnten Markers entsprechen) erwähnt. So hat 
z.B. in der Tabelle 3 der erwähnte Marker DYS 393, den Allelwert 15, d.h. der 
Sequenzabschnitt Dys 393 wiederholt sich 15 Mal. 
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Tabelle 3 
Kurmann modaler Haplotyp ( Modal Haplotyope) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quellenachweis: iGENEA, Roman C. Scholz (2011) 
 
 

DYS# Allel DYS# Allel 
        

DYS393 15 DYS438 10 
DYS390 23 DYS531 11 
DYS19 15 DYS578 8 
DYS391 10 DYF395S1 15-16 
DYS385 15-15 DYS590 8 
DYS426 11 DYS537 11 
DYS388 13 DYS641 10 
DYS439 12 DYS472 8 
DYS389i 14 DYF406S1 10 
DYS392 12 DYS511 10 
DYS389ii 31 DYS425 12 
DYS458 15 DYS413 22-22 
DYS459 08-10 DYS557 15 
DYS455 11 DYS594 11 
DYS454 11 DYS436 12 
DYS447 27 DYS490 12 
DYS437 14 DYS534 14 
DYS448 20 DYS450 9 
DYS449 27 DYS444 13 
DYS464 11-14-14-15 DYS481 27 
DYS460 10 DYS520 20 
Y-GATA-H4 10 DYS446 11 
YCAII 19-21 DYS617 13 
DYS456 15 DYS568 12 
DYS607 14 DYS487 12 
DYS576 17 DYS572 11 
DYS570 21 DYS640 12 
CDY 37-39 DYS492 12 
DYS442 12 DYS565 11 
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Die Resultate zeigen, dass die Ausprägungen resp. Zahl der übereinstimmenden 
Marker 60 von 67 der verschiedenen Probanden weitgehend identisch sind und die 
untersuchten Personen derselben Urstammlinie entstammen. Es konnte deshalb das 
ursprüngliche genetisch-genealogische Profil der Kurmann herausgearbeitet werden. 
Für zukünftige Untersuchungen von nicht bekanntem Stammmaterial, welches nicht 
dem vorliegend untersuchten Material angehört, können sich grössere Unterschiede 
ergeben als zwischen den bisher analysierten Probanden. Es ist daher möglich, dass 
durch spätere Testresultate anderer Stämme Veränderungen an diesem Profil 
bewirken könnten. Trotzdem kann man die Verwandtschaft immer noch erkennen und 
deshalb haben diese Untersuchungen des genetischen Kurmann Profils Modell-
charakter (iGENEA, Roman C. Scholz, 2011). 
 
Grad der Verwandtschaft 
 
Der Grad der Übereinstimmung der Y-DNA Ergebnisse mit einer anderen unbe-
kannten Person bestimmt, wie eng man miteinander verwandt ist. Je ähnlicher zwei 
DNA-Profile sind, desto näher sind zwei Personen miteinader verwandt. 
 
Stammforschung 
 
Die Untersuchungsresultate zeigen, dass die zur Gesserswiler Hauptstammlinie 
gehörenden Stämme sich stärker unterscheiden als die der Hofstetten Haupt-
stammlinie. Zudem liegen die Werte für alle Teilnehmer nahe beieinander. Dies kann 
darauf hindeuten, dass die Trennung in die drei Hauptstammlinien relativ kurz 
aufeinander erfolgt ist (iGENEA, Roman C. Scholz, 2011). 
 
Es kann festgestellt werden, dass die Hofstetten-Kurmann der Stamminie II infolge 
der engen genetischen Verwandtschaft mit den Gesserswiler Kurmann und ferner 
gemäss Familientradition der Letzteren, dem Urstamm der Truber Kurmann ange-
hören. Weniger als 130 Jahre nach Verlassen des Familiensitzes in Trub wird der 
erste Kurmann, nämlich Wernli Kurmann mit Hemma sine Wirtin, im Jahre 1599, auf 
Hofstetten im Willlisauer Jahrzeitbuch von 1599 erwähnt.  
 
 
3. Die Bestimmung des ältesten gemeinsamen Vorfahrens  

(Most Recent Common Ancestor, MRCA) 
 
Es ist möglich, den letzten gemeinsamen Vorfahren (Ahne) zweier Probanden 
innerhalb des gleichen Geschlechtes zu bestimmen. Die Untersuchungsmethodik 
beruht auf den Kopierfehlern des männlichen Y-Chromosms bei dessen Vererbung. 
Durch diesen Kopierfehler kann zwischen zwei Probanden der abweichende 
genetische Abstand ermittelt werden, welcher gestattet, ungefähr den zeitlichen 
Abstand festzustellen, der nicht länger zurückliegt als eine ungefähre, bestimmte 
Anzahl von Generationen. 
 
Besonders gewinnbringend sind Nachforschungen über gemeinsame Vorfahren, die 
in einer Zeit lebten, als es zwar schon Nachnamen gab, aber dazu keine schriftlichen 
Quellen vorliegen (iGENEA, Internet, Oneline-Resultat, 2012). 
 
Die praktische, genealogische Auswertung der MRCA Ergebnisse für die Stamm-
forschung erfolgt vermutlich in den nächsten FAK-Publikationen über die Genealogie 
der Kurmann-Stämme (vgl. Teil X, Abschnitte III und IV). 
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FamilyTreeDNA-Datenbank (FTDNA), Nachnameprojekt 
 
Probanden, die im Besitz von genetisch-genealogische Untersuchungsresultaten der 
iGENEA sind, profitieren von den Dienstleistungen der FamilyTreeDNA-Datenbank. 
 
Die Durchführung eines Testes durch die iGENEA führt zu einem zeitlich unbe-
schränkten Zugang zur weltweit grössten DNA-Genealogie-Datenbank. Voraus-
setzung dafür ist die Freigabe der Resultate für inskünftige genetisch-genealogische 
Familienforschung. Über das iGENEA-Netzwerk können bislang unbekannte 
Verwandte eruiert werden. 
Es ist davon auszugehen, dass mittel- bis langfristig weltweit weitere Unter-
suchungsresultate von Probanden mit dem DNA-Profil der Kurmann vorliegen und in 
der FamlyTree-DNA-Datenbank gespeichert werden. Dies wird es erlauben, unser 
Geschlecht auf eine weltweit breitere Probandenbasis zu stellen und auszuwerten. 
 
Der Autor dieser Arbeit ist bei der FamilyTreeDNA, USA, Administrator des keine 
kommerziellen Absichten verfolgenden Kurmann-Nachnameprojektes und steht 
Namensvettern gerne beratend zur Verfügung. Es sind bis jetzt eine Reihe von Y-
DNA-Untersuchungen gemacht worden. Als weiterer Administrator des Y-DNA- 
Kurmann-Projektes amtet Andreas Kurmann, ebenfalls FAK-Mitglied. 
 
 
4. Zusammmenfassung 
 
Um die Zugehörigkeit von Kurmann-Probanden von unbekannten Stämmen zu 
eruieren, wurde der Kurmann-Modal Haplotype bestimmt.  
 
Von besonderem Interesse sind insküftige Y-DNA67-Modell-Untersuchungen von 
weltweit zerstreuten und isoliert lebenden Namensvettern. In Fällen, in denen die 
Zweitnamensschreibung an die Landesprache stark angepasst wurde oder die 
Schreibweise des Zweitnames unsicher ist, kann auf diese Untersuchung des 
Kurmann-Modell-Typus zurückgegriffen werden.  
 
Ferner ein nützlicher Hinweis: Bei fehlenden oder unsicheren schriftlichen Quellen 
bietet sich eine Bestimmung des MRCA, resp. des letzten gemeinsamen Vorfahrens, 
an. Damit können zwei Stämme verschiedenen Alters, vom Zeitpunkt der Ab-
zweigung vom gemeinsamen Leitstamm, erfasst und der gemeinsame Spitzenahn in 
den meisten Fälle ungefähr datiert werden. 
 
Es muss schliesslich darauf hingewiesen werden, dass DNA-Untersuchungen nicht 
an die Stelle von schriftlichen Quellenforschungen treten können, die insbesondere 
für die Stammbaumforschung unersetzlich sind. Jedoch führen DNA-Untersuchungen 
bei vollständigem Fehlen von schriftlichem Quellenmaterial zu Erkentnissen, die zeit-
lich über schriftliche Quellen hinaus vorstossen. 
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Teil V 
 
Namenkundliches zum Geschlechtsnamen Kurmann, in Trub im 12./13. 
Jahrhundert entstanden, und auf eine Amtsträgerfunktion hinweisend 
 
 

 
 

Abbildung Nr. 9: Promotion zum Ehrendoktor Dr. phil. h.c. Josef Zihlmann, 
welcher den Geschlechtsnamen Kurmann im Jahre 1991  

wissenschaftlich erforscht und gedeutet hat.  
 

Die lateinisch-sprachige Urkunde der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg i.Ue.  
aus dem Jahre 1978 enthält, in freier Übersetzung (1995), folgende Zeilen:  

„Josef Zihlmann aus Gettnau in Luzern, ein Nicht-Akademiker, verfasste seine Arbeiten nebst  
seinem Berufsalltag in seiner Freizeit und erlangte mit seinen Forschungsresultaten über Namen und Bräuche seines 
Heimatkantons eindrückliche Aufschlüsse, die sogar unter Fachwissenschaftlern Aufsehen erregten. Er tat dies ohne 

in Nationalfondsprojekten eingebunden zu sein oder durch andere Institutionen unterstützt zu werden. Die 
Philosophische Fakultät der Universität Freiburg würdigt diese vorbildliche Leistung durch die Verleihung des Titels 

eines Ehrendoktors.“ 
 

Quellennachweis: Leben für das Hinterland, Josef Zihlmann - Seppi a de Wiggere, 1914-1990  
Herausgeber Lothar Emanuel Kaiser, Buchverlag Willisauer Bote, S. 62-64. 
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Die Geschlechtsnamen können vielsagend sein und wichtige Aufschlüsse über Herkunft und 
Tätigkeiten der Vorfahren resp. über den ersten Zweitnamensträger geben. Die Familiennamen 
sind in der Regel älter als die schriftlichen Quellen, die einem Genealogen zur Verfügung 
stehen. Die schriftlichen Quellen zeigen, dass in Deutschland seit dem 12. Jh. allmählich die 
Familiennamensgebung um sich greift. Hierbei handelt es sich um eine europäische 
Erscheinung, die von Westen und Süden her auf das Gebiet des deutschen Reiches übergreift 
und mit der deutschen Ostsiedlung nach Osteuropa getragen wird (Gottschald, 47). Der 
Gebrauch von Geschlechtsnamen hat in der Schweiz erst gegen Ende des 12. Jh. Gestalt 
angenommen (Oertli, 15). 
 
 
1. Der Übergang von der Ein- zur Zweitnamigkeit 
 
Zunächst besass jedermann nur einen Rufnamen. In einem überschaubaren Lebensraum war 
es nicht notwendig, einen Menschen durch einen zweiten Namen zu kennzeichnen. Der Adel 
begann bereits im 11. Jh., sich nach seinem Herkunftsort oder seiner Burg zu benennen. Ab 
dem 12. Jh. lassen sich dann Beinamen bei Menschen aus dem Volk nachweisen. Diese waren 
an eine bestimmte Person gebunden und wurden an deren Nachkommen vererbt. Meist erthielt 
der Zweitnamensträger einen Namen, welcher mit seiner aktuellen Tätigkeit verbunden war.  
 
Die Bildung der Zweitnamigkeit fing mit Berufsattributen an, wie z.B. Heinrich der Schmid, 
Heinrich der Müller und entwickelte sich weiter fort bis zu Heinrich Schmid, Heinrich Müller. In 
der Stadt oder in Zentren der Herrschaften (wie z.B. vermutlich auch in Wolhusen-Markt) nahm 
die Zweitnamensgebung schon früh ihren Anfang und breitete sich immer stärker auf die 
Landschaft aus. Es brauchte allerdings lange Zeit bis alle Bürger und insbesondere diejenigen 
aus niedrigen Ständen, wie etwa Dienstboten, auch ihren Zweitnamen hatten (Paul Oertli, 26 
ff.,1935).  
 
 
2.  Die verschiedenen Erklärungsvarianten des Geschlechtsnamens Kurmann in 

wissenschaftlichen Publikationen 
 
Nachfolgend werden verschiedene Erklärungsvarianten des Geschlechtsnamens Kurmann 
erwähnt. 
 
Neudeutsche und andere Erklärungen in der Schweiz 
 
Guntram Saladin (1929) bringt in einer ersten Veröffentlichung über luzernische Familiennamen 
den Zweitnamen Kurmann mit einem aus Chur eingewanderten Namensträger in Verbindung. 
Diese Deutungsvariante wird von Josef Zihlman (1991) abgelehnt, wie nachfolgend zu zeigen 
sein wird. 
 
Hans Rudolf Thüer, Erklärungsvariante 1 (1993): „Der lateinische Name Curator bezeichnet 
einen Verwalter, einen Verweser von Stiftungen, Gütern usw. Da vor allem Klöster und Adelige 
Grundbesitzer waren, wurde der Name ins Deutsche übersetzt und mit Curmann bezeichnet. 
Die drei Pflugscharen im Wappen der Kurmann, die auf eine bäuerliche Herkunft hinweisen, 
wären somit erklärt".  
Folgendes ist zu diesem Zitat von Thüer zu sagen: a) Es gibt zur Zeit der Namensentstehung 
im 12./13. Jh. in Willisau und Umgebung infolge der kleinräumigen Herrschaftsverhältnisse 
keine Grosshöfe, die von Curatoren (Verwaltern) verwaltet wurden. b) Die Grosshöfe, die es um 
800 n.Chr noch gab, sind zur Zeit der Namensgebung bereits in Auflösung begriffen.  
c) Die nachstehend aufgeführte, mittelhochdeutsche Namensdeutung der Kurmann weist auf 
einen nicht-bäuerlichen Zweitnamen hin. d) Der zeitliche Abstand zwischen der Namens-
entstehung und den ersten entstandenen Bauern- und Bürgerwappen ist viel zu gross, um 
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daraus einen Zusammenhang ableiten zu können. Zum Beispiel ist das Kurmann-Wappen in 
der Schweiz vermutlich erst im 18./19. Jh. entstanden. 
 
Die mittelhochdeutsche Namenserklärung für Kurmann aus der Schweiz sowie 
aus Deutschland 
 
Paul Oertli hat 1935 in seiner Schrift über deutschschweizerische Geschlechtsnamen in der 
Schweiz bereits eine richtungsweisende Spur zur Namenserklärung der Kurmann gelegt: 
„Kieser, Kurer, Kurmann und Schaumann könnten amtlich bestellte Prüfer oder auch 
Schiedsrichter gewesen sein“ (Paul Oertli, 44, 1935). Josef Zihlmann (1991) führte ebenfalls in 
seiner systematischen Abhandlung wie Oertli den Namen Kurmann auf das mittelhoch-
deutsche Verb „kiesen“ (Substantiv „Kur“) zurück.  
 
Hans Rudolf Thüer lieferte 1993 seine zweite Erklärungsvariante nach: „Im Namen Kurmann 
stecke das Wort Kur. Im althochdeutschen werde es „Kuri“ geschrieben, im Mittelehoch-
deutschen „Kür(e)“ und könne „Überlegungen anstellen“ bzw. „prüfende Wahl treffen“ be-
deuten“. Diese Deutung war allerdings nicht neu, da in der Schweiz, wie schon gezeigt wurde, 
bereits Oertli und Zihlmann darauf hingewiesen haben. 
 
Der deutsche Horst Naumann (1994) erwähnt unter dem Substantiv Kieser: „Geht auf das Verb 
„kiesen“ zurück. 1330 erw. ein Kieser, Berufsname, zu mittelhochdeutsch Kieser, ein amtlich 
bestellter Prüfer von Getränken, Brot, usw.“. 
 
Max Gottschald, Deutschland (2004), erwähnt ferner unter dem Stichwort „kiesen“ u.a. den 
Familiennamen Kur/er(mann).  
 
 
3.  Die namensgeschichtlichen Vorabklärungen von Josef Zihlmann zur Behauptung 

von Saladin, dass ein Kurmann ein Mann sei, der aus Chur stamme 
 
Josef Zihlmann hat 1991 umfangreiche namensgeschichtliche Vorabklärungen gemacht und ist 
dabei ganz systematisch vorgegangen. Ausgangspunkt war die oben erwähnte Ver-
öffentlichung über Luzerner Familiennamen von Guntram Saldadin (1929). Dieser bringt den 
Familiennamen Kurmann mit dem Ortsnamen Chur in Verbindung. Demnach wäre ein Mann 
namens Kurmann, “einer, der von Chur kommt“. Diese Namensdeutung erwies sich für 
Zihlmann als nicht haltbar. 
 
Josef Zihlmanns Ausführungen zeigten, dass der Familienname Kurmann theoretisch überall im 
deutschen Sprachgebiet entstehen konnte, und zwar ohne ihn mit Churwalchen in Verbindung 
zu bringen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse, welche die Aussage von Saladin ebenfalls 
widerlegen, nämlich dass gemäss Gesserswiler Familienüberliefung der ursprüngliche 
Herkunftsort Trub resp. das Trubergebiet ist. 
 
 
4.  Die mittelhochdeutsche Wortbildung Kurmann im Zeitraum des  

12./13. Jahrunderts, eine zweisilbige Namenskomposition und  
deren sprachliche Deutung 

 
Die sprachliche Deutung des Namens Kurmann durch Josef Zihlmann (1991) soll im Folgenden 
übernommen werden. Diese beruht, wie gesagt, auf dem mittelhochdeutschen Verb „kiesen“ 
und dem zugehörigen Substantiv „Kur“. Josef Zihlmann widmete der Deutung des Namens 
Kurmann eine eigene Arbeit. Sie ist die ausführlichste bis jetzt erschienene Namenserklärung. 
Paul Oertli, Zürich (1935), und der deutsche Max Gottschald (2004) haben, wie bereits erwähnt, 
ebenfalls auf denselben mittelhochdeutschen Urprung des Zweitnamens Kurmann hingewiesen. 
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Ferner wird der Familienname Kurmann im Volksmund nicht mit „Churme“ sondern mit “Kurme“ 
ausgesprochen und weist damit nicht in die Richtung des von Saladin erwähnten 
„Churwalchen“. Der Konsonant „K“ erscheint somit als der Ursprüngliche (Josef Zihlmann, 
1991). Die Schreibweise des Namens ist nicht neudeutsch, sondern stammt aus der Zeitspanne 
zwischen dem 12. und 13. Jh. und ist somit eine mittelhochdeutsche Wortschöpfung.  
 
Zur ersten Silbe des Namens Kurmann 
 
Die nachfolgende Namenserklärung geht von der zweigliedrigen Namenkomposition mit der 
ersten Silbe „Kur“ und der angehängten Silbe „man(n)“ aus. 
 
a)  Das mittelhochdeutsche Zeitwort „kiesen“ in seiner grossen Bedeutungsvielfalt 
 
„Kiesen“ ist ein im Neuhochdeutsch seltener werdendes und heute gar ungebräuchliches 
mittelhochdeutsches Wort, das jedoch früher im Alltag lange eine wichtige Rolle spielte und 
sprachwissenschaftlich seine Geschichte hat (Grimm, Bd. 5, 692-695, 1873). Die Tabelle 4 
zeigt ausgewählte Beispiele zur breiten Bedeutungsvielfalt des mittelhochdeutschen Zeitwortes 
„kiesen“ und vermittelt einen Eindruck dieses oft gebrauchten und bedeutungsreichen Verbs. 
 
Tabelle 4:  
Die Bedeutungsvielfalt des Verbes „kiesen“, einige ausgewählte Beispiele nach Grimm, 
Bd. 5, 692-695, 1873 
 
wählen Nach genauer Prüfung in ein öffentliches Amt 

wählen  
prüfen, prüfend betrachten Kiesen heisst ausser wählen auch noch prüfen, 

prüfend betrachten, billigen, ansehen, erblicken, 
erkennen, zu sehen bekommen, so oder so finden, 
für seinen Teil bekommen, erfahren, erleben  
 
Die Bedeutungsvielfalt erscheint dem 15. Jh. noch 
wohlvertraut, teilweise gar dem 16. Jh. und 
darüber hinaus. 
 
Das Prüfen durch Kosten, Kauen wurde im Verlauf 
der Zeit natürlich ersetzt durch andere Arten des 
Prüfens, durch Betrachten, Abschätzen, Wägen, 
dies immer in Verbindung mit einer kognitiven 
Tätigkeit

billigen Als Resultat des Prüfens; 
im Gegensatz zu „verkiesen“, nach der Prüfung 
verwerfen und aufgeben

ansehen Sehend betrachten und denkend prüfen 
(ähnlich der Diagnose eines Arztes)

sehen sehen, erblicken, ersehen, erkiesen: werden im 
Verlauf der Zeit gebräuchlicher als kiesen 

erkennen erkennen, herausfinden, unterscheiden
kosten, schmeckend prüfen Im Zusammenhang mit Wein- und Bierkiesern, die 

von Amts wegen ihre Produkte zu kiesen hatten 
kosten 
 

Das Kosten ist die sinnlichste und wohl auch 
älteste Art und Weise des Prüfens, wie auch heute 
noch bei Kleinkindern zu beobachten ist 
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Aus der aufgeführten semantischen Bedeutungsvielfalt lässt sich leicht erkennen, dass das 
Zeitwort „kiesen“ im Mittelalter, im Gemeinde- und Rechtsleben, eine überaus grosse Rolle 
spielte (Zihlmann 11, 1991). Grimm schreibt zur Bedeutung von „kiesen: „Im alten 
gemeindeleben nahmen wort und begriff eine wichtige stelle ein. Es ist viel von kiesen die rede, 
auf die güte von mancherlei verbrauchsgegenständen bezogen, in den städten von 
geschworenen kiesern ausgeübt, die den wert von wein, bier, brot u. dergleichen zu prüfen 
hatten; ihr kiesen, auch küren, kören genannt, ist zugleich ein feststellen des wertes, preises, 
und sicher galt auch kür als substantiv dazu, zuerst von der einzelnen prüfung, dann von dem 
befunde und der festsetzung der kieser, endlich von dem einer waare zugesprochenen werte. 
Auch von proben und taxieren von gold, edelsteinen und dergleichen galt im geschäftsleben 
gewiss kiesen und kür“ (Grimm Bd. 5, 2788). 
 
b)  Das mittelhochdeutsche Substantiv von „kiesen“ ist „Kur“ 
 
Das Substantiv zum Verb „kiesen“ lautet „Kur“ und lehnt sich mit seinem Bedeutungsvorrat an 
„kiesen“ an (Zihlmann, 1991). Dieses stammt vom althochdeutschen „Kuri“ ab. Grimm 
behandelt ebenfalls ausführlich das mittelhochdeutsche Wort „Kur“ (Bd. 5, 2782-2790, 1873). 
 
Zur Nachsilbe („mann“) 
 
Obwohl Kurmann ein Berufsname ist, wie etwa Milchmann, sind beide nicht miteinander zu 
vergleichen. Der Nachsilbe „man(n)“ im Namen Kurmann haftet eine ganz andersartige Be-
deutung an. Das Wort ist wohl in Anlehnung an mittelalterliche Personennamenerweiterungen, 
wie sie vorerst beim Adel festzustellen waren und später auch in bürgerliche Kreise drangen, zu 
betrachten. Die Nachsilbe „mann“ war vor allem bei Amtsträgern gebräuchlich und hat sich bis 
in die Gegenwart erhalten, denken wir etwa an die Wortverbindungen mit Land-, Tal-, 
Gemeindeammann, welche einen Amtsmann bezeichnen. Diese Nachsilbe ist sehr volkstümlich 
gewesen und hat sich offensichtlich bis in die Gegenwart erhalten (Zihlmann, 1991). Grimm 
behandelt ebenfalls ausführlich die Nachsilbe „mann“ in Bd. 5, 1554-1569. 
 
c) Zur Mehrfachentstehung des Zweitnamens  
 
Man kann davon ausgehen, dass infolge der relativen Kleinheit des alten Herrschaftsraumes 
Willisau-Wolhusen-Entlebuch-Trub sowie infolge der kleinen Anzahl von anwesenden Namens-
trägern nach der Zweitnamensgebung und ferner durch das einheitlich genetische-
genealogische Profil der bis jetzt untersuchten Probanden keine Mehrfachentstehung des 
Zweitnamens Kurmann in der Schweiz stattgefunden hat.  
Im Moment liegen überhaupt keine uns bekannte DNA-Untersuchungen von deutschen 
Namensvetter-Probanden vor, so dass es vielleicht noch eine Weile dauern könnte, bis die 
Frage, ob wir genealogisch mit den deutschen Namensvettern verwandt sind oder auch nicht, 
einmal geklärt werden kann. 
 
 
5.  Zur praktischen Deutung des Namens Kurmann,  

welcher aus einer Amtsbezeichnung entstanden ist 
 
Die Personenidentifizierung in einem bedeutenden Herrschaftszentrum mit zahlreichen 
Eigenleuten, wie in Wolhusen-Markt, wurde vermutlich schon früh aus rein praktischen und 
organisatorischen Überlegungen notwendig. Die vielen Burg- und Eigenleute mussten in ihren 
Tätigkeiten in- und ausserhalb des Herrschaftszentrums von Wolhusen erkannt und identifiziert 
werden können. Die Zweitnamensbildung Kurmann muss deshalb auf dem Stammsitz 
Trub/Wohlhusen-Markt aufgrund einer bereits ausgeführten Tätigkeit erfolgt sein. Offen bleibt 
die Frage, was ein Kurer oder Kurmann im Alltag zur Zeit der Namensgebung im 12./13. Jh. 
konkret zu tun hatte. 
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a)  Generelle Namensdeutung 
 
Die Berufsbezeichnung Kurmann fusst wie gezeigt auf der Bedeutungsvielfalt des mittel-
hochdeutschen Verbes „kiesen“ und reicht bis in die mittelalterliche Rechtspraxis hinein. Die 
Deutungen von Josef Zihlmann (1991) und Paul Oertli (1935) legen das Hauptgewicht auf einen 
Prüfer im Kontext des öffentlichen Lebens. Man kann davon ausgehen, dass ein Kurmann ein 
von einer Gemeinschaft (Herrschaft) Gewählter war, der für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt 
wurde, und möglicherweise gar als Schiedsrichter über gewisse praktische Angelegenheiten 
des öffentlichen Lebens zu entscheiden hatte. Es handelt sich somit um eine Berufs- und 
Amtsbezeichnung ohne Bezug zu einem bäuerlichen Kontext. 
 
Die praktische Erklärung des Verbes „kiesen“ nach dem deutschen Standardwerk von Max 
Gottschald, 6. Auflage, p. 288 (2004), weist übrigens in dieselbe Richtung des öffentlichen 
Lebens: „kiesen: prüfen, wählen; beamteter Lebensmittelprüfer, Weinkieser“ (vgl. Prüfer). 
Ferner diesbezüglich noch ein Zitat aus Horst Naumann, p.158 (1994): im Jahr 1330 ein Kieser 
erwähnt (zu mittelhochdeutsch kieser, amtlich bestellter Prüfer von Getränken, Brot, usw.). 
 
b) Spezifisch lokale Namensdeutung der prüfenden und überwachenden Dienstfunktion 

in Trub 
 
Diese wird in Teil VII über Trub behandelt, da der Name vermutlich im Trubergebiet oder im 
Wohlhuser-Markt entstanden ist und auf eine ammannähnliche Diensttätigkeit in Trub hinweist. 
 
 
6.  Kann man das 12./14. Jahrhundert als Zeitspanne der Zweitnamensgebung für den 

ersten Kurmann-Namensträger in der Schweiz annehmen?  
 
Die Überlegungen zu dieser Fragestellung sind Folgende:  
 
a)  Man geht davon aus, dass die Zweitnamensgebung in der Schweiz im 12. Jh. begonnen 

hat, insbesondere um Personen in Städten und in Herrschaften (z.B. auch in der Herr-
schaft der Wolhuser und Habsburger) besser unterscheiden und erfassen zu können. 
Man hatte zuerst begonnen, die eigenen Dienstleute zu benennen. Es dauerte Jahr-
hunderte bis der letzte Landmann einen Zweitnamen bekam. Man kann deshalb einer seit 
Beginn an gefestigten Zweitnamensgebung Kurmann ausgehen.  

 
b)  Wie bereits erwähnt, wird ein Kurmann-Namensträger im Amt Willisau im Jahre 1303 

aufgeführt, welcher im 13. Jh. geboren sein muss. Dieser gehörte aus zeitlichen Gründen 
in Willisau als Willisau-Wolhuser dem Urstamm der Kurmann an, sofern es sich nicht um 
den Urstammvater handelte.  

 
c)  Das 12./13. Jh. fällt in die Zeit der Herrschaft der Freiherren von Wolhusen. Diese waren 

vermutlich vom 9./10. bis ca. zum 15. Jh. in der Gegend ansässig, wo sie eine Rodungs-
herrschaft mit einer eigenen ausgeprägten Gebietsorganisation begründeten. Dazu 
brauchten sie für die Administration und Sicherung ihrer Gebiete ausgewählte Dienstleute. 
Der Zweitnamen Kurmann wurde hiermit für eine Tätigkeit vergeben, welche zu diesem 
Zeitpunkt ausgeübt wurde. Man kann deshalb annehmen, dass dieser benannte Kurmann 
als Amtsträger schon zuvor in Wolhusen-Markt und später dann in Trub ansässig war. 

 
d) Weniger wahrscheinlich aber nicht vollständig ausgeschlossen ist die Zweitnamens-

gebung am Anfange der Habsburgerherrschaft (ca. 1290/1300 bis 1386), da im Jahre 
1303 (unbekannte Quelle nach P.X. Weber), bereits ein Namensvetter im Amt Willisau 
anwesend war. Das Habsburger Urbar von 1303 - 1307 zeigt, wie erstaunlich 
systematisch die Güter der Herrschaft mit den einzelnen Eigenleuten, die für diese Zeit 
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auch einen Vermögenswert darstellten, erfasst wurden. Für Willisau, Wolhusen und Trub 
gibt es nur eine Zählung ohne Zweitnamensnennung. 

 
 
 
7.  Diskussion der Standorte der Zweitnamensgebung 
 
Von den verschiedenen Standorten der möglichen Zweitnamensgebung kann man folgende 
Orte näher in Betracht ziehen: 
 
Willisau 
Der Ort Willisau kommt um die Wende des 14. Jh. infolge der Bedeutungslosigkeit des Ortes im 
Vergleich zu Wolhusen-Markt  nicht in Frage. 
 
Wolhusen-Markt der Inneren Burg der Freiherren von Wolhusen 
Unter den Freiherren von Wolhusen war Wolhusen-Markt mit der Inneren Burg das Herrschafts-
zentrum und auch während der örtlichen Gebietsherrschaft unter Habsburg, jedoch nicht mehr 
unter Luzern. 
 
Um in Wolhusen-Markt als Eigenleute aufgenommen zu werden, wurden die Anwärter vorher 
geprüft. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass die Namensgebung eines Kurmanns, resp. 
eines ammannähnlichen Bediensteten in Wolhusen-Markt, welcher dort diese Funktion bereits 
ausübte, erfolgte. Die Deutung des Zweitnamens weist ferner auf eine nicht rein bäuerliche, 
sondern auf eine administrative Tätigkeit hin. 
 
Wolhusen-Markt war u.a. eine Durchgangsstation. Infolge der Kleinheit, Begrenztheit des 
Städtchens und seine hauptsächliche Bezogenheit auf die Burghut (und nicht auf das 
Gemeinwesen), sind z.B. Eigenleute und deren Kinder ausgewandert. Dies vornehmlich nach 
dem anliegenden Willisau, was durch die grosse Anzahl Angehöriger verschiedener 
Geschlechter des Willisau-Wolhuser-Personalbandes in Willisau im 15 Jh. bezeugt wird. 
Dadurch ist ein Kurmann in das wichtige Randgebiet Trub gelangt.  
 
Trub 
Eine Zweitnamensgebung in Trub kann man zurzeit nicht völlig ausschliessen, muss aber wie 
bereits erwähnt, in Verbindung mit Wolhusen-Markt gebracht werden. Die Überwachung der 
wolhusischen Lehenshöfen, damit sie nicht in ungenossame Hände gelangten, um die ins 
Emmental vordringenden Geschlechter und insbesondere Bern zurückzuhalten, der Einzug von 
Steuern und anderen Abgaben waren nur einige der ammannähnlichen Aufgaben, welche in 
Trub zu bewältigen waren.  
 
Einwanderung mit dem Zweitnamen aus Deutschland 
Auch bei einer Zuwanderung aus Deutschland eines bereits schon den Zweitnamen tragenden 
Kurmann hätte vermutlich infolge der straffen wolhusischen Organisation der Zentralverwaltung, 
eine Prüfung als Dienstmann in Wolhusen-Markt stattgefunden.  
 
Wir nehmen wider besseren Wissens die zurzeit wahrscheinlichst erscheinende Variante der 
Zweitnamensgebung, im Verwaltungszentrum der Freiherrshaft Wolhusen in Wolhusen-Markt, 
an. 
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8. Varianten der Namensschreibweisen 
 
August Bickel erwähnt in seinem Registerband unter Kurmann folgende Namensschreibweisen: 
Churmann, Curman, Curmann, Korman, Kurman, Kùrman (ABEG, 134). Der Name scheint 
schon im 15. Jh. gefestigt und in der Volkssprache (dem Volksmund) verankert.  
 
Auch Schreibfehler sind mitzubedenken und kommen häufig vor, da die Schreiber von 
Kirchenbüchern vielfach sprachlich wenig gebildet und auch unzuverlässig waren. Beispiele von 
Varianten der Namensschreibung aus den Kirchenbüchern: 
Kurma, Kurman, Curman, Curme, Cuorma usw. Im Jahrzeitbuch von Pfaffnau wird im 15./16. 
Jh. ein Rudolf Kurmer von Buttenried, Pfaffnau, genannt. Volkssprachlich wird Kurmann mit 
„Kurme“ ausgesprochen. Kurmer wäre deshalb eine Ableitung dieser Sprechweise. Es ist auch 
wahrscheinlich, dass die Kurmann „s’Kurme(rs)“ genannt wurden (vgl. hierzu auch Josef 
Zihlmann, 92 und 285, 1979). 
Im Teil VII wird ein Kur Ulli im Trubergebiet, wozu zu dieser Zeit Marbach gehörte, erwähnt. Es 
handelt sich hier um eine Abkürzung des Geschlechtsnamens Kurmann. Eine gleichartige 
Eintragung findet sich im Taufbuch von Ufhusen mit Anna Kur., wobei die Abkürzung mit einem 
Punkt versehen ist (Referenz: Uldaricus, *02.03.1634. E: Stephan Curman und Anna Kur.). 
 
 
9. Namenschreibweisen in Deutschland und anderen Ländern 
 
Einleitend ist zu bemerken, dass im Zweifelsfall ausschliesslich genetisch-genealogische 
Untersuchungen von Namensträgern mit unterschiedlichen Namensschreibweisen Aufschluss 
darüber geben können, ob sie über das genetische Kurmann-Profil verfügen. 
 
In Deutschland findet man Varianten der Schreibweise, wie z.B. Khurmann, Curman(n), 
mitunter auch Gurman(n), Kürrmann, usw. 
 
In den USA und anderen Ländern gibt es zahlreiche phonetische Varianten von Curman u.a. 
mit der Schreibweise Carman, usw., die ebenfalls durch genetisch-genealogische Unter-
suchungen auf die Übereinstimmung mit dem Kurmann-Profil untersucht werden müssten. 
 
 
10.  Zum Problem der Identität des Urahnenstammes der Kormann (Corman  

von Altbüron, 14. - 18. Jh.) und zur Gefahr der Verwechslungen bei der 
Namenschreibung Kormann/Kurmann 

 
In den schriftlichen Quellen findet man nicht selten die Schreibweise Kormann in ummittelbarer 
Nachbarschaft zu derjenigen der Kurmann. Da die Kormann gehäufter in Tütwil-Grossdietwil im 
15. Jh. als an anderen Orten in der Grafschaft Willisau auftreten, wird der Stamm von uns als 
Kormann von Albüron bezeichnet. Kormann-Namensträger werden in der Grafschaft Willisau 
zwischen ca. 1382 - 1648 erwähnt.  
 
Urs Hinnen äussert auf den Seiten 23 bis 25 (2012) zur Namenfrage die Meinung, dass die 
Kormann als Kurmann betrachtet werden müssen. Dazu Folgendes in den nachstehenden 
Zeilen: 
 
Fridolin Kurmann (2011) betrachtet den Familiennamen Kormann aus sprachgeschichtlichen 
Überlegungen, durch den zusätzliche Konsonant im Gegensatz zu einem blossen Wechsel der 
Vokale (Kurmann-Kormann) als Hinweis, dass es sich dabei um einen anderen 
Geschlechtsnamen handelt. Diese Festellung ist wichtig, da familiengeschichtlichen 
Recherchen ansonsten zu anderen Ergebnissen führen. Zum Problem des frühen Eintrages des 
Namens Kormann im Sterbebuch des Klosters Muri, 1120 - 1140, kann man davon ausgehen, 
dass es sich hierbei nicht um einen Kurmann handeln kann. 
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Da der Zweitnamen Kormann über die Schweizergrenze hinaus, besonders in Deutschland und 
gar in anderen Weltgegenden verbreitet ist, muss auf eine unabhängig vom Namen Kurmann 
resp. auf eine selbständige Zweitnamensentstehung geschlossen werden. Man findet im 
Familienbuch der Schweiz (1989) den Hinweis, dass der häufigste Heimatort der Kormann in 
der Neuzeit Gerzensee bei Bern ist und sie sich von da aus (verm. in der Neuzeit) verbreitet 
haben. Hilfreich wären auch hier genealogisch-genetische Analysen, um ein Kormann-Profil zu 
erstellen. 
 
Schriftliche Eintragungen über Kormann-Namensträger in der Grafschaft Willisau finden sich 
erst im 14. Jh. und verschwinden fast wieder vollständig aus den Willisauer Quellen in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Cormann-Namensträger werden von 1382 bis in die 
Mitte des 17. Jh. erwähnt, die letzten Eintragungen männlicher Angehörigen finden sich bis 
1602 und kurz danach, diejenigen von Frauen bis um 1648. In folgenden Ortschaften werden 
einzelne Kormann erwähnt: Altbüron-Grossdietwil, Ettiswil, Hergiswil b.W., Luthern, Ufhusen, 
Grosspfarrei Willisau und Zell. Abgesehen vom erwähnten Eintrag im Sterbebuch Muri, findet 
sich der früheste Eintrag eines Baltz Corma, in den Luzerner Ratsprotokollen im Jahre 
1381/1382 (REP 41/(1). 
 
Diese Beispiele lassen vermuten, dass es sich bei den Kormann, um ein altes, eigenständiges 
Geschlecht handelt und dass die Kormann nicht mit den Kurmann gleichzusetzen sind. Es ist 
durchaus möglich, dass in gewissen Fällen bei Einträgen in Kirchbüchern, Verwechslungen 
stattgefunden haben, etwa bezüglich der Schreibweise (Corman(n), Kormann, statt Curman(n), 
Kurmann, usw.).  
 
 
11.  Die numerische Ausbreitung und Vermehrung der Namensträger der Kurmann seit 

dem Beginn der Namensbildung um 1200 bis ins 16 Jahrhundert. in der Grafschaft 
Willisau  
 

Verschiedenen Autoren ist die bereits früh wie auch später geringfügige Verbreitung des 
Kurmann- Geschlechtes aufgefallen (Josef Zihlmann, Fridolin Kurmann, Joseph A. Kurmann).  
 
Die Bevölkerungszahl beeinflussenden allgemeinen Faktoren und die lückenhaften 
Angaben über die Bevölkerungsverhältnisse in Willisau 
 
Die Bevölkerungszahl hängt von vielen Einflüssen ab, wie z.B. von der Heiratshäufigkeit (z.B. 
Spätheirat, Ehelosigkeit), von der Geburtenrate (z.B. Kindersterblichkeit), von der Sterberate 
(z.B. geringe Lebenserwartung, höhere Frauensterblichkeit bei Geburten) sowie von 
Krankheiten (wie bspw. die regelmässig wiederkehrenden Pestepidemien ab 1348). Ferner 
beeinflusst die Bevölkerungszahl die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln (Missernten und 
Hungersnöte waren in Europa ab der zweiten Hälfte des 13. Jh. häufig). Auch Kriege sowie Ab- 
und Zuwanderung spielen diesbezüglich eine Rolle. Nach Fridolin Kurmann ist ebenfalls die 
Erbpraxis zu bedenken, bspw. wenn das Erbe (z.B. ein Hof) so verteilt wurde, dass nur ein oder 
allenfalls mehrere männliche Nachkommen ein Auskommen für eine Familiengründung hatten. 
Generell ist festzustellen, dass Aufzeichnungen von einzelnen Namensträgern auf dem Land 
häufiger fehlen als in der Stadt. Über die geschätzte Bevölkerungshöhe sowie die Anzahl 
männlicher Personen über 14 Jahren, von 1483 - 1619, in der Stadt und im Amt Willisau, gibt 
August Bickel (ABW, Tabelle 18, S. 334) Auskunft. 
 
Von den 56 ehrbaren Familiengeschlechtern der Stadt Willisau im 14. und 15. Jh. werden nur 
13 (einschliesslich der Kurmann im 15. Jh.) durchgehend erwähnt. Weitere Zusammenhänge 
über die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Willisau vermittelt das von Bickel erstellte 
Verzeichnis der Geschlechternamen der Stadt Willisau von 1415 bis 1499 (ABW, 515-533).  
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Eine grobe Schätzung der männlichen Namensträger des Geschlechtes der Kurmann von 
1200 - 1600 
 
Die nachfolgende grobe Schätzung der männlichen Namensträger der Kurmann ist dem 
offensichtlichen Quellenmangel geschuldet. Die Schätzung beruht auf den erwähnten 
Generationen 1 bis 6 mit einer geometrischen Progression und ab der 7. Generation auf 
schriftlichen Quellenangaben, die in die Schätzungsprozedur wegleitend einbezogen werden. 
Die definitiven Angaben über die Anzahl Namensträger werden infolge des erwähnten Quellen-
mangels nur pro Jahrhundertende angegeben. 
 
a) Das Schätzungsprotokoll 
 
Es wurde ein empirisches Schätzungsverfahren entwickelt, welches trotz Quellenmangels und 
Unstimmigkeiten in der 400-jährigen Schätzungsperiode, einen hypothetischen Annäherungs-
wert der Vermehrung der männlichen Namensträger des Kurmann-Geschlechtes vermitteln soll. 
Das Ausgangsjahr 1215 liegt sehr approximativ um +/- 2 bis 3 Generationen in der Nähe der 
wahrscheinlichen Namensgebung der Kurmann im Wolhuser Gebiet. 
 
Das Schätzungsprotokoll in Tabelle 5 enthält die Unterlagen zur hypothetischen Schätzung der 
Anzahl männlicher Namensträger, die in der Zeitperiode von 1200 bis 1600 lebten. Die Legende 
zu diesem Protokoll befindet sich in Abschnitt b. 
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Tabelle 5  
Hypothetische Schätzung der Anzahl männlicher Namensträger, die in der  
Zeitperiode von 1200-1600 lebten 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Numeri-
erung u. 

Anzahl der 
Genera-
tionen 

Theoretische 
Jahreszahl 
zu Beginn 

einer neuen 
Generations-

periode 

Theoretische 
Vermehrung 

durch 
geometrische 
Progression 
der männl.  
u. weibl. 
Namens-

träger 

Theoretische 
Berechnung 
des Männer-

anteils 
1/3 von  
Spalte 3 

Anzahl 
männlicher 
Namens-

träger  
aus  

schriftlichen 
Quellen 

Grobe 
Schätzung 
der Anzahl 
männlicher 
Namens-
träger pro 

Generation 

Grobe 
Schätzung 
der Anzahl 
männlicher 
Namens-
träger pro 

Jahr-
hundert-

ende 
    

Proband 1215      
1 1245 2 1 0 1  
2 1275 4 2 0 2  
3 1305 8 3 1 3 13 Jh. 

5 - 6 
4 1335 16 5 0 5  
5 1365 32 10 0 7  
6 1395 64 21 1 10 14. Jh. 

10-20 
7 1425 128 42 3   
8 1455 256 85 15   
9 1485 512 170 06   
10 1515 1024 512 03  15. Jh. 

20-30 
11 1545 2048 682 05   
12 1575 4090 1363 18   
13 1605 9860 3286 19  16. Jh. 

30-50 
 
 
b) Legende und Erläuterungen zum Schätzungsprotokoll 
 
Die Legende zum obigen Schätzungsprotokoll findet sich in diesem Abschnitt, gemäss den 
numerierten Spalten, von links nach rechts: 
 
Spalte 1: Numerierung der Generationen: 
Entspricht gleichzeitig der Anzahl Generationen und der arithmetischen Progression der Ver-
mehrung. Ausgangspunkt ist der Proband resp. der erste Namensträger, welcher seinen 
Namen seinen Nachkommen weitervererbt hat. 
 
Spalte 2: Theoretische Zeitperiode, bei welcher die Entstehung einer neuen Generation an-
genommen wird: Diese hängt vom Heiratsalter +/- 30 Jahren ab. Ausgangssubjekt ist der an-
genommene Proband resp. der erste Namensträger, welcher den Namen Kurmann seinen 
Nachkommen weitervererbt hat. Wir nehmen das Jahr 1215 als Ausgangsjahr für die Schätzung 
an. 
 
Spalte 3: Theoretische, geometrische Progression der gesamten Anzahl männlicher und 
weiblicher Namensträger: Die Vermehrung ab 4./5. Generation ist viel zu stark, entspricht nicht 
mehr den praktischen Verhältnissen und kann deshalb bei der groben Schätzung nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
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Spalte 4: Theoretische Berechnung des Männeranteils pro Generation, auf Basis der erwähnten 
geometrischen Progression: Die Grundlage der Berechnung beruht auf den Angaben von Bickel 
(August Bickel, Willisau, Band 15/1, Seite 333; Fussnote: „Für unsere Schätzung der 
Gesamtbevölkerung unterstellen wir, dass der aufgeführte männliche Bevölkerungsanteil 30% 
ausgemacht hat. Dieser Wert ist aus demographischen Quellen des 18. Jh. errechnet, mit einer 
männlichen Bevölkerung über 16 Jahren“). Die vorliegende Schätzungsannahmen von 30% für 
die Zeitepoche von 1200 - 1600 konnte nicht nachprüft werden. Die Ermittlung der männlichen 
Namensträger geht von der Berechnung der geometrischen Progression aus, konnten aber ab 
der 7. Generation infolge der zu starken Zunahme nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Spalte 5: Schriftliche Quellenangaben, wobei nur die männlichen Namensträger berücksichtigt 
werden. Es gibt infolge Quellenmangel keine oder wenige Angaben im 13. und 14. Jahrhundert. 
Regelmässig erhobene Daten gibt es erst ab dem 15. Jh. und dannach vermehrt ab dem 16. 
Jahrhundert. Die Kirchenbücher bis ca. 1620 der wichtigsten Kirchgemeinden im Amt Willisau, 
wo Namensträger auftreten, wurden durchgesehen. Der Beginn der Führung der Kirchenbücher 
ist zeitlich sehr verschieden. Zudem weisen diese Lücken in den Eintragungen auf. Ab dem 15. 
Jh. gibt es vermehrt schriftliche Quellen ausserhalb der Kirchenbücher, in denen einzelne 
Namensträger aufgeführt werden. 
 
Spalte 6: Grobe Schätzung der Anzahl männlicher Namensträger pro Generation: Ab der  
7. Generation gibt es keine detaillierten Angaben mehr pro Generation, da diese viel zu 
spekulativ ausfallen würden. 
 
Spalte 7: Grobe Schätzung der männlichen Namensträger pro Jahrhundertende, d.h. von 
solchen Namensträgern, welche in diesem Jahrhundert gelebt haben müssen. Infolge der 
Ungenauigkeit der Schätzung wird die Anzahl Namensträger summarisch pro Jahrhundertende 
angegeben. 
 
Zusammenfasssung der Anzahl männlicher, familienbildender Kurmann-Namensträger 
pro Jahrhundert: 
 
Die nachfolgend erwähnte Schätzung männlicher familienbildnender Namensträgern ist ver-
mutlich teilweise zu hoch gegriffen. 
 
12./13. Jh.: In der Zeit nach der Namensgebung nur Vereinzelte. 
 
14. Jh.: 5 - 7 Namensträger  
Wichtigere Faktoren, die auf den Rückgang der Bevölkerungsanzahl einwirkten, wie z.B. die 
Stagnation oder der Rückgang der Bevölkerung im 14. und 15. Jh., waren die einsetzende Pest 
sowie Missernten und daraus resultierende Hungersnöte. 
 
15. Jh.: 10 - 15 Namensträger 
Bevölkerungsschwund und Stagnation. Wie jede andere Stadt war auch Willisau auf Zu-
wanderung angewiesen. Zum Beispiel verlor die Stadt Luzern zwischen 1352 und 1483 einen 
Drittel ihrer Einwohner. Auch eine Abwanderung war zu beklagen. Nur ein Drittel der Familien 
blieben länger als 100 Jahre in der Stadt  Willisau ansässig. Es fand ein reger Be-
völkerungsaustausch statt (ABW, 335-337). 
 
16 Jh.: ca. 15 - 20 Namensträger 
Ab Ende des 15. Jh. hat sich auf dem Land ein Bevölkerungswachstum bis in die 1560iger 
Jahre abzuzeichnen begonnen. Es folgte dann die wirtschaftliche Rezession der 1570/80iger 
Jahre. 
 
17 Jh.: im 17. Jh. ist eine steigende Bevölkerungszahl und ab der 1680iger Jahre eine 
landesweite Depression bis 1712 zu verzeichnen. 
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Die geographische und zeitliche Verteilung der Namensträger Kurmann  
im Amt Willisau: 
 
12./13. Jh.: vermutlicher Hauptstammsitz in Trub. 
 
14. Jh.: Hauptstammsitz in Trub, nur Vereinzelte im Amt Willisau. 
 
15. Jh.: Die sukzessive Aufgabe des Hauptstammsitzes Trub ist im Verlaufe des 15. Jh., resp. 
1470, beendet. Neuer Stammsitz wurde danach Willisau. 
 
16. Jh.: Hauptsächlicher Wohnsitz sind die Stadt und Grosspfarrei Willisau. Beginn einer 
stärkeren geographischen Ausbreitung. Vereinzelte oder wenige Namensträger sind in Ettiswil, 
Luthern, Luzern, Menznau, Ruswil, Schötz, Ufhusen, Hergiswil b. Willisau zu finden. Vermutlich 
Beginn der sippenartigen Siedlungsweise im Raum Hofstetten. 
 
 
12. Zusammenfassung 
 
Der Beiname (Zweitname) Kurmann entstand zur Zeit der mittelhochdeutschen Wortbildungen, 
vermutlich frühestens anfangs des 12. und spätestens Ende des 13 Jahrhunderts. Beinamen 
waren zu jener Zeit an eine bestimmte Person gebunden und wurden nur an deren 
Nachkommen vererbt. Meist gab bei der Namensgebung eine Eigenschaft, die mit der Tätigkeit 
einer Person in Zusammenhang stand, den Ausschlag. Der Beiname Kurmann besteht aus 
einem ersten Teil, dem Zeitwort „kiesen“ bzw. dem daraus resultierenden Substantiv „Kur“, die 
auf einen gewählten Prüfer hinweisen. Der zweite Teil, die angehängte Silbe „mann“, gibt 
Aufschluss über die gesellschaftliche Stellung und die Wertschätzung der bezeichneten 
Tätigkeit, in unserem Fall vermutlich ein Amtsmann im Dienst der Freiherrschaft von Wolhusen.  
 
Als Entstehungsort des Namens im 12./13. Jh. muss Willisau ausgeschlossen werden. 
Hingegen erfüllte in dieser Zeit die Herrschaft der Inneren Burg der Freiherren von Wolhusen 
allein jene Zentrumsfunktion, die eines gewählten Prüfers resp. Dienstmannes bedurfte.  
 
Die angestellte grobe Schätzung zeigt folgende mögliche Anzahl von männlichen Namens-
trägern pro Jahrhundert resp. gezählt am Ende eines Jahrhunderts auf: im 13. Jh.:  
5 - 6, im 14. Jh.: 5 - 7, im 15. Jh.: 10 - 15 und im 16. Jh.: 15 - 20. Es kann in der Zeitperiode von  
1200 - 1600 und teilweise danach festgestellt werden, dass die Kurmann, im Vergleich zu 
anderen Geschlechtern, zahlenmässig bescheiden vertreten waren. Dies wurde bereits von 
verschiedenen Autoren bemerkt. Die effektive Anzahl Namensträger dürfte vermutlich teilweise 
eher unter als über der geschätzen Anzahl pro Jahrhundert liegen. 
 
Ausgehend von Kormann-Namensträger, die von verschiedenen Autoren in Taufbuch- und 
sonstigen Eintragungen gerne mit denjenigen der Kurmann verwechselt wurden, haben unsere 
Ermittlungen ergeben, dass die Kormann einem eigenständigen Geschlecht zuzurechnen sind. 
 
Schliesslich ist festzuhalten, dass der erste Stammsitz der Kurmann, gemäss der mündlichen 
Gesserwiler Tradierung, Trub war, und dass der Kurmann Zweitnamen in Trub/Wohlhusen-
Markt entstanden ist. Dies immer vorausgesetzt, dass nicht ein Zweitnamensträger Kurmann im 
12./13. Jh. von Deutschland nach Wolhusen-Markt resp. Trub eingewandert ist. Diese Frage 
könnte einmal nur durch DNA-Analysen deutscher Namensträger geklärt werden, wobei auch 
eine Auswanderung eines schweizerischen Kurmann in Betracht zu ziehen wäre. 
Der erste Kurmann-Namenssträger agierte im politisch schwierigen Umfeld Trubs als einer von 
mehreren Dienstleuten der Freiherrenschaft von Wolhusen. Alle Kurmann vom Amt Willisau 
stammen vom Truber Urstamm der Kurmann ab.  
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TEIL VI 
 
Zur Frühzeit der Namensträger der Kurmann unter der Herrschaft der Freiherren 
von Wolhusen und unter den nachfolgenden Gebietsherren, Habsburg und 
Luzern, vom 12./13. bis zum 17. Jahrhundert 
 
 
 
 

 

Abbildung 10: Detailansicht des Tafelbildes 36 der Kapellbrücke in Luzern.  
Die Innere Burg der Freiherren von Wolhusen in idealisierter Renaissancedarstellung. 

 
Quellennachweis: Nachdruck mit Genehmigung der Kant. Denkmalpflege Luzern, Urs Bütler 



 
74 

 

Warum werden die Freiherren von Wolhusen und ihre Nachfolgeherrschaften, Habsburg und 
Luzern, in einem separaten Teil in dieser Arbeit behandelt? 
 
a) Der 1303 im Amt Willisau erwähnte Kurmann (vgl. auch Teil IX, Abschnitt 1) muss im 

vorhergehenden 13. Jahrhundert geboren worden sein, zur Zeit der Herrschaft der 
Freiherren von Wolhusen. Dieser Kurmann oder seine Vorfahren erhielten ihren 
Zweitnamen, mit der Bedeutung eines Amtsträgers, sicher nicht im damals stark 
grundherrschaftlich aufgeteilten Willisau, sondern im überregional wichtigen, weit 
ausstrahlenden Herrschaftszentrum Wolhusen/Markt. 

 
b) Man kann sich auch fragen, ob der erwähnte Namensvetter eventuell auf einem der 

wolhusischen Lehenshöfen in Willisau gelebt hat? 
 
c) Gemäss Familienüberlieferung der Hauptstammlinie von Gesserswil stammt das Geschlecht 

der Kurmann von Trub resp. vom Truberbgebiet ab, welches zum Zeitpunkt der Geburt des 
vorerwähnten Namensvetters von 1303 zur Herrschaft der Freiherren von Wolhusen, Kern-
gebiet Wolhusen-Markt/Trub, gehörte. 

 
d) Die Existenz von Trub als erster bekannter Hauptstandort der Kurmann, nach der Zweit-

namensgebung, konnte bestätigt werden durch eine während mehr als 150 - 200 Jahre 
dauernden Präsenzzeit bis zum durch Bern erzwungenen Auszug von Trub im 15. Jh. 

 
e) Die von den Freiherren von Wolhusen in ihrer Rodungsherrschaft geschaffenen Rechts-

verhältnisse wirkten sich auch auf die nachfolgenden Gebietsherren Habsburg und Luzern 
resp. auch auf das tägliche Leben unserer Namensvettern aus.  

 
 
 
a)  Erster Stammsitz der Kurmann in Trub, verm. vor dem 12./13. bis zum 15. Jh. 
 
Der erste Hauptstammsitz der Kurmann im Trubergebiet wird, aufgrund der familien-
geschichtlichen Bedeutung, eingehend im Teil VII behandelt. 
 
Wie bereits verschiedentlich ausgeführt, dürfte der erste Namensträger der Kurmann ein 
Amtsträger mit öffentlichen Funktionen in Trub gewesen sein. In dieser Gegend war es aus 
strategischen Überlegungen angebracht, die zahlreichen Höfe mit Wolhuser-Eigenleute zu 
besetzen, um die vordringenden adeligen Geschlechter der Gegend zurückzubinden und in 
diesem offenen Gebiet einerseits Präsenz zu markieren und anderseits über eine 
funktionierende Verwaltungsstruktur zu verfügen.  
 
Im 13. Jh. bestanden erwiesenermassen kirchliche Verbindungen zwischen den Kirchenvögten 
der Hasenburger in Willisau und des Klosters Trub. Es ist möglich, dass später einzelne 
männliche Truber Kurmann nach Willisau ausgewandert sind, jedoch waren sie zu wenig 
zahlreich, um einen eigentlichen Stamm zu bilden. Eine Stammbildung in Willisau ist erst ab 
dem 15. Jh. im Zusammenhang mit der von Bern erzwungenen sukzessiven Auswanderung der 
Luzerner Eigenleute erkennbar. Diese Argumentationslinie wird im Teil VII (über die Kurmann 
von Trub) ausführlicher behandelt. 
 
Anlässlich des mit Bern verhandelten Friedens und des Auszuges der Luzerner mit der An-
siedlung unserer Namensvetter in Willisau, waren die Truber Eigenleute gemäss dem 
damaligen Steuerprinzip weiterhin dem Amt Wolhusen resp. dem Amt Ruswil steuerpflichtig und 
gehörten somit einmal in Willisau angekommen zur Personengruppe der Willisau-Wolhuser im 
Freiamt Willisau.  
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b)  Zweiter Stammsitz in Willisau ab dem 15. Jh. 
 
Wie schon erwähnt, sind unsere Vorfahren mit der Übernahme von Trub durch Bern ins Amt 
Willisau ausgewandert, das damit zum zweiten Stammsitz wurde. Man sieht in der Folge auch, 
dass sich unsere Namensvetter häufig mit Frauen aus einflussreichen Willisau-Wolhuser-
Familien verehelicht haben. Das familiäre Beziehungsnetz bestand bis 1600 und darüber 
hinaus, resp. noch lange nach der Integration der Willisau-Wolhuser in den Verband der Freien 
und Petersleute, interessanterweise meist aus Angehörigen ehemaliger Willisau-Wolhuser 
Familien. Hinsichtlich dieses zweiten Stammsitzes ist Folgendes zu präzisieren:  
 
a) Es werden im Steuerverzeichnis Luzern von 1453 drei Namensvetter aufgeführt. Diese 

lebten zu dieser Zeit in Willisau, gehörten jedoch zur Personengruppe, welche nach dem 
Amt Ruswil und früher, bis 1392, nach dem Amt Wolhusen (-Markt) steuerpflichtig waren 
(vgl. Tabelle 6a, b).  

 
b) Unsere Namensvetter im Freiamt Wolhusen gehörten zum Kerngebiet der Herrschaft der 

Freiherren von Wolhusen bis ca. 1300, zu den Habsburgern ca.1300 bis 1386/1405 und zu 
Luzern ab 1386/1405. Der Sitz des Amtes Wolhusen wurde schon vorher von Luzern nach 
Ruswil verlegt. Etwas später im Jahre 1407 kam auch das Amt Willisau zu Luzern. 

 
c) Die Zweitnamensgebung erfolgte nicht in Willisau, sondern im 12./13. Jh. in Wolhusen-Markt 

oder im Trubergebiet. 
 
d) Es gibt viele Geschlechter, die innerhalb von 150 - 200 Jahren aus dem Feiamt Wolhusen  

(-Markt) nach Willisau emigrierten. Als Wolhuser Bürger profitierten sie von den mitge-
nommenen, günstigen Rechtsverhältnissen.  

 
e) Unsere Vorfahren sind vom Randgebiet des Freiamtes Wolhusen erst sukzessiv und später 

vollständig, anlässlich des Überganges von Trub an Bern, ins Amt Willisau umgezogen. 
 
 
1. Die Freiherren von Wolhusen, erw. 1073 - 1438, und ihr Herrschaftsgebiet 
 
In die vormals noch ausgedehnten Waldregionen drangen im 10. und 11. Jh. neben den Grafen 
auch kleinere edelfreie Geschlechter vor, um auf dem gewonnenen Land Herrschaften zu 
errichten. Im Seeland setzten sich die Freiherren von Fenis fest, im Gürbetal die Herren von 
Belp, im Waldgebiet südlich Solothurn die Vorfahren der späteren Grafen von Buchegg, im 
Entlebuch die Freiherren von Wolhusen, am Hallwilersee die Herren von Hallwil, im Reusstal 
die Freiherren von Eschenbach, usw. (Meyer und Widmer, 224 ff.). 
 
Die Freiherren von Wolhusen entstammten einem alten, vermutlich hochadeligen Geschlecht. 
Infolge des Urkundenverlustes sind die Kenntnisse über dieses freiherrliche Geschlecht sehr 
fragmentarisch. Hans Portmann (1954) schreibt deshalb mit Recht: “Die Genealogie eines so 
mächtigen Freiherrengeschlechtes mit ausgedehnten Besitzungen und 500-jähriger Anwesen-
heit lässt sich nicht auf einer Buchseite darstellen. Wir kennen nur einige hervorragende 
Gestalten dieses Geschlechtes der Genealogie nach“. Für eingehendere Auskünfte soll auf die 
Publikationen von Zelger (1931) und Federer (1999) hingewiesen werden. Die den Wolhusern 
nachfolgenden Gebietsherren der Habsburger ab ca. 1300 bis 1386/1405 und Luzern ab 
1386/1405 bis zur Französichen Revolution werden nur kurz gestreift. 
 
Der ältere Stamm der Freiherren von Wolhusen (erw. 1070 - 1224, 1233 erloschen) verfügte 
über einen bedeutungsvolleren Grundbesitz als die Freiherren von Rothenburg (Zelger, 20) und 
als die gelegentlich erwähnten, verwandten Freiherren von Grünenberg in Melchnau (Plüss, 
1900). Die Wolhuser übten im 13. Jh. die Macht über ein Gebiet aus, das einem Drittel des 
heutigen Kantons Luzern entspricht (Unternährer, 14). Dieses überstieg auch das Ausmass 
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desjenigen der Freiherren von Hasenburg in Willisau. Die Freiherren von Wolhusen verfügten, 
wie keine andere Herrschaft in der Umgebung, über ein ausgedehntes, zusammenhängendes 
Kerngebiet und nicht nur über Streubesitz und Vogteien. 
 

 
 

Stammtafel 1: Genealogie der älteren Linie der Freiherren von Wolhusen, 
 erw. 1070 - 1224, überarbeitet von Otto Federer.  

Entnommen mit Bewilligung des Verfassers aus dem Buch: 
Otto Federer, Die Freiherren von Wolhusen, 1999. 

Bemerkungen zu den Stammtafeln 1 und 2:  
Die Jahreszahlen beziehen sich auf die urkundliche Erwähnung  
der jeweiligen Person. Die in Klammern gesetzten Zahlen geben 

 die Reihenfolge in den Ahnentafeln an, welche einen groben Einblick 
 in die Genealogie des Freiherrengeschlechtes von Wolhusen geben. 

 
Erste Herrschaftsteilung an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert in Rothenburg und 
Wolhusen durch Einheirat eines Rothenburger Freiherren 
 
Die Söhne der Erbtochter Geppa von Wolhusen (Nr. 9), welche mit Arnold I von Rothenburg 
(Nr. 10) verheiratet war, teilten sich nach dem Ableben ihres Vaters die Erbschaft. Marquard II, 
der Älteste (Nr.11), erhielt die Herrschaft Rothenburg mit den zugehörigen luzernischen 
Vogteien. Der jüngere Arnold II (Nr. 12) übernahm die mütterliche Erbschaft Wolhusen mit den 
unterwaldnerischen Vogteien des Stiftes Luzern. Er ist der Stammvater der jüngeren Wolhuser-
Linie. Der jüngste, Ulrich, scheint anderweitig abgegolten worden zu sein (Federer, 20-21). 
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Zweite Herrschaftsteilung im Jahre 1234 in diejenige der Äusseren und Inneren Burg 
Wolhusen 
 
Wie beim Tod Arnolds I von Rothenburg-Wolhusen fand auch nach dem Ableben Arnolds II von 
Wolhusen im Jahr 1234 wieder eine Herrschaftsteilung zwischen den beiden männlichen Erben 
statt. Dabei erhielt der ältere Sohn Walter III (Nr. 16) die auf dem rechten Emmenufer gelegene 
Innere Burg ob dem Markt, mit der Herrschaft Wolhusen, genannt Wolhusen-Gross-Wangen, 
während Marquard III (Nr. 17) die auf dem linken Emmenufer gelegene Äussere Burg ob dem 
Dorf Wiggern, genannt Herrschaft Wolhusen-Wiggern, einschliesslich der Burg zu Escholzmatt 
und deren „Zugehörde“ erhielt. Damit wurden Walter und Marquard die Stammhalter der 
jüngeren Linie der Herren von Wolhusen und Begründer zweier neuer Dynastien, derjenigen zu 
Wolhusen-Wiggern und derjenigen zu Wolhusen-Gross-Wangen. Seit dieser Teilung von 1234 
existiert die neue Aufschlüsselung in ein Inneres und in ein Äusseres Amt Wolhusen, ohne dass 
jedoch die Trennung der Landsteile so strikte gewesen wäre (Federer, 24). 
 
Der jüngere Stamm der Freiherren von Wolhusen-Rothenburg auf der Äusseren Burg zu 
Wolhusen-Wiggern, erw. 1224 - 1369, Stammvater Marquard III 
 
Marquard III auf der Äusseren Burg war die herausragendste Persönlichkeit der Familie. Kaiser 
Friedrich II ernannte ihm zum Reichsprokurator von Burgund. Marquard vertrat den Kaiser in 
den dem Reich direkt unterstellten Städten der heutigen Schweiz, somit in Bern, Solothurn, 
Basel, Zürich und Schaffhausen. König Rudolf von Habsburg bestätigte Marquard die 
kaiserlichen Privilegien und ernannte ihn zum Vizelandgraf und Richter im Aar-Gau und später 
auch in Zürich-Gau (Federer, 33/34).  
 
Der jüngere Stamm der Freiherren von Wolhusen-Rothenburg auf der Inneren Burg 
Wolhusen-(Gross-) Wangen, erw. 1224 - 1438, Stammvater Walter III 
 

 
Stammtafel 2: Genealogie der jüngeren Linie der Freiherren von Wolhusen, 

erw. 1224-1438 auf der Inneren Burg Wolhusen Markt.  

Entnommen mit Bewilligung des Verfassers aus dem Buch:  
Otto Federer, Die Freiherren von Wolhusen, 1999. 
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Diethelm II (Nr. 41), erw. 1323 - 1386, glaubte während den Feindseligkeiten zwischen den 
Habsburgern und den Eidgenossen neutral bleiben zu können und verblieb auf der Burg 
(Gross-)Wangen. Trotzdem suchten ihn am 4. Juli 1386 resp. vor der Sempacherschlacht vom 
9. Juli 1386, vier Kriegsknechte auf der Burg heim und erschlugen ihn. Als die Erben Diethelms 
II beim Rat von Luzern klagten, gaben die Luzerner die von ihnen beschlagnahmten Güter den 
Erben Diethelms II unter der Bedingung wieder zurück, dass diese im Krieg zukünftig zu den 
Eidgenossen halten (Federer, 52). 
 
Diethelm III (Nr. 51) von Wolhusen war der älteste Sohn des erschlagenen Diethelms II, der 
letzte Freiherr von Wolhusen. Er wollte die verlorenen Güter im Entlebuch zurückgewinnen, 
blieb allerdings erfolglos. 1398 - 1404 war er Hofrichter in Zürich. Von 1410 bis 1427 entfaltete 
er eine ziemlich rege Tätigkeit als Landrichter im Thurgau und hat auch am Konzil in Konstanz 
teilgenommen. Kleinere Teile seines Besitzes und Rechte, die er noch von der Herrschaft 
(Gross-) Wangen-Wolhusen besass, verkaufte er an Hans von Lütishofen. In einer Schrift um 
1447 wird das Geschlecht der Freiherren von Wolhusen als erloschen bezeichnet. Die 
Wolhuser führten ein mildes und beim Volk beliebtes Regime (Federer, 52 u. 53). 
 
 
2.  Der Güterbesitz und die Herrschaftsrechte der Freiherren von Wolhusen in der 

angrenzenden Grafschaft Willisau 
Die Freiherren von Wolhusen hatten verwandtschaftliche Beziehungen mit vielen Grundherren 
in Willisau (Habsburg, Freiherren von Wädiswil, Freiherren von Grünenberg, usw.), welche 
ebenfalls Güterbesitz in Willisau hatten. Ihr Güterbesitz in Willisau war aber kleiner als derjenige 
der ortsansässigen Freiherren von Hasenburg. Im Mittelalter gestalteten sich die Besitz-
verhältnisse bisweilen sehr kompliziert, da häufig ein Herrschaftsgebiet nicht ein einheitliches 
Territorium war und verschiedene Herrschaftsansprüche darauf einwirkten sowie die an-
sässigen Personen unterschiedlichen Rechte besassen (ABW, 60-61).  
 
Kanzelgerichtsbarkeit 
 
Die Wolhuser verfügten in ihrem Herrschaftsgebiet und teilweise auch in Willisau über die für 
sie in dieser Zeit typische Kanzelgerichtsbarkeit resp. die niedere Gerichtsgewalt der Pfarr-
herren (ABW, 57). Der Pfarrer hielt Aufsicht über Mass und Gewicht, Wein und Brot und wählte 
Hirten und Feldhüter (Zimmermann, 49). Weitere Informationen über das Kanzelgericht gibt 
August Bickel (ABW, 61 und ABEG, 269). 
 
Wolhusischer Güterbesitz in Willisau 
 
Im Habsburger Urbar und in den Revokationsrödeln der sonst nirgends erwähnten, verloren 
gegangenen, wolhusisch-habsburgischen Güter werden die Abgaben von verschiedenen 
Örtlichkeiten im Amt Willisau genannt. Die nachfolgende Aufzählung von wolhusischem 
Eigengut, welches als Streubesitz, Lehen und Rechten in Willisau bestand, muss als unvoll-
ständig betrachtet werden: 
 
Ettiswil 
 
Der Wädenswiler Besitz in Ettiswil scheint sich mindestens teilweise durch die Eheverbindung 
Arnolds II von Wädenswil mit Elisabeth, vermutlich einer Wolhuserin, zu erklären (ABW, 145). 
 
Fischbach 
 
Zur Herrschaft Wolhusen (Gross-) Wangen gehörten die Zehnten zu Fischbach (Federer, 52). 
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Geiss 
 
Die Wolhuser übten in Geiss die Kanzelgerichtsbarkeit aus (ABW, 57). 
 
Grossdietwil 
 
Grossdietwil war eine wolhusische Enklave in der Grafschaft Willisau. Den Freiherren von 
Wolhusen stand der Kirchensatz zu. Der wolhusische Patronatsherr machte seinen Einfluss als 
eigentlicher Twingherr nur in dem Pfarrdorf Grossdietwil geltend, welcher über die Kanzel-
gerichtsbarkeit verfügte (ABEG, LXIV-LXV). In den anderen Dörfern der Pfarrei Grossdietwil 
traten andere Geschlechter als Twingherren auf (ABW, 58).  
Im Jahre 1371 belehnte Diethelm von Wolhusen den Fastmuszehnten in (Gross-)Dietwil, 
genannt Laienzehnten (Federer, 52). 
 
Gutenegg 
 
In Gutenegg hatten vermutlich die Feiherren von Wolhusen Güterbesitz (ABW, 46, 288). 
 
Kastelen 
 
Die Herrschaft Kastelen ging 1273 an die Habsburger über, welche diese u.a. den Herren von 
Wolhusen belehnten (Meyer u. Widmer, 260). 
 
Menznau 
 
Hasle (LU) gehörte als Filialkirche von Menznau ursprünglich zur Grosspfarrei Willisau. Die 
Abtrennung von Menznau von der Urpfarrei Willisau erfolgte schon durch die Vorfahren der 
Freiherren von Hasenburg. Die Verselbständigung von Hasle erfolgte 1464 (ABW, 284). 
Gemäss Habsburger Urbar beanspruchten die Freiherren von Wolhusen in Menznau gewisse 
Niedergerichtsrechte (ABW, 60). Im Jahr 1274 vertauschte Freiherr Diethelm I von Wolhusen 
mit der Abtei Erlach einige Güter zu Lustenberg im Entlebuch gegen die ihrigen zu Casteln, 
heute Kasteln bei Menznau (Federer, 47). Im Jahre 1358 verlieh Freiherr Diethelm II von 
Wolhusen dem Peter zum Brunnen von Schangnau das Gut Schwand in der Gemeinde 
Menznau als Mannlehen (Zelger, 147). 
 
Alp Mettlen vom Hof Waldegg 
 
War ein wolhusisches Mannlehen im Gebiet von Willisau-Land (ABWI 2,175 Z 38). 
 
Ministerialien der Freiherren Wolhusen im 14. und 15. Jahrhundert in Willisau 
 
Waren in Willisau ansässig, hatten Besitz, bekleideten teilweise kurzfristig Ämter und gehörten 
somit zu einer noch kaum erforschten Personengruppe (ABW, 341). 
 
Ostergau 
 
War ein ursprüngliches Mannlehen, das später zu unbekannter Zeit in bäuerliche Hände 
gelangte. Über Twing und Bann verfügte die jüngere Linie der Freiherren von Wolhusen auf der 
Äusseren Burg (ABW, 32). Die Freiherren von Wolhusen waren u.a. auch die frühesten 
Zinsherren in Ostergau (ABW, 35). 
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Willisau, Kirche, Grosspfarrei 
 
Die Anbindung der Pfarrei Hasle im Entlebuch aus dem ehemals wolhusischen Herrschafts-
gebiet an die Kirche von Willisau ist zuzeit unerklärbar (ABW, 284). 
 
Willisau, Pfarrei Nordosten, Ostergau und Wüschiswil  
 
Wüschiswil ist ein Weiler in der heutigen Gemeinde Grosswangen (ABEG, 269 u. ABW, 61). 
Dort besassen die Freiherren von Wolhusen die niederen Herrschaftsrechte (ABW, 60/61). 
 
 
3. Die Stammburgen und die damit verbundene Herrschaft der Freiherren von 

Wolhusen und deren Nachfolger, Habsburg und Luzern  
 
Im 10. Jh. begann der Adel mit Burgenbauten die alten Herren- und Fronhöfe zu ersetzen. Die 
Burgen wurden mit Ringmauern umgeben und mit einem Innenhof versehen. 
 
Die Holz-Erdburg vor der Äusseren Burg Wolhusen 
 
Nordöstlich der Äusseren Burg Wolhusen liegt ein langgestreckter Hügel (Motte), der von einem 
Graben eingefasst ist. Gemäss Sondierungsbohrungen sind Hügel und Wall künstlich aufge-
schüttet worden. Es handelt sich vermutlich um eine Vorgängerburg aus dem 11./12. Jahr-
hundert. Mehr darüber kann im Moment nicht gesagt werden (Federer, 164 ff.). 
 
Die neuere Äussere Burg Wolhusen 
 
Wohl anlässlich der Herrschaftsteilung um 1230 wurde auf der Ruswiler Seite der Emme eine 
neue Burg der Freiherren von Wolhusen gebaut, welche dem jüngeren Zweige des Ge-
schlechtes als Sitz dienen sollte (Zelger, 157). Das mit der Burg zusammenhängende Äussere 
Amt wird hier nicht näher behandelt.  
 
Die ältere Innere Burg Wolhusen mit Wolhusen-Markt 
 
Die Festung der Inneren Burg Wolhusen war Mittelpunkt eines grossen Herrschafts- und 
Verwaltungszentrums. Wir behandeln deshalb ausführlicher die Innere Burg Wolhusen, da 
gemäss den Urkunden die Willisau-Wolhuser Eigenleute vom Freiamt Wohusen-Markt von der 
Inneren Burg Wolhusen abstammen. 
 
Im 12. Jh. setzte sich beim Burgenbau der Monumentalstil mit wuchtigen Haupttürmen und 
hohen aussenbewehrten Ringmauern durch. Auch versah man die Burgen im 13. Jh. nach 
italienischen Vorbildern mit einem geräumigen Wohntrakt. Ob die Abbildung 10 der Inneren 
Burg, in der vorliegenden idealisierten Renaissancedarstellung den effektiven Begebenheiten 
entspricht, kann nicht gesagt werden (Feder, 71 und 96). Im Volksmund wurde die Innere Burg 
auch „Güggelischloss“ (Hans Portmann) genannt, vermutlich wegen der auf einem exponiert 
hohen Burghügel, wie aufgesetzt wirkenden, hochaufschiessenden, mächtigen und alles 
überragenden Schlosskonstruktion. 
Die Innere Burg lag auf besagten markanten Hügel unmittelbar südöstlich des Emmenknies, 
ungefähr 100 Meter über dem Talboden. Sie war der Stammsitz der älteren Wolhuserlinie und 
anschliessend auch eines Teiles der jüngeren Linie ab der Herrschaft Walter III bis um 1300 
resp. bis zum Verkauf an die Habsburger. Das erwähnte Gemälde Nr. 36 (Abb. 10) auf der 
Kapellbrücke zeigt die stufenförmig angelegte Burganlage. Diese war gekennzeichnet durch 
einen runden Turm und einen mehr oder weniger rechteckigen Bergfried. Gegen den Berg hin 
war die mächtige Burganlage durch zwei Gräben geschützt. Der eine davon war ein 6 Meter 
breiter und mehrere Meter tiefer Halsgraben, der die ganze Anlage umgab. Der eigentliche 
Burghügel wies drei Stufen auf, eine vierte ist ebenfalls im Gelände oberhalb Wolhusen-Markt 
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zu erkennen. Die Mauerdicke der Burg soll bis 2,5 Meter betragen haben. Das etwas tiefer 
gelegene, flache Gelände, vermutlich die Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden auf dem heutigen 
Schlossmätteli, war mit einer Umfassungsmauer versehen. Die eigentliche Burgruine wurde 
bislang keiner eingehenden archäologischen Forschung unterzogen (Bill, 54-64).  
 
Die Freiherren von Wolhusen verfügten über ihre eigene, hervorragende und dezentralisierte 
Verwaltungsorganisation. Nach den riesigen Gebietsrodungen im Raume Luzern, Unterwalden 
und Bern sowie nach der Schaffung eines Kerngebietes wurde die Gebietsherrschaft in 
zahlreiche kleinere Verwaltungseinheiten unterteilt. Dabei wurde bspw. das Gebiet mit zahl-
reichen Burgen und Türmen gesichert, Kirchen wurden gebaut und die typischen Kanzel-
gerichte durch die Pfarrherren errichtet. 
 
Die Feste Kapfenberg und ihre Besitzer wurden von Hans Portmann (1954), die Burg der 
Herren von Strittschwanden (1954) sowie Burgen und Schlösser im unteren Amt Entlebuch von 
Joseph A. Kurmann (1960) beschrieben. 
 
Nachfolgend gibt die Übersichtstafel 2, einige wichtige chronologisch aufgeführte Ereignisse, 
die auch die äussere Burg Wolhusen betreffen.  
 
 
Übersichtstafel 2  
Ungefähre Zeittafel mit ausgewählten Ereignissen, welche die Innere  
Burg Wolhusen betreffen 
 
Nach dem Jahre 1000, spätestens um das 11./12. Jh., nimmt man an, dass eine Holz-Erdburg 
auf der Äusseren Burg entstanden ist, welche Fragen bezüglich einer früheren Vorgängerburg 
aufwirft. 
 
Um 1230 nimmt man an, dass die Äussere Burg gebaut wurde (Hans Portmann, 1954). 
 
1233 erlosch das Geschlecht der Freiherren von Wolhusen im Mannesstamme. 
 
1234 fand eine Herrschaftsteilung zwischen den beiden männlichen Erben Walter III und 
Marquard III statt. 
 
Um 1299/1300 fand Diethelm I zur Tilgung seiner Schulden, wie angenommen wird, keinen 
anderen Ausweg als einen grossen Teil seines Besitzes, die Innere Burg ob dem Markt (alte 
Stammburg) und das Innere Amt Wolhusen, an Habsburg zu verkaufen. Von dem Verkauf 
berichtet uns nur das habsburgische Urbar im Zusammenhang mit den darin erwähnten 
Rechtsverhältnissen, wobei die Wolhuser (Eigen-)Leute in der Grafschaft Willisau (sogenannte 
Willisau-Wolhuser) ebenfalls erwähnt werden (Federer, 118). Diese müssen sich schon zu 
dieser Zeit in nennenswerter Anzahl in Willisau befunden haben. 
 
Um 1300 geht der Pferdestall auf der Vorburg in Flammen auf (Bill, 54-64). 
 
Nach 1300 nimmt Jakob Bill (1994) an, dass der Burghügel der Inneren Burg bereits endgültig 
verlassen worden ist. Vermutlich wurde dieser jedoch mindestens teilweise von den öster-
reichischen Landvögten resp. Untervögten bewohnt.  
 
1313 musste auch die Äussere Burg Wolhusen-Wiggern samt Zubehör an die Habsburger 
abgetreten werden. Freiherr Johann I von Wolhusen und sein Nachfolger, der Schwiegersohn 
Graf Imer von Strassberg, blieben als habsburgische Vasallen noch auf der Äusseren Burg 
Wolhusen-Wiggern, die sie als Lehen nahmen. Den Wolhusern verblieben neben der 
verlorengegangen Herrschaft immer noch weit verstreute Eigengüter. 
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1313 bis 1370 kauften die Habsburger Stück für Stück Gebiete der Äusseren Burg samt den 
Herrschaftsteilen Doppleschwand/Romoos, Ruswil, Grosswangen, Buttisholz und Grossdietwil. 
Der allmähliche Übergang der Äusseren Herrschaft und deren teilweise Lehenvergabe an die 
Wolhuser erfolgten vielleicht mit Rücksicht auf die geleisteten Dienste der Wolhuser (Federer, 
115). 
 
1354 - 1358 war Peter von Thorberg rechtmässiger Vogt der Herrschaft Wolhusen, welcher 
gegenüber seinen Untertanen eine unterdrückende, unrühmliche Rolle spielte. 
 
1363 war Peter von Grünenberg, ein Verwandter der Freiherren von Wolhusen, Vogt des 
Inneren Amtes und übte eine gelinde beim Volke beliebte Herrschaft aus. 
 
1370 gelangte nach dem Tod der letzten Wolhuserin in Jahre 1369 der Rest der Wolhuser 
Herrschaft unter die Kontrolle Habsburgs. Wolhusen kam erneut in den Pfandbesitz Peter 
Thorbergs und es begann die zweite Vogteiherrschaft Peter von Thorbergs. Dabei wurde  der 
vom Volke geschmähte Untervogt Hermann Wisse, welcher 1363 noch als Bürger von 
Wolhusen-Markt erwähnt wird, eingesetzt. Dieser wurde später ermordet und anschliessend ab 
1383 wurde der nicht weniger gefürchtete Claus Trube von Peter von Thorberg als Untervogt 
ernannt. 
 
1370, vermutlich Bau des von Österreich geforderten Turmes auf der Festung der Inneren Burg 
Wolhusen (Stadelmann, 1958). 
 
1375, beim Einfall der Gugler kämpften bei Buttisholz auch Leute aus der Wolhuser Herrschaft 
aus dem Entlebuch gegen die Eindringlinge. Nach dem gewonnen Gefecht warfen sie Vogt 
Torberg vor, sie schlecht geführt und nicht genügend unterstützt zu haben (Federer, 120). 
 
1382 hatte sich das Klima zwischen dem Vogt und den Untertanen weiter verschlechtert. Dies 
bildetete u.a. einen weiteren Grund für die Schlacht bei Sempach (Federer, 120). 
 
1385 schlossen Volksführer des Inneren Amt Wolhusen und die Stadt Luzern heimlich ein 
Burgrecht Luzerns und stellten sich somit unter den Schutz der Stadt Luzern. Der Untervogt 
Claus Trube liess die Urheber dieser Vereinbarung hängen oder ertränken. Die Stadt Luzern 
nahm einzelne Landleute aus dem Amt Wolhusen als Stadtbürger auf und dehnte somit ihren 
Einfluss aus (Federer, 122). Es wird 1420 ein Cuoni Kurmann, Bürger von Luzern, erwähnt 
(Gfrd. 75, 56). Man kann sich fragen, ob diese Einbürgerung nicht damit in einem gewissen 
Zusammenhang stand. 
 
1386, infolge der verlorenen Sempacherschlacht verlieren die Habsburger die Macht über ihre 
Gebiete. Die Luzerner zerstörten schon vorher die Äussere und Innere Burg. Damit erfolgte 
auch eine Befreiung von den gewaltätigen Habsburger Vögten. Anderseits wurde die Be-
deutung von Wolhusen durch die Verlegung des Amtssitzes von Wolhusen nach Ruswil stark 
vermindert (Federer, 124). 
 
1386 - 1405, nach dem für Luzern glücklichen Ausgang der Schlacht bei Sempach folgte für die 
Luzerner Landschaft bis zum endgültigen Übergang von Habsburg an Luzern ein langer 
Zustand eines Provisoriums (Federer, 124). 
 
1392 - 1396 wird als Amtssitz für den luzernischen Vogt für das Äussere Amt Wolhusen 
ausdrücklich Ruswil erwähnt, während sich das Amt Entlebuch auf Grund seiner 
althergebrachten Rechte und eigentümlichen korporativen Stellung des Inneren Amtes 
eigenständig zu entwickeln schien. Die eigentlich geographisch und rechtliche Trennung der 
beiden Ämter von Wolhusen in die Ämter Ruswil und Entlebuch kam 1396 zustande (Federer 
124-125). 
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1405, nach dem 18-jährigen Waffenstillstand, der der Schlacht von Sempach folgte, fiel die 
Gegend um Wolhusen am Pfingstmontag des Jahres 1405 definitiv an Luzern. Herzog Friedrich 
von Österreich verpfändete die Herrschaft Wolhusen für 300 Goldgulden dem Schultheiss, dem 
Rat und den Burgern zu Luzern. Damit geht die Herrschaft Wolhusen mit dem Entlebuch 
definitiv an Luzern über, nicht durch das Recht der Eroberung, sondern durch die Verpfändung 
an Luzern (Federer, 126). 
 
 
4.  Das Städtchen Wolhusen Markt, ein Hauptort mit Zentrumsfunktionen, der Inneren 

Burg der Freiherren von Wolhusen mit Freiamt und Herkunftsgebiet der Willisau-
Wolhuser-Geschlechter 

 
In Wolhusen, am Schnittpunkt dreier Täler (Entlebuch, Willisau und Luzern), liegt Wolhusen-
Markt der Inneren Burg Wolhusen quasi als Eingangstor. Der Bereich des Emmenknies wurde 
vermutlich schon früh besiedelt. Die Innere Burg Wolhusen war eine städtisch geprägte Anlage. 
Sie war rechtlicher Mittelpunkt des Städtchens. Die gemauerte Burg und das Städtchen waren 
so sehr aufeinander bezogen, dass beide fast miteinander entstanden sein müssen. Die 
Abbildung 11 gibt einen Einblick in die Struktur des Städtchens Wolhusen-Markt und die 
Übersichtstafel 3 enthält einige wichtige Ereignisse, welche Wolhusen-Markt betreffen. 
 

 
 

Abbildung 11: vermittelt einen Eindruck der Struktur und Ausdehnung des ehemaligen Städtchens Wolhusen-Markt 
am Knie der Kleinen Emme mit seinem Burghügel. Auf diesem Plan von Scola aus dem Jahre 1876 sind rund 50 

verschiedene kleinere und grössere Bauten wie Wohnhäuser, Gewerbebauten, Lager, Scheunen, Kapelle, usw. zu 
erkennen (Adolf Scola, in Grüter, 1876). 
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Übersichtstafel 3  
Ungefähre, chronologische Zusammenstellung der Ereignisse, welche den Flecken 
Wolhusen-Markt der Inneren Burg betreffen 
 
1203 wird die Brücke über die Emme in Wolhusen(-Markt) erwähnt. 
 
1300 stand bereits eine Mühle (Federer, 111). 
 
1328 existierte in Wolhusen-Markt ein Zollhaus und ein Wirtshaus, vermutlich die Krone 
(Federer, 85 u.111). 
 
1360 erhielt Peter von Thorberg von den Habsburgern den Auftrag, auf der Inneren Burg einen 
Turm und Wolhusen-Markt zu einer Stadt mit drei Toren und drei Türmen und Ringmauern, 
vermutlich nicht oder nur teilweise ausgeführt, auszubauen. 
 
1363 spielte das Schmiedehandwerk, das auch urkundlich erwähnt wurde, eine wichtige Rolle 
in Wolhusen-Markt (Federer, 111). 
 
1442 erwähnt eine Kaufurkunde den Markt als „Im Stettlin“ (Federer, 85). 
 
1596 bezeichnete Renward Cysat Wolhusen-Markt als Städtchen mit zwei Gassen, deren eine 
1596 von der Emme weggeschwemmt worden sei und deren halb zerstörte Türme noch zu 
erkennen seien (Federer, 85). 
 
1613 messen Wägmann und Cysat, die Verfasser einer Burgenkarte, dem Ort eine ziemliche 
Bedeutung zu: Ein lang gestreckter Ort mit einer gradlinigen Häuserzeile, mit einer Hintergasse, 
mit je einem grösseren Gebäude zur Brücke und gegen das Entlebuch hin als Abschluss 
(Federer, 85).  
 
Der Versuch, aus dem Markt Wolhusen eine umfangreichere Siedlung (Stadt) zu machen, 
scheiterte nicht zuletzt am Einfluss der Stadt Willisau (ABW, 338). Auf den Charakter des 
Fleckens Wolhusen-Markt der Inneren Burg Wolhusen als militärischer, wirtschaftlicher und 
rechtlicher Mittelpunkt weist Folgendes hin: Sitz der Freiherren von Wolhusen, Festungs-
charakter, Verwaltungszentrum, Zollstätte, Verpflegungsort, Marktort, Richtstätte, Wohnort von 
Eigenleuten, Freies Amt, Sitz von Gewerbe, später vermutlicher Sitz der Vögte resp. deren 
Untervögte.  
 
Ferner wurden Eigenleute resp. Burger selektiv aufgenommen. Jeder, der in Wolhusen-Markt 
einzog, war der Leibeigenschaft entlassen. Über die Aufnahme eines Burgers entschied 
ausschliesslich der Gebietsherr, womit sich nicht jedermann ansiedeln konnte, sondern nur 
ausgewählte Burgmänner (Philipp Anton Segesser, 1850). 
 
 
Zur wichtigen Personengruppe der Willisau-Wolhuser in Willisau 
 
a)  Die Rechte und Pflichten nach der Auswanderung nach Willisau 
 
Es ist bekannt, dass die Willisau-Wolhuser, wie schon erwähnt, über bevorzugte persönliche 
Rechte verfügten, die sie anlässlich ihrer Emigration nach Willisau mitnahmen und dass sie z.B. 
in Willisau gegenüber den Eigenleute des örtlichen Adels besser gestellt waren. Erwähnt sei in 
diesem Zusammenhang bspw. das spezielle Recht bei Mischehen resp. der Heirat mit einer 
Wolhuserin, wobei die Kinder dem Wolhuser-Personenverband in Willisau administrativ 
zugehörig waren. Dieses Recht entzog u.a. den Willisauer Gebietsherren Abgaben und be-
günstigte damit Luzern. 
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Es gab aber auch Pflichten (Steuer-, Militärdienstpflicht, usw.), die nach einer Auswanderung 
fortbestanden. Es wäre genügend Material vorhanden, um über die Geschichte der Willisau-
Wolhuser eine längere Abhandlung zu schreiben. Weiterführende Literatur finden sich in den 
Publikationen über Willisau von August Bickel (ABW, ABEG). 
 
 
b)  Zur Bezeichung der Herkunft der Willisau-Wolhuser aus dem Freiamt von Wolhusen-

Markt der Inneren Burg Wolhusen 
 
Nirgends findet man eine Angabe über die geographische Ausdehnung des Freiamtes 
Wolhusen-Markt. Sicher kann diese Bezeichnung vorerst auf das Territorium des Städtchen 
Wolhusen-Markt bezogen werden, und zwar unter allen drei Herrschaften (Wolhusen, Habsburg 
und Luzern). Ab 1396, infolge der erwähnten Ämtertrennung, wird dann die Herkunft nicht mehr 
vom Amt Wolhusen, sondern nurmehr vom Amt Ruswil erwähnt. Eines war sicher, dass in 
Willisau Eigenleute aus Trub, dem Entlebuch und dem Städtchen Wolhusen-Markt, infolge der 
Pflichten gegenüber Wolhusen, als Willisau-Wolhuser bezeichnet wurden. Mit dem Auszug aus 
Trub unserer Namensvetter und der Ansiedlung in Willisau gehörten sie damit zu den Willisau-
Wolhusern. Dies zeigt auch, dass der Begriff Willisau-Wolhuser innerhalb der wolhusischen 
Herrschaft vermutlich keine scharf umrissene Herkunftsbezeichnung darstellte. 
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c)  Nennung des Geschlechtsnamen Kurmann im Steueverzeichnis Luzern,  
Abschnitt Willisau-Wolhuser  

Tabelle 6a  
Auszug aus dem Steuerverzeichnis Luzerns von 1453 betreffend dem Abschnitt  
über die Willisau-Wolhuser in Willisau, zwei Seiten mit den namentlich erwähnten  
drei Kurmann. Erste Spalte links, Zeile 14 von oben, Uly Kurmann u. Zeile 18 von  
oben, Heiny Kurmann 
 

 
 

 
 

Quellennachweis: AB, 183 (2002) 
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Tabelle 6b  
Auszug aus dem Steuerverzeichnis Luzerns von 1453 betreffend dem Abschnitt über die 
Willisau-Wolhuser in Willsau, Fortsetzung linke Spalte, Zeile 27, Hensly Kurmann 
 
 

 
 

Quellennachweis: AB, 184 (2002) 

 
 
Das Steuerverzeichnis Luzerns von 1453, vgl. Auszug oben, nennt zusammengefasst folgende 
drei Kurmann im Abschnitt der im Amt Willisau wohnenden, aber zur Steuerhoheit des Amtes 
Ruswil gehörenden Personen, unter Angabe ihres steuerbaren Vemögens, das sie deklariert 
bzw. des Steuerbetrages, den sie zu entrichten hatten: 
 
Heiny Kurmann, 250 guld (AB, 183 Z32) 
Hensly Kurmann, 40 guld (AB, 184 Z27) 
Uly Kurmann, 50 guld (AB, 183 Z28) 
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Es handelt sich hier vermutlich um ausgewanderte Truber Kurmann, welche Trub während dem 
Streit zwischen Bern und Luzern um die Hoheitsrechte verlassen haben. 
 
 
5. Die Herrschaft unter den Herzögen von Österreich (1299 - 1386/1405) 
 
Der sukzessive Übergang der beiden Herrschaften von Wolhusen, der Inneren und Äusseren 
Burg, an die Österreicher wurde vermutliche durch Verwandtschaft mit diesen erleichtert. 
Wolhusen spielte unter der österreichischen Herrschaft bis zur Schlacht von Sempach, als 
Mittelpunkt der Ämter von Wolhusen, Inneres und Äusseres Amt, eine bedeutende Rolle. Vor 
allem die Herrschaft der Inneren Burg verfügte, nach Segesser, über die Ausübung der höheren 
Gerichtsbarkeit, die dann in die Hände der Habsburger (Österreicher) überging (Federer, 118). 
Mit der Übernahme der Inneren Burg durch Österreich und der Einsetzung eines Vogtes resp. 
Untervogtes ging eine Änderung einher, in dem Sinne, dass die Freiherren von Wolhusen nun 
ausschliesslich auf der Äusseren Burg wohnten. 
 
 
6.  Die Herrschaft Luzern und der grosse Bedeutungsverlust von Wolhusen-Markt 

nach dem Sempacherkrieg 
 
Luzern hat sich durch die Schaffung politisch günstigerer Verhältnisse die Übernahme von 
Wolhusen und Willisau von den Habsburgern durch die Schlacht bei Sempach im Verbund mit 
den Eidgenossen erkämpft und auch durch die nachfolgenden politische Massnahmen 
(Friedensschlüsse) gefestigt.  
 
Nachfolgend einige Ereignisse im teils dramatischen Leben der Eigenleute in Wolhusen-Markt 
der Inneren Burg: 
 
1.) Am 1. Januar 1386, vor dem Sempacherkrieg, wurde die Innere Burg zerstört  

(Federer, 91). 
 
2.) Am 2. Januar 1386 wurde vermutlich die Äussere Burg zerstört (Federer, 91). 

 
 

3.) Am 3. Juli 1386 wurde von Luzern und den Eidgenossen die Schlacht bei Sempach 
gewonnen. 

 
4.) Am 4. Juli 1386 wurde Diethelm II von Wolhusen auf der Äusseren Burg Wolhusen 

erschlagen. 
 
Nach der für Österreich verlorenen Schlacht von Sempach erachtete Luzern den Moment als 
günstig, das Ruswiler Amt einzunehmen. Das Entlebuch war ja schon mit Luzern verburg-
rechtet. Von jetzt an hörte die Herrschaft der Österreicher über Wolhusen auf. Statt den 
österreichischen Vögten leiteten nun die Vögte von Luzern die öffentlichen Angelegenheiten. 
Die ehemals grosse Bedeutung Wolhusens wurde geschmälert. Es vollzog sich eine Ver-
lagerung der politischen und damit der wirtschaftlichen Bedeutung in Richtung Entlebuch und 
Ruswil (Federer, 124). 
 
Die Politik Luzerns in ihrem neune Untertanengebiet war zielstrebig auf eine Nivellierung der 
Personengruppen ausgerichtet, was eine recht frühzeitige Aufhebung der Leibeigenschaft, 
später eine Nivellierung der Personenverbände sowie eine Entrechtung der in geringer Zahl 
vorhandenen Freien bedeutete. Durch diese Homogenisierungen erlosch das Bewusstsein der 
alten ständischen Freiheit im Spätmittelalter ab der Mitte des 15. Jahrhunderts.  
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Luzern hat in der schwierigen Zeit des Interregnums mit Österreich nach dem Sempacherkrieg 
durch die Willisau-Wolhuser Eigenleute in Willisau politischen Einfluss auf Willisau ausgeübt, 
was auf die Bedeutung dieses Personenverbandes ganz allgemein und speziell auf das 
Interesse Luzerns für diesen hinweist (ABW, 465). 
 
 
7. Zusammenfassung 
 
Die Freiherren von Wohlhusen waren ein altes Geschlecht, welches vermutlich während 500 
Jahren vom 10. bis zum 15. Jh. bestand. Sie verfügten über Rodungsbefugnisse und drängten 
Konkurrenten mit Tatkraft zurück. Ein eigenes grossflächiges und zusammenhängendes 
Herrschaftskerngebiet, welches von Wolhusen bis Trub reichte, wurde geschaffen. Ausserhalb 
davon verfügten sie ferner über weit gestreuten Einzelbesitz. Die Freiherren von Wolhusen 
stützten ihre Macht auf eine effiziente und dezentrale Verwaltungsorganisation, unter Einbezug 
adeliger Dienstleuten auf den vielen Burgen. Zudem stützten sie sich auf die Kanzel-
gerichtsbarkeit durch die Pfarrherren und auf ihr Städtchen Wolhusen-Markt mit seiner 
Zentrums- und Schutzfunktion. 
 
Infolge des Aussterbens der Alt-Wolhuser (erw. 1070 - 1224) im Mannesstamme fand eine 
erste Herrschaftsteilung unter den Söhnen der Erbtochter Geppa von Wolhusen, welche mit 
dem Gemahl Arnold I von Rothenburg verheiratet war, statt. Dem folgte eine zweite Herr-
schaftsteilung im Jahre 1234, und zwar unter den Brüdern Walter III mit Übernahme der Inneren 
Burg sowie unter Marquard III mit Übernahme der Äusseren Burg Wolhusen. 
 
Der Verkauf der Inneren Burg an Habsburg um 1300 durch Freiherr Diethelm I (erw. 1264 - 
1307) sowie der Äusseren Burg im Jahre 1313 durch Freiherr Johann I von Wolhusen (erw. 
1290 - 1334) beendete die Herrschaft über die Kerngebiete der Freiherren von Wolhusen. Nur 
einige weit zerstreute Gebiete verblieben noch in ihrer Hand. Die habsburgischen Vögte waren 
nun die neuen Gebietsherren. Aufgrund des Turmbaus auf der Inneren Burg durch Habsburg 
um 1370 kann angenommen werden, dass das Verwaltungszentrum auf der Inneren Burg 
erhalten blieb. Ferner verhinderten in demselben Jahr Habsburg die Vertreibung von Freiherr 
Diethelm II von Wolhusen auf der Äusseren Burg Wolhusen durch ihren Vogt. Dies zeigt, dass 
der österreichische Vogt Peter von Thorberg resp. seine Untervögte, ihren Sitz weiterhin auf der 
Inneren Burg beibehalten haben. Die eingesetzten österreichischen Vögte, ausgenommen die 
Herren von Grünenberg, unterdrückten das Volk. Eine allgemeine Unzufriedenheit war die 
Folge davon, was als einen der Gründe für die Schlacht zu Sempach zu werten ist. 
 
Nach dem Sempacherkrieg kam es zwischen 1386 - 1405 zu einem fast zwanzigjährigen 
Interregnum bis zum dauernden Friedensschluss mit Luzern betreffend der Herrschaft 
Wolhusen. Im Jahre 1405 ging Wohlhusen an Luzern über und 1407 Willisau. Das Verwaltungs-
zentrum Wolhusen-Markt wurde von Luzern nach Ruswil verlegt, womit sich die Bedeutung von 
Wohlhusen-Markt stark verringerte. 
 
Folgende Stammsitze unserer Vorfahren können bis 1600 ausgemacht werden: Erster Stamm-
sitz in Trub und als zweiter Stammsitz das Freiamt Willisau, nach der erzwungenen Aus-
wanderung der Luzerner Eigenleute durch Bern. 
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Teil VII 
 
Der Urstamm der Kurmann und sein Umfeld von Trub in der Zeitspanne ab  
der Zweitnamensgebung im 12./13. bis zum Übergang von Trub an Bern im  
15. Jahrhundert 
 
 
 

 
 

Die Abbildung 12: zeigt eine typische Streusiedlung resp. einen Grosshof in der Ey im Twäregraben, 
der in der Nähe von Trub liegt, in einer bäuerlich geprägten, intakten Landschaft, im ehemals 

wolhusisch-habsburgisch-luzernischen Herrschaftsgebiet.  
 

Vom Hof in der Ey blickt man seitlich auf die imposante Schrattenfluh und dahinter 
auf die mächtigen Berner Hochalpen. Die Ey ist ein Beispiel für die zahlreichen  

Grosshöfe innerhalb von Streusiedlungen, einer Besiedlungsart, in der auch 
unsere Vorfahren durchgehend bis ins 15. Jh. in Trub lebten. 

 
Quellennachweis: Aufnahme von Michael J. Kurmann, Liebefeld-Bern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
92 

 

Nachfolgend wird der Standort Trub, welcher das gesamte, ehemalige Trubergebiet umfasste, 
hinsichtlich des Urstammes des Kurmann-Geschlechtes und seines Umfeldes im und vor dem 
15. Jh. beleuchtet. Die genealogische Einordnung der Anfänge der Ahnenreihe des Kurmann-
Geschlechtes in Trub erfolgt in Teil X.  
 
Nachstehend wird häufig aus der hervorragenden Dissertation von Walter Laedrach (1921) über 
das Kloster Trub und die Hoheit über das Trubertal (Abkürzung: L plus entsprechende Seiten-
angabe) zitiert.  
 
 
1. Die Geographische und politische Lage des Trubergebietes 
 
Trub befindet sich im oberen Emmental, im Napfbergland, und ist geprägt von der Land-
wirtschaft und den Streusiedlungen mit lauter Einzelhöfen. Trub gehört flächenmässig zu den 
grössten Gemeinden des Kantons Bern. Die Gemeinde zerfällt in vier Teile, wovon einer Twäre 
genannt wird. Die Abbildung 12 zeigt eine Streusiedlung im Twäregraben. Trub war stets ein 
Auswanderungsgebiet. Eine Mehrzahl der Bürger lebt auswärts. Die geographische 
Bezeichnung Trub oder Trubertal umfasste früher ein weites Gebiet um Schangnau, Marbach, 
Langnau und bis zum Napf hinauf. Es ist eine stark gefaltete und vielfältige Landschaft mit 
zahlreichen Bächen, Gräben, Eggen, Kämmen und mehr oder weniger engen, lang bis an den 
Napfberg hinaufgezogenen Tälern. Die Freiherren von Wolhusen und ihre Nachfolger 
(Habsburg, Luzern) verfügten dort über Mithoheitsrechte resp. das Recht der hohen und 
niederen Gerichtsbarkeit über die ihnen unterstellten Eigenleute auf den Höfen sowie das 
Recht, Abgaben einzuziehen.  
 
 
2. Historisch-genealogische Begutachtung der mündlich tradierten Gesserswiler 

Familienüberlieferung, wonach die Kurmann ursprünglich von Trub abstammen 
 
Es ist aus den nachfolgenden Gründen gesichert, dass unsere Namensvetter ursprünglich im 
Trubergebiet gelebt haben: 
 
Bei einem Besuch auf einem der Stammhöfe der Kurmann von Gesserswil, genauer ge-
nommen auf Vorder-Gesserswil um 1970, wurden unfangreichere, schriftliche Aufzeichnungen 
gemacht. Die Besitzer (vgl. Abbildung 1), die Gebrüder Siegfried (1918 - 1995) und Anton 
Kurmann (1920 -1999), haben darauf hingewiesen, dass gemäss Familienüberlieferung die 
Kurmann von Trub (heute im Kanton BE) abstammen. Daraus können folgende Folgerungen 
zur Validierung dieser mündlich tradierten Aussage über die ursprünglichen Herkunft des 
Geschlechtes gezogen werden:  
 
a) dass ein Teil des Trubergebietes, vermutlich um das Jahr 900/1000 bis ca. 1290/1300, zum 

Kerngebiet der „Rodungsherrschaft“ der Freiherren von Wolhusen, danach von ca. 
1290/1300 bis 1405 zu Habsburg und schliesslich ab 1386/1405 - 1470 zu Luzern gehörte. 
Damit wird deutlich, dass Trub eine Geschichte unter verschiedenen Machthabern hatte. Es 
bestand aber auch eine grundherrschaftliche Verbindung der Ämter Willisau und Wolhusen 
unter der Herrschaft Habsburg und Luzern. 

 
b) dass die Herkunft aus Trub noch nach über 500 Jahren nach dem Wegzug nach Willisau 

mündlich tradiert wurde, lässt auf die  familiengeschichtliche Bedeutung dieses Siedlungs-
ortes schliessen. 

 
c) durch die schriftliche Erwähnung eines Ully Kurmann im Jahre 1454 im ehemaligen Truber-

gebiet resp. in Marbach, besteht eine zusätzliche Bestätigung der oben gemachten Aussage.  
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d) dass das plötzliche Auftreten mehrerer Namensvetter in Willisau im 15. Jh., jedoch nicht 
zuvor, resp. in der unsicheren Zeitspanne des schliesslich von Bern erzwungen Auszuges 
aus dem grössten Teil des Trubergebietes, damit  zusammenhängt. Schon Josef  Zihlmann 
(1991) war die Abwesenheit der Kurmann im 14. und das plötzliche Auftreten im 15. Jh. in 
Willisau aufgefallen. 

 
 
Zu welchem ungefähren Zeitpunkt ist die Einwanderung der Kurmann in Trub erfolgt? 
 
Zur Frage, wann ein Kurmann im Trubergebiet angekommen ist, gibt es folgende hypothetische 
Überlegungen, die sich aus zeitlichen Gründen auf der Erwähnung eines Namensvetters im 
Jahre 1303 im Amt Willisau abstützt. Es wäre möglich gewesen: 
 
a) dass eine Einwanderung in Trub zeitlich mehr oder weniger lange bevor oder bald nach 

1303 erfolgt ist; 
 
b)  dass das übliche Aufnahmeverfahren in die Burghut, etc. des Herrschaftszentrums 

Wolhusen-Markt der Freiherren von Wolhusen und deren Nachfolgeherrschaft Habsburg 
(vgl. Segesser, 1851) und später von dort aus die Übersiedlung nach Trub im gegen-
seitigen Einvernehmen mit dem Grundherren stattgefunden hat; 

 
c)  dass, wie erwähnt, der gleiche Verfahrensablauf bei einer Einwanderung eines Zweit-

namensträgers Kurmann aus Deutschland in Wolhusen-Markt, vor oder nach 1300, 
stattgefunden hat. Die Herrschaftsgrenzen waren zu dieser Zeit viel durchlässiger. Die 
Freiherren von Wolhusen und die Habsburger verfügten über alten Besitz im Elsass, 
derjenige von Habsburg war weitgestreut u.a. bis in schwäbische Gebiete. Eine Ein-
wanderung aus dem vermuteten Herkunftsgebiet der deutschen Kurmann, aus Nord-
Rhein-Westfalen, wäre durchaus möglich gewesen und hätte bereits mit dem Zweit-
namen, der eine ammannähnliche Dienstfunktion kennzeichnet, sicherlich Beachtung 
gefunden. 

 
In unseren Betrachtungen wird vorläufig von der hypothetischen Annahme b), einer Ein-
wanderung in Wolhusen Markt  und späterer Ansiedlung in Trub, vor oder nach 1303, aus-
gegangen. 
 
 
3.  Die Zweitnamensdeutung, die auf eine Ammann- resp. Dienstleute-Funktion in 

Trub/Wolhusen-Markt hinweist  
 

Die Ammannn- resp. Dienstfunktion der Kurmann in Trub kann wie folgt begründet werden: 
 
a) Die Freiherrschaft von Wolhusen benötigte für Verwaltungs- und Sicherungsaufgaben in 

Trub speziell ausgewählte Dienstleute, die wichtige Aufgaben ausführten, die dem Stand 
ihrer adeligen Dienstleute nicht entsprachen. Besagter Kurmann (unser Urstammvater) hat 
seine Aufgaben für die Herrschaft der Freiherren von Wolhusen wohl zur Befriedigung 
ausgeführt. Für die Zweitnamensgebung Kurmann sind drei Fakten von Bedeutung: aa) dass 
seine vorhergehnde Amtstätigkeit in Trub festgehalten wurde; bb) dass die Namensgebung 
schon früh im 12./13. Jh. erfolgte resp. schon viel früher als bspw. bei vielen anderen Leuten, 
welche in der bernischen Volkszählung von 1454 erwähnt werden; cc) dass der Zweitname 
Kurmann infolge der bevorzugten sozialen Stellung seines Trägers von Anfang an eine 
gewisse Akzeptanz genoss und gefestigt war. Für fehlende oder nicht gefestigte Zweitnamen 
gibt die Volkszählung Berns von 1454 zahlreiche Beispiele wie Paul ze Wissenbach 
(Weissenbach Paul), Jost off Gümenen (Gümenen Jost). 
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b)  In Trub konnten ammannähnliche Dienstleute verschiedene Funktionen in der Verwaltung 
und im niederen Gericht ausüben. Die bei den Wolhusern bevorzugte Kanzelgerichtsbarkeit 
war in Trub nicht möglich, da Trub keine von den Wolhusern eingerichtete Pfarrei darstellte 
und das Kloster Trub seit seiner Gründung im Jahre 1125 über eine eigene Gerichtsbarkeit 
verfügte. Man muss deshalb annehmen, dass die niedere Gerichtsbarkeit durch eigene 
wolhusische Dienstleute ausgeführt wurde.  

 
c) Vermutlich hat die Mithoheit mit dem neu gegründeten Kloster Trub sowie die Notwendigkeit 

der Gebietsabsicherung für die Freiherren von Wolhusen, die politisch-wirtschaftliche 
Bedeutung von Trub ganz wesentlich erhöht.  

 
Man kann sich natürlich fragen, wie viele Ammänner es eigentlich brauchte? Vermutlich wurden 
im ausgedehnten Trubergebiet wie ebenfalls im Kloster Trub mehere Ammänner für die lokale 
Gebietsadministration beschäftigt. Es ist davon auszugehen, dass sie, wie zu dieser Zeit üblich, 
zur Selbstversorgung ein Stück Land oder einen Hof bewirtschafteten. 
 
Eine Amtsfunktion überdauerte oftmals nicht den Generationenwechsel. Die über eine lange 
Zeitdauer präsenten Truber Kurmann verblieben vermutlich mehr oder weniger oft Dienstleute 
der Gebietsherren im Sinne der „ländlichen Ehrbarkeit“. 
 
 
4. Die verschiedenen, aufeinanderfolgenden wolhusischen Gebietsherrschaften 

im Trubertal 
 
Wie bereits erwähnt, unterstand die Mithoheit über das Trubertal im Lauf der Zeit ver-
schiedenen Herrschaften, welche nachfolgend kurz gestreift werden. 
 
 
a) Die Rodungsherrschaft der Freiherren von Wolhusen 
 
Die Freiherren von Wolhusen werden hauptsächlich in den Monographien von Franz Zelger 
über die Freiherren von Rothenburg-Wolhusen (1931) und von Otto Federer  über die 
Freiherren von Wolhusen (1999) behandelt. 
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Die Ansiedlung der genetischen Vorfahren des ersten Zweitnamenträgers Kurmann 
im Trubergebiet 
 
Das Gebiet der Herrschaft der Freiherren von Wolhusen kann als eine Rodungsherrschaft 
bezeichnet werden. Diese und das umliegende Gebiet mit Willisau gehörten ursprünglich zur 
geschichtsträchtigen Grafschaft Aar-Gau. Die Freiherren von Wolhusen sind um die Wende 
900/1000 eingewandert. Sie stammten vermutlich aus karolingisch-fränkischem Hochadel, 
welcher sowohl in Schwaben wie im Burgund ansässig war (Federer, 11).  
 
Das Kurmann-Geschlecht war über mindestens einige Jahrhunderte hinweg in Trub präsent. In 
der Zeitspanne zwischen der Namensbildung im 12./13. Jh. und dem defintiven Auszug aus 
Trub im 15. Jh. hat die Bildung und Festigung des Urstammes der Kurmann von Trub 
stattgefunden. Zu dieser Zeit gab es vermutlich noch lange nach der Namensgebung nur ganz 
wenige Familien unseres Geschlechtes. Man kann hinsichtlich des Truberstammsitzes der 
Kurmann annehmen, dass unsere Namensträger nie in grosser Anzahl vorgekommen sind. 
 
Wehranlagen im Trubergebiet 
 
Es gibt vor Langnau auf ehemaligem wolhusischem Herrschaftsgebiet vier mittelalterliche 
Wehranlagen: a) Spitzenberg, auf einem markanten Hügel, welche 1309 als im habsburgischen 
Besitz erwähnt wird; b) Gohlgraben, eine kleine undatierte Wehranlage auf  einem bewaldeten 
Grat von Widerberg; c) Widerberg, ein Erdwerk aus unbekannter Zeit, ca. 1,5 km östlich der 
Kirche Langnau; d) Bärau, eine markante Wehranlage des 13. Jh., genannt „Burstel“, auf einem 
bewaldeten Grat zwischen Bärau und Hühnerbach mit einem sichtbar überhöhten Burghügel 
(Quelle: Burgenkarte der Schweiz, 1976). Diese relativ nahe beinander liegenden Wehranlagen 
erscheinen wie ein befestigtes Eingangstor auf der Napfseite der Ilfis, wo sich der wolhusisch-
habsburgisch-luzernische Besitz befand. Die Frage nach den ursprünglichen Besitzern dieser 
Wehranlagen ist unbeantwortet und die Suche danach hätte den Rahmen dieser Arbeit 
überstiegen. Die dem Napf abgewandte Seite der Ilfis scheint zu dieser Zeit bis Schärlig, 
Marbach und Schangnau dem Kloster Trub anzugehören. 
 
Die aufstrebenden Wolhuser dehnten ihren Einfluss und ihren Besitz in Wolhusen in beiden 
Richtungen aus, sowohl bergwärts ins Entlebuch wie auch nordwärts in Richtung Aaretal. So 
gelang es ihnen, zielstrebig eine verhältnismässig geschlossene Herrschaft aufzubauen und 
schliesslich mit Grafschaftsrechten abzurunden. Die Freiherren von Wolhusen müssen um die 
Jahrtausendwende zu den grossen Grundbesitzern Luzerns gezählt werden (Federer, 9).  
 
Die Freiherren von Wolhusen, später die Habsburger und Luzerner, brauchten auch 
ammannähnliche, nicht adelige Dienstleute zur Verwaltung und Sicherung ihrer Gebiete. Das 
Gebiet von Trub stand im Spannungsfeld vieler konkurrierender Herrschaften der Umgebung, 
namentlich auch Berns. Beispielsweise wurde schon 1286, nach einem bernischen Kriegszug 
gegen das Gotteshaus Trub dieses ins bernische Burgrecht aufgenommen und unter den 
Schirm der Stadt Bern gestellt (L, 95).  
 
b) Die Nachfolgeherrschaft der Habsburger von ca. 1290/1300 bis 1386/1407 in Trub  

im oberen Emmental 
 
Das Habsburger Urbar nennt unter Nr. 30, Abschnitt Amt Wolhusen, folgenden Befund: “In der 
Kirchöri ze Trub hat die herschaft über lüte twing und ban und richtet dub und vrefel. Es git öch 
je der man, der der herschaft ist, ein vasnachthun“ (Rudolf Maag, I, 192; 1894). Die 
habsburgischen Einwohner von Trub wurden allerdings nicht namentlich erwähnt. Der habs-
burgische Besitz im Jahre 1309 der Wehranlage Spitzenberg bei Langnau wurde bereits 
erwähnt. 
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c) Die Nachfolgeherrschaft Luzern mit der Übernahme des Trubergebietes im  
Jahre 1386/1405  

 
Mit dem Übergang der ehemaligen Herrschaft von Wolhusen von Habsburg an Luzern im Jahre 
1405 und der Übernahme der Herrschaft Willisau durch Luzern im Jahre 1407 wurde Luzern 
nun direkter Nachbar zum aufstrebenden Bern, welches ebenfalls seinen Besitz auch rasch 
vergrösserte.  
 
Luzern war sehr interessiert daran, nach dem Sempacherkrieg von 1386 und während des 
rechtlichen sowie grundherrschaftlichen Interregnums mit Habsburg, in den bernseitigen grenz-
nahen Gebieten die Unterstützung der ansässigen Bevölkerung, bspw. auch der Truber Leute, 
zu gewinnen. Die Bewohner des Trubertales bezahlten vermutlich zu dieser Zeit keine oder fast 
keine Steuern. Mit der Erbpacht des Hofes waren die Luzerner Hofpächter im Vergleich mit den 
unter der Schutzherrschaft Berns stehenden Pächtern des Klosters Trub viel besser gestellt. 
Sie wurden deshalb, wie schon früher anlässlich des Streites mit dem Kloster Trub erwähnt, als 
Hörige bezeichnet resp. waren mit erweiterten Rechten ausgestattet. 
 
 
5.  Das Klosters Trub und das Verhältnis Berns und Wolhusens zum Kloster  
 
Um die Lage unserer Namensvetter besser zu verstehen, werden nachfolgend einige Angaben 
über das Kloster Trub gemacht. Dazu gehörte auch die Klosterkirche, welche von unseren 
Namensträgern mitbenutzt wurde. 
 
Das Benediktinerkloster Trub wurde 1125 durch den Freien Thüring von Lützelflüh, einem 
Konkurrenten der Wolhuser Freiherren, auf seinem Grundbesitz im Tal von Trub gegründet. 
Dieses gehörte damals zum Bistum Konstanz. Das Kloster Trub verfügte nie über eine grosse 
Klosterfamilie. Es hat kaum eine Zeit gegeben, da mehr als ein Dutzend Mönche im Konvent 
sassen (L, 58). Die rechtlichen und finanziellen Beziehungen zwischen dem Kloster und den 
Klosterleuten waren ab ca. dem 14.Jh. nicht rosig. Nicht besser stand es auf kirchlichem Gebiet 
(L, 53). Es hausten in späterer Zeit etwa Dirnen im Kloster und die Geliebte des Abtes wurde 
gar „Äbtissin“ genannt (L, 82). Während der Reformation wurde am 7. Februar 1528 das Kloster 
Trub aufgehoben und das Vermögen von Bern eingezogen (L, 86).  
 
Das Kloster Trub war bspw. im Besitz von Gütern im Entlebuch und der Kirchensätze von 
Luthern, Schangnau und Langnau (Geogr. Lex. Schweiz, Stichwort Trub, S. 192, um 1908). Im 
Jahre 1266 wurde ein Zwist zwischen der Kirche Willisau und dem Kloster Trub geschlichtet. 
Walter Laedrach (1921) schreibt dazu Folgendes:“ Im Jahre 1266 kam das Kloster Trub mit der 
Kirche von Willisau in Streit über einige Hörige. Die Dekane von Langnau und Menznau (bei 
Willisau) einigten die Parteien durch ein schiedsrichterliches Urteil, indem sie die eine Hälfte der 
Untertanen Trub, die andere Willsau zusprachen (L, 37). Beim Streit musste es sich um den 
Kirchenzehnten (Abgaben) gehandelt haben. Es ist aufschlussreich, die kirchliche Verbindung 
von Wolhuser Hörigen mit der Pfarrkirche von Willisau festzustellen, da zu dieser Zeit bei 
Wohnortsänderungen die Kirchenleute häufig noch der ehemaligen Pfarrgemeinde den 
Kirchenzehnten bezahlten und sich nicht bei der Kirchgemeinde des neuen Wohnortes 
meldeten (ABW, 246, 289). Vermutlich handelte es sich damals um Willisau-Wolhuser oder 
andere Angehörige aus der Kirchhöre Willisau, die in das Trubergebiet hinüber gesiedelt waren.  
 
 
 
6.  Der Streit zwischen Bern und Luzern von ca. 1415 - 1470 um die Hoheitsrechte im 

Trubertal und die davon betroffenen Namensvettern 
 
Es würde zu weit führen, den bedeutenden über 50 Jahre lang dauernden bernisch-
luzernischen Streit und seine Vorgeschichte zur Doppelhoheit Luzerns und Bern über Trub und 
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seiner Umgebung eingehender zu behandeln. Dieser hätte infolge des Aufbegehrens Luzerns 
über die ungerecht ausgesprochenen eidgenössischen Gerichtsurteile beinahe zu einem 
Bürgerkrieg im Jahre 1466 geführt (vgl. Laedrach, 135). 
 
Doppelhoheit Luzern/Bern und die Grenzen auf der Luzerner Seite 
 
Über das Trubergebiet gab es betreffend Hoheitsrechte eine Doppelhoheit zwischen Luzern 
und Bern. Die Grenzen auf der Berner Seite der Herrschaft Wolhusen, in der näheren Um-
gebung von Trub, wurden von Luzern im Jahr 1418 wie folgt angegeben: ganze Gemeinde 
Schangnau, Marbach, Schärlig, das Trubertal, der Gohlgraben (mit dem Flüsschen Gohl, 
welches vor Langnau in die Ilfis mündet) und die linke Seite des oberen Frittenbachgrabens (mit 
dem Flüsschen, welches unmittelbar nach Langnau in die Ilfis mündet). Es handelte sich um ein 
ausgedehntes Gebiet, welches an den Napf grenzte. Die Ansprüche Berns reichten u.a. bis tief 
ins heutige Entlebuch hinein. Der Fall, dass die Grenzen zweier Hoheitsgebiete (Bern und 
Luzern) übereinander greifen, kommt im Mittelalter durchaus nicht vereinzelt vor (Laedrach, 98).  
 
Die Erhebungen durch Bern über den luzernischen Bevölkerungsteil im Kirchspiel Trub, 
während 20 Jahren, von 1442 - 1462  
 
Bern strebte eine Grenzregelung auf der Emmentaler und Aargauer Seite Luzerns an und wollte 
sich der Mithoheit Luzerns im Trubertal entledigen. 
 
Wie schon erwähnt, haben die Grenzstreitigkeiten, die heftig geführt wurden, im Nebeneffekt zu 
einer Zählung der Herdstätten mit der Aufzählung der männlichen Bevölkerung durch Bern 
geführt, aufgeteilt in Berner und Luzerner Eigenleute, in den Jahren 1442, 1449, 1454 und 1462 
(L, 134 - 137 und Kopialbuch I, Bern-Luzern, Signatur AV 211, Staatsarchiv Bern). Dies um die 
Abnahme der Luzerner Bevölkerung festzustellen und in einem offiziellen Verzeichnis fest-
zuhalten. Auf der Luzerner Seite werden zwei Namensvetter in der nachfolgend erwähnten 
Zählung von 1454 aufgeführt. Diese Zählungen sind allerdings zu lückenhaft und zu unzu-
verlässig, um über die ursprüngliche Siedlung unserer Namensvetter in Trub Genaueres 
auszusagen. Die Zählungen zeigen aber auch, dass sich auf der Luzerner Seite wenig 
bewegte, da die Höfe bei Handänderungen von Nachfahren oder anderen luzerntreuen Hörigen 
übernommen wurden. 
 
Im Jahre 1454 wurde die ausführlichste Volkszählung, nach Herdstätten, durchgeführt. Der 
folgende Eintrag betreffend eines Kur(-mann) Ulli wird am Anfang des Verzeichnisses von 
1454, jedoch nicht unter Trub, sondern unter dem zum Trubergebiet gehörenden Marbach, mit 
Angabe der Örtlichkeit Ey, erwähnt. 
 
Zwei erwähnte Namensträger-Familien in Marbach, im Jahre 1454 
 
Bei den bernischen Volkszählungen wurden, wie schon erwähnt, nur männliche Bewohner 
(junge und alte) gezählt. Frauen und Mädchen wurden nicht erfasst. Die Abbildung 13a zeigt 
den Eintrag unseres Namensvetters in der Zählungsliste. Um einen Einblick in damalige Ver-
hältnisse zu geben, wird die linke Spalte der Protokollseite, inklusive des Vermerks unseres 
Namensvetters „Kur Ulli“, abgebildet. Nachfolgend findet sich ferner ein vergrösserter Aus-
schnitt daraus, mit der Erwähnung unseres Namenvetters „Kur Ulli“ in der Abbildung 13b. 
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Abbildung 13a: Berner Volkszählung nach Herdstätten mit der Anzahl der männlichen Bevölkerung 
im Trubergebiet von 1454. Auf dieser Seite aus dem Kopialbuch Bern-Luzern wird unser Namensvetter  

„Kur Ulli“ in der Ey (Marbach), von oben gezählt, in den Zeilen 13 u. 14  erwähnt. Ferner werden weitere Luzerner in 
Marbach 

und Umgebung, wie bspw. ein gewisser Suni Schuffelbühl von der Ey, ein Paul zu Wissenbach 
und ein Jost off Gümen, usw. aufgeführt. 

 
Quellennachweis: Kopialbuch Bern-Luzern, Signatur AV 211, Staatsarchiv Bern. 
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Abbildung 13b: Ausschnitt mit dem Originaleintrag: 
 „Kur Ulli vo zur ey sin bruder sun“  

(Kurmann Ulrich von der Ey mit seines Bruders Sohn, von oben gezählt, Zeile 6-7) 

 

 
 

Abbildung 14a: Grossflächiger Talboden bei Ey, vor Marbach, früher zum Trubergebiet gehörend. Aus der 
bernischen Bevölkerungszählung von 1454 kann man entnehmen dass in dieser Ey drei Familien  

gelebt haben müssen: die Familie des Ulli Kurmann, die Familie des Sohnes seines Bruders  
und eine gewisse Familie Schuffelbül. 

Quellenangabe: Aufnahme von Michael J. Kurmann, Liebefeld-Bern 
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Abbildung 14b: Wegweiser bei der Ei (Ey) (Marbach)  
 

Quellenangabe: Aufnahme von Michael J. Kurmann, Liebefeld-Bern 
 
 
Der in der Berner Liste aufgeführte „Kur Ulli“, wohnhaft in der Ey bei Marbach, wird mit dem 
Sohn seines Bruders erwähnt. Es scheint, dass zu dieser Zeit Angehörige von mindestens zwei 
verschiedenen Kurmann-Familien, aus zwei verschiedenen Generationen, in der Ey in Marbach 
gelebt haben. Der Eintrag des Berner Schreibers beschränkt sich nur auf die Schreibweise der 
substantivierten Anfangssilbe „Kur“ im Geschlechtsnamen, die wie bereits gezeigt wurde, mit 
dem mittelhochdeutschen Verb „kiesen“ zusammenhängt. Zur Zeit des Eintrages war diese 
Anfangssilbe auch allein für sich genommen durchaus geläufig und verständlich. Sie weist, wie 
bereits erläutert, auf eine Tätigkeit eines Amtsträgers hin. Der Vorname Ulli resp. Ulrich war 
vermutlich schon zu dieser Zeit innerhalb unseres Geschlechtes gebräuchlich. Man stösst 
übrigens auf die abgekürzte Schreibweise des Zweitnamens Kurmann ebenfalls im Taufbuch 
von Ufhusen. Im Jahre 1634 wird eine Taufpatin Anna „Kur.“, dieses Mal mit einem Punkt als 
Zeichen der Abkürzung, aufgeführt. Namensverkürzungen sind in früheren schriftlichen Quellen 
keine Seltenheit. Die in den bernischen Zählungsprotokollen aufgeführten Geschlechtsnamen 
sind häufig nicht vollständig aufgeführt, wie das Beispiel Paul zu Wissenbach (Wissenbach 
Paul) zeigt. Viele Geschlechtsnamen wurden durch Ortsnamen charakterisiert. 
 
Besagter „Kur Ulli“ wird in den früheren zwei Zählungen sowie in der späteren, weniger zu-
verlässig erhobenen Erhebung von 1462, nicht mehr erwähnt. Es kann allerdings aus dieser 
einmaligen Erwähnung nicht geschlossen werden, dass es Vertreter unseres Geschlechtes 
nicht vor oder nach dieser Zählung gab, denn wie gesagt, diese Zählungen wurden summarisch 
und wenig verlässlich durchgeführt. Ausserdem musss darauf hingewiesen werden, dass 
Marbach sicher nicht der einzige Ort im Trubergebiet war, wo sich unsere Vorfahren nieder-
gelassen hatten. 
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Im Jahre 1462 wurde die Zählung betreffend dem luzernischem Bevölkerungsanteil wiederholt. 
Es fanden sich dabei noch 26 Luzerner Männer und Knaben mit ihren Familien, gegenüber 31 
im Jahr 1454. Zur Genugtuung Berns war vermutlich erstmals, eine messbare Abnahme der 
Luzerner festzustellen. Es harrten dennoch erstaunlich viele Luzerner Familien in Trub und 
Umgebung aus, bevor sie spätestens nach der Friedensschliessung im Jahre 1470 auszogen. 
 
Die luzernischen Anstrengungen zum Wiedererwerb der Mithoheit in Trub 
 
Luzern hatte im Verlauf der Zeit immer deutlicher den schleichenden Verlust seiner Hoheit im 
Trubertal vor Augen und spielte offenbar mit der Möglichkeit, gewaltsam mit Bern abzurechnen 
(L, 143). Im Sommer 1466 stand man schliesslich vor dem Bürgerkrieg. Unterdessen taten aber 
die Eidgenossen unter der Führung Zürichs, im Einverständnis mit Bern, das Möglichste, um 
den einseitig ausgerufenen und brüchigen Frieden zu erhalten. Wäre es aber zu einem Bürger-
krieg gekommen, so hätte die Eidgenossenschaft kaum den burgundischen Ansturm ausge-
halten und die ganze Entwicklung läge in einem andern Rahmen (L, 160).  
 
Im Spätherbst 1468 trat eine überraschende Wendung ein. Luzern hatte bei der allerletzten 
Gerichtsverhandlung im Juli 1468 nicht das erhalten, was Bern vorher freiwillig zu geben bereit 
war. So erwachte in Luzern der Gedanke, sich mit Bern zu versöhnen. Zu diesem Zweck lud es 
die Berner im Dezember 1468 in sein Kloster St. Urban ein. Die Zusammenkunft dauerte zwei 
Tage und fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Die Fehde wurde mit einem Vertrag, 
„Völlige Richtung“ genannt, am 12. März 1470 beigelegt. 
 
Mit diesem Vertrag verzichtete Luzern endgültig auf alle Ansprüche in Trub und erhielt dafür 
Marbach und Weissenbach mit dem Schärlig (L, 177). Im Entlebuch hielt sich trotzdem noch 
lange die Überlieferung, dass Luzern von Bern um Trub übervorteilt worden sei (L, 184). Bern 
war nur formell, niemals aber materiell, im Recht, schreibt Walter Laedrach (L, 125). 
 
Unfreiwillige Aussiedlung aus Trub vor und nach 1470 
 
Die Streitigkeiten zwischen Bern und Luzern wurden auf Vorschlag Luzerns mit dem erwähnten 
Vertrag („Völlige Richtung“) vom 12. März 1470 in St. Urban beigelegt. Eine dem Vertrag 
nachfolgende Verhandlung in Luzern hatte das Ziel die Ausführungseinzelheiten festzulegen. 
Es wurde eine Liquidationskommission eingesetzt und die heutige Kantonsgrenze im 
Trubergebiet festgelegt (L, 175-178). Man kann daraus entnehmen, dass eine geordnete 
Liquidation und Auszug der Luzerner Hörigen stattgefunden hatten.  
Der Luzerner Bevölkerungsteil, welcher im Sinne Luzerns während des Streites ausgeharrt und 
Bern mit seinen Volkszählungen im Trubertal beunruhigt hatte, wurde vermutlich bei der 
Aussiedlung durch Luzern unterstützt. Wichtig ist dabei zu bemerken, dass um das 15. Jh., also 
zur Zeit der Aussiedlung aus Trub, in Willisau ein grosses Angebot von Lehenshöfen bestand 
(vgl. Teil VIII und Dubler, 9). Man kann annehmen, dass die Truber Kurmann vornehmlich in die 
Grosspfarrei Willisau umgesiedelt sind. Da Marbach zu Luzern (Entlebuch) geschlagen wurde, 
hätte der Ulli Kumann, in der Ey bei Marbach ansässig, nicht umziehen müssen. Vermutlich hat 
sich kein neuer Stamm in Marbach gebildet, da sich die Truber Kurmann clanartig im Amt 
Willisau angesiedelt haben. Die Zeitspanne der Besiedlung Trubs nach der Zweitnamens-
gebung erstreckte sich über 200 bis 250 Jahre.  
 
Trub danach 
 
Im Jahre 1528 kam es zur Reformation und noch im selben Jahr wirkte der erste reformierte 
Pfarrer in Trub. Teile der Klostermauern wurden entweder niedergerissen oder in ein bäuer-
liches Wohnhaus integriert. 
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Die spezielle Topographie des Emmentals und damit des Trubergebiets mit seinen Gräben und 
Eggen schuf idealen Voraussetzungen für eine Siedlungsform mit gestreuten Einzelhöfen, teils 
an abgelegenen Orten, was insbesondere den Wiedertäufern (Menoniten) für ihre 
Zusammenkünfte einen gewissen Schutz vor Verfolgung durch die Regierung in Bern bot.  
 
Durch Trub führt heute der Oberemmentaler Erlebnisweg der Wiedertäufer. Ein grosses 
Taufbecken dieser evangelischen Glaubensgemeinschaft wird im Museum in Trub aufbewahrt. 
Eindrückliche bäuerliche Bauten zeugen von der damaligen blühenden Holzbaukunst. Die 
Landschaft mit den verstreuten Einzelhöfen hat auch unsere Vorfahren geprägt und sie blieben 
dieser Siedlungsform von miteinander durch soziale Banden verknüpften Einzelhöfen auch 
später treu, etwa ab dem 16./17. Jh. bis ins 19. Jh. mit der sippenartigen Siedlungsweise in und 
um das Hofstettengebiet in Willisau. 
 
 
7.  Die Truber Namensvetter in Willisau und ihr Aufstieg zur städtischen Ehrbarkeit im 

16. Jahrhundert 
 
Während dem rund 50-jährigen teilweise heftig geführten Streit mit Bern sind unsere 
Namensträger vermutlich sukzessive ausgewandert, gehäuft im zweiten und dritten Viertel des 
15. Jahrhunderts. Dabei handelte es sich wahrscheinlich nur um weniger als ein Dutzend 
Namensvetter, die im Verlauf des 15. Jh. von dieser politisch schwierigen Situation betroffen 
waren. 
 
Die Hofliegenschaften, welche die Luzerner Hörigen in Trub bewirtschafteten, waren nicht ihr 
Eigentum, sondern gehörten Luzern. Dabei ist nicht auszuschliessen, dass nicht auch Liegen-
schaften im Verlaufe der Zeit in persönliches Eigentum übergingen, veräussert und der Ertrag 
bspw. auch in Häuser in der Stadt Willisau angelegt wurde. Die vielen Handänderungen in der 
zweiten Hälfte des 15. Jh. unter diesen Stadthäusern wurden allerdings im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht näher untersucht. Es gab wie schon erwähnt im 15. Jh. ein grosses 
Angebot an Lehenshöfen, was sich vermutlich auch auf den Erwerb von Höfen positiv auswirkte 
und somit die Ansiedlung auf dem Land im Amt Willisau erleichterte. 
 
Es muss ferner im Verlaufe der Zeit zahlreiche Verbindungen der Truber Kurmann zu Willisau 
gegeben haben, darunter fallen auch verwandtschafltiche Beziehungen. Einige Beispiele dafür 
sind: a) Der erste Namensträger, ein Truber Kurmann, wird 1303 im Amt Willisau schriftlich 
erwähnt. Er hat vermutlich im 14. Jh. keinen Stamm gebildet. b) Die Truber Kurmann gehörten 
einmal in Willisau angekommen zu den einflussreichen in einem Netzwerk eingebundenen 
Willisau-Wolhuser Familien. Beide, die Trub- und die Willisau-Wolhuser, stammten ursprünglich 
aus dem wolhusischen Herrschaftsgebiet ab. c) Als nahestehende Ansiedelungsgebiete 
jenseits des Napfs wären auch Luthern und Hergiswil zu nennen, welche zu dieser Zeit noch 
zur Grosspfarrei Willisau gehörten. Nach einem unbestätigten Bericht gehörte der Kirchensatz, 
ein Patronatsrecht, zu Luthern dem Kloster Trub. d) Wie bereits erwähnt, gab es Hörige in Trub, 
welche den Kirchenzehnten nach Willisau entrichten mussten. e) Unter der Luzerner Herrschaft 
fand das hohe Gericht für Truber Einwohner nicht im Entlebuch, sondern in Willisau statt. Dies 
zeigt u.a. auch, dass den Truber Leuten Willisau näher stand als das Entlebuch. 
 
Bekanntlich gehörten die Wolhuser Hörigen im Trubergebiet ab 1405 und in Willisau ab 1407 
definitiv zu Luzern, jedoch zu zwei verschiedenen Ämtern (Wolhusen-Markt, später Ruswil, und 
Willisau) denn seit ca. 1390 wurde durch Luzern das Amt Wolhusen-Markt aufgehoben und 
nach Ruswil verlegt. Durch den Wegzug von Trub in das rechtlich zu unterscheidende Amt 
Willisau gehörten die Truber Kurmann nun zur Personengruppe der „Willisau-Wolhuser 
Hörigen“, welche weiterhin in das Amt Ruswil (früher Wolhusen) steuern mussten und deshalb 
im erwähnten Abschnitt b des Steuerverzeichnisses Luzern aus dem Jahre 1453 unter dem Amt 
Ruswil aufgeführt wurden.  
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Rascher Aufstieg von der ländlichen Ehrbarkeit in Trub zur städtischen in Willisau und 
Übergang zur undefinierten ländlichen Ehrbarkeit als Hofbauern im Amt Willisau 
 
Die ämterübertragende Ehrbarkeit in der Stadt Willisau wird im nächsten Teil VIII erklärt. Hier 
sollen nur einige Gründe für den raschen Aufstieg in die Ehrbarkeit der Stadt Willisau ange-
geben werden:  
 
a)  Die Herkunft unserer Namensvetter aus Trub wurde als etwas Besonderes und 

Beachtenswertes betrachtet, worauf unsere Vorfahren stolz waren. 
 
b)  Die Zweitnamensgebung des ersten Kurmann-Namensträgers weist auf Dienstleute mit 

ammannähnlicher Funktion in Trub hin. Im Verlauf der längjährigen, ununterbrochen  
 Aufenthaltsperiode der Kurmann in Trub wurden vermutlich verschiedene amtliche 

Funktionen ausgeübt, wie z.B. auch Richter am niederen Gericht. 
 
c)  Die langandauernde Anwesenheit unserer Vorfahren in Trub, wozu der Hörigenstatus 

beitrug, ging mit profunder Ortskenntnis einher, welche für ihre zu verrichtenden Dienste 
besonders nützlich war. 

 
d)  Die ausgedehnte Streusiedlung im Trubergebiet, die Probleme mit dem Kloster Trub und 

dessen Kasteivogt Bern sowie mit anderen Herrschaften, die Steuerveranlagung und das 
Einziehen von Steuern, die Militärorganisation, Gerichtsorganisation usw., all dies verlangte 
nach Dienstleuten, auf welche sich die Wolhuser Herrschaft auf Leute vor Ort in Trub stützen 
konnten.  

 
e)  Der rasche Aufstieg unserer Namensvetter in die Willisauer Ehrbarkeit im 15. Jh. weist auf 

eine vorgängige „ländliche Ehrbarkeit“ bezogen auf die Funktion als Dienstleute (früher 
genannt Ammänner) hin. Das Kloster Trub verfügte schon im 12./13. Jh. über verschiedene 
Ammänner für verschiedene Verwaltungsbereiche des Klosters.  

 
f)  Die familiären Beziehungen der Truber Vorfahren nach Willisau haben sicher auch mit-

geholfen. 
 
g)  Über den weiteren Verlauf der Ehrbarkeit unseres Geschlechtes in der Stadt Willisau im 16. 

Jh. gibt es noch keine Untersuchungen. Man muss aber annehmen, dass unsere Namens-
vetter ihrer Beschäftigung als Hofbauerngeschlecht treu geblieben sind und grösstenteils 
sippenartig um Hofstetten zusammenlebten, wobei sie sich vermutlich wenig um Ratsstellen 
in der Stadt Willisau, um einträgliches Gewerbe oder um die Reisläuferei bemühten und 
damit die städtische Ehrbarkeit in eine unscharf definierte ländliche überging. 

  
Die ländliche Ehrbarkeit hatte folgende Gründe in: 1.) Ehefrauen aus vorwiegend ehrbaren 
Geschlechtern; 2.) gesunde finanzielle Verhältnissen; 3.) erfolgreiche Bewirtschaftung teilweise 
bekannter Bauernhöfe; 4.) häufige Übernahme kirchlicher Ämter (z.B. Kirchmeier) und damit 
eine gewisse Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. 
 
 
8. Einige datierbare Ereignisse im Leben der wolhusischen Eigenleute in Trub 
 
Die bernischen Volkszählungen zeigen, dass es sich bei der wolhusischen Mithoheit um ein 
weitgespanntes Streugebiet von mindestens 30 Bauernhöfen handelte. Einige wichtige Ereig-
nisse für unsere Namensvetter in Trub werden in der Übersichtstafel 4 dargestellt. 
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Übersichtstafel 4  
Chronologische Zusammenstellung wichtiger Ereignisse für die  
Kurmann von Trub 
 
10. und 11. Jh. 
Rodung des unter die Wolhuser Hoheit fallenden Teiles des Truber Gebietes.  
Vermutlich Ansiedlung im Trubergebiet unserer genetisch verwandten Vorfahren vor der 
Namensgebung; 
 
1125 
Gründung des Klosters Trub durch Thüring von Lützelflüh; 
 
1266 
Streit zwischen der Kirche von Willisau und dem Kloster Trub betreffend Abgabe von 
Kirchzehnten durch gewisse Wolhuser Hörigen in Trub. Daraus folgte, dass die Truber 
Wolhuser den Hörigenstatus besassen und dass es sich um eine grössere Anzahl von 
Kirchgängern handeln musste, die die Klosterkirche benutzten; 
 
ca. 1300 
Übergang der Herrschaft der Inneren Burg von Wolhusen an Habsburg; 
 
1386 
Nach der Niederlage Habsburgs bei der Sempacherschlacht war Luzern bemüht um die 
Gewinnung der Eigenleute in den Randgebieten der Habsburger Territorien von Wolhusen und 
Willisau; 
 
1386 - 1405/07 
Rechtliches Interregnum für Luzern bis zur Friedenschliessung mit Habsburg (bis 1405 für 
Wolhusen und bis 1407 für Willisau). Eine unsichere Zeit brach an, in der Luzern auf das 
Wohlwollen der Bevölkerung in den Randgebieten zu Bern angewiesen war. Eine positive Rolle 
für Luzern spielten in dieser Zeit der Personenverband der Willisau-Wolhuser mit Hörigenstatus 
und die Gemeinschaft der Truber Hörigen, wozu unsere Namensvetter gehörten; 
 
1389 
Es werden im Steuerodel Berns (Tellbuch) 27 Steuerpflichte, hauptsächlich aus den Willisauer 
Randgebieten aufgeführt. Darunter finden sich keine Kurmann; 
 
1405 
Definitiver Übergang der Herrschaft Wolhusen von Habsburg an Luzern; 
 
1407 
Definitiver Übergang der Herrschaft Willisau vom Grafen von Aarberg an Luzern; 
 
1442 
Erste Volkszählung durch Bern im Truber Gebiet zur Ermittlung des Luzerner Anteils 
(Wolhusern); 
 
1444 
Zweite Volkszählung durch Bern im Truber Gebiet zur Ermittlung des Luzerner Anteils; 
 
1454 
Dritte Volkszählung durch Bern im Truber Gebiet zur Ermittlung des Luzerner Anteils. 
Erwähnung fand dabei unser Namensvetter Ulli Kur(mann). 
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1462 
Vierte Volkszählung durch Bern im Truber Gebeit zur Ermittlung des Luzerner Anteils, 
erstmalige Abnahme. 
 
1468/70 
Übergang des Trubgebietes von Luzern an Bern, ausgenommen die Gebiete von Marbach, 
Schärlig, Weissenbach, welche bei Luzern verblieben. Einsetzung einer Liquidations-
Kommission. Auszug der letzten Luzerner aus Trub, die sich nicht den ungünstigeren 
wirtschaftlichen Bedingungen Berns unterziehen wollten und ferner einen sozialen Abstieg 
befürchteten (Verlust des Hörigenstatus, mehr zu entrichtende Abgaben und geringere 
wirtschaftlich Sicherheit).  
 
 
9. Zusammenfassung 
 
Die mündliche Familienüberlieferung kennt die Abstammung der Kurmanns aus der Gegend 
von Trub seit Langem. Trub ist eine grossflächige Streusiedlung in einer stark gefalteten Napf-
Landschaft mit Gräben, Bächen, Eggen und engen Tälern. Dieses Gebiet wurde ursprünglich 
von den Freiherren von Wolhusen gerodet und anschliessend mit Vertrauensleuten besiedelt. 
Es gelang ihnen ein Kerngebiet, angrenzend zu ihrem Entlebuch, zusammenzuschmieden. 
Marksteine gab es zu jener Zeit noch nicht. Bei Streitigkeiten über den Grenzverlauf wurden die 
älteren Bewohner befragt. Es ist wichtig hinsichtlich der damaligen Hoheitsrechte zu wissen, 
dass die Wolhuser über die niedere und hohe Gerichtsbarkeit resp. über die volle Herrschaft 
über ihre Leute in Trubergebiet verfügten. 
 
Die Luzerner Hörigen waren wirtschaftlich eindeutig besser gestellt als die Eigenleute des 
Klosters Trub, was vermutlich Bern u.a. auch ein Dorn im Auge war. Der Kasteivogt Berns 
bürdete der Bevölkerung hohe Abgaben auf. 
 
Die Hoheitsrechte und weitere Rechte kann man wie folgt zusammenfassen: Doppelhoheit von 
Luzern und Bern über das Gebiet von Trub, niedere und hohe Gerichtsbarkeit für Luzerner 
Eigenleute seit der ersten Besiedlung durch die Wolhuser um die Jahrhundertschwelle 
(900/1000) und deren Nachfolger, Habsburg und Luzern. Bern erwarb sich die Hoheitsrechte 
1301 vom Kloster Trub als Kasteivogt. Die Luzerner Eigenleute in Trub wurden im 15. Jh. 
praktisch nicht besteuert, dies vorwiegend um sich die Gunst des Luzerner Bevölkerungsteils in 
den Randgebieten bei Streitigkeiten mit Bern zu sichern. Die Hofpacht der bernischen 
Klosterleute war auf zwei Generationen beschränkt und manchmal wurde während der Pacht 
diese willkürlich einem besser zahlenden Neupächter zugeschlagen. Dies war bei den Luzerner 
Eigenleuten anders. Sie durften beim Ableben von Familienangehörigen die Pacht weiterführen 
(Hörigenstatus). Dagegen war dies bei Klosterleuten nicht gesichert. Sie mussten bei einem 
Todesfall des Pächters noch zusätzliche Abgaben leisten (Status der Leibeigenen). 
 
Da Bern nur über das Recht einer Mithoheit über ihre Leute verfügte, forderte Bern in Tat und 
Wahrheit die ganze Hoheit, was in einem Jahrzehnte andauernden Streit mit Luzern über die 
Hoheitsrechte gipfelte. Die eidgenössische Vermittlung unter Führung Zürichs, die immer 
wieder zuungunsten Luzerns ausfiel, führte fast zu einem Krieg durch Luzern. Im Jahre 1468/70 
gab schliesslich Luzern nach und handelte mit Bern einen Kompromiss aus, welcher das Ende 
der Teilbesiedlung des Trubertales durch Luzern herbeiführte.  
 
Die Kurmann kamen vermutlich vor der Namensgebung im 12./13. Jh. nach Trub und verliessen 
das Trubertal wieder im 15. Jh. (spätestens 1470). Diese lange Besiedlungszeit schuf ideale 
Bedingungen für eine nachhaltige jedoch kleine Stammbildung. Mit dem von Bern erzwungen 
Auszug aus Trub tauchten die Kurmann, die bald über die Wählbarkeit in den Rat der Stadt 
Willisau verfügten, in der Stadt Willisau und im Pfarreigebiet Willisaus auf, dies insbesondere ab 
dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts. Ihre bisherige Tätigkeit als Amtsträger (Dienstleute) 
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in Trub und zuletzt unter Luzern sowie das weitgespannte familiäre Netzwerk der Willisau-
Wolhuser befähigten und qualifizierten sie zur raschen Erlangung der Ehrbarkeit in der Stadt 
Willisau.  
 
Der Bedarf an amtlichen Dienstleuten drängte sich in einer ausgedehnten Streusiedlung wie 
demjenigen des Trubergebietes besonders auf. Konkret bestand diese in der Ausführung von 
Aufgaben, die für den Adel nicht standesgemässs waren. Vermutlich handelte es sich um 
organisatorische Belange der Steuer- und Reispflicht (Militärdienstleistung), Tätigkeiten am 
niederen Gericht sowie in der Implementierung gewisser Bestimmungen. 
 
Folgende Gründe lassen sich für die vermeintliche Ausübung einer Amtsfunktion unserer 
Namensträger in Trub aufführen: a) Trub war ein bedeutender Siedlungsort unseres Ge-
schlechtes, wie die mündliche Familienüberlieferungen zeigt; b) Eine langandauernde An-
wesenheit in Trub mit der entsprechenden Bildung des Urstammes; c) Die frühe Entstehung 
des Zweitnamens Kurmann in Trub/Wolhusen-Markt, welche in der mittelhochdeutschen 
Wortdeutung einen Amtsträger bezeichnet; d) Um die Mitte des 15. Jh. kam es zu einer 
unfreiwilligen Übersiedlung nach Willisau mit raschem Aufstieg zur städtischen Ehrbarkeit und 
dementsprechend zu Häuserbesitz in der Stadt Willisau. Dies war aber nur vorübergehend, bis 
sich unsere Vorfahren als Hofbauern neu orientierten und eine undefinierte ländliche Ehrbarkeit 
in Willisau-Land erlangten. 
 
Die Truber Kurmann haben den entscheidenden Urstamm Trub gebildet, auf welche die heute 
lebenden Namensträger zurückzuführen sind. Bis jetzt sind die folgenden dazu gehörenden 
Haupstämme identifiziert: Hofstetten I und II (1 - 3), Gesserswil 1 - 4, Alberswil und Hergiswil I 
(Hergiswil, Fischbach), und Hergiswil II, die alle aus dem Truber Urahnenstamm 
hervorgegangen sind.  
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Teil VIII 
Einblick in die Lebensverhältnisse unserer Namensvetter vor dem  
17. Jahrhundert im Amt Willisau 
 
 

 
 

Abbildung 15: Speicher in Hinter-Gesserswil. Speichereingang in barockem Stil  
mit pilasterförmigen Wellensäulen, unten von Akanthusblättern abgeschlossenen. 

Die Inschrift lautet: Johannes•Joseph• Beter• Die• Kurmann - Anno 1772 - M•Ioachim• Kuontz 
 

Quellennachweis: H. R. Thüer, Gesserswil (1993)  
Foto Bruno Bieri Willisau. Heimatkunde des Wiggertales  
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Vorbemerkungen und Hinweise zu diesem Teil 
 
Dieser Teil VIII gibt einen fragmentarischen Einblick in die Lebensverhältnisse unserer 
Namensträger vor dem 17. Jahrhundert. Biographische Zeugnisse aus der erwähnten Zeit-
periode befinden sich im nachfolgenden Teil IX. Über die Lebensverhältnisse  ab dem 17. Jh., 
die durch eine viel reichere Quellenlage belegt sind, sei auf die Darstellung von Urs Hinnen 
(2012) verwiesen. 
 
 
1.  Verbreitung der männlichen Namensträger der Kurmann vor  

dem 17. Jahrhundert  
 
Mittels der im Teil V, Abschnitt 9, erwähnten groben Schätzungsgrundlage wird in Tabelle 7 die 
mögliche Anzahl von männlichen Namensträgern am Ende eines Jahrhunderts, in der Zeit-
periode vom 13. - 17. Jh., theoretisch berechnet. 
 
Tabelle 7  
Schätzung der Anzahl männlicher Namensträger, die in einem Jahrhundert  
gelebt haben, berechnet auf das Jahrhundertende 
 
 

Jahrhundert-
ende 

Anzahl männlicher
Namensträger *

 
13. Jahrhundert

 
5 - 6

 
14. Jahrhundert

 
5 - 7

 
15. Jahrhundert

 
10 - 15

 
16. Jahrhundert

 
15 - 20

 

* Familienbildend, jedoch keine Angabe ob auch stammbildend. 
Die effektive Zahl liegt vermutlich teilweise unter der geschätzten Anzahl 

 
 
Die vorliegende Schätzung zeigt, dass nur eine kleine Anzahl von Namensträgern im 12. und 
13. Jh. gelebt haben muss. Sie sagt nichts aus über eine eventuell mögliche Stammbildung. 
Vom 15. Jh. an werden die Kurmann durchgehend in kleinerer und im Vergleich dazu im 16. Jh. 
in etwas grösserer Anzahl in Kirchenbüchern und offiziellen Schriften erwähnt.  
 
 
Zur Verbreitung des Geschlechtes der Kurmann im Amt Willisau bis 1600 
 
Es kann festgestellt werden, dass die Kurmann ununterbrochen seit über 700 Jahren im Amt 
Willisau ansässig waren, wobei wir über die ersten 400 Jahre infolge Quellenmangel betreffend 
Anzahl und Wohnorten nur lückenhaft Bescheid wissen. Der Hauptteil der Namensträger 
wohnte bis ins 15. Jh. in Trub und ist im Verlaufe des 15. Jh. grösstenteils in der Grosspfarrei 
Willisau, einschliesslich Willisau Stadt, zu finden. Man kann ab der zweiten Hälfte des 16. Jh. in 
der Umgebung von Willisau eine Häufung von Namensträgern feststellen, welche mit dem 
Auszug der Kurmann von Trub in Zusammenhang steht. Die Kurmann lebten im 17. Jh. ausser-
halb der Pfarrei Willisau hauptsächlich in Ufhusen, Luthern, Pfaffnau (in Nähe des Klosters St. 
Urban), Hergiswil (früher zur Grosspfarrei Willisau gehörend und direkt an Willisau angrenzend), 
Menznau und Zell. Die verheirateten weiblichen Namensträger wohnten vereinzelt in einem 
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breiter gestreuten Wohngebiet. Über Knechte, Mägde, unterhaltspflichtige Behinderte und 
Randständige innerhalb des Kurmann-Geschlechtes gibt es infolge Quellenmangel keine 
näheren Angaben. 
 
 
2.  Warum die Kurmann über viele Jahrhunderte hinweg nicht so häufig  

wie andere Geschlechter vorkommen? 
 
Die berechtigte Frage, warum die männlichen Namensträger der Kurmann bis zum 17. Jh. nicht 
stärker verbreitet waren, kann man damit erklären, dass eine Mehrfachentstehung des Namens 
wie beispielsweise bei den Schneider, Müller, Bäcker, usw. nicht stattgefunden hat. Dazu 
kommen die das Bevölkerungswachstum beeinflussenden Faktoren, wie die Kindersterblichkeit, 
geringe Lebenserwartung, Hungersnöte, Auftreten von Krankheiten, höheres Heiratsalter, 
Erbpraxis, usw. Die Geschichtsquellen mit Aufzeichnungen von Namensträgern fliessen (v.a. in 
kleinstädtischen Verhältnissen, vom bäuerlichen Milieu ganz zu schweigen) im 15. Jh. noch 
ganz spärlich (Josef Zihlmann, 1991). Zudem lebten die Kurmann zurückgezogen auf ihren 
finanziell prosperienden Höfen und bekleideten nur vereinzelt öffentliche Ämter. 
 
Man kann somit die spezielle Situation der Kurmann so zusammenfassen, dass die männlichen, 
familien- und stammbildenden Namensträger am Ende des 15. Jh. noch nicht zahlreich genug 
waren, damit sie sich vermehrt in den Pfarreien und Dörfern des Amtes Willisaus ausbreiten 
konnten. Dies ist dann erst ab dem 17. Jh. resp. ab rund 150 Jahre nach dem Auszug aus Trub 
feststellbar. 
 
 
3.  Die Kurmann als Eigenleute verschiedener Herrschaften 
 
Unsere Namensvetter waren im Verlauf der Geschichte für verschieden Herrschaften tätig:  
 
Im Dienste der Freiherren von Wolhusen und deren nachfolgenden Herrschaften, 
Habsburg und Luzern 
 
a) Beim Wegzug von Trub nach Willisau behielten unsere Namensvetter die erlangte 

privilegierte rechtliche Stellung. Sie gehörten nun dem einflussreichen und elitären 
Personenverband der Willisau-Wolhuser in Willisau an. Dabei gab es auch auch Willisau-
Wolhuser Kurmann, die sich aus verschiedenen Gründen, früher oder später, vom Verband 
gelöst haben.  

 
b) Die Wolhuser Eigenleute in Trub sassen auf wolhusischen Lehenshöfen, welche vererbt 

werden konnten und waren rechtlich besser gestellt als z.B. die Eigenleute des Klosters 
Trub. Die Besiedlung dürfte vor das 12./13. Jh. zurückreichen und endete definitiv 1470. 
Daraus resultierte der Truber Urstamm, welcher zurzeit die Hauptstämme Hofstetten I und II 
(Gesserswil, Alberswil) sowie Hergiswil I -Fischbach umfasst.  

 
Nach der verlorenen Sempacherschlacht im Jahre 1386/87 übernahm der österreichische Herr 
von Liebegg, genannt Hummel, die Gerichtsbarkeit in (Gross-)Wangen resp. der Herrschaft der 
Inneren Burg Wolhusen und (Gross-)Dietwil. Er vertrieb die Lehensleute der Herren von 
Wolhusen, verbot ihnen die Güter zu bebauen und an die Wolhuser (indirekt Luzern) Abgaben 
zu entrichten. 1387 brachte Hummel zusammen mit den Luzernern seine Klage vor den 
österreichischen Landvogt (Federer, 56).  
 
Im Dienste der Herren von Kybourg 
 
Aktenkundig ist der Fall des Kaspar Kurmann, Eigenmann der Herren von Kyburg, welcher 
1577 um Aufnahme in die Stadt Luzern ersuchte und als (Handwerks-)Meister bezeichnet 
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wurde, womit jeweils das Recht auf Berufsausübung einherging (Ratsprotokolle Luzern, 35.3, 
1576-1577). 
 
Im Dienste der Freiherren von Grünenberg und Hasenburg 
 
Die Namensträger der Kormann, welche oftmals mit den Kurmann verwechselt werden, be-
fanden sich im Dienste der Freiherren von Grünenberg und Hasenburg. Die Frage nach der 
Selbständigkeit des Geschlechtes der Kormann wurde bereits ausführlich im Teil V behandelt. 
 
Im Dienste Luzerns, Luzernischer Mannlehensbesitz 
 
Es gab verschiedene zinspflichtige Eigenleute Luzerns im 15. Jahrhundert. Dazu gehörte auch 
Heiny Kurmann, erw. 1453 - 1477, Besitzer eines Mannlehens resp. eines Grundstückes in 
Bisach und Buchen, Willisau (AB 177 252, vgl. Teil IX, Nr. 5). Ein Mannlehen ist ein nur auf die 
männlichen Familienmitglieder vererbbares Lehen.  
 
Im Dienste verschiedener Herrschaften 
 
Es ist möglich, dass unsere Namensvetter im Dienste noch einer der vielen anderen Herr-
schaften, die in Willisau über Besitz verfügten, tätig waren. Diesbezüglich sind allerdings bis-
lang noch keine Quellen gefunden worden.  
 
 
4. Die Kurmann als ein Hofbauerngeschlecht  
 
Die Bauernschaft auf dem Land war früher mehr oder weniger frei und als Selbstversorger 
unabhängig. Der Getreidebau spielte in Willisau vom Mittelalter bis mindestens zum Ausgang 
des 18. Jh. immer eine beachtliche Rolle (ABW, 368/372). Der grösste Teil des Kulturlandes, 
das bebaut wurde, dürfte im Spätmittelalter ursprünglich grundherrliches Eigentum gewesen 
sein. Die Erbleihe und der häufige Handwechsel der Grundstücke schwächten aber die 
grundherrlichen Bindungen weitgehend ab. Käufliche Ablösungen der Bodenzinsen, die 
Entstehung neuer Jahrzeitstiftungen und Rentenkäufe vermitteln ein differenzierteres Bild der 
Grundeigentumsverhältnisse. Während die Bodenzinsen zu reinen Grundlasten verkamen und 
die Grundherren sich zu Zinsherren wandelten, wurden die Bebauer eigentliche Besitzer der 
von ihnen bewirtschafteten Güter. Es bildete sich eine bäuerlich-bürgerliche Oberschicht heraus 
(ABW, 368). 
 
Im 15. Jh. erfolgte eine stärkere offenbar schon weit fortgeschritten Zersplitterung des 
Grundbesitzes. Den städtischen Verhältnissen entsprechend erschienen Häuser, Ökonomie-
gebäude und Gärten teilweise vom bebauten Land rechtlich getrennt und verselbständigt. 
Zunehmend wurden schliesslich auch Teile des Willisauer Kulturlandes durch Besitzer von 
Höfen ausserhalb des Stadtzwingers bewirtschaftet (ABW, 369). 
 
Hofbesitz und Lehen können in der nachfolgenden Aufzählung nicht genau unterschieden 
werden. Man kann aber annehmen, dass einige Namensvetter auf grösseren Höfen sassen. 
Nachfolgend wird eine fragmentarische Zusammenstellung der bis jetzt in den Quellen ge-
fundenen Bewirtschaftung von Höfen durch unsere Vorfahren sowie über Besitzer von 
Grundstücken (Bünten, Mattten) gegeben.  
 
Besitz von Grundstücken: 
 
Bläuwenmättli, Hergiswil, 1573 
„Item zwei Mannwerch Baumgarten stossent an die Landstrass, zum anderen an syn 
Kurmanns Bleüwenmätteli …“ (Bodenzinsurbar 1573; J. Zihlmann, S. 61 ,1973 und S. 80, 
1984; vgl. Bleuenzelg, ABW, 369). 
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Bünten, Willisau, 1477 
 „…ab einer püntten zu buchen nebent curmans büntten“ (Willisauer Jahrzeitbuch 1595;  
J. Zihlmann, 99, 1984); Die zahlreichen Bünten, die im Willisauer Jahrzeitbuch von 1477 
genannt werden, werfen ein Licht auf deren Bedeutung als Pfandgut. 
 
Fürbach-Grenzen, Hergiswil, 1573 
„…vier Mannswerk Matten der Einschlag genannt, die an den Fürbach stossen haben ferner als 
Anstoss „Hans Kurmanns Schachen Matten“ (Willisauer Bodenzinsurbar 1573;  
J. Zihlmann, 140,1984). 
 
Schachen(matte), Hergiswil, 1639 
1639 trat die Burgschaft von Willisau den Hergiswiler Bauern den „Schachen“ längs der Wigger, 
durch den sie seit alters her das Recht hatten, ihr Holz aus dem Enzi (Fluss) zu führen, zu 
Eigentum ab. Von einem Schachen spricht ungefähr zu gleicher Zeit das Urbar der Pfarrkirche 
Willisau: „…ein halb Manwerch Matten im Schachen gelegen, stost an Hanss Schallers 
ynschlag, so vor diesem Fürbach zellg genannt war, ligt unden an syn Kurmanns Matten“  
(J. Zihlmann, 327,1984). 
 
Breitmatt, Willisau, 1638  
„ongfar Zwey Mannwerch, stost an die Stras von Willisaw auf die First, zum anderen an Ueli 
Kurmann, Breitmatt, drittens an die Breitmatt an Manigen Weid“ (Willisauer Bodenzinsurbar 
1638, J. Zihlmann 89, 1984). 
 
Gelbisbach(matte), Willisau, 1638 
Eine Weide stösst zum Hof Unter Hofstetten, zum dritten an „Hans Manigen Geelenspach“. Zu 
gleicher Zeit stösst das Gut Neuweid an Mülitalhof, „zum anderen an Gälbispach“ und 
schliesslich nochmals an „Kurmanns Gälbispach“ (Willisauer Bodenzinsurbar 1638;  
J. Zihlmann, 149, 1984). 
 
Neuweid, Willisau, 1638  
stösst zum dritten an „…Olissrütti Matten, zum vierten an Ueli Kurmanns Gälbispach Matten“ 
(Willisauer Bodenzinsurbar 1638, J. Zihlmann, 284, 1984). 
In Kaufakten des 19. Jh. erscheint immer wieder die Gelbisbachmatte (abgekürzt Gelbisbach 
genannt), welche u.a. stösst an Gebr. Kurmanns Ober Hofstetten Lischmatte  
(J. Zihlmann, 149 ,1984). 
 
Besitz oder Belehnung von Hofliegenschaften 
 
Infolge des Bevölkerungsrückgangs und der wirtschaftlichen Depressionen im 15. Jh. litten die 
Grundherren unter Mangel an Arbeitskräften, unter steigenden Löhnen, wüst danieder-
liegenden Höfen und verfallendem Zinseinkommen. Von dieser Situation profitierten die Bauern 
durch ein grosses Angebot an Lehenhöfen, der Aufweichung der Leihebedingungen, den 
steigenden Preisen für ihre Produkte und der geringen Entlöhnung von Arbeitskräften (Dubler, 
152-153). In den kirchlichen und nicht kirchlichen Quellen gibt es wenige Angaben über Hof- 
und Lehensbesitz vor dem 16 Jahrhundert. Nachfolgend seien diesbezüglich erwähnt: 
 
Erw. 1400, Rudolf Kurmer (Kurmann) von buttenried. „hett gesetzt ab einem guot zuo 
Roggliswil“. Buttenried ist eine alte Hofsiedlung südwestlich von Pfaffnau und gehörte 1226 
dem Kloster St. Urban (J. Zihlmann, 92, 268 und 374,1979); 
 
Erw. 1454, Ulrich Kurmann, in der Ey, Marbach. Eine grössere Hofliegenschaft in der Ebene 
vor Marbach (Bernische Volkszählung des Luzernischen Bevölkerungsstandes von 1454 in 
Trub; (Kopialbuch I Bern-Luzern, Signatur AV 221, Staatsarchiv Bern);  
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Erw. 1543, Kurmann Moritz, Buwil. Gde. Willisau (RP 1543, Bd. 16, S. 145, 1542-1545), 
Ermahnung zur Zahlung des Gültzinses; 
 
Erw. 1594 (1590 - 1529), Moritz Kurmann zu Röthelberg. Menznau grenzt an Ostergau, 
Willisau (Pfarrei Menznau: Bruderschaft der hl. Maria, hl. Elisabeth und Johannes der Täufer, 
1590 - 1629, (StaLU FA 29/163); 
 
1599 stiftete Wernli Curman von Hofstetten. Hemna sin Wirtin ein Jahrzeit  
(Jahrzeitbuch Willisau 1599, U. H., 36, 2012). Dieses Jahrzeitbuch enthält auch ältere Einträge 
aus dem 15. Jahrhundert. 
 
Erw. 1638, Ulrich Kurmann, Breitmatt. Besitzer einer Liegenschaft, Willisau  
(J. Zihlmann, 85, 1984). 
 
 
5. Die Kurmann als Handwerker und Gewerbetreibende 
 
In Willisau waren Handwerk und Handel verhältnismässig wenig entwickelt, da die Landwirt-
schaft dementsprechend bedeutend war (ABW, 398). 
 
Die ehaften Handwerker 
 
Zu den Ehaften oder Rechtsamen gehörten ursprünglich insbesondere Berufsgattungen der 
Müller, Wirte, Schmiede, Gerber, Färber, Metzger, Bäcker. Diese Berufsgruppen verfügten über 
eigenen Besitz und übten ihr Handwerk in Ateliers und Gewerberäumen aus. Die ehaften 
Handwerker benötigten kostspielige Einrichtungen und Werkzeuge und bezahlten durch ihr 
vergleichbar hohes Einkommen eine Konzession an die Obrigkeit. Die Schmiede waren die-
jenigen mit dem niedrigsten Einkommen.  
 
Die Elogius-Bruderschaft der Kirche von Willisau, errichtet 1549/59, ist die einzige Bruderschaft 
des ehaften Handwerks, in der unsere Namensträger in der für uns in Frage kommenden 
Zeitperiode erwähnt werden. Es handelt sich um Meister Jakob Kurmann, erw. vermutlich um 
1600, in Willisau, Baltz Kurmann von Schötz und Jakob Kurmann sowie seine Hausfrau (StaLU, 
FA 29/265). 
 
Die nicht ehaften Handwerker 
 
Im Gegensatz zu den ehaften Handwerkern hatten die nicht ehaften Handwerker nur wenig 
Investitionen zu leisten. Die Ausrüstung von Schneidern, Schuhmachern, Schreinern, Webern 
und anderen war mit einem geringen Betriebskapital zu erwerben (Dubler, 264). Unsere 
Namensvetter wurden innerhalb dieser Handwerkergruppe kaum erwähnt. Sie waren vermutlich 
teils als Bauernhandwerker tätig und wurden dafür nicht speziell besteuert. 
 
Die Bauernhandwerker 
 
Der Bauer war nicht nur sein eigener Ernährer und damit auch Selbstversorger, er wusste auch 
mit den verschiedenen Werkzeugen umzugehen. Das heisst nun nicht, dass es unter den 
Bauern schon früh zu handwerklichen Spezialisierungen kam. Handwerkliche Arbeiten wurden 
besonders in den ruhigen Winterwochen auf dem eigenen Hof aber auch gegen Entgelt für 
andere Dorfbewohner ausgeführt. Das galt vor allem für Tätigkeiten für das Schneider-, 
Schuhmacher-, Weber-, Schreiner- und Zimmermannshandwerk. Über die Anzahl der tätigen 
Bauernhandwerker im Spätmittelalter liegen keinerlei Angaben vor (Dubler 181-182). 
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Diese Bauernhandwerker können indes nicht als eigentliche Handwerker bezeichnet werden 
und offenbar empfand sie auch die restliche Bevölkerung nicht als gesonderte Berufsklasse. 
Noch zur Zeit der Luzerner Landessteuer von 1453 dürfte die Handwerksarbeit in Form des 
bäuerlichen Nebenerwerbs überwogen haben. Wer auf dem Dorf nebenbei schneiderte, zim-
merte und wob, ging sichtlich ohne spezielle Berufsangabe in die Steuerregister ein, voraus-
gesetzt, dass diese Tätigkeit vom Umfang her nicht deutlich über die gewohnte Arbeit auf dem 
Feld und im Stall hinausging.  
 
Die Bruderschaften des Handwerks 
 
Beim Durchsehen der Kirchenbücher fällt einem auf, dass unsere Namensvetter im Vergleich 
zu anderen Geschlechtern wenig in den kirchlichen Handwerker-Bruderschaften des 16. und 
17. Jh. erscheinen, jedoch etwas häufiger in den rein kirchlichen Bruderschaften vertreten 
waren. Vermutlich gab es auch Namensvetter, welche den genannten Bauernhandwerkern 
zugeteilt werden können und deshalb nicht in kirchlichen Bruderschaften auftauchen. Zu den 
kirchlichen Bruderschaften der Handwerker gehörten: 
 
Hergiswil b. Willisau: St. Franz Seraphicus und St. Gallus-Bruderschaft: 1609, errichtet von 
Sennen: erwähnt sind Johannes Kurmann und Andreas Kurmann (Eintrittsdaten im 17. Jh. 
unbekannt); 
 
Luthern: Wendelinsbruderschaft: errichtet 1592 von Sennen, erwähnt bis spätestens nach 1628: 
Uli Kurmann und sin husfrow Elsbeth 
 
Willisau: Elogius-Bruderschaft: wurde unter dem Abschnitt der ehaften Handwerker schon 
erwähnt.  
 
Weitere Gewerbe- und Handeltreibende 
 
Im Jahre 1578 wird von einem Peter Kurmann, der das Nunnen-Macher-Handwerk 
(Schweinekastrierer) ausübte, berichtet, welcher im deutschen Ulm tätig war (siehe Teil IX, 
biographisches Zeugnis Nr. 11). Über Namensvertreter, die Handel betrieben, konnten bis jetzt 
keine Quellen gefunden werden. 
 
 
6.  Das Vermögen und die Steuern 
 
Das wenige Geschlechter umfassende Patriziat im Luzernbiet verdankt hauptsächlich seine 
wirtschaftliche Stärke der Ansammlung immenser Vermögen im Laufe des 16. Jh. (Dubler, 
330). Die Lebensverhältnisse des gemeinen Landvolks waren von diesem Reichtum weit 
entfernt. 
 
Materieller Reichtum schien für die Handwerker eher erreichbar als für Landwirte. Andere 
Geschlechter hatten in ihren Reihen eine bedeutendere Anzahl von Handwerkermeistern und 
konnten damit bedeutenderen materiellen Reichtum anhäufen als unsere Namensvetter.  
 
Die bürgerlichen Vermögensverhältnisse wurden im Gegensatz zu den bäuerlichen Be-
dingungen auf dem Land in der Stadt Willisau von einer Schicht wohlhabender und reicher 
Leute getragen (ABW, 402). Nach 1580 war es bereits offenkundig, dass sich der wirtschaft-
liche und auch der politische Erfolg nur durch Staats- und Militärdienst sowie durch Handels- 
und Finanzunternehmen erhalten und steigern liess (Dubler, 330). Diesbezüglich konnte bis 
jetzt nur ein Namensvetter, im Söldnerdienst vor 1600 tätig, gefunden werden.  
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Das deklarierte Steuervermögen im Jahre 1453 
 
Einen Eindruck über die Abstufungen des Reichtums und die Vermögensschichtung gibt die 
folgende Aufstellung. Die verschiedenen Vermögenskategorien wurden von August Bickel 
entnommen (ABW, 399). Aus der Steuerliste Luzerns von 1453 stammen die sehr unvoll-
ständigen und mangelhaften Angaben über nur sechs Namensvetter (AB, 176 ff.): 
 
Schicht I: Vermögen bis 100 Gulden (wenig bemittelt): Heiny Kurmanns Kind: 40 Gulden; 
Hensly Kurmann: 40 Gulden; Uly Kurmann: 50 Gulden; 
 
Schicht II: Vermögen zwischen 100 und 1000 Gulden (mittelständig): Peter Kurmann: 200 
Gulden; Heiny Kurmann: 250 Gulden; Heintz Kormann und seine Jungfrau: 130 Gulden  
(dies ist nicht ein Kurmann-Namensträger); 
 
Schicht III: Vermögen zwischen 1000 und 5000 Gulden (wohlhabend): Keine Angaben über 
Namensvetter;  
 
Schicht IV: Vermögen von über 5000 Gulden (reich): Keine Angaben über Namensvetter. 
 
Es handelt sich hier, wie bereits erwähnt, keineswegs um eine ausreichend differenzierte 
Aufschlüsselung der Vermögensverhältnisse. Urs Hinnen (S. 137) schreibt, dass die Kurmann 
um 1700 zu den reicheren Familien in der Landvogtei Willisau gehörten. 
 
 
7.  Zur Ehrbarkeit der Namensträger der Kurmann in der  

Stadt Willisau bis 1499 
 
Die gesellschaftlichen und verfassungsmässigen Grundlagen für eine ämterübertragende 
bürgerliche Ehrbarkeit haben sich erst in der zweiten Hälfte des 14. Jh. herausgebildet. Diese 
Entwicklung wurde erst um 1450 abgeschlossen (ABW, 544, 348). Die Willisauer Ehrbarkeit von 
1383 - 1483 zeigt, dass von einer Generation zur nächsten ein Drittel der Namen wiederkehrt. 
Bei Neubesetzungen wurde die eigene Verwandtschaft so weit als möglich bevorzugt. Der 
Einsitz von mehr als einem Vertreter eines Geschlechts in den Rat war jedoch verpönt. 
Namentlich unter den Gerichtsleuten finden wir viele Einzelgänger und Lückenbüsser (ABW, 
354). In einer Kleinstadt wie Willisau dürfte der Grad der gegenseitigen Verschwägerung ganz 
allgemein nicht klein gewesen sein, was eher ausgleichend und klassenbildend gewirkt haben 
muss (ABW, 356). Die Ehrbarkeit war nicht identisch mit der Oberschicht der Besitzenden. 
Reichtum und Vermögen sind in Willisau kein Merkmal der Ehrbarkeit (ABW, 359). 
 
Der Aufstieg des Kurmann-Geschlechtes in der Stadt Willisau zur Ehrbarkeit ist im Teil VII, 
Trub, beschrieben. Siehe dazu auch die Biographien von Peter Kurmann und Ulli Kur 
(-mann), Marbach (Teil IX). Die ämterübertragende Ratsehrbarkeit des Geschlechtes der 
Kurmann und deren angeheirateten Verwandten wird u.a. in dem Personenverzeichnis in 
Tabelle 32 von August Bickel für die Zeitperiode von 1415 - 1500 dargestellt (ABW, 515 ff.). Es 
wird nach der Anzahl von Weibeln, Gerichtsleuten und Räten (*) pro Person oder Schult-
heissen (*) pro Person, die eine Familie aufzuweisen hatten, unterschieden. In der Rubrik 
Kurmann, Curman, betreffend unseres Geschlechtes, entspricht die Bezeichnung (*) dem 
Eintrag einer einzelnen Person resp. Peter Kurmann als Richter (ABW, 547). Es dürften auch 
noch Gerichts- und Ratsurkunden vorhanden sein, die bislang nicht zu Gesicht zu bekommen 
waren. Die Recherchen darüber können deshalb als nicht abgeschlossen betrachtet werden.  
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8.  Eheverbindungen der Kurmann 
 
In den schriftlichen Quellen finden sich nur folgende, sporadisch erwähnte Eheverbindungen mit 
den folgenden Geschlechtern: 
 
15. Jahrhundert 
 
Von Ei, von Ey, zer Eyg, u.a. Ei bei Opfersei, Gde. Hergiswil und Ei, Gde. Ruswil.  
Herkunft Ruswil. Im Spätmittelalter in der Kirchhöre Willisau, ursprünglich ein Willisau- 
Wolhuser-Geschlecht. Eheverbindungen mit Willisau-Wolhuser-Geschlechtern: Kurmann*, 
Stumper*** (ABW, 518). Im Jahrzeitbuch Willisau wird eine „Elssi von ey Heini curmans 
husfrow“ genannt (Bölsterli, 233). Die von Ei sind in der Stadt Willisau im letzten Viertel des 15. 
Jh. feststellbar. Es finden sich im Sachverzeichnis von Bickel über ein Dutzend Eintragungen 
über die von Ei, z.B. Batt von Ei des Gerichts zu Grossdietwil (ABEG, 72). Es gibt folgende 
Eintragungen im Jahrzeitbuch Willisau von 1477 (Seitenzahlen nach  
J. Bölsterli, 1874): S. 233: Heiny von Ey und Gretti Huly Sin husfrow hand geben… (die Huly 
gehören zu den Freien und Petersleuten); S. 233: Elsi von ey Heiny curmans Husfrow. 
 
Tagsberg, Taxberch, Tagsperg, von Tagsperg, Dachsenberg, Gde. Schötz.  
Ehrbarkeit *; Verwandt gemäss Eintrag im Jahrzeitbuch 1477 „der tagsberginen muter Elsbeth 
tagsberg in Heintz kurmas husfrow“ (Bölsterli, 37). Ist vermutlich kein ursprüngliches Willisau-
Wolhuser Geschlecht. Festellbar in Willisau im ersten und letzten Viertel im 14. Jh. und im 
ersten, zweiten und dritten Viertel im 15. Jahrhunderts. Eheliche Verbindungen: Dietschi 
(Richter im Amt Aarburg), Helsower (unbekannte, auswärtige Herkunft) und Kurmann* (ABW, 
518). 
 
1407 hat sich der Graf Wilhelm von Aarberg eine Sonderbehandlung ausbedungen, für 
Personen welche dem Grafen gute Dienste erwiesen haben. Sie sollten von Luzern wie eigene 
eingesessene Bürger gehalten werden. Dazu gehörte auch Ulrich Tagsberg, der nachfolgend 
erwähnt wird (ABW, 247).  
 
Ulrich Tagsberg war von 1399 - 1438 mehrfach Gerichtszeuge und Fürsprecher am Gericht. Er 
ist laut Kundschaft Luzerns von 1459 durch die Luzerner Obrigkeit aus dem Rat in Willisau 
verstossen worden. Dies hatte trotzdem zur Folge, dass er in Willisau unbehindert seine 
Gerichstätigkeit weiterverfolgen konnte. Als Fürsprecher am Dinghofgericht zu Menznau 
bezeugt er 1418, seit 30 Jahren die Landgerichte zu besuchen (ABW, 549). Die Tagsbergs 
werden im Jahrzeitbuch von Willisau von 1477 verschiedene Male erwähnt, einschliesslich auch 
Ulrich Tagsberg mit Hausfrau Margrit.  
 
16. Jahrhundert 
Nimmt man die Angaben von Ehen seit dem Anfang der Führung der Kirchenbücher bis etwa 
1625 hinzu, kann man Eheschliessungen mit Frauen aus den folgenden wichtigeren Familien 
feststellen: 
 
Familie Stumper 
Nachfolgend der Eintrag von August Bickel über diese Familie für die Zeit vor dem 15. 
Jahrhundert. Ursprünglich wie die Kurmann, Wolhuser Eigenleute in Willisau; Verwandtschaft 
mit Eyger, Herr, Pfister von Wolhusen. Ansässig in Willisau, zweite Hälfte des 14. Jh. und 
durchgehend im 15. Jahrhundert. Ehrbarkeit *** (ABW, 526, ABEG, 222). 
 
Familie Wandeler 
Werden in Menznau erwähnt: 1566 Jahrzeitstiftung von Adam Wandeler für seine zweite 
Hausfrau Frau Elsi Kurmann. Adam Kurmann und Dorothea Wandeler, erw. vor 1629 als 
Mitglied einer kirchlichen Bruderschaft. Es handelt sich hier vermutlich um den 1583 erwähnten 
Adem Kurmann, aus der Kirchhöre Willisau, welcher im Mannschaftsrodel Luzerns von 1583 
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erwähnt wird (AB, 414, Z33). Die Wandeler waren ein ehrbares Geschlecht aus Ruswil, welches 
schon früh aufgetreten ist, jedoch sich nie in der Stadt Willisau angesiedelt hatte und 
verschiedene Ämter und Funktionen besetzte (vgl. ABEG, 239-240). 
 
 
Familie Mieschbühler  
Balthasar Mieschbühler oo Elisabeth Kurmann, erw. 1619; Ehemals im Freienstand in Willisau, 
wichtige Familie, u.a.  als Räte, Richter, Gewerbetreibende tätig (ABEG, 159-160); 
 
Familie Peter 
Martin Peter oo Anna Kurmann, 1606. Wolhuser im Amt Willisau. Brachten wichtige 
Familienmitglieder hervor: Sechser (vgl. Glossar) in Ufhusen, Richter, usw. (ABEG, 174-175); 
 
Familie Root 
Henrici Root oo Katharina Kurmann; ein wichtiges Geschlecht: vorwiegend als Handwerker, 
Beamte und Gewerbetreibende tätig (ABEG, 189-190); 
 
Familie Schürmann 
Ulrich Schürmann oo Emma Kurmann; Ulrich Schürmann und Verena Kurmann, erw. 1596; 
wichtige gewerbetreibende Familie, Stadtmühle, Eigenmänner, Lehensbesitzer 
(ABEG, 207-208); 
 
Familie Wechsler 
Thomas Wechsler oo Katharina Kurmann, 1618 - 1619; Caspar Wechsler oo Maria Kurmann, 
Luthern, erw. 1613; Thomas Wechsler im Viertel Luthern, Sechser, Geschworener, 
Gerichtsässe, wichtige Familie, hauptsächlich in Luthern wohnhaft (ABEG, 241-242). 
 
 
9.  Begangene (Straf-)Handlungen von Vertreter unseres Geschlechtes 
 
Im Folgenden einige begangene und aktenkundig gewordene (Straf-)Handlungen von unseren 
Namensvettern, soweit sie in den von uns gesichteten Quellen auftauchen. Die nachfolgend 
erwähnten Namensvetter sind aufgrund der mangelnden genealogischen Kenntnisse zurzeit 
kaum in Stämme und Stammlinien einzureihen.  
 
Beleidigung 
1512: Injuria zwischen einem Kurmann und Hans Dietrich. 
 
Bussgelder 
Bussgelder waren für die Stadt Luzern eine der vorzüglichsten Einnahmequellen 
(Liebenau I,126): 
1573: Petter Kurmann und Petter Kurmanns Sun; 
1576: Hans Kurmann, Kirchhöre Willisau; 
1590: Hans Kurmann: „fräffen“ (Frevel), 20 Gulden; 
1600: Hans Kurmann: Grundloses Fällen von fruchtbaren Kirschbäumen, 18 Gulden; 
1600: Hans Kurmann: Wollte die Zahlung eines Zehnten für eine Matte hinhalten, 36 Gulden; 
1608: Hans Kurmann: Wegen Wucher, 20 Gulden; 
Quellenachweis: Landvogteibücher Willisau ab 1555, Urs Hinnen, S.152-157. 
 
Ehezwist 
1549: Ehezwist zwischen Uli Kurmann und Margrit Stumper (RP 1547-1550, Bd. 19.3, fol. 
264a). Im Jahre 1549 wird in den luzernischen Ratsprotokollen von einem Ehezwist zwischen 
Uli Kurmann und Margrit Stumper berichtet. Es fand am Montag von Peter und Paul ein Verhör 
in Luzern statt. Der Urteilsspruch lautete wie folgt: „sie geben zu erkennen, dass sie beide 
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miteinander wip fromme gelüst ziemt grüssen söllent und wie abgemacht verbunden bleiben 
sollen“ (RP 1549, Bd.19.3, 264 a). 
 
Erbstreit 
1503 - 1506: Kurmann Hans, Erbsachen zwischen Hans Kurmann und Hans Wirtz 
(RP 1503-1508, Bd, 9.2, fol. 137 a); 
1572: Kurmann Hansens sel. Kinder. Erbsachen mit Moritz Kurmann  
(RP 1570-1575, Bd. 30, Fol. 353a); 
1582 Kurmann Niklaus sel. Kind. Erbschaft. RP 1582-1585, Bd. 38.1, Fol. 209b. 
 
Mordkomplott 
1461: Mordkomplott Appenzeller/Kurmann und Stacheoams Kundschaft  
(StaLU AKT 113/57). 
 
Schlägerei 
1552: Kurmann Jakob, Ruswil, Schlägerei mit Hans Zuber. Entscheidungsurteil  
(RP 1550-1553, Bd. 21. Fol. 225a). 
 
Vormundschafts- und Kindererziehungssachen 
1553 - 56: Vormundschaftssache zwischen Stoffel Yberg und Jakob Kurmann 
(RP 1553-1559, Bd. 23.1, Fol, 62b); 
1553: Kurmann Jakob, Vormundschaft (RP Bd, 22-25, Fol. 6); 
1572: Kurmann Moritz, Vormundschaft Kurmann Hans sel. Kinder  
(RP 1570-1575, Bd. 30-33, Fol. 353a); 
1594: Kurmann Adam, Vormundschaftswesen (RP 1594-1595, Bd. 44.1, Fol. 15a). 
 
Schlaghandel 
1487: Schlaghandel zwischen Konrad Kurman von Schötz und Appenzeller von Ostergau, 
Willisau (RP 1509-1516, Bd. 10, Fol. 129; StaLU Archiv 1, Personalien, AKT 113).  
 
Söldner 
1512: erw., Cunz Curman; Einziger bis jetzt bekannter Söldner in der Zeitperiode bis zum  
16. Jh., zu Novarra (H. R. Thüer, 1993). 
 
Urfehde 
1500 - 1508: Kurmann von Willisau, Urteil Urfehde (RP, Fol.172a). 
 
 
10.  Zusammenfassung  
 
Wie haben die Kurmann im Spätmittelalter gelebt? Diese Frage war Gegenstand der Ermit-
tlungen in diesem Textteil. Eine grobe nummerische Schätzung zeigt, dass es nur eine kleine 
Anzahl von männlichen Namensträger der Kurmann gab, die im 12. und 13. Jh. gelebt haben. 
Zudem ist es unwahrscheinlich, dass die meisten männlichen Nachkommen Stämme gebildet 
haben. 
 
Die Kurmann sind vornehmlich dort zu finden, wo weltliche und geistliche Herrschaften über 
grösseren und kleineren Besitz verfügten und zur Bewirtschaftung Eigenleute benötigten. Dazu 
kommen die wichtigen Willisau-Wolhuser, welche zum Amt Wolhusen gehörten und dort auch 
ihre Abgaben entrichteten. Ferner gab es Kurmann-Eigenmänner im Dienste der Herren von 
Kyburg und der Stadt Luzern.  
 
Die Kurmann waren hauptsächliche ein Hofbauerngeschlecht, Selbstversorger, Pächter und 
Besitzer von Hofliegenschaften. Sie lebten in gesunden finanziellen Verhältnissen und griffen 
kaum aktiv ins politische Geschehen ein. Wenige selbständige Handwerker finden sich darunter 
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und diejenigen, die ein Handwerk betrieben, zählten zu den „nebenamtlichen“ Bauern-
handwerkern.  
 
Die Kurmann haben nachweislich im 15. Jh. die ämterübertragende Ehrbarkeit in der Stadt 
Willisau besessen und sich öfters mit Frauen aus ehrbaren Geschlechtern verehelicht, was das 
Familiennetzwerk ausweitete. Der Aufstieg in die städtische Ehrbarkeit von Peter Kurmann, 
Richter in Willisau, hängt mit den eingewanderten Truber Kurmann zusammen, die in Trub eine 
ländliche Ehrbarkeit besassen.  
 
Gemäss deklarierten Steuervermögen der sehr unvollständigen und mangelhaften Steuerliste 
von 1453 wurden insbesondere kleinere und mittelständische Vermögensbeträge versteuert. 
Der Verdienst der Hofbauern war zur damaligen Zeit viel geringer zu veranschlagen als 
derjenige der ehaften Handwerkern (bspw. Wirte, Metzger, Händler, usw.).  
 
Der erste Zweitnamensträger Kurmann stand in Trub im Dienste der Freiherrschaft von 
Wolhusen. Er hat den Geschlechtsnamen Kurmann auf seine Nachkommen vererbt. Alle 
Kurmann sind Nachkommen von diesem, woraus sich mit der Zeit zahlreiche Stämme und 
verschiedene Hauptstämme gebildet haben. 
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Teil IX 
 
Frühgeschichtliche biographische Datensammlung von in schriftliche Quellen erwähnten 
Zweitnamensträger-Persönlichkeiten aus dem Ur- und Urahnenstamm  
der Kurmann von Trub in der Zeitspanne vom 13./14. bis zum 17. Jahrhundert  
 

 
 
 

 
  

 
 

Stammtafel 3: Die Kaspar-Stammlinie Vorder-Gesserswil, 
sog. Kaspar-Linie, ist die direkte Vorfahrenlinie der Verfasser  
oben links: Kaspar I Melchior Balthasar Kurmann, geb. 1800,  
Vorder-Gesserswil, oo Maria Koch (geb. vermutlich vor 1808); 

Quellennachweis: Josef Kurmann (1953) und Rita Stöckli (1951), Vorder-Gesseswil 
 

Kaspar I ist der Sohn von Melchior Kurmann, geb. 1764. Melchior ist der letzte  
gemeinsame Vorfahre für die Stammlinien Hinter- und Vorder-Gesserswil  

 
oben rechts: Kaspar II (1836 - 1897) verheiratet mit Anna Birrer (1847 - 1878) 

und später mit Barbara Rüedi (1847 - 1906), Vorder-Gesserswil  
 

unten links: Kaspar III (1878 - 1954), Riedmatt, Willisau 
 

unten rechts: Kaspar IV Josef (1901 - 1979), 6105 Schachen 
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Bei der Vornamensgebung unseres Geschlechtes haben die biblischen Vornamen der heiligen 
Familie (Josef, Maria, Anna (Mutter von Maria) und die heiligen drei Könige (Kaspar, Melchior 
und Balthasar) eine wichtige Rolle gespielt. Bei den Gesserswiler Kurmann findet man bspw. 
diie Stammlinien Balthasar I bis IV und Kaspar I - IV. Ebenso wird der Vorname Melchior häufig 
verwendet. 
 
Dieser Teil IX beinhaltet eine frühgeschichtliche biographischen Datensammlung von in schrift-
lichen Quellen erwähnten Namenssträger vom 13./14. bis zum 17 Jh. und wiederspiegelt den 
momentanen Erkenntnisstand. 
 
Im Lauf des 15. Jh. kam es durch wirtschaftlichen Depressionen zu einem Bevölkerungs-
rückgang in den Städten, so auch in Luzern. Es fehlte an einem Zustrom von Neuburgern. In 
jener Zeit musste die Stadt Luzern bspw. die Berufsausübung in ihren Mauern vom Erwerb des 
Burgerrechts abhängig machen (Dubler, 153). Für die Ansiedlung der Kurmann von Trub in der 
Stadt Willisau war dies deshalb eine günstige Zeitperiode. Mit dem 15. Jh. vermehrten sich 
auch die Aufzeichnungen über Namensträger in Willisau. Die bereits erwähnten Kormann-
Namensträger werden nicht berücksichtigt, da sie, wie gezeigt, nicht zu den Kurmanns gehören. 
 
 
(1)  Erster erwähnter Zweitnamensträger Kurmann im Jahre 1303, im Amt Willisau 

ansässig, im 13. Jahrhundert geboren und zum Urstamm der Kurmann  
von Trub zählend 

 
P. X. Weber, Luzerner Staatsarchivar, nennt ohne Quellenangabe und ohne Vornamen den 
ersten, schriftlich erwähnten Namensträger Kurmann, welcher im Jahre 1303 im Amt Willisau 
gelebt hat. Es gibt nach Josef Zihlmann keinen Grund, der Veranlassung böte, an der Aussage 
von P. X. Weber zu zweifeln (Josef Zihlmann, 1991). Trotz Nachforschungen konnte allerdings 
der Quellennachweis der Angabe von P. X. Weber bis jetzt noch nicht gefunden werden. 
Trotzdem kann dieser Namensvetter zeitlich in den Truber-Urstamm eingereiht werden. 

Die Angabe von P. X. Weber über den erwähnten Namensvetter Kurmann lässt vermutlich auf 
einen Eigenmann schliessen, der auf einem der Lehenshöfe der vielen verschiedenen Herr-
schaften in der Grafschaft Willisau sass. Dies ändert nichts am Befund, dass die Kurmann ihren 
ersten längeren Stammsitz in Trub hatten. 
 
Der erste erwähnte Zweitnamensträger von 1303 gehörte vermutlich der Personengruppe der 
Willlisau-Wolhuser an und muss vor 1283 und seine Eltern vor 1263 geboren worden sein. 
Damit kommen wir zeitlich in die nähere Umgebung der Urstammeltern resp. des Urstamm-
vaters, des ersten Zweitnamensträgers und zu einem direkten Angehörigen des Urstammes. 
 
Möglicherweise könnte das Auffinden der Quelleangabe des Namensvetters von 1303, eine der 
folgenden Fragen beantworten: a) ob er mit seinem Zweitnamen als Nachkomme eventuell vom 
Stammsitz Trub nach Willisau gelangt ist? b) ob er als Nachkomme oder Urstammvater später 
von Willisau nach Trub gewandert ist? c) ob er als Nachkomme eines Eigenmannes von 
Wolhusen-Markt nach Willisau gelangt ist und eventuell, wie schon früher erwähnt, auf einem 
der wolhusischen Lehenshöfe gelebt hat? 
 
 
(2)  Ulli (Ulrich) Kurmann, erw. 1454, in Marbach, Vertreter des Urstammes 
 der Kurmann von Trub  
 
Im Teil VII wurde ausführlich der Stammsitz der Kurmann von Trub beschrieben und es wird 
deshalb auch für familiengeschichtliche Belange auf diesen Teil verwiesen. 
 



 
121 

 

Die biographischen Daten von Ulli Kurmann präsentieren sich wie folgt: geboren verm. vor 
1420; gestorben verm. nach 1454; erw. 1454. Ulli Kurmann bewirtschaftete mit seinem  
verstorbenen Bruder, welcher einen Sohn hatte, den Hof Ey in der Schonbach-Ebene un-
mittelbar vor Marbach. Der schriftliche Eintrag eines etwas oberflächlichen bernischen Stadt-
schreibers anlässlich einer Volkszählung von 1454 in Trub nennt ihn „Kur“ (-mann) Ulli mit der 
damals verständlichen abgekürzten Schreibweise. Das mittelhochdeutsche „Kur“ weist mit der 
Nachsilbe "man(n)" zurzeit der Namensgebung auf eine Funktion als Amtsträger bspw. auf 
einen Richter, Gerichtsweibel oder Ammann hin. Diese öffentliche Stellung in Trub hat 
vermutlich den Aufstieg von Peter Kurmann als Richter 1457 und 1459 in die ämter-
übertragende Obrigkeit in der Stadt Willisau befördert (vgl. nachfolgende Biographie Nr. 4). 
Gemäss Extrapolation genetischer Analysenauswertung und schriftlicher Quellenforschung sind 
zahlreiche heutige Stämme aus dem Truber Urstamm hervorgegangen (vgl. Teil X). 
 
Benutzte Quellen: a) Mündliche Familienüberlieferung über die Herkunft der Gesserswiler 
Kurmann von Trub (siehe Teil VII); b) Volkszählung von 1454 durch Bern im Trubergebiet 
(Kopialbuch I, Bern-Luzern, Signatur AV 211, Staatsarchiv Bern); c) Wanderkarte Emmental, 
1:50 000, Schad + Frey AG, Kartographisches Institut Bern. 
 
 
(3)  Cueni Curman, erw. 1420, Bürger von Luzern, geboren im 14. Jahrhundert 
 
Cueni Curman (Kunrad) ist erw. 1420 als Bürger von Luzern (Ältestes Luzerner Bürgerbuch, 
1357 - 1479, zweiter Teil, Gfrd., 75, 56). Nach der Sempacherschlacht im Gefolge der 
Schwierigkeiten Luzerns mit der Bevölkerung in den luzernischen Randgebieten zu Bern 
wurden zur Sicherung der Randgegenden, Bewohner als luzernische Bürger aufgenommen. 
Diese verblieben weiterhin an ihrem angestammten Ort in den ländlichen Randgebieten. Es gibt 
noch weitere Einträge in schriftlichen Quellen mit den Vornamen Cuntz, Cunrat, die infolge 
unpräziser Quellenangaben im Moment nicht auseinander gehalten werden können. 
 
 
(4) Peter Kurmann, erw. 1441 - 1459, Richter, Garten- und Landbesitzer, wohnhaft  

in der Stadt Willisau, Bürger von Willisau, gehörte zur ämterübertragenden Ehr-
barkeit der Stadt Willisau, war Angehöriger der Freien und Petersleute und Burger 
der Stadt Willisau 

 
Die Lebensdaten von Peter Kurmann präsentieren sich wie folgt: * vor 1410 - 1420; + vor 1491. 
Jahrzeitstiftung Willisau für Frau Margrith, Peter Kurmanns (Haus-)Frau. Gretti Kurmann wird 
als Hausbesitzerin um 1499 - 1507 in der Stadt Willisau erwähnt (ABW, 622). Die Vermutung 
liegt nahe, dass es sich hier eventuell um Peter Kurmanns (Haus-)Frau Margrith handelt. Peter 
Kurmann wird in dem Jahrzeitbuch von 1477 nicht erwähnt. Er stammte von den Kurmann aus 
Trub ab, wobei diese Abstammung voraussichtlich zur Erlangung der ämterübertragenden Ehr-
barkeit und Wählbarkeit in Räte und Gerichte in Willisau beigetragen hat. Der Name Peter 
Kurmann taucht am Gericht in den Jahren 1457 und 1459 auf sowie unter den Freien und 
Petersleuten im Jahr 1453. Peter Kurmann versteuerte ein mittleres Vermögen von 200 Gulden 
und war Besitzer eines Gartens am Stadtgraben Willisaus. 
 
Josef Zihlmann stellte sich bereits die Frage nach dem plötzlichen Aufstieg eines Geschlechts 
in die ämterübertragene Ehrbarkeit. Er veranschlagte dazu generell eine Zeitperiode von 
ungefähr 100 Jahren. Inzwischen sind neue Erkenntnisse dazu gekommen. Als Gründe für den 
Aufstieg zur Ehrbarkeit von Peter Kurmann in Willisau lassen sich erwähnen:  
a) Peter Kurmann trat erst um die Mitte des 15. Jh. auf, zu einer Zeit wo der langsame und 
sukzessive stattfindende Auszug der Luzerner aus Trub schon seit Jahrzehnten im Gange war 
und u.a. eine Ansiedelung in der Stadt Willisau erfolgte b) Der Aufstieg in die ämter-
übertragende Ehrbarkeit in der Stadt Willsau ist somit nicht plötzlich erfolgt, sondern in einen 
Zusammenhang mit der Amtstätigkeit (ev. Richtertätigkeit) in Trub zu stellen c) Die Truber 
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Kurmann verfügten vermutlich über eine Jahrhunderte andauernde ländliche Ehrbarkeit d) Die 
Ansiedlung in der Stadt Willisau und ausserhalb im 15. Jh. erklärt auch die Frage von Josef 
Zihlmann (1991), warum es im Jahrzeitbuch von Willisau keine Kurmann gibt, die vor 1400 in 
Willisau gelebt haben. 
 
Gerichtszeuge zu Willisau 
 
1441: Zeuge beim Verkauf: Hans Trüller von Burgdorf und sein Sohn Peter verkaufen dem 
Kloster Ebersecken ihren Hof Rufswil für 306 Gulden. Der Kauf wird vor dem Gericht zu 
Willisau, präsidiert vom Schultheiss im Namen des Vogtes (zusammen mit den Räten), nach 
Recht und Gewohnheit der Grafschaft Willisau am 27. März 1441 besiegelt: „Gezügen und 
waren hieby die erberen Hans Honegger, Uli Grüny, beid des rauttes, Jörg Schmit, Peter 
Kurmann, Uli Tanbach, alle burgere und gesworn des gerichts zu Willisow, und ander erber 
lüten genüg“ (ABWI, 63, Z 22 ff.). 
 
Richter in Willisau 
 
1459: Zeugenverhör wegen Ulrich Tagsberg (erw. 1399 - 1438, elf Jahre nach seinem Tod), 
welcher vormals durch Luzern aus dem Rat von Willisau verstossen worden ist, 10. Februar 
1459, zu Willisau: „Peter Yberger, Hans Honegger, Ulin Bader alle dry des rauts und Peter 
Bircher, Peter Kurmann und Hentzman Fögelin, alle burger zu Willisau.“ „Tagsberg sel. vorzitten 
hier zu Willisau jm raut sye gewesen und vom raut wurde gestossen und von etwas red wegen 
gen Luzern gefürt und da getürmt und in gevangknisse gelett wart“. Dies betrifft die 
Gefangenennahme von Ulrich Tagsberg, (ABWI, 87, Z 20 ff). 
Es muss eine verwandtschafltiche Verbindung mit den Tagsberg durch Heinz Kurmanns 
Ehefrau Elsbeth Tagsberg (vgl. Nr. 8) gegeben haben. 
 
Benutzte Quellen: a) Margrith husfrow von Peter Kurmann (JBW 94a, Bölsterli, 238);  
b) Garten am Stadtgraben (JBW Blatt 47a, Bölsterli, 215); c) ABW, 547; AB, 178 Z 13, 
Steuerliste Luzerns. 
 
 
(5)  Heiny(i) (Heinrich) Kurmann (erw. 1453 - 1477), Besitzer eines luzernischen 

Mannlehens, verehelicht mit Elsy von Ey, welche dem Personenverband der Freien 
und St. Petersleuten angehörte, beide aus ehemaligen Willisau-Wolhuser 
Geschlechtern. Hatten vermutlich nur ein Kind, welches den Freien und 
Petersleuten angehörte, wohnhaft in Willisau 

 
Nachfolgend können folgende Einträge über Heini Kurmann (erw. 1453 - 1477; + vor 1478) aus 
schriftlichen Quellen erwähnt werden: 
a) Heiny Kurmanns Kind unter den Freien und Petersleuten in Willisau steuerte 1453 40 Gulden 
(AB 177 Z 52); b) Heiny Kurmann, Wolhuser im Amt Willisau, steuerte 250 Gulden (AB 183 Z 
32); c) Mischehe, vermutlich ist seine Frau, welche den Petersleuten angehörte, verstorben, da 
nur das Kind erwähnt wird; d) 1453 Besitzer eines Luzernischen Mannlehens zu Bisach und 
Buchen, Willisau (ABWI 78 Z1); e) Rechnungsbuch Stadt Luzern 1434 - 1584, S. 270, Hensly 
Kurmann (StaLU Nr. 686); f) verschiedene Erwähnungen im Jahrzeitbuch 1477 Willisau: “Elssi 
von ey Heini curmanns Husfrow“ (Bölsterli, 233); „…und gant ab dem Huss gelegen zwüschent 
clevi murers und volin buchsers git heinies curmans erben“ (Bölsterli,196); Heini Curman wurde 
nebenbei erwähnt hinsichtlich eines Jahrzeit (Bölsterli, 213). Heiny Kurmann hätte wohl die 
Voraussetzungen für die Übernahme einer ämterübertragenden Ehrbarkeit gehabt, welche 
bereits Peter Kurmann ausübte. Allerdings waren Doppelvertretungen zur selben Zeit ein und 
desselben Geschlechtes in den Räten ausgeschlossen. 



 
123 

 

(6)  Hensly (Hans) Curman (erw. 1453; + vor 1478); dem Personenverband der Willisau-
Wolhuser zugehörig, Haus- und Grundbesitzer, wohnhaft in Willisau, verheiratet mit 
Cilien Kurmann, welche ihren Mann lange überlebte, Vater  
eines Kindes 

 
Folgende Einträge über Hensly Curman können in den schriftlichen Quellen gefunden werden: 
a) Hensly Curmann, erw. im Rechnungsbuch der Stadt Luzern (S. 270); b) Jahrzeitbuch 
Willisau von 1599, eine Zusammenfassung vom JBW 1477: Cilien Kurmann „hatt gesetzt für G. 
sy und für ir Vatter und Mutter und für ir Vatters Grossmutter und für Hensly Curman ir man und 
für ir kind“; c) Hensly Kurmann, erw. 1453, als Wolhuser im Amt versteuerte 40 guld (AB, 184, 
Z27); d) Die Gemahlin überlebte. 1491 wird Frau Cilien Kurmann als Hausbesitzerin in der Stadt 
Willisau erwähnt (ABW, 621). Cilien stiftete 1491 „ ab ihrem hus und hofstatt, unter hensli 
wagners hus, und ab des küffers hus 2 Schilling“ (ABW, 622). Das Ehepaar hatte ein Kind. 
Cilien ist ein Vorname, welcher auf den Heiligen St. Cyrill zurückgeht, dem öfters Wegkapellen 
geweiht wurden. 
 
 
(7)  Uly Kurmann, erw. 1453, dem Personenverband der Willisau-Wolhuser angehörend 
 
Erwähnt im Steuerverzeichnis Luzerns von 1453, als Wolhuser im Amt Willisau. Versteuerte 60 
guld (AB, 182, Z 24) und gehörte zum Willisau-Wolhuser Personenverband. Von den zwei 
anderen in diesem Jahrhundert erwähnten Uly/Ulrich kann es erstens aus zeitlichen Gründen 
nicht um den ein Jahr später in der Volkszählung von 1454 in Marbach/Trub erwähnten Hof-
besitzer Ulli Kurmann handeln und zweitens kann es sich ebenfalls nicht um den Kormann 
handeln, der zu Altbüron im hasenburgischen Einkünfteverzeichnis der Stadt und des Amtes 
Willisau vom Jahre 1417 erwähnt wird. Gründe hierfür sind die unterschiedliche zeitliche, 
örtliche und herrschaftliche Zugehörigkeit. Es handelt sich bei Uly Kurmann um einen Truber 
Kurmann. 
 
 
(8)  Heinz Kurmann, verehelicht mit Elsbeth Tagsberg, Willisau 
 
Es gibt einen schriftlichen Eintrag über dieses Ehepaar. Am Rand des Blattes wird im 
Zusammenhang mit einer Jahrzeitstiftung, im Jahrzeitbuch Willisaus von 1477 erwähnt: „der 
tagsperginen muter Elsbeth tagsberg in Heintz kurmas Husfrow“. Das Verwandtschafts-
verhältnis mit den Tagsbergs wird im Teil VIII beschrieben. Die Tagsberger werden im 
Steuerverzeichnis Luzerns von 1453 nirgends erwähnt. Sie werden jedoch mehrmals im 
Jahrzeitbuch von Willisau von 1477 aufgeführt (vgl. auch ABW, 518 und unter Peter Kurmann, 
Nr. 4). Im Jahre 1444 ist bei der Schlacht St. Jakob an der Birs, mit zahlreichen anderen 
Willlsauern, auch ein Hans Tagsberg aus der Pfarrei Willisau gefallen (Gfrd 29,224). 
 
 
Röthelberg-Stamm der Kurmann (Nr. 9 und 10), Pfarrei Menznau 
 
Der Stammhof befand sich in Röthelberg. Dies ist ein Hofname in der Gemeinde Menznau 
(ABEG, 190) und befindet sich an der Landstrasse von Menznau nach Ostergau (Willisau). 
Grenzbeschreibungen über diesen wichtigen Hof erscheinen in verschiedenen Quellen (ABW, 
34; AB 191 Z 33, ABEG, 190). Er war ursprünglich in wolhusischem Besitz. 1307 hat der Abt 
von Erlach dem Ritter von Reinach eine Hube (ein Bauerngut) in Rötelbach, heute Rötelberg, 
als Erblehen verliehen (Federer, 49; Zelger 130). 
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(09)  Meister Jakob Kurmann, erw. 1555 bis nach 1600,  
Hof Röthelberg, Menznau 

 
Folgende Eintragungen können in den schriftlichen Quellen gefunden werden: 
a) Jakob Kurmann, erw. 1555, von Röthelberg. Urteil über einen Schlaghandel zwischen Jakob 
Kurmann von Röthelberg und Jakob Boller von Ostergau (StaLU, Archiv 1, Personalien, Akt 
113/1); b) Jakob Kurmann von Röthelberg, Menznau, erw. 1595, ist Mitglied der Skapulier-
bruderschaft Willisau, 1590 - 1629; c) Mitglied der Bruderschaft der hl. Maria, usw., Menznau, 
vor 1629; d) Mr. (Meister) Jakob Kurmann, Elogius Bruderschaft der Schmiede, Willisau, 1600. 
Ob es sich wohl um dieselbe Person, wie unter a - c erwähnt, handelte? 
 
 
(10)  Moritz Kurmann, Hof Röthelberg, Menznau 
 
Wird wie folgt erwähnt: a) vor 1629 Mitglied der Bruderschaft der hl. Maria, hl. Elisabeth und 
Johannes des Täufes, Menznau (Bruderschaftsbuch von 1590 - 1629; StaLU FA 29/1653, 
Mitgliederverzeichnis 1590 - 1629); b) Moritz Kurmann, erw. 1595 - 1629, zu Röthelberg, 
Menznau (Skapulierbruderschaft). 
 
Es sind nur diejenigen Stammesangehörigen aufgeführt, welche mit dem Hofnamen Röthelberg 
bezeichnet sind. Es gibt sicher weitere Nachfahren von Stammesangehörigen, die nicht auf 
dem Hof Röthelberg lebten, ferner nicht mit dem Herkunftsort bezeichnet sind und deshalb nicht 
erfasst werden konnten. 
 
Es tauchen ferner noch Namensvetter mit den Vornamen Jakob und Moritz, ohne Herkunfts-
bezeichnung im Mitgliederverzeichnis der Rosenkranzbruderschaft Willisau im Jahr 1584 auf, 
die eventuell irrtümlich als Chormann statt Kurmann aufgeführt sind (U.H., 36). 
 
Man findet um die zweite Hälfte des 17. Jh. in den Kirchenbüchern von Menznau keine 
Eintragungen von Kurmann mit der Herkunft Röthelberg mehr. Man kann annehmen, dass der 
Stamm wenn auch nicht auf Röthelberg so doch anderswo, z.B. in Willisau, weitergelebt hat. 
 
 
(11)  Peter Kurmann, erw. 1578, Handwerk der Nunnen-Macher (Schweinekastrierer), aus 

der Pfarrei Willisau, in der Nähe von Ulm, Deutschland, tätig 
 
Um Peter Kurmann geht es in einem Gesuch aus dem Jahre 1578, welches Schultheiss und 
Rat des Städtchens Willisau an die Regierung in Luzern richteten. Heute sei vor ihnen der 
ehrbare und bescheidene Adam Lüsy zu Hermaringen erschienen und habe ihnen berichtet, 
wie ihn Peter Kurmann das Nunnen-Macher-Handwerk gelehrt habe. Er sei mit ihm herum-
gezogen und bei der Arbeit hilfreich gewesen. Er habe sie ganz freundlich gebeten, ihm die 
Ausübung dieses Handwerks zu bewilligen. Da der Rat jedoch nicht wisse, ob er genug 
Erfahrung habe, bitte man die Regierung um Überprüfung. Der Peter Kurmann bereit sei, vor 
die Regierung in Luzern zu kommen und die Frage zu beantworten, ob Lüsy genug gelernt 
habe oder nicht. Hermaringen liegt nordöstlich von Ulm. Nunner waren Schweinekastrierer, 
welche von Hof zu Hof zogen und ihr Handwerk ausübten. Anzunehmen ist, dass genannter 
Peter Kurmann bei Willisau wohnte und er dem Rat bekannt war, ansonsten hätte er sich kaum 
um das Anliegen bemüht (U. H., 36 - 37, 2011). 
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(12)  Stammelternpaar Hans Kurmann oo Anna Wirz , früheste Erwähnung 1596, 
Generation der Eltern von Johannes Kurmann (Nr.14), vermutlich Onkel von 
letzterem mit Sohn Balthasar I, wichtige Verwandtschaft  

 
Dieses Elternpaar ist ein früher und wichtiger Fixpunkt in der Genealogie unseres Geschlechtes 
und wird im Teil X behandelt. 
 
 
(13)  Johannes Kurmann, erw. 1600 und 1611, und Anna Wyler, erw. 1600 - 1607, 

Grosspfarrei Willisau 
 
Dieses Elternpaar wird im Teil X erwähnt. 
 
 
(14)  Johannes Kurmann und unbekannte Gemahlin, früheste Erwähnung 1607, 

Stammvater des wichtigen Sohnes Balthasar I  
 
Mit wichtiger Nachkommenschaft. Dieses Elternpaar wird in Teil X erwähnt. 
 
 
(15)  Ulrich Kurmann und Elisabeth Jost, früheste Erwähnung 1611,  

Hofstettenstamm I (?)  
 
Dieses Elternpaar wird in Teil X erwähnt. 
 
Dieser biographische Teil wird von Familienforschern sicher noch erweitert und ergänzt werden 
könnnen, da aus zeitlichen Gründen im 15. und 16. Jh. nicht alle ungedrukten Quellen gesichtet 
werden konnten. 
 
Zusammenfassung  
 
Der Teil IX umfasst eine frühgeschichtliche Datenerhebung über Namensträger, die vom 13. bis 
zum 17. Jh. gelebt haben. Die nachfolgend angegeben Nummern verweisen auf die Nume-
rierung im Text. Die aufgeführten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
konnten nur Namensträger berücksichtigt werden, zu denen schriftliche Zeugnisse gefunden 
wurden und die eindeutig identifiziert werden konnten. 
 
Trotzdem können einige interessante Feststellungen gemacht werden. Der erste in schriftlichen 
Quellen erwähnte Namensträger aus dem Jahre 1303 (Nr. 1) war ein direkter Angehöriger des 
Truber Urstammes, welcher im 13. Jh. geboren wurde. Ulli Kurmann von Marbach/Trub, erw. 
1454 (Nr. 2) ist der zweite erwähnte Vorfahre des Urstammes der Kurmann von Trub. Die 
gesellschaftliche Bedeutung und Erfahrung der Truber Kurmann hat Peter Kurmann (Nr. 4) 
sicherlich zur ämterübertragenden Ehrbarkeit in der Stadt Willisau verholfen. Das plötzliche 
Auftreten von Namensvettern (Nr. 3 - 8) in Willisau im 15. Jh. ist auf den Auszug der Kurmann 
infolge des Streites über die Hoheitsrechte zwischen Bern und Luzern in Trub zurückzuführen. 
Eine wichtige Grundlage zur Erforschung der Genealogie der Stämme wurden die Taufbücher 
in Willisau. In ihnen tauchen in der zweiten Hälfte des 16. Jh. Geborene anfangs des 17. Jh. als 
Stammväter verschiedener wichtiger Stämme auf, womit die weitere Entwicklung des 
Urstammes Trub entscheidend beeinflusst wurde und die heute lebenden Kurmann dem Truber 
Urstamm zugeschrieben werden können. 
 
Zu unterschiedlichen Truber Stämmen gehören: Nr. 1 und 2 zum Urstamm; Nr. 9 und 10 zum 
Urahnenstamm Röthelberg (bis jetzt noch nicht näher einreihbar) und die Stämme anfangs des 
17 Jh., Nr. 12 – 15, gehören zum Truber Urahnenstamm in Willisau. Alle Namensträger, die im 
15. - 17. Jh. und nachher im Amt Willisau und evtl. anderswo auftreten, sind ursprünglich aus 
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dem Urstamm und Urahnenstamm der Kurmann von Trub hervorgegangen. Weitere Angaben 
dazu finden sich im Teil X. 
 
Meistens sind die erwähnten Namensvetter Bewirtschafter von Höfen oder Landstücken (Nr. 2, 
4, 5, 9, 10, 12 - 14) gewesen. Sie gehörten den Personalverbänden der Oberschicht in Willisau 
an, wie dem Willisau-Wolhuser-Personenverband (erw. Nr. 5 - 7) und dem Personenverband 
der Freien und St. Petersleute (Nr. 4, Heiny Kurmanns Kind,vgl. Nr.5) und Elsy von Ey, (vgl. Nr. 
5). Ein interessanter Fall ist der gewerbetreibende Peter Kurmann (Nr. 11), Nunner in Deutsch-
land und vermutlich auch in der Schweiz. Als weiterer Gewerbetreibender kann ferner der 
Schmiede-Meister Jakob Kurmann (Nr. 9) bezeichnet werden. 
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Teil X 
 
Beitrag zu einem systematisch-wissenschaftlichen Aufbau der Genealogie der 
Stämme des Kurmann-Geschlechtes mit den Abschnitten I und II bis 1600 und 
einem Ausblick danach in den Abschnitten III und IV 
 

 
Genealogie der Stämme: 

I 
Urstamm Trub 

ca. 12./13. Jh. bis ca. 1450/70 
Stammvater ist der erste  

Zweitnamensträger Kurmann, 12./13. Jh. 
 

 
 

 
Genealogie der Stämme: 

II 
Urahnenstämme Trub/Willisau 

ca. 1450/70 bis ca. 1600/20 
 

 
 

 
Genealogie der Stämme:  

III 
Interregnum in Willisau 

ca. 1600/20 bis ca. 1650/70 
Geburt wichtiger zukünftiger Stammväter  

ab den Urahnenstämmen, 
noch keine Familienbildung 

 
 
 

 
Genealogie der Stämme: 

IV 
Bildung von wichtigen Hauptstämmen, 

Stammlinien und Stämmen 
ab ca. 1650/70 

starke Ausbreitung, 
Familien- und später Stammbildung 

 
 

Stammtafel 4: Genealogie der Kurmann-Stämme:  
Schema der Abschnitte I bis IV der Urstammentwicklung 

vom 13. bis zum 17. Jh. mit einem Ausblick darüber hinaus 
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In diesem Teil X werden die ersten zwei Segmente der Genealogie der Stämme des Kurmann-
Geschlechtes bis 1600 mit einem Ausblick darüber hinaus (Abschnitte III und IV) behandelt. Ab 
1600 liegt mehr Quellenmaterial vor, um auch Stammbäume und Ahnenreihen in die 
Forschungen einzubeziehen.  
 
 
1. Ziel und Methodologie der Kurmann-Stammforschung 
 
Die methodische Erforschung der Genealogie der Stämme bis 1600 dient nicht der Erstellung 
eines üblichen Stammbaumes einzelner Vorfahren, sondern derjenigen eines „Stammbaumes“ 
der Stämme des Kurmann-Geschlechtes. Die in dieser Arbeit zum Zuge kommende 
Arbeitsmethodik besteht darin, über eine möglichst lange, direkte Ahnenreihe zu verfügen, um 
einen Stamm an die grösstmöglichste, älteste Stammeinheit anzuhängen und so einen Einblick 
in die Entfaltung des Urstammes zu bekommen. Damit gelangt man schlussendlich in dessen 
Nähe oder in diejenige des Urahnenstammes. 
 
Hilfreich für die systematische Einreihung ist die genetisch-genealogische Bestimmung 
zwischen zwei verschiedenen Stämmen, des letzten gemeinsamen Vorfahren (MRCA: Most 
Recent Common Ancestors). Aus den bestehenden Stammbäumen und Ahnentafeln können 
die Daten zur Erstellung der direkten Ahnenreihen entnommen und meistens auf Grund unserer 
Forschungsresultate soweit notwendig noch ergänzt werden.  
 
Nachfolgend werden einige genealogische Begriffe und die zum Zuge kommende syste-
matische Einordnung der Stämme erklärt. 
 
Stammbildung 
 
Aus genealogischer Sicht gesehen, erfolgt eine Stammbildung stufenweise ausgehend von 
einem männlichen Probanden, der Bildung einer Familie, eines Familienverbundes sowie 
schliesslich diejenigen eines Stammes. Ein Geschlecht breitet sich fortlaufend aus und besteht 
aus vielen Stämmen. Ein Stamm bildet eine soziale Einheit. Das Zusammenwachsen von 
kleinen Einheiten zu einem Stamm ist ein komplexer Vorgang und abhängig von bestimmten 
Voraussetzungen. Der einzelne Stamm gewinnt erst mit der Sesshaftigkeit klare Konturen. 
 
Es braucht für die Stammbildung und das Überleben eines Stammes eine minimale Anzahl von 
familienbildenden, männlichen Namensträgern, die während mindestens 4 bis 6 Generationen 
in einer Zeitspanne von mindestens ca. 120 bis 150 Jahren einen stabilen Familienstamm zu 
bilden vermögen. Theoretisch kann jeder Sohn Begründer eines Stammes werden. Es können 
sich aber auch Umstände ergeben, welche nicht nur die Bildung sondern auch das Weiterleben 
eines Stammes beeinträchtigen oder sogar abbrechen können. Grossfamilien mit mehreren 
männlichen Nachkommen einer gleichen Generation sind in der Regel aus statistisch-
biologischen Gründen prädestinierter einen oder mehrere überlebensfähige Stämme zu bilden. 
Stämme mit wenig männlichen Nachkommen breiten sich langsamer aus. Ein Stamm wird 
primär nach dem ältesten bekannten, gemeinsamen Vorfahren (Stammvater oder Spitzenahn) 
benannt. Für unsere Benennung der Stämme wurden auch familiengeschichtlich-geographische 
Kriterien hinzugezogen. 
 
Bei einer hypothetischen, überschlagsmässigen Berechnung der männlichen stammbildenden 
Nachkommen geht Albert Bickel für die Neuzeit davon aus, dass etwa ein Drittel der Männer, 
unter Einbezug aller beeinflussenden Faktoren, Stämme bilden (ABW, 333). Für das Spät-
mittelalter scheint uns, dass dieser stammbildende Männeranteil noch geringer, insbesondere 
für unser Geschlecht, zu veranschlagen ist. Die Stammentwicklung in der Frühzeit unseres 
Geschlechtes bis zum 15. Jh. ist schwach und somit engeschränkt.  
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Spitzenahn 
 
Ist der älteste bekannte Vorfahre in einer Familienlinie. 
 
Stammlinie 
 
Eine Stammlinie repräsentiert einen speziellen Ausschnitt aus der männlichen Vorfahrenschaft 
eines Probanden und ist somit eine Abstammungsfolge verschiedener Stämme. Dieser Begriff 
wird manchmal auch im Sinne einer Ahnenlinie verwendet. 
 
Eine Linie einer Ahnenfolge verläuft verschieden je nach Ausgangspunkt 
 
Bei der genealogischen Untersuchung von stammführenden Familienvätern kann die Haupt-
linie eines Stammes je nach Ausgangspunkt des Probanden verschieden sein, führt aber früher 
oder später zu dem gleichen, gemeinsamen Stammvater. Nebenstämme sind Stämme, die 
neben dem Hauptstamm mit direkter Ahnenfolge für einen bestimmten Probanden ermittelt 
werden und deshalb einen anderen Ausgangspunkt haben. 
 
Hauptstammlinien 
 
Mit immer grösser werdenden Haupstämmen wird von Linien innerhalb eines Hauptstammes X 
gesprochen. 
 
Ahnenliste, Ahnenreihe 
 
Die Ahnenliste ist eine direkte Ahnenfolge in Listenform. Die Ahnenreihe ist eine nach 
Generationen geordnete Spezialform der Ahnenliste. 
 
Verwandtschaftsgrad 
 
Alle Probanden haben das gleiche genetische Kurmann-Profil. Der Verwandtschaftsgrad 
zwischen zwei Probanden verschiedener Stämmen wird mit der Anzahl Generationen bestimmt, 
die es braucht bis zum letzten gemeinsamen Vorfahren zu gelangen. Es können sich aber auch 
genetische Unterbrüche in der Stammlinie ergeben, wie z.B. bei Adoption, Namenswechsel, 
unehelich geborene Kindern, usw., Gründe, die voraussichtlich in der Neuzeit zunehmen 
werden. 
 
 
2.  Mündliche Familienüberlieferungen zur Abstammung 
 
Mündliche Familienüberlieferungen weisen über die schriftlichen Quellen hinaus und bewahren 
Kenntnisse, die entscheidend sein können, bspw.: 
 
a)  dass die Kurmann von Trub abstammen, gemäss Anton Kurmann (1920) und Siegfried 

Kurmann (1918) aus der Gesserswiler-Hauptstammlinie. Dies ist eine äusserst wichtige und 
determinierende Überlieferung für die familiengeschichtliche Kurmann-Forschung; 

 
b) dass die Mitzenegglen-Kurmann vom Stammhof Rotisei, Willisau, abstammen, gemäss Pater 

Alois Kurmann OSB, Einsiedeln. Nach H.R. Thüer sind sie ein Zweig der Gesserswiler Linie. 
Diese Aussage von H.R. Thüer ist noch nicht vollständig von der schriftlichen Quellen-
forschung bestätigt; 

 
c) dass der Zweig der Alberswiler Kurmann von den Gesserswiler Kurmann abstammen, 

gemäss H. R. Thüer, 1993. Diese Abstammung müsste heute relativiert werden, so dass ein 
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nur früherer, genealogischer Zusammenhang zwischen den beiden Hauptstammlinien 
besteht; 

 
d) dass der Hofstetten I-Stamm von Andreas Kurmann (geb.1682), derjenige Stamm ist, von 

welchem Hans Kurmann, Sempach (1917-1969) und sein Sohn Andreas (1958) abstammen. 
Dieser Hauptstamm wurde in verdienstvoller Weise von Hans Kurmann schon vor Jahr-
zehnten umfangreich bearbeitet. Ferner wurde ein detaillierter Stammbaum von Andreas 
Kurmann erstellt. Weiterführende Bearbeitung (U. H., 69 - 71). 

 
In der Neuzeit scheinen mündlich tradierte Informationen viel spärlicher zu fliessen, vermutlich 
gingen sie teils verloren, weil sie nicht mehr von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. 
 
Aufruf an die Leser! Die Autoren sind für Hinweise bezüglich unbekannten mündlichen 
Überlieferungen über die Herkunft von Stämmen dankbar. 
 
 
3.  Einheitliche genetische Zugehörigkeit der Stämme und Probanden  

des Kurmann-Geschlechtes in der Schweiz 
 
Über die Homogenität der Kurmann-Stämme kann man Folgendes feststellen: 
 
a)  Die Gesserswiler Kurmann gehören zum Stamm der Kurmann von Trub (gemäss mündlicher 

Überlieferung).  
 
b)  Die mit den Gesserswiler Kurmann genetisch verwandten Stämme müssen durch 

Extrapolation zum Urstamm der Kurmann von Trub gehören. Dies bestätigt nicht nur 
teilweise die schriftliche Quellenforschung sondern auch die hierfür wichtigen genetisch-
genealogischen Y-DNA-Untersuchungen. Zum Beispiel:  

 Gemäss den genetisch-genealogischen Untersuchungen weisen die bis jetzt bekannten 
Hauptstämme Hofstetten I und II, Alberswil, Hergiswil I und II, das gleiche genetische 
Kurmannmuster (Profil) wie die Gesserswilerstämme auf. Sie haben infolge auch die 
gleichen gemeinsamen ältesten Vorfahren (MRCA) mit einer mehr oder weniger grossen 
Anzahl Generationen Unterschied. Somit sind diese Stämme alle miteinander verwandt und 
haben infolgedessen die gleiche Herkunft vom Urstamm der Kurmann von Trub. Für den 
Beschrieb und die definitive Klassifikation der erwähnten Stämme wird auf die 
nachfolgenden genealogischen Abschnitte III und IV verwiesen. 

  
c) Die genetischen und genealogischen Untersuchungen lassen vermuten, dass alle Kurmann 

von Willisau ursprünglich vom Truber Urstamm abstammen müssen. Eine Mehrfachent-
stehung unseres Zweitnamens in der Schweiz hat es nicht gegeben. 
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4. Unsere systematische Einordnung der Stämme des Kurmann-Geschlechtes 
 

Mangels eines allgemeinen Ordnungssystems für die Stämme unseres Geschlechtes wurde ein 
solches in der nachfolgenden Übersichtstafel 5 ausgearbeitet. Diese Einteilungseinheiten 
beginnen deszendent mit dem Urstamm, gefolgt vom Urahnenstamm, der Urahnenstammlinie 
ab 16/17. Jh., den Hauptstamm-Linien ab ca. 1650/70, den Hauptstämme innerhalb einer 
Hauptstamm-Linie, der Stammlinie ab ca. 18. Jh. welche als grosse Abzweigungen innerhalb 
der Hauptstämmen gebildet werden, den Stämme innerhalb einer Stammlinie, die fortlaufend 
gebildet werden, den Unterstämme sowie den kleineren Abzweigungen innerhalb von 
Stämmen. Diese Termini können, ausgenommen dem Urstamm, je nach Bedarf entweder in der 
Ein- oder Mehrzahl verwendet werden.  
 
Die systematischen Einteilungseinheiten der Stämme unseres Geschlechtes, welche wir ge-
wählt haben, präsentieren sich auf der Zeitachse wie folgt: 
 
Übersichtstafel 5:  
Systematik und allgemeine zeitliche Einordnung der Stämme des Kurmann-Geschlechtes 
 
(1.) Der Urstamm hat sich ab dem ersten Zweitnamensträger (Urstammvater) im  

12./13. Jh. langsam gebildet und umfasst die Zeitperiode von ab ca.  
1225 bis 1450/70 in Trub. 

 
(2.)  Die Urahnenstämme in Willisau umfassen die angenommene Zeitperiode von  

1450/1470 bis 1600/20. 
 
(3.) Die Hauptstamm-Linien, welche ab den Urahnstämmen im 16./17. Jh. gebildet werden. 
 
(4.)  Die Hauptstämme, die ab ca. 1650/70 gebildet werden. 
 
(5.)  Die Stammlinien ab dem 18. Jh., welche als grosse Abzweigungen innerhalb der 

Hauptstämme gebildet werden.  
 
(6.)  Die Stämme innerhalb einer Stammlinie, die fortlaufend gebildet werden. 
 
(7.) Die Unterstämme, Abzweigungen innerhalb von Stämmen. 
 
 
5.  Schlussfolgerungen 
 
Dieser Teil X behandelt die Genealogie der Stämme des Kurmann-Geschlechtes bis 1600. Um 
die vorhandenen Materialien besser einordnen zu können, wird die Genealogie der Stämme, 
nicht zu verwechseln mit der Genealogie der einzelnen Ahnen, in folgende Einteilungseinheiten 
unterteilt, behandelt. Diese können zeitlich ineinandergreifen: 
 
1. Zeitlich wird mit der Namensgebung im 12./13. Jh. begonnen, da schon ein Kurmann im 

Jahre 1303 im Amt Willisau erwähnt wird, welcher im 12. Jh. geboren sein muss. Sein 
ursprünglicher Herkunftsort und seine zeitliche Ankunft in Trub sind noch nicht hin-
reichend abgeklärt. Der erste Zweitnamensträger resp. der Urstammvater oder Spitzen-
ahn ist somit die Ausgangsbasis der Genealogie der Kurmann-Stämme. 

 
2. Vom Urstamm ausgehend, in der ungefähren Zeitperiode von 1245 - 1450/70, hat sich 

das ganze Geschlecht schweizerische Kurmann entwickelt. Die Entwicklung und Aus-
breitung des Urstammes ist langsam vor sich gegangen. Der vorhin erwähnte Namens-
vetter von 1303 ist ein Vertreter des Urstammes und lebte zu dieser Zeit in Willisau. Ein 
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Ulli Kur(mann) wird im Jahre 1453 erwähnt und ist bis jetzt der letzte gefundene Vertreter 
des Urstammes im Trubergebiet. 

 
3. Der Urahnenstamm von Trub, in der Zeitspanne von 1450/70, bestand in einer Weiter-

entwicklung des Urstammes. Aus dem plötzlichen Auftreten der Kurmann in der Stadt und 
im Amt Willisau kann man schliessen, dass diese Anwesenheit mit dem ca. 50-jährigen 
Streit zwischen Bern und Luzern betreffend die Hoheitsrechte zusammenfällt. Dieser 
Streit hatte einen sukzessiven Auszug des Luzerner Bevölkerungsteiles zur Folge. Die 
Kurmann sind dann aus verschiedenen Gründen in der ersten Hälfte des 15. Jh. nach 
Willisau ausgezogen und in der Stadt oder hauptsächlich auf dem Land ansässig 
geworden. Zahlreich sind sie allerdings zu dieser Zeit auch in Willisau nie in Erscheinung 
getreten. 

 
4. Aus dem Truber Urahnenstamm sind mit der Zeit viele Hauptstämme nach 1600 ent-

standen, teilweise mit Wurzeln im 16. Jahrhundert. Bis jetzt wurde kein Hauptstamm 
gefunden, welcher nicht auf den Truber Urahnenstamm zurückzuführen ist. Beobachtet 
man die vorliegenden, unpublizierten Stammbäume, kann man erkennen, dass es in der 
Neuzeit eine sehr grosse Anzahl von Nachkommen dieser alten Truber-Urahnenstamm 
gegeben hat. Die Genealogie von einzelnen Stämmen nach 1600 wird vermutlich in 
kommenden FAK-Publikationen behandelt werden. 

 
 
Nachfolgend, in einem eigenen Unterteil, werden die Teile I – II der Genealogie der Stämme 
des Kurmann-Geschlechtes erörtert sowie ein Ausblick darüber hinaus geboten (Teile III und 
IV). Diese Unterteilung beruht auf familiengeschichtlichen Zeitabschnitten. 
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Stammtafel 5: Zum Problem der Erstellung eines Stammbaumes der Stämme.  
Es gibt in der wissenschaftlichen Genealogie zwei verschiedene Stammbaumdarstellungen.  
Nämlich die übliche Darstellung der einzelnen Namensträger (Probanden und Ahnen) und  
diejenige der etablierten Stämme. Betreffend der Genealogie der Kurmann-Stämme, die  

nach heutigem Wissen im 15. Und 16. Jh. grössere Lücken aufweist, musste deshalb 
eigentlich auf eine stammbaumartige Darstellung verzichtet werden.  

Dieses Vorhaben könnte jedoch nach Erlangung zusätzlicher Erkenntnisse  
durchaus ausgeführt werden. 
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Zu einer wissenschaftlichen Genealogie der Stämme  
des Kurmann-Geschlechtes 

 
I 

Der Urstamm von Trub in der Zeitperiode vom  
12./13. Jahrhundert bis 1450/70 

 
 

Im Teil VII wird das Umfeld der Urstamm-Eltern und des Urstammes des Kurmann-
Geschlechtes ab dem 12./13. Jh. mit dem Standort im Truber Randgebiet der Herrschaft der 
Freiherren von Wolhusen erwähnt. Als Zeitperiode des Auftretens des ersten männlichen 
Probanden mit dem Zweitnamen Kurmann wurde auf empirischer Basis, mit einer gewissen 
Schwankungsbreite, das 12. oder 13. Jh. angenommen. Diesen ersten Probanden bezeichnet 
man als Urstammvater, woraus sich das Urelternpaar ergibt, von deren Nachkommen sich dann 
mit der Zeit vorerst der Urstamm und danach unser ganzes Geschlecht entwickelt hat. Man 
kann deshalb von einer stabilen Wohnsitzsituation der Urstammeltern ausgehen. In diesem 
Zusammenhang ist erwähnenswert, dass im ältesten Steuerrodel Luzerns von 1357 kein 
Kurmann genannt wird und dass kein Truber-Kurmann zu dieser Zeit in Luzern gelebt hat. 
 
Zurzeit ergibt sich folgender zeitlicher Ablauf von wichtigen familiengeschichtlichen Ereignissen: 
 
 Anwesenheit in Wolhusen-Markt/Trub vor der Namensgebung im 12./13. Jahrhundert 
 Namensgebung in Wolhusen-Markt/Trub oder Einwanderung mit dem Zweitnamen 

Kurmann aus Deutschland, was weniger wahrscheinlich ist, jedoch mangels Quellen-
untersuchungen, zurzeit nicht ganz ausgeschlossen werden kann 

 Zeitpunkt der Ansiedlung in Trub vor dem im Jahre 1303 erwähnten Namensvetter oder 
unmittelbar danach 

 
Zur Bildung des Urstammes wird vom ersten Zweitnamensträger (Urstammvater, Spitzenahn) 
wie folgt ausgegangen: 
 
 
a)  Zum Urstamm Trub 
 
Im Jahre 1303 wird ein Urstamm-Angehöriger Kurmann erwähnt. Dieser hat vielleicht keinen 
Stamm gebildet. Es kann aber angenommen werden, dass er dem Urstamm der Truber 
Kurmann irgendwie angehört hat.  
 
In Jahre 1454 werden zwei Namensträger-Familien in der Ey bei Marbach, wie folgt erwähnt: 
Kur Ulli von der Ey mit seines Bruders Sohn. Diese Eintragung wurde im Teil VII im Zusam-
menhang mit den Berner Erhebungen des luzernischen Bevölkerungsteiles in Trub schon 
behandelt. 
 
Das vermehrte Vorkommen unserer Namensvetter in Willisau im 15. Jh. hängt mit dem Streit 
zwischen Bern und Luzern um die Oberhoheit von Trub (ca. 1420 bis 1460) und den von Bern 
ausgeführten Volkszählungen, welche einen gewissen Druck auf die Luzerner Hörigen zum 
Wegzug ausübten, zusammen.  
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b) Das Truber Urstamm-Fragment nach dem Wegzug aus dem Trubergebiet im 15. Jh., 
aus dem Umkreis von Peter Kurmann, Richter in Willisau, und des Personen-
verbandes der Freien und Petersleute  

 
Es werden nachfolgend Urstamm-Fragmente und Urahnen des 15. Jh. zusammengestellt, 
welche eine hypothetisch verwandtschaftliche Nähe durch einzelne oder mehrere Zu-
ordnungskriterien (Vorname, Zeit, Ort, plötzliches, zahlreiches Auftreten im 15. Jh. in Willisau, 
Steuereinschätzung, evtl. Eintragungen in den Ratsprotokollen Luzerns, verwandtschaftliches 
Beziehungsnetz) mit den heutigen Trub-Hofstetten I- und II-Linien haben könnten: 
 
(1) Peter Kurmann, erw.1441 - 1459, Gerichtszeuge, Richter, Garten- und Landbesitzer, 

wohnhaft in der Stadt Willisau, Bürger von Willisau, gehörte zur ämterübertragenden 
Ehrbarkeit der Stadt Willisau und ist Angehöriger der Freien und St. Petersleute. 

 
(2) Heinz Kurmann, verehelicht mit Elsbeth Tagsberg, Willisau, verwandt mit Peter Kurmann 

(vgl. Teil IX, Nr. 8). 
 
(3) Heiny Kurmanns Kind unter den Freien und Petersleuten (vgl. Teil IX, Nr. 5). 
 
 
c) Das Truber Urstamm-Fragment, nach Wegzug aus dem Trubergebiet im 15. Jh., aus 

dem Umkreis des elitären Willisau-Wolhuser-Personen-Verbandes 
 
Unsere Namensvetter gehörten bezüglich der zu leistenden Steuern, etc. zum Amt Wolhusen, 
später zum Amt Ruswil. Damals herrschte noch für Steuerabgaben das Prinzip der Herrschafts-
zugehörigkeit, im Gegensatz zum heutigen Prinzip des Wohnortes. Das Steuerverzeichnis von 
1453 Luzerns, im Abschnitt b, listet die im Amt Willisau wohnenden, aber in die Steuerhoheit 
des Amtes Ruswil gehörenden Personen, als „Willisau-Wolhuser“ bezeichnet, auf. Folgende 
drei Namensträger werden erwähnt:  
 
(4) Heiny(i) Kurmann, erw.1453 - 1477, Besitzer eines luzernischen Mannlehens, verehelicht 

mit Elsy von Ey, welche dem Personenverband der Freien und St. Petersleuten angehörte, 
beide aus ehemaligen Willisau-Wolhuser Geschlechtern. Sie hatten vermutlich ein Kind, 
welches den Freien und Petersleuten angehörte,  
wohnhaft in Willisau (AB, 183). 

 
(5) Hensly (Hans) Kurmann, erw. 1453; + vor 1478; dem Personenverband der Willisau-

Wolhuser zugehörend, Haus- und Grundbesitzer, wohnhaft in Willisau, verheiratet mit Cilien 
Kurmann, welche ihren Mann lange überlebt hat, ein Kind (AB,183). 

 
(6) Uly Kurmann, erw. 1453, dem Personenverband der Willisau-Wolhuser angehörend  

(AB, 184). 
 
Die drei erwähnten Namensvetter werden im biographischen Teil IX behandelt. 
 
Alles deutet darauf hin, dass der Urstamm oder die Urstamm-Fragmente wenig männliche, 
familien- und stammbildende Namensträger umfasste und deren Weiterentwicklung vermutlich 
langsam, beginnend mit einer kleinen Anzahl von Namensträgern, im 12./13. bis ans Ende des 
14. Jh. erfolgte. 
 
 
 



 
137 

 

Zu einer wissenschaftlichen Genealogie der Stämme  
des Kurmann-Geschlechtes 

 
II  

Die Urahnenstämme und Urahnen-Stammfragmente der Kurmann von 
Trub  

im Amt Willisau in der Zeitperiode um 1450/70 bis 1600/20 
 
 

Aus dem Urstamm hat sich der stärker ausgebreitete Urahnenstamm der Kurmann von Trub in 
Willisau gebildet. Wiederum ist nicht von zahlenmässig starkem Vorkommen der Stammes-
angehörigen auszugehen. Der Urahnenstamm bildet die Basis für die Entwicklung der bis heute 
weitverstreuten Hauptstämme, u.a. Hofstetten I, II (vgl. S. 147) und Hergiswil I. Eine 
spezialisierte, ausgedehnte Suche nach Kurmann-Namensträgern im noch nicht oder zu wenig 
systematisch gesichteten Quellenmaterial des 16. Jh. könnte zu weiteren Erkenntnissen führen 
und die Genealogie der Stämme ergänzen helfen. Die Kormanns, wie im Teil V erwähnt, 
wurden bei der Auswertung der Quellenforschungen nicht berücksichtigt, da sie nicht zum 
Kurmann-Geschlecht gehören. 
 
 
Ehepaare Kurmann, die mit Beginn der kirchlichen Aufzeichnungen ab 1595 bis  
ca. 1620 erfasst werden können 
 
Das Führen von Taufbüchern in Willisau hat erst 1595 begonnen. Eventuell früher geborene 
Kinder resp. Söhne von Ehepaaren werden damit nicht erfasst. Die vorliegende Aufzeichnungs-
periode endet ca. mit dem Jahre 1620 resp. mit der Annahme, dass Ehepaare die in diesem 
Zeitraum auftreten, vor 1600 geboren sein müssen. So bekommen wir einen, wenn auch 
beschränkten Einblick in das Umfeld unserer Verwandten im dritten und letzten Viertel des  
16. Jh., wobei die Angaben für die beiden ersten Viertel zur Zeit noch lückenhaft sind.  
 
Es gibt etliche, nachfolgend genannte Ehepaare von Namensträgern, deren Taufpatenschaften 
die verwandtschaftliche Nähe zu den Truber-Urahnenstämmen der Kurmann aufzeigen. Es 
werden deshalb bei jedem nachfolgend behandelten Ehepaar: a) die Einträge in den 
Kirchenbüchern; b) die Kinder; c) das familiäre Beziehungsnetz anhand der Taufpatenschaften 
und schliesslich d) soweit möglich, die vermutete Stammeszugehörigkeit erwähnt. Die Zuteilung 
zur Stammeszugehörigkeit resp. zu Hauptstammlinien ist provisorisch und könnte eventuell 
durch weitere Quellenforschung ergänzt oder korrigiert werden. 
 
 
(1) Stammelternpaar Hans Kurmann oo Anna Wirz , früheste Erwähnung 1596, 

vermutlich Onkel von Johannes Kurmann mit Sohn Balthasar I (vgl. Nr. 13), 
umfangreiche Verwandtschaft 

 
Es handelt sich hier um das erste, enger verwandte und näher erfassbare Ehepaar unseres 
Geschlechtes. 
 
Biographische Daten:  
Vor 1595 keine Einträge über eigenes Geburtsjahr, Datum der Eheschliessung und über evtl. 
früher geborene Kinder. Hans Kurmann (* vor 1576) oo Anna Wirtz (* vor 1576). Wohnort 
hauptsächlich in der Pfarrei Willisau. Hans Kurmann wird im TBWI als Hans oder auch 
Johannes erwähnt. 
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Kinder, Taufpatenschaften und Stammbildung: 
 
Balthasar (* 03.08.1596). E: Hans Kurmann und Anna Wirz. TP: Balthasar Aregger und Anna, 
verm. Huntziker; keine Familienbildung (Taufen) in Willisau und ausserhalb gefunden; 
 
Jakob (* 08.04.1598). E: Johannes Kurmann und Anna Wirz. TP: Ulricus Schürmann  
und Barbara Peter (verm. früh verstorben); 
 
Anna (* 30.05.1599). E: Johannes Kurmann und Anna Wirz. TP: Ulrici Schürmann und Barbara 
Peter; 
 
Barbara (* 18.05.1601). E: Hans Kurmann und Anna Wirz. TP: Willi Schuhmacher und Barbara 
Peter; 
 
Jakob (* 1603) (U. H., 39); Fall von Inzucht mit der Base Anna Wirz im Jahre 1623  
(U. H., 149);  
 
Maria (* 20.05.1605). E: Johannes Kurmann und Anna Wirz. TP: Joanne Manig und Veronica 
Meyer; 
 
Katharina (* 18.01.1609). E: Johannes Kurmann und Anna Wirz. TP: Ufhusen: Hans Manig und 
Agatha Muri (Jahrzeitbuch Ufhusen); 
 
Alfons (*16.02.1615). E: Hans Kurmann und Anna Wirtz.TP: Adam Wetterwald und Anna 
Lindegger (Linegger). Vermutlich vor 1623 vestorben, da in den Luzerner Ratsprotokollen von 
1623 nicht mehr erwähnt; 
 
Katharina (* 1612), (U. H., 53); 
 
Elsbeth (* 1615), (U. H., 53).  
 
Ulrich, in dem Taufbuch Willisau nicht erwähnt, verm. vor der Führung des Taufbuches 
geboren (U. H., 53). 
 
 
Familiäres Netzwerk. Die Taufpaten bei Hans Kurmann-Wirz treten auch in den folgenden 
Familien auf (TBWI, wenn keine andere Pfarrei im erwähnt wird): 
 
Aregger: Rudolf Aregger. TP: bei Ehepaar Jodokus Meyer und Anna Schindelholzer,  
erw. 1599 u. 1606; Ehepaar Claus Stumper und Anna Aregger, erw. 1616; 
 
Huntziker: Anna Huntziker TP: bei Ehepaar Hans Kurmann oo Anna Wirz,1596; 
 
Manig: Ehepaar Joannes Manig oo Verena Wetterwald, erw. 1606; Joannes Manig, TP von 
Balthasar I Kurmann, 1607, Joannes Manig, TP bei Ehepaar Hans Kurmann und Anna Wirz, 
1605; Hans Manig, TP bei Ehepaar Hans Kurmann und Anna Wirz, 1609 in Ufhusen; 
 
Meyer: Ehepaar Nicolai Meyer oo Appolonia Kurmann, erw. bei Firmung 1600; 
Ehepaar Jodokus Meyer und Anna Schindelholzer, erw. 1606; Ehepaar Jakoby Kurmann und 
Elisabeth Meier, erw. 1600; Ehepaar Ludovicius Riechsteiner und Barbara Meier, erw.1636 in 
Ettiswil; 
 
Muri: TP: 1609; 
 
Peter: Barbara Peter TP bei Hans Kurmann oo Anna Wirz, 1587, 1599, 1601; 
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Ehepaar Martin Peter oo 1606 Anna Kurmann, TP 1607, 1617, 1619; Ehepaar Joan Schwegler 
oo Agatha Peter, erw.1619; Agatha Peter, TP, erw. 1600; Barbara Peter TP bei Ehepaar 
Bartholomaeus Riedweg und Verena Schulthess 1604; Ehepaar Huslai Faden und Barbara 
Peter, erw 1604; Kaspar Peter TP bei Ehepaar Johann;  
 
Schuhmacher: Willi Schuhmacher, TP 1601; Johann Schuhmacher, TP bei Ehepaar Joannes 
Frey und Elsbeth, 1635, Ettiswil; Ehepaar Johann Schuhmacher und Maria Müller, erw. 1639, 
1642; Ehepaar Johannes Müller und Maria Peter, erw.1634; 
 
Schürman: Ehepaar Ulrich, TP bei Ehepaar Hans Kurmann oo Anna Wirz, 1598, 1599, 1601; 
 
Stumper: Ehepaar Kurmann Uli und Margrit Stumper, Ehezwist, erw. 1549 (RP Luzern); 
TP bei Ehepaar Rudolf Stumper oo Anna Aregger, erw. 1615; 
 
Wetterwald: TP 1615; Wiesel Wetterwald TP 1595; Ehepaar Johann Manig und Verena 
Wetterwald, Willisau 1606 Luthern?; Ehepaar Zacharias Wetterwald und Catharina Koch, erw. 
1621, 1634, Luthern; Ehepaar Johannes Manig und Verena Wetterwald, erw. 1606; Adam 
Wetterwald TP bei Ehepaar Hans Kurmann und Anna Wirz, erw. 1615; Ehepaar Ulricus 
Wetterwald und Anna Kurmann, erw. 1619; TP Uldarius Wetterwald bei Ehepaar Petrus Felber 
und Elisabeth Hodel, erw. 1629 Ufhusen; Ehepaar Ulrich Wetterwald und Anna Kurman, erw. 
1631 in Zell; Anna Wetterwald, TP bei Ehepaar Fridolin Bucher und Maria Felber, erw. 1648, 
1650, Ufhusen. 
 
Als Taufpaten treten neben alten Patenschaften auch Vertreter von neu zugezogenen, einfluss-
reichen, befreundeten Familien auf. Meistens besteht jedoch eine irgendwelche verwandt-
schaftliche Verbindung. 
 
 
Untersuchung auf männliche, familien- und stammbildende Söhne von  
Hans Kurmann-Wirz 
 
Es gibt folgende männliche Nachfolger von Hans Kurmann-Wirz, wobei Alfons noch einer 
genealogischen Nachprüfung bedarf: 
 
Balthasar, (* 1596), hätte das mittlere Heiratsalter von 25 Jahre im Jahre 1621 erreicht. Da es 
von diesem Balthasar keine Lebenszeichen wie Taufpatenschaften, usw. gibt, muss 
angenommen werden, dass er frühzeitig verstorben ist. Zwischen 1595 und dem nächst 
geborenen Balthasar,1607, welcher sich 1632 mit Anna Meyer vermählte und sie ihm 1642 und 
1647 zwei Balthasar-Söhne geboren hat, gibt es keinen Balthasar aus anderen Kurmann- 
Familien als diejenigen von Balthasar Kurmann (-Meyer), geb. 1607. Es gab in der Pfarrei 
Ettiswil zwei Balthasar, die einer späteren Generation angehören: a) Balthasar  
(* 20.01.1634), E: Balthasar Kurmann und Anna Verena Stürmli. PT: Adam Werder und 
Margartha Stoll, aus unbekannte Taufpaten Familien (TB: Ettiswil); b) Ferner Balthasar  
(* 19.01.1636), E: Ludovicius Riechsteiner und Barbara Meier. TP: Balthasar Kurmann  
und Verena Stürmli (TB: Ettiswil). 
 
Jakob, (* 1598), ist vermutlich früh verstorben und durch einen anderen Jakob (* 1603) ersetzt 
worden. Dem Jakob (*1603) ist vermutlich die am 15.01.1623 geborene Anna illegitim von 
Jacobi Kurmann und Anna Wirz zuzuschreiben. Beide waren miteinander verwandt. Weitere 
Angaben siehe nachfolgend unter Punkt (9). Es tritt noch im Jahre 1600 ein Jakob Kurmann-
Meyer im TBWI auf. Auch dieser Jakob, welcher nur eine Tochter hatte und nachher nicht mehr 
erwähnt wird, kann deshalb zurzeit nicht als stammbildend angesehen werden. 
 
Ulrich, erw. 1623, nicht im TBWI erwähnt.Vermutlich vor der Führung des Taufbuches geboren. 
Er wird im Rahmen der Verteidigung seines Bruders Jakob im Zusammenhang eines 
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Inzuchtfalles, siehe oben, erwähnt (Luzerner Ratsprotokoll, 1623, nach U. H., 149). Es wäre 
möglich, dass er eine Familie gebildet hat. Man kann sich fragen, ob es sich hier nicht um den 
Ulrich handelt, welcher sich 1611 mit Elisabeth Jost vermählt hat. Diese Annahme bedarf einer 
weiteren Untersuchung und Prüfung. Bei Taufen in dieser Ehe wird sein Vornamen mit 
Uldaricus und einmal mit Uli bezeichnet. 
 
Stammeszugehörigkeit:  
1. Urahnenstamm Trub 
2. Hauptstammlinie Hofstetten II der Taufpaten 
 
 
(2)  Hans Kurmann oo Margrett (keine Zweitnamensangabe), erw. 1597 
 
Die Existenz dieses Elternpaares wurde aus der Taufbucheintragung von Sohn Nikolaus ent-
nommen. Man fragt sich, warum die Mutter von Niklaus nur mit dem Vornamen aufgeschrieben 
wurde und ob es sich um eine uneheliche Geburt des Kindes handelte. Nach Urs Hinnen 
wohnte ein Hans Kurmann um 1597 in Hergiswil, wahrscheinlich auf der Schachenmatt (U. H., 
79). Bis jetzt konnten in der ersten Hälfe des 17. Jh. keine weiteren Angaben über das Eltern-
paar und Sohn Niklaus in den Kirchenbüchern gefunden werden. Es kann auch nichts über eine 
Familien- oder Stammbildung ausgesagt werden. 
 
Kind: 
Nikolaus, (* 07.05.1597), E: Hans Kurmann und Margret (ohne Zweitnamen). TP: Claus Jost 
und Christine Steiner (TBWI). Der Taufname Niklaus entspricht demjenigen des Taufpaten 
Claus (Niklaus) Jost.  
 
Familiäres Netzwerk: 
Jost-Familie: Ehepaar Ulrich Kurmann oo 1611 Elisabeth Jost ab der First, Hofstetten-Linie I; 
Klaus Jost war, wie schon erwähnt, TP bei Hans Kurmann und Margrett , 1597, Sohn Niklaus; 
Patenschaft, Kommunikanten, 1611 bei Ehepaar Petrus Schaller und Agnes Koch; TP: 
Elisabeth Jost ab der First, bei Balthasar I, Sohn von Johannes, 1633; TP: Agata Jost bei 
Ehepaar Johann Wirtz und Margrit Rölli, 1596, Tochter Anna. 
 
Familie Steiner 
Die Namensträger der Steiner findet man im Amt Willisau in verschiedenen Ortschaften, in 
denen sie teilweise die Funktion als Vierer oder Sechser ausübten (ABEG, 219). 
 
Stammeszugehörigkeit:  
1. Urahnenstamm Trub  
2. Hauptstammlinie Hofstetten I der Taufpaten 
 
 
(3)  Ulrich Kurmann oo Verena Finster, erw. 1602 
 
Biographische Angaben: 
Die Eltern werden nur im Taufbucheintrag des Kindes erwähnt. 
 
Kind: 
(* 27.04.1602) Joannes illegitim, E: Ulrich Kurmann u. Verena Finster. TP: Hans Graber und 
Cathrin Ernst. Comunicantes Patenschaft, erw. 1611 Petrus Schaller und Agnes Koch.  
Keine weiteren Geburten. 
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Familiäres Netzwerk, Patenschaften: 
Familie Graber: teilweise in Luthern, Hüswil und in Willisau (ABEG,92); 
Familie Ernst: hauptsächlich in Luthern (ABEG, 77); 
Die Taufpaten sind zu jener Zeit nicht bei den Geburten der Truber-Stammlinie zu finden. 
Familie Finster: Keine Angaben; 
Familien Schaller und Koch: sind bekannte Familien, verm. Hofstetten-Linie II. 
 
Stammeszugehörigkeit: 
1. Urahnenstamm Trub 
2. Hauptstammlinie, verm. Hofstetten II 
 
 
(4)  Johannes Kurmann oo Kathrina Seiler, früheste Erwähnung 1605 
 
Beide Familien (Elternteile) hatten 1593 (ABEG, 191) und 1495 (ABEG, 212) Namensvetter, 
welche in der kleinen Siedlung Ludligen erwähnt werden (AB, 20 ff). Man kann annehmen, dass 
Johann ev. eingeheiratet hat. Die Eltern werden nur im Taufbucheintrag ihres Kindes Andreas 
genannt. 
 
Kind: 
Andreas, (* 13.04.1605). E: Johann Kurmann und Kathrina Seiler. TP: Johann Rüedi und 
Barbara Seiler. Keine weiteren Eintragungen im TB Willisau. 
 
Familiäres Netzwerk, Taufpatenschaften: 
Familien Rüedi und Seiler: es fehlen zurzeit Angaben. 
 
Stammeszugehörigkeit: 
Urahnenstamm und Hauptstammlinie gehören vermutlich nicht zu den bis jetzt bekannten 
Stammlinien, jedenfalls fehlen zurzeit genauere Angaben. 
 
 
(5)  Joannes Kurmann, früheste Erwähnung 1607, letzter gemeinsamer Vorfahre,  

mehrerer Hauptstammlinien 
 
Johannes wird erstmals im Zusammenhang mit der Geburt seines Sohnes Balthasar I, im Jahre 
1607, erwähnt. Er soll infolge der grossen genealogischen Bedeutung in einer vorgesehenen 
weiteren Publikation der Genealogie der Stämme eingehend behandelt werden. 
 
Stammeszugehörigkeit 
1. Urahnenstamm-Linie Trub 
2. Hauptstammlinie: Hofstetten II 
 
 
(6)  Ulrich Kurmann oo Elisabeth Jost, früheste Erwähnung 1611 
 
Sollen in der nächsten FAK-Publikation behandelt werden. 
 
Stammeszugehörigkeit: 
1. Urahnenstamm-Linie Trub 
2. Hofstetten-Hauptstamm-Linie I (Stammlinienunterbruch) oder II? Die Nachforschungen 

müssten diesbezüglich noch ausgeweitet werden. 
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(7)  Jakob Kurmann oo Elisabeth Meyer auf Opfersbühl, Hergiswilerstamm, 
erw. 1598-1621 

 
Vater: Hans Kurmann um 1573 auf Schachenmatt (U. H., 68 u. 79).  
 
Hypothetische Nachfolge (U. H., 79):  
Jakob Kurmann (* 3. - 4. Viertel des 16 Jh.; + vermutl. 05.02.1624), erw. 1599 - 1603; Jakob 
Kurmann oo Elisabeth Meyer, ca. 1580. 
 
Kinder aus TBWI: 
Infolge Trennung der Kirchgemeinde Hergiswil von Willisau im Jahre 1605 und den in den 
nachfolgenden Jahren fehlenden TB-Aufzeichnungen in Hergiswil sind daher vermutlich nicht 
alle Geburten erfasst worden.  
 
Margrith, (* 1598), (U. H. 53); 
 
Verena, (* 30.06.1600). E: Jacoby Kurmann und Elisabeth Meyer. TP: Johannes Muri und 
Catharina Hiltbrunner (TBWI); 
 
Hans, erw. gemäss Jahrzeitstiftung Hergiswil von 1621. E: Jakob Kurmann und Elsbeth Meyer. 
Gedenkend Gottes Willen hat Hans Kurmann ein Jahrzeit von 40 Gulden gestiftet für sich 
selbst, sin Vater und Jacob Kurmann, Mutter u. Elisabeth Meyer, für sin Grossvater, Gross-
mutter, Schwestern und Brüder.  Es wurde ferner den Freunden und Verwandten, auch seines 
Eheweibes Anna Mischbühler, deren Vater und Mutter wie auch deren Freunde und 
Verwandten gedacht. Auch zu Gunsten der zwei Priester des Pfarrhauses, der Armen, des 
Kirchmeiers und des Sigristen, jährlich in der Mitte der Fastenzeit (U. H., 56). 
 
Maria, (* 20.06.1600), erw. im TB Zell 1622 u. 1623. Stiftete ein Jahrzeit für ihre Eltern Jakob 
Kurmann und Elsbeth Meier, Schwestern und Brüder, usw. (Jahrzeitbuch Zell, geführt ab 1605); 
 
Familiäres Netzwerk, Taufpatenschaften: 
Verwandtschafltliche Nähe der Taufpatenschaften mit Geschlechtern in- und ausserhalb der 
Familie: Manig, Martin, Muri, Hiltbrunner, Hans Kurmann-Wirtz, Joannes Kurmann-von Wyl und 
Peter. 
 
Von Hans Kurmann um 1573 auf der Schachenmatt sowie Jakob Kurmann und Elisabeth Meyer 
um 1621 auf dem Opfersbühl stammen höchstwahrscheinlich die meisten der Hergiswiler 
Kurmann ab (U. H., 65).  
 
Stammeszugehörigkeit: 
1. Urahnenstamm Trub 
2. Hauptstamm-Linie: Hergiswil I 
 
 
(8)  Ulrich Kurmann oo Anna Wagner, Willisau, früheste Erwähnung 1616 
 
Biographische Angaben: 
Die Familie Wagner ist in Willisau ununterbrochen anwesend seit dem dritten Viertel des  
14. bis Ende des 15. Jh. 
 
Kind: 
(* 1616 Anna), (U. H., 53). Es gibt keine weiteren Eintragungen von Geburten im TBWI. 
 
Familiäres Netzwerk, Taufpatenschaften: 
Verwandtschaftliche Verbindungen in Luthern 
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Familie Wagner: zurzeit keine näheren Angaben 
 
Stammeszugehörigkeit:  
1. Uhrahnenstamm Trub 
2. Hauptstammlinie unbekannt 
 
 
(9)  Jakob Kurmann oo Maria Wirz, früheste Erwähnung 1623 
 
Biographische Daten: 
Gehen aus dem Taufbucheintrag des Kindes hervor.  
 
Kind: 
Anna illegitim, (* 15.01.1623), E: Jacobi Kurmann und Maria Wirz. TP: Jacob Mieschbühler und 
Lucia Möslin (TBWI); 
 
Familiäres Netzwerk, Taufpatenschaften: 
 
Familie Jakob Mieschbühler: Ehepaar Balthasar Mieschbühler und Elisabeth Kurmann; 
Katharina Mieschbühler, Ehepaar Johannes Wiprächtiger und Katharina Mieschbühler, erw. 
1625 ;TP: Christoph Bircher und Barbara Kurmann (Taufbuch Luthern); 
Die Verwandtschaft der Mieschbühler kam durch Vermählung von Balthasar Mieschbühler mit 
Elisabeth Kurmann zustande. Bei diesem Jakob Kurmann handelt es sich vermutlich um den 
Sohn Jakob des Ehepaares Hans Kurmann-Wirz. Von 1623 bis 1650 ist im TBWI kein Jakob 
Kurmann oder eine Anna Wirz in einem irgendwelchen Zusammenhang erwähnt. 
 
Familie Möslin: zurzeit keine Angaben; 
Verwandtschaftsverbindungen: Wirz, Mieschbühler, verm. Beziehungen zu Johannes Kurmann-
Wyler? 
 
Stammeszugehörigkeit: 
1. Urahnenstammlinie Trub 
2. Hauptstammlinie, zurzeit nicht einreihbar  
 
 
(10)  Johannes Kurmann, erw. 1600 - 1611, und Anna Wyler, erw. 1600 - 1607, 

Grosspfarrei Willisau 
 
Eintrag im EBWI: Johannes Kurmann oo Anna Wyler (01.10.1600). Zu dieser Zeit gab es noch 
keine Angaben über Trauzeugen. 
 
Der Name Wyler wird sowohl im Ehebuch bei der Heirat 1600, wie auch im Taufbuch bei  
der Geburt von der Tochter Anna gleich geschrieben. Dies ist ein heute noch bestehender 
Familiennamen in der Schweiz und ein eigenes Geschlecht.  
 
Eine Anna von Wil tritt 1600 als Patin bei der Firmung von Elisabeth auf. Sie ist die Tochter von 
Joannis Meier und Elisabeth Fluck und ist Mitglied der Rosenkranz-Bruderschaft in Willisau. Es 
ist fraglich, ob sie identisch mit der vorher genannten Anna Wyler ist. 
 
Kind: 
Anna (*15.06.1607), Joannis Kurman u. Anna Wyler. TP Jacob Faden et Anna Wirz (TBWI); 
Keine weiteren Einträge über Geburten. 
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Netzwerk von Taufpatenschaften innerhalb von Geschlechter-Familien: 
Wyler, Faden, Manig, Peter, Meier, Schürmann, Bircher, Wechsler, Wiler, Wirz, Zuber, 
Wätterwald, Fluck, Schär, Jost, Rölli, Amrein, Bircher, Stöckli; 
Ehepaare: Johann Manig und Verena Kurmann, Huslai Faden und Barbara Peter, Friedli Meier 
und Anna Birmann, Ulrich Schürmann und Verena Kurmann, Hans Kurmann und Anna Wirz, 
Christophus Bircher und Anna Kurmann, Johann Wechsler und Barbara Wyl, Gallus Schär und 
Maria Wirz. 
 
Netzwerk der Taufpatenschaften des Ehepaars Kurmann-Wyler: 
 
Faden; Johann Manig und Verena Kurmann TP bei Ehepaar Huslai Faden und Barbara Peter, 
Verena, 1604; Klaus Faden TP bei Ehepaar Ulrich Schürmann und Verena Kurmann, Barbara, 
1596; Hans Faden TP bei Ehepaar Friedli Meier und Anna Birmann, Anna, 1523; Weitere 
Angaben über die Familie Faden (ABEG, 79). 
 
Wirz: Ehepaar Hans Kurmann und Anna Wirz, erw. 1596 - 1615; Anna Wirz TP bei Hans 
Kurmann und Maria Wirz, Ballthasar, 1596; Ehepaar Gregor Wirtz und Margaretha Zuber, erw. 
1604; Gallus Schär und Maria Wirz, erw. 1611; Hans Kurmann und Agatha Jost TP bei Ehepaar 
Johann Wirtz und Margret Rölli, Anna 1596.  
 
Wil, Wiler: Namensträger: 1583 Uly Wiler zu Buchs, Mannschaftsverzeichnis Luzern  
(ABEG, 248). Johannes Amrein und Barbara Wyl TP bei Ehepaar Christophorus Bircher und 
Anna Kurmann, Maria 1623; Uldaricus Kurmann und Anna Stöckli TP bei Ehepaar Joannes 
Wechsler und Barbara Wyl, Joannes, 1624.  
 
Stammeszugehörigkeit:  
1. Urahnenstamm Trub  
2. Haupstammlinie Hofstetten II. Verwandtschafltiche Verbindungen mit der Hofstettenline I 
 
 
Schlussfolgerungen: 
 
Mittels genetisch-genealogischer Analysen und schriftlichen Quellenforschungen konnten bis 
jetzt die folgenden drei Urahnenstämme identifiziert werden, die bis heute weiterleben: 
 
1. Der Trub-Willisau-Hergiswil b.W. I-Linie–Fischbach-Urahnenstamm Nr. 7. 
 
2. Der Trub-Willisau-Hofstetten I-Linie-Andreas Urahnenstamm Nr. 6 (?), vgl. S. 147.  

Ein möglicher, nicht validierter, verwandtschaftlicher Zusammenhang könnte mit den Stamm-
Fragmenten Nr 2 und 7 bestehen. 

 
3. Der Trub-Willsau-Hofstetten II-Linie Urahnenstamm, vgl. S. 147.  

Ein möglicher, nicht validierter, verwandtschaftlicher Zusammenhang könnte mit den Stamm-
Fragmenten Nr. 1, 5 und 10 bestehen. 

 
Bei gewissen erwähnten Stammfragmenten wissen wir im Moment nicht, ob eine bis heute 
überlebende Familien- und Stammbildung stattgefunden hat, wie z.B. beim Röthelberg-
Kurmann-Urahnenstammfragment (vgl. Teil IX, Nr. 9 und 10). 
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Zu einer wissenschaftlichen Genealogie der Stämme  
des Kurmann-Geschlechtes 

 
III 

Ansätze zur Bildung der Hauptstämme in der Zeitperiode von  
ca. 1600/1620 bis 1650/70, ein genealogisches Interregnum in Willisau 
 
 
Dieser Abschnitt befindet sich gleichsam an der Zeitschwelle zwischen der genealogischen Alt- 
und Neuzeit. Er beinhaltet die Ansätze (Wurzeln) zur Bildung der später entstehenden Haupt-
stämme in der Zeit von 1600/1620 bis 1650/70 und kann als ein genealogisches Interregnum 
bezeichnet werden. 
 
In Willisau werden ab 1595 die Kirchenbücher geführt. Hergiswil wird 1605 von der Gross-
pfarrei Willisau abgetrennt mit der Folge, dass in Hergiswil über längere Zeit das Taufbuch nicht 
geführt wurde. Es kam zu einer Ausdehnung unseres Geschlechtes.  
 
Es ist vorgesehen, die Abschnitte III und IV der Genealogie der Kurmann-Stämme in einer 
Fortsetzungspublikation zu behandeln.  
 
Die im Teil IX, Nummer 12 bis 15, erwähnten Hinweise auf Biographien werden in einer 
Fortsetzungspublikation behandelt.  
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Zu einer wissenschaftlichen Genealogie der Stämme  
des Kurmann-Geschlechtes 

 
IV 

Kurmann-Hauptstämme, die ab 1650/70 bis heute weiterleben 
 
 
Alle bis jetzt untersuchten Hauptstämme können mit der schriftlichen Quellenanalyse und der 
Bestimmung des MRCA bzw. des letzten gemeinsamen Vorfahrens den Urahnenstämmen 
Trub-Willisau angehängt werden. Die nachfolgend genannten Hauptstämme umfassen ab der 
zweiten Hälfte des 17 Jahrhunderts mit den zurzeit vorliegenden, unpublizierten Stammbäumen 
und Ahnentafeln der verschiedenen Kurmann-Genealogen, eine grosse Anzahl Namensträger 
unseres Geschlechtes.  
 
Folgende Hauptstämme sind zurzeit bekannt: 
 
(1)  Hofstettenhauptstamm-Linie I (genannt Andreas Stamm-Linie):  
Stammvater: Andreas Kurmann, 1682 - 1753  
Nachfahre von Hans Kurmann, 1643 - 1705 oder 1713 (U.H., 69) 
 
(2) Hofstettenhauptstamm-Linie II (Balthasar-Stamm-Linie): 
 
Hauptstamm Hofstetten 
Stammvater: Johann Kurmann, * 1633  
Nachfahre von Balthasar I Kurmann, * 1607  
 
Hauptstamm Alberswil  
Stammvater: Peter Kurmann, * 1637  
Nachfahre von Balthasar I Kurmann, * 1607  
 
Haupstamm Gesserswil 
Stammvater: Balthasar II, * 1647  
Nachfahre von Balthasar I, * 1607  
 
(3) Hergiswil b. W. –Hauptstamm-Linie I 
Hauptstamm Hergiswil b. W. 
Haupstamm Fischbach 
 
In Bearbeitung: 
Stamm-Linie Rotisei-Mitzenegglen  
 
Da infolge Zeitmangels die vorigen provisorischen Angaben über die Stämme nicht validiert 
werden konnten, wäre es möglich, dass sich noch Veränderungen ergeben könnten. 
 
Ausblick 
Die obige Zusammenstellungen von Stämmen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
gibt drei ganz wichtige Hauptstamm-Linien, welche mit Hofstetten I und II und eine mit Hergiswil 
b.W. I-Linien bezeichnet werden. Darauf sind vermutlich die meisten heutigen Stämme und 
Namensträger zurückzuführen. Gemäss genetisch-genealogischer Analyse sind die letzten 
gemeinsamen Vorfahren dieser drei Grossstämme vor dem 17. Jh. zu finden und verfügen ein-
deutig über das genetische Kurmann-Profil. Indessen geht selbstverständlich das Suchen nach 
unbekannten Kurmann-Stämmen weiter.  
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Aufruf an die Leser! 
Leser, welche über Fragmente von Ahnenreihen, Stammbäumen etc. verfügen, werden 
gebeten, sich bei den Autoren oder bei der FAK zu melden, damit diese in ein grösser zusam-
menhängendes Ganzes eingeordnet werden können. 
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Teil XI 
 
Familiengeschichtliche Voruntersuchungen über das Kurmann-Geschlecht in 
Deutschland und über weitere Kurmann-Geschlechter mit ähnlich lautenden 
Schreibweisen des Zweitnamens in diversen Ländern 
 

 
 

Abbildung 16: Freiheitsstatue im Hafen von New York: 
Wichtigstes Eingangstor für Auswanderer unserers Geschlechtes 
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In diesem Teil XI finden sich Ermittlungen über das deutsche Kurmann-Geschlecht sowie über 
weitere Kurmann-Geschlechter mit ähnlich lautenden Schreibweisen des Zweitnamens in 
anderen geographischen Gebieten. Es handelt sich dabei lediglich um eine Voruntersuchung, 
die einen Einblick in dieses komplexe und schwierige Thema geben und Impulse zu ver-
tiefenden Studien liefern soll.  
 
 
1.  Einführung 
 
Irrtum vorbehalten, fehlt es bislang an publizierten genealogischen und genetisch-
genealogischen Forschungsarbeiten zur Gruppe der Namensträger der Kurmann in Deutsch-
land.  
 
Die ersten Zweitnamen in Deutschland sind wenig früher als in der Schweiz um das 11./12. Jh. 
entstanden. Die genealogischen Forschungen über nicht adelige Zweitnamensträger reichen 
somit bis dorthin zurück. 
 
Eine wissenschaftliche Arbeit und Deutung des Zweitnamens Kurmann wurde im Jahre 1991 
bekanntlich von Dr. h. c. Josef Zihlmann publiziert. Dieser brachte den Namen, wie im Teil V 
eingehender besprochen wurde, in Verbindung mit der Tätigkeit eines Amtsmannes, wie z.B. 
eines Richters oder eines Ammanns für bestimmte lokale öffentliche Aufgaben. In Publikationen 
zur deutschen Namenskunde wird ferner die Deutung eines Lebensmittelprüfers erwähnt. 
 
Suche nach dem Entstehungsort des Zweitnamens 
 
Die Suche nach dem Entstehungsort des Zweitnamens der Kurmann in der Schweiz hat uns in 
Teil V schon beschäftigt. Infolge der Kleinräumigkeit in der Entstehungszeit im 12./13. Jh. 
musste in der Schweiz der Standort Willisau, wo die Kurmann schon in frühen Zeiten auftraten, 
ausgeschlossen werden. Als Entstehungsort des Zweitnamens in der Schweiz kommt, 
basierend auf der mündlichen Familienüberlieferung, der Herkunftsort Wohlhusen-Markt/Trub in 
Frage. Das Trubergebiet gehörte zu dieser Zeit zur Herrschaft der Freiherren von Wolhusen. 
Die Namensentstehung, welche eine Mehrfachentstehung in der Schweiz, jedoch nicht im Aus-
land, ausschliesst führt dazu, nach Zweitnamensträgern in Deutschland Ausschau zu halten. 
 
Ziel dieser Nachforschungen ist es: 
 
a) einen, wenn auch bescheidenen, fragmentarischen Einblick über das Auftreten von 

Namensvettern in Deutschland zu geben;  
b) die Möglichkeit der Mehrfachentstehung des Zweitnamens Kurmann zu prüfen;  
c) den angenommenen, ursprünglichen Siedlungsort Westfalen in Deutschland näher zu 

untersuchen. 
 
Es hätte allerdings den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, schriftliche Quellenforschungen in der 
vielfältigen Namenlandschaft Deutschlands zu betreiben. Die vorliegende Recherche fokussiert 
sich deshalb auf Voruntersuchungen im Internet, welche bis auf die zweite Hälfte des 16. Jh. 
zurückgehen. 
 
Bemerkungen zu den verschiedenen Schreibweisen des Zweitnamens 
 
Es gibt eine verwirrende Vielfalt von Schreibarten des Zweitnamens Kurmann in Deutschland, 
den USA und anderswo, die durchaus verschiedene und unabhängig voneinander existierende 
Geschlechter bezeichnen können. Davon werden nachfolgend, die ähnlich lautenden Zweit-
namen etwas näher unter die Lupe genommen, wie z.B. Kuhrmann, Curman(n), Gurman(n) und 
Kürrman(n). Es wäre von besonderem Interesse eine Studie über ähnlich lautende Arten des 
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Zweitnamens Kurmann in verschiedenen Sprachen zu machen, u.a. mit französischen, 
englischen und slavischen Varianten. 
 
Eine standardisierte Rechtschreibung gibt es erst seit etwas mehr als hundert Jahren. Vorher 
wurde mal so, mal anders geschrieben, oft auch „nach Gehör“. Dieser Sachverhalt trifft auch 
auf die Schreibweise von jüdischen Namensträgern zu. In Passagierlisten von Schiffsgesell-
schaften finden sich etwa jüdische Auswanderer, die mit anderen Schreibweisen als Curman(n) 
bezeichnet werden (Fridolin Kurmann, 2011). 
 
Nachfolgend wird die Schreibweise unseres Zweitnamens gemäss den gefundenen 
Dokumenten unverändert beibehalten, dies aus folgenden Gründen:  
a) um einen Überblick der Unterschiede und Anzahl der phonetisch synonymen Varianten der 

Zweitnamensträger zu geben; 
b) um mit den ungefähr gleichen Schreibweisen in einem geographisch abgegrenzten Gebiet 

mögliche eigenständige Geschlechter zu erfassen. 
 
Nur eine genetisch-genealogische Analyse des Modal Haplotyp resp. des spezifischen 
genetischen Modells durch die Firma iGENEA AG, Baar, mit ihrer FamilyTreeDNA-Datenbank, 
wird einmal entscheiden können, ob es sich bei all diesen leicht abweichenden Schreibweisen 
und ihren Trägern um Verwandte, Nichtverwandte, um eine Mehrfachentstehung des Familien-
namens oder um eine schlicht unkorrekte bzw. um im Verlauf der Zeit veränderte Schreibweise 
handelt. 
 
Quellen 
 
Die konsultierten Quellen sind hauptsächlich die Folgenden: 
a) International Genealogical Index (IGI): IGI/FI = Finnland; IGI/GE = Germnay; 

IGI/CE = Continental Europe, usw. 
b) Passagierlisten von Schiffahrtsgesellschaften, wie z.B. diejenige der „Free Port  

of the York Passenger Record“  
Internetseite: www.ellisland.org 

c) Frühe deutsche Mannschaftsverzeichnisse von Auswanderungsgesellschaften 
 
 
2. Westfalen als vermutlicher Ort der Bildung unseres Zweitnamens in Deutschland 

und als wichtiger Ort der Auswanderung 
 
Die deutsche Ostbesiedlung, auch deutsche Ostkolonisation genannt, bestand in einer 
wirtschaftlichen und kulturellen Erschliessung der Gebiete östlich der Elbe-Saale und des 
Böhmerwaldes bis hin zum Finnischen Meerbusen und zum Schwarzen Meer, ferner südlich 
über die Ostalpen und zur Save. Es war eine eindrückliche Leistung mittelalterlicher deutscher 
Fürsten, Ritter, Mönchen (Deutscher Orden), Bauern, Bürgern, Kauf- und Bergleuten. Das 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation hingegen als solches war daran kaum beteiligt. Die 
deutsche Ostkolonisation bestand in einem jahrhundertelangen Auswandern in kleineren 
Gruppen, die nach Neuland suchten und Einzelne davon später weiter zogen. Die Hohenzollern 
in Brandenburg-Preussen haben im 17. bis 19. Jh. Deutsche angesiedelt (Brockhaus 14, 9-11, 
1972). Eine solche Besiedlung hatte schon Jahrhunderte davor in kleinerem Rahmen 
begonnen. Gross ist der Anteil der ausgewanderten Westfalen an der deutschen Ost-
kolonisation, worunter auch unsere Namensvetter mit den verschiedenen nachfolgend er-
wähnten Kurmann-Geschlechtern zu zählen sind.  
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3. Die Namensvetter aus dem Stamm der Kurmann von Werden in Nordrhein-
Westfalen im 14./15. Jahrhundert 

 
Hilfreich für die Bearbeitung der Namensvetter von Werden waren die Hinweise von Fridolin 
Kurmann (2009). So ist bspw. in den 1470er Jahren die Person des Wilhelm Kurman aus einer 
angesehenen Familie aus Werden, das in der Nähe von Essen im Ruhrgebiet liegt, bekannt. 
Sein Bruder Eberhard war Bürgermeister in Werden und hatte einen Sohn mit gleichem 
Vornamen, welcher an der Universität Ingolstadt immatrikuliert war. Wilhelm war der erste 
Vizerektor der Universität Ingolstadt. Sein langandauernder Rechtsstreit mit der Universität Köln 
ist von Hermann Keussen (1936) beschrieben worden. Die biographischen Angaben über 
besagten Wilhelm Kurman werden in der Übersichtstafel 6 aufgeführt. 
 
Übersichtstafel 6  
Biographische Angaben über Wilhelm Kurman, Vizerektor und Rektor in spe der 
Unversität Ingolstadt  
 
1430iger Jahre, ungefähr Mitte des Jahrzehntes vermutlich geboren. Besuch  
des Montaner Gymnasiums; 
1450: in den Matrikeln der Universität Köln eingetragen; 
1452:  Baccalaureat; 
1454: Magister der Philosophie an der Universität Köln; 
1457- 1460: juristische Studien an der Universität Köln; 
1460: Baccalaurus auf dem Gebiet des Geistlichen Rechts, gefolgt von einem  
Italien-Aufenthalt; 
1461: von der Fakultät in den Lehrkörper aufgenommen; 
1462: Doktor des Geistlichen und Kanonischen Rechtes der weitherum bekannten Universität 
Pavia; 
1464: an der Universität Heidelberg tätig; 
1467/68:  akademische Tätigkeit an der Universität Köln, die Vorlesungen über  
Geistliches Recht wurden ihm übertragen; 
1473 - 1481: Vizerektor der Universität Ingolstadt. Verstarb vor der Übernahme des Rektorates 
im Alter von ca. 50 Jahren. 
 
Wilhelm Kurman kam mit einzelnen Professoren-Kollegen des Lehrkörpers der Universität Köln 
ins Gehege. Es gab sogar einen Prozess, welchen er verlor, der ihn zudem finanziell ruinierte 
und auch noch zu seinem Ausschluss aus der katholischen Kirche führte. 
Die heute in Werden ansässigen Curman schreiben sich mit Anfangsbuchstaben „C“ und man 
kann sich fragen, ob sie überhaupt einen verwandtschaftlichen Bezug zum beschriebenen 
Kurman von Werden haben. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte leider keine weiter-
führende Quellenforschung zum Werden-Stamm der Kurman betrieben werden. 
 
 
4. Vertreter verschiedener Linien der Kurmann, wohnhaft in zahlreichen westfälischen 

Ortschaften ab dem 16. bis ins 20. Jahrhundert, die im Rahmen der Ostkolonisation 
erwähnt werden 

 
Die Preussen-Kurmann von Landsberg 
16. Jahrhundert: 
Im Jahre 1599 tauchen in der Neumark, in der Ortschaft Landsberg, zwei Personen mit Namen 
Kurmann und Anfangsbuchstaben „K“ (Verzeichnis Nr. 529 und 532) auf. Unter dem Buch-
staben C dieses Verzeichnisses findet man keine Curman (Paul Schwartz, 1943). Landsberg 
liegt am Fluss der Warthe in Brandenburg, im östlichen Teil des damaligen Preussens, das 
heute zu Polen gehört (Gorzöw). Die Herkunft jener wohl schon früher eingewanderten 
Kurmann ist nicht bekannt. Es kann jedoch vermutet werden, dass sie aus Westfalen stammen. 
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Quellennachweis: 
http://foko.genealogy.net/neumark_show.php 
 
Vermutliche Herkunftsorte der ursprünglich westfälischen Kurmann im damaligen 
Preussen: 
 
17. Jahrhundert: 
Hohenfeld (Bayern: Unterfranken) (* 1650, Kurmann); (* 1671, Kurmann);  
Mainz (Rheinhessen) (* 1676, r.k., Kurmann); 
 
18. Jahrhundert: 
Obernbibert (Bayern: Mittelfranken) (* 1722, Kurmann);  
 
19. Jahrhundert: 
Berlin (* 1871, Kurmann, chr.); 
Quellenangabe: IGI/GE  
 
Westfälische Herkunftsorte der Westfalen-Kurmann im damaligen Preussen: 
18. und 19. Jahrhundert: 
Man findet Ende des 18. und über das 19. Jh. hinweg folgende Namensvetter, deren Herkunft 
aus westfälischen Orten genau angegeben werden können und die fast ausschliesslich der 
evangelischen Konfession (ev.) angehörten: 
Hiddenhausen (* 1833, ev.); Kamen (* 1808, ev.), (* 1811.ev,), (* 1814, ev.), (* 1816, ev.), 
(* 1818, ev.), (* 1820, ev.*1821, ev.), (* 1825, ev.), (* 1829, ev.), (* 1830, ev.), (* 1847. ev.),  
(* 1848, ev.), (* 1851, ev.), (* 1854, ev.), (* 1856, ev.), (* 1861, ev.),(* 1864.ev.), (* 1870,ev.), 
(*1882 , ev. ) und (* 1889, ev.); Methler (oo 1805, ev.); Rietberg (* 1785, r.k.); Spenge; 
(* 1828, ev.); Unna (* 1841 - 1878, ev.), 5 Mal erwähnt; Wiedenbrueck (* 1840, r.k.). Diverse: 
Kruanick, Brandenburg, Preussen (* 1835, chr.). 
Quellenangabe: IGI/GE 
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Heutige Wohnorte der Namensträger der Kurmann aus verschiedenen Bundesländern  
 

 
 

Abbildung Nr. 17: Zweitnamenverteilung im Jahr 2011 in Deutschland 
mit 154 Telefonanschlüssen, die auf den Namen Kurmann lauten.  

Die meisten Anschlüsse findet man im Bundesland Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Sachsen. 
 

Quellenangabe: http://www.verwandt.de/karten/absolut/kurmann.html  
und Prof. Dr. Konrad Kunze, Institut für Germanistik, Universität Freiburg im Breisgau 

 
 

Zur Zweitnamensverteilung in Deutschland 
a) Im 21. Jahrhundert stösst man im Internet auf zahlreiche deutsche Personen mit Namen 

Kurmann. Zahlenmässig am stärksten vertreten ist der Name Kurmann in den nach-
folgenden Landkreisen. Die Anzahl Namensträger werden in Klammern gesetzt: 
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In Ostdeutschland: Cloppenburg (16), Muldentalkreis (11), Ostprignitz-Ruppin (10) und 
Torgau-Oshatz (7). Vermutlich stammen die meisten davon aus Westfalen. 
 
In Westfalen, dem Hauptstammgebiet der Namensträger der Kurmann: Dortmund (9), 
Emsland (7), Aachen (5), Unna (5) und Recklinghausen (5).  
In Bayern: München (9). 

 
b) Zur Zweitnamensverteilung der Kurmann in Deutschland mit 154 Telefonanschlüssen im 

Jahre 2011 (vgl. Abbildung 17). 
 Quellennachweis:  
 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Suchbegriff „Kurmann in Deutschland“ 
 http://www.verwandt.de/karten/absolut/kurmann.html 
 
Weitere Aufenthaltsorte der vermutlich ursprünglich westfälischen Kurmann 
in Skandinavien: 
 
In Dänemark konnte im 18. Jh. nur ein einzelner Kurmann gefunden werden. 
 
In Finnland lebten im 18. und 19. Jh. eine Anzahl Kurman oder Kuurman, die in unter-
schiedlichen finnischen Orten geboren wurden. Diese sind vermutlich Einwanderer aus 
deutschen Ostsiedlungen: 
 
18. Jahrhundert, Finnland: 
In Tervola, Lappi: (* 1741, chr.), (* 1744, chr.), (* 1750, chr.) 
In Snappertuna Uusimaa: (oo 1730) 
 
19. Jahrhundert, Finnland: 
In Oulu (1807, chr.), (* 1808, chr.), (* 1813, chr.); 
In Tervola, Laoppi (* 1806 chr.), (* 1806, chr.), (* 1808, chr.), (* 1810, chr.), (* 1810, chr.);  
In Snappertuna, Uusimaa (oo 1842), (oo 1849); 
In Sodankyla, Laoppi (* 1803, chr.), (* 1805, chr.), (* 1807, chr.), (* 1809, chr.); 
In Suomalainen  Seurakunta, Turku (* 1801, chr.) 
Quellennachweis: IGI/FI 
 
Im Zusammenhang mit der deutschen Ostkolonisation ist interessant zu vermerken, dass es auf 
der Krim ein Dorf oder einen Grosshof mit dem Namen Kurman gegeben hat. Es gab auf der 
Krim mehr als 500 kleine deutsche Dörfer oder Grosshöfe mit vermutlich deutschstämmigen 
Bewohnern.  
Quellenachweis: 
http://www.grhs.org/chapters/krim/village_list-mertens.htm 
 
Die nachfolgenden Quellenangaben können nur als Anhaltspunkt für weitere Nachforschungen 
betrachtet werden: 
Ein Heinrich Kurmann (?), Schöffe in Rauschenberg, Kreis Marburg, Hessen, 1275, resp. 
ehrenamtlicher Richter an einem Schöffen und Schwurgericht in Rauschenberg wird erwähnt. 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass es fraglich ist, ob es sich dabei um einen Kurmann 
oder einen Kornmann, usw. handelt. Diese (qualitativ) sehr unsichere Quelle müsste im Original 
überprüft werden. 
Quellennachweis: 
http://www.google.ch/ (Heinrich Kurmann, Schöffe in Rauschenberg; Google-Suche; Flaker 
Genealogie Hessen). 
 
Es hätte den Rahmen dieser Arbeit überstiegen, die aus Deutschland ausgewanderten 
Personen mit Namen Kurmann vollständig zu erfassen.  
Quellennachweis: 
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http://www.google.ch (Mannschaftsverzeichnisse Deutschland Kurmann; Google Search) 
http://www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?LNM=KURMANN&PLNM=KUR 
(Ellis Island-FREE Port of New York Passenger Records Search, Kurmann) 
http://familysearch.org/Eng/Search/ancestorsearchresults.asp?last_name=Kurman 
(International (Genealogical Index – Continental Europe) 
 
 
5.  Das Geschlecht der Kuhrman(n) aus Westfalen, erw. im 18. und 19. Jahrhundert, im 

Zusammenhang mit der deutschen Ostkolonisation 
 
Einer Internetrecherche gemäss, gibt es heute zahlreiche in Deutschland lebende Kuhrmann, 
die sich mit dem eingefügten „h“ orthographisch von der bekannteren Schreibweise abheben. 
Viele davon sind Betreiber von KMUs (Kleinere und mittlere Unternehmen).  
Eine weitere Internetrecherche ergab für das 18. und 19. Jh. eine grössere Anzahl Namens-
träger, die sich bis heute mit „h“ (Kuhrmann) schreiben. Diese lebten im vormaligen Preussen 
und sind als Einwanderer aus westfälischen Orten registriert. Sie gehörten gemischt der 
römisch-katholischen und der evangelischen Konfession an. Die nachfolgend angegebenen 
Herkunftsorte aus Westfalen werden öfter genannt, wobei Kamen (ein wichtiges Bergbau-
gebiet) besonders stark vertreten ist. 
 
Westfälische Herkunftsorte der Kuhrmann im vormaligen Preussen:  
17. und 18. Jahrhundert: 
Altenbueren, (oo 1718); (* 1819, r.k.); Alverskirchen (* 1823 - 1874, r.k, 16 Mal erwähnt); 
Arnsberg Stadt (* 1871, r.k.); Beelen (oo 1820, r.k.); Bontkirchen (1757, r.k.); Froendenberg 
(oo 1829, ev.); Hattingen (* 1756, ev.); (oo 1790, ev.); Herford (* 1705);  
(* 1786, ev.); Herringen (* 1813, ev.); Hiddenhausen (oo 1822, ev.); Joellenbeck  
(* 1709 -1754, ev., drei Mal erwähnt); (oo 1720); Kamen (* 1806 - 1889, ev., 7 Mal erwähnt); 
Münster Stadt (* 1843, r.k.); (oo 1841, r.k.); Niederwenigern (* 1843, r.k.); Oberjollenbeck 
(erw. 1740); Spenge (oo 1828, ev.); Theenhausen (*1769); Unna (* 1872, ev.); Werther  
(* 1755 - 1783, ev., 2 Mal erwähnt); Wiedenbrueck (* 1840, r.k.); Witten (oo 1871, ev.). 
 
Diverse: Jehse (Bayern, Oberfranken) (* 1867, Kuhrmann) 
 
Im 18. Jh. sind in Finnland eine Anzahl Namensträger zu finden: Kuhrman mit „h“, Kurman oder 
Kuurman. Sie sind vermutlich teilweise verschiedenen Kurmann-Geschlechtern zuzuschreiben 
und gehören alle der christlichen und damit der nicht jüdischen Konfession an. Da dieser 
Namen in keiner Verbindung mit der finnischen Sprache stehen, kann angenommen werden, 
dass es sich mindestens teilweise um westfälische Einwanderer aus deutschen Ostsiedlungen 
handeln könnte. 
Quellennachweis:  
http://www.familysearch.org/Eng/Search/ancestorsearchresults.asp?last_name=Kuhrm 
(International Genealogical Index/FI; Search: Kurman, Kuurman, Kuhrman) 
 
21. Jahrhundert:  
Telefonanschlüsse auf den Namen Kuhrmann (Anzahl in Klammern gesetzt) finden sich in 
Deutschland im Jahr 2008 am häufigsten in den folgenden Ortschaften: 
 
Ostdeutschland: am häufigsten in Wittenberg (22), Berlin (8), Teltow-Fläming (8), Torgau-
Oschatz (4), Potsdam-Mittelmark (4);  
 
Nordrhein-Westfalen: am zweit häufigsten in Warendorf (15);  
 
Hessen: Lahn-Dill-Kreis (6); Hamburg (4). 
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Quellennachweis:  
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Telefonanschlüsse im Jahr 2008 
http://www.google.ch/ (Deutschland Kuhrmann; Google Search) 
http://www.verwandt.de/karten/absolut/kuhrmann.html 
http://www.ellisiland.org/search/matchMore.asp?LNM=KUHRMAN&PLNM=KUH 
(Ellis Island-FREE Port of New York Passenger Records +Search, Kuhrman) 
http://www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?LNM=KUMAN&PLNM=KUMAN 
(Ellis Island-Free Port of New York Passenger Records Search, Kuman) 
http://www.surnameweb,org/Gurman/surnames.html 
http://www.ancestry.com/facts/Gurman-family-history.ashx 
http://www.verwandt.de/karten/absolut/zieder-gurman.html 
http://www.google.ch/search?hl=en&source=hp&biw=1020&bih=543&q=Belgien+Gurman 
 
 
6.  Das Geschlecht der Kürrmann 
 
Eruierte Namensträger Kürrmann sind in zeitlicher Distanz: 1569 Margarete verm. Kürrmann 
aus Reutlingen wohnhaft in Pensylvania. Aus der „German Passenger Lists, Anderson, 1751“: 
Marx Kürrmann, Matias Kürrmann. Die Kürrmann-Namensträger sind in Deutschland weniger 
oft als in den USA verbreitet. Das Kürrmann Wappen hat übrigens die gleiche Schildgestaltung 
wie unser Unterwappen (vgl. Teil XII). 
Quellennachweis: 
http://www.google.ch/; (kürrmann; Google-Suche) 
 
 
7.  Das Geschlecht der Curman(n) in Deutschland (vermutlich aus Westfalen)  
 
Die Schreibweise Curman(n) für Kurmann war in der Schweiz teilweise bis ins 18. Jh. gängig. 
Im 19. Jh. ist sodann eine vollständige Umstellung auf die Schreibweise mit Anfangsbuchstaben 
„K“ zu beobachten. In den Verzeichnissen der deutschen Ostkolonisation wird häufig als 
Abstammungsort der Curman(n) Westfalen genannt. Dieser Stamm muss vermutlich schon vor 
der Reformation in Westfalen entstanden sein. Da die Reformation nicht flächendeckend 
erfolgte, gibt es heute vorwiegend reformierte daneben aber auch katholische Namensträger 
der Curman(n). 
 
Die Curman(n) in Deuschland 
17. Jahrhundert: 
Pastor Everhard Curman (erw. 1604 - 1635) in Lindlar St. Severin bei Köln, Westfalen. In 
der Reformationszeit konnte die evangelische Lehre in Lindlar nicht Fuss fassen. Pastor 
Everhard Curman (1604 - 1635) schien an der neuen Lehre Gefallen zu finden. Die neuartigen 
religiösen Strömungen wurden dann allerdings durch den Kanzler Herzog Wilhelm II von 
Waldenburg, genannt Schenken zu Mittel- und Unterheiligenhoven, unterbunden. Im Jahre 
1626 wurde Pastor Curman visitiert, wobei sich laut Visitationsbericht herausstellte, dass er kein 
Tauf- und Traubuch führte.  
Quellennachweis:  
http://www.google.ch/ (Pastor Everhard Curman-Google Search) 
http://wiki-de.genealogy.net/Lindlar.St.-Severin-(rk)  
 
Herkunftsorte der Curman(n) in Preussen (urprünglich aus Bayern) 
Bayern, Mittelfranken: Curmann wurde häufig mit „C“ geschrieben, ohne Herkunfts- und 
Konfessionsangabe. Sontheim (* 1620 - 1645): 5 Mal erw.; Berndorf, Niederbayern,  
(* 1615 -1620): 2 Mal erw.; Lenkersheim (* 1675 - 1687):10 Mal erw. 
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18. Jahrhundert: 
Ipsheim (Württemberg), (* 1707 - 1752):18 Mal erw.; Neustadt, Aisch (Württemberg), 
(oo1741). 
 
19. Jahrhundert: 
Burg-Cottbus (Land Brandenburg) (* 1844 - 1847): 2 Mal erw.; Ipsheim (Württemberg)  
(* 1803-1806): 4 Mal erw.; Kamen (Westfalen) (* 1815); Lipstadt (Westfalen) (* 1824);  
Unna (Westfalen), (1803 - 1813): 3 Mal erw. 
 
21. Jahrhundert: 
Es kann davon ausgegangen werden, dass es zu keiner Bildung des Zweitnamens Curman im 
skandinavischen Raum gekommen ist und dass die dort lebenden christlichen und jüdischen 
Curman früher oder später aus Osteuropa eingewandert sind. 
Quellennachweis:  
für Namensträger vom 17. bis und mit 21. Jh.: IGI/GE 
http://www.google.ch (Deutschland Curmann; Google Search) 
http://www.familysearch-.org/Eng/Search/ancestorsearchresults.asp?standar 
(International Genealogical Index/GE und Ancestral File) 
 
 
Die Curman in Schweden, seit Ende des 17. Jahrhunderts 
 
Da es früher in Schweden keine Nachnamen gab, hängte man an den Vornamen des Vaters, 
seltener an denjenigen der Mutter, die Nachsilbe „-son“ bzw. bei den Töchtern „-dottir“ an. So 
ähnlich geschah es ebenfalls in Norwegen mit „-sen“ und „-son“ und in Dänemark mit „-sen“. 
Viele Immigranten mit ausländischen Namen haben einen schwedisch klingenden Namen 
angenommen, um einer Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu entgehen. 
 
Curman als Familienname ist auch in Schweden gebräuchlich. So gab es bspw. einen be-
rühmten Architekten und Kunsthistoriker mit Namen Jon Sigurd Curman (1879 - 1906) oder den 
Medizinprofessor Carl Curman (1833 - 1913), etc. Es gibt auch heute noch eine Anzahl 
Curman, die auf Grund ihrer Tätigkeit zur sozialen Oberschicht gehören. Ferner gibt es 
übrigens nirgendswo in Skandinavien so viele Bürger jüdischer Herkunft wie in Schweden. Die 
Curman sind seit Ende 17. Jh. in Schweden ansässig. 
Es gibt aber auch vereinzelte Curman in Schweden, die im dritten Viertel des 17. Jh. erwähnt 
und die im Geburtenregister als „christlich“ bezeichnet werden. Diese Namensträger könnten 
von Osteuropa Eingewanderte oder jüdische Konvertiten gewesen sein. 
Quellennachweis: 
http://www.google.ch/search?hl=en&source=hp&q=Juden+in+Schweden&bt 
http://www.schwedisch-translator.de/vornamen/nachnamen.html 
http://www.factly.com/topic/Curman?utm_source=00ac0738314275edc0 
http://www.familysearch.org/Eng/Search/ancestorsearchresults.asp?standar 
(International Genealogical Index –Sweden) 
http://www.google.ch/search?hl=en&riz=1R2RNTN_deCH336&q=cURMAN%2 
(Curman Sweden-Google Search) 
 
Die Curman in Norwegen 
In Norwegen ist eine Zweitnamensgebung Curman auszuschliessen. Da die wenigen vor-
handenen Namensträger der Curman, wie in Schweden, früher oder später eingewandert sein 
müssen. Es gibt vermutlich nur wenig Namensträger Curman in Norwegen. 
 
Die Curman Finnland 
Es gibt verschiedene Namensträger aus der Kurmann-Geschlechtergruppe. 
Quellennachweis: 
http://www.google.ch/search?hl=en&source=hp&q=Curman%2C+Finland&bt 
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8.  Das jüdische Geschlecht der Curman  
 
Bei Juden auf den Namen Curman ist anzunehmen, dass nach der dritten Teilung von Polen im 
Jahre 1793, wodurch Galizien an Österreich fiel, eine Namenskommission in Galizien den zahl-
reichen Juden ohne eigentlichen Familiennamen, einen Zweitnamen zugeteilt hat. Beispiels-
weise könnte eine zugezogene Familie aus Kurland mit unserem Nachnamen bekleidet worden 
sein. In mindestens vier Fällen, immer Galizien betreffend, war der Name Curman festzustellen 
(Rudolf Kurmann Zürich, 2009). In Passagierlisten von Auswandererschiffen um 1900 werden 
osteuropäische Juden mit Namen Curman aufgeführt, vermutlich aus dem ausgehenden 18. 
und frühen 19. Jh. (Fridolin Kurmann, 2009). Siehe dazu auch Curmann, Schweden. 
Quellennachweis: 
Zum jüdischen Geschlecht der Curman liegt eine Publikation von Europa nach Amerika 
ausgewanderten jüdischen Curman-Familien vor:  
The Curman Name in History. Presented by Ancestry.com. A part oft the Generations Network. 
Inc.Published by: The Generations Network, Inc. 360 West 4800 North Prov.  
Utah 84604; 89 Seiten (2007). 
 
 
9.  Das Geschlecht der Gurman(n), Guerman(n), Guerrman(n): ein Problem  

der genetischen Zugehörigkeit 
 
Die älteste Erwähnung des Namens Gurman konnte in Württemberg gefunden werden. Es 
handelt sich um Eva Margaretha Gurmann, die um 1552 in Gailenkirchen geboren wurde 
(IGI/GE). In Frankreich, im Departement Moselle, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Westfalen befindet, gab es im 18. und 19. Jh. zahlreiche Guerman und Gurman.  
In den darauf folgenden Jahrhunderten bis heute findet man eine grössere Anzahl der 
Namensträger Gurmann mit unterschiedlicher Schreibweise, so etwa in der Stadt Berlin, in 
Brandenburg und in Bayern. Diese stammen teilweise auch aus Westfalen. Es gibt sogar eine 
Frau Barbara Gurman, um 1755 in Willisau geboren, welche vermutlich ursprünglich den 
Zweitnamen Kurmann getragen hat.  
Quellennachweis: IGI/CE 
 
Eine Internetrecherche zu „Gurman“ zeigt, dass sich eine grössere Anzahl von gewerbe-
treibenden Namensträgern in Belgien aufhalten. Es gibt auch in der Schweiz einige und ferner 
zahlreiche jüdische Gurman in den USA. Man bekommt den Eindruck, dass diese Gurman eine 
heterogene Gruppe darstellen. 
Quellennachweis: 
http://www.surnameweb.org/Gurman/surnames.html 
http://www.verwandt.de/karten/absolut/zieder-gurman-html 
http://www.google.ch/; Google Search: Deutschland Gurman 
http://www.ancestry.com/facts/Gurman-familiy-history.ashx 
http://www.surnameweb,org/Gurman/surnames.htm 
http://www.ancestry.com/facts/Gurman-family-history.ashx 
http://www.verwandt.de/karten/absolut/zieder-gurman.html 
http://www.google.ch/search?hl=en&source=hp&biw=1020&bih=543&q=Belgien+Gurman 
httpo://www.ellisisland.org/search/wsese_02a.asp?LNM=GUERRMAN&PLNM=GUE 
(Ellis Island-Free Port of New York Passenger Records Search, Guerrman) 
http:// www.ellisisland.org/search/matchMore.asp?LNM=GURMAN&PLNM=GUR 
(Ellis Island-Free Port of New York Passenger Records Search, Gurman) 
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10.  Ausblick 
 
Da die zuvor dargestellten Erläuterungen sich auf Angaben erst ab ca. 1600 beziehen, müssten 
für eine sichere Beweisführung zur Herkunft der Kurmann aus Westfalen in Deutschland noch 
frühere Zwischenglieder gefunden werden. Trotzdem eröffnet die vorliegende Recherche einen 
interessanten Weg für weitere Forschungsarbeiten (Fridolin Kurmann, 2011). 
 
 
11.  Zusammenfassung 
 
Bei der vorgenommenen Recherche handelt es sich lediglich um eine flüchtige Erhebung, die 
einen Eindruck der komplexen Situation mit den verschiedenen orthographischen Schreib-
weisen unseres Zweitnamens geben soll. 
 
Vorfahren aus dem Volk der Normannen haben von Norwegen aus die europäischen nördlichen 
Küstengebiete von Deutschland bis England in zahlreichen meistens kleineren Streifzügen vom 
9. bis zum 11. Jh. besiedelt. Sie sind dann später ins Landesinnere vorgedrungen und wurden 
dabei auch im nahegelegenen Westfalen sesshaft. Westfalen war schon früh der bedeutendste 
Siedlungsort des Geschlechtes der Kurmann in Deutschland. Zur deutschen Ostkolonisation hat 
Westfalen einen wichtigen Beitrag geleistet, wobei auch zahlreiche Kurmann-Namensträger mit 
verschiedenen Schreibweisen des Zweitnamens involviert waren. 
 
In Werden (bei Essen in Westfalen) taucht eine Familie Kurmann im 15. Jh. auf: Gebhard als 
Bürgermeister und Wilhelm, u.a. als Vizerektor und Rektor in spe der Universität Ingoldstadt. 
Weitere Recherchen zeigten, dass die Kurmann ab dem 17. Jh. im Vergleich zu anderen 
Bundesländern vor allem in zahlreichen Ortschaften Westfalens auftraten. Es drängt sich 
deshalb die Annahme auf, dass Westfalen vermutlich die Wiege der Geschlechter der 
Kurmann-Gruppe sein könnte. Westfalen war im 12./13. Jahrhundert viel grossräumiger, dichter 
besiedelt und in der Rechtsentwicklung viel weiter fortgeschritten als das kleinräumigere, 
bäuerlich geprägte Willisau/Wolhusen in der Schweiz.  
 
Zur Besiedlungsgeschichte von westfälischen Ortschaften vom 16. bis ca. ins 20. Jh. durch 
unsere Namensträger konnten Angaben aus der deutsche Ostkolonisation zu Hilfe genommen 
werden. Diese wurden teilweise mit den Listen des International Genealogical Indexes (IGI/GE, 
Germany, u. /CE, Central Europe) im Internet öffentlich gemacht. Diese Ermittlungen konnten 
allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht überprüft werden. 
 
In der Schweiz erfolgte erst ab dem 18. und 19. Jh. eine starke Ausbreitung unseres 
Geschlechtes, ganz im Gegensatz zur Lage in Deutschland. In diesem Teil der Arbeit wurden 
verschiedene frühe deutsche Geschlechter mit unterschiedlicher Schreibweise gestreift 
(Kurmann, Kuhrman, Kürrmann, Curmann, Gurmann), deren Verwandtschaftsgrad mit unserem 
Geschlecht im Moment noch ungewiss ist und nur mit genetisch-genealogischen Unter-
suchungen, z.B. durch die Firma iGENEA, Baar, und ihrer Datenbank FamiliTree DNA, 
eindeutig geklärt werden könnte. Es gibt auch Kurmann von Willisau, die ausgewandert sind. 
 
Aufruf an die Leser! 
An Leser von ursprünglich schweizerischen Kurmann-Familien, die seit einer längeren Zeit in Deutschland leben, 
empfehlen wir, sich aus familiengeschichtlichen Gründen bei den Autoren zu melden (vgl. Mail-Adressen Anhang II). 
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Teil XII 
 
Einige Themen, Anregungen und ungelöste Fragen für die zukünftige Kurmann-
Forschung in der Schweiz 

 
 
 

 
 

Abbildung Nr. 18: Hans Kurmann (Stammlinie Hofstetten), Dierikon, Kt. Luzern, erhält von Fiona Steiner,  
Projektleiterin Verlag Neue Luzerner Zeitung und von Bruno Hollenweger, 

Geschäftsleiter Tele 1, die Auszeichnung „Unbekannter Held des Alltags“ im Oktober 2010. 
 

Hans Kurmann betreut seit 26 Jahren seinen schwer behinderten Sohn Reto  
und ist nebenbei berufstätig. Dies bereite ihm aber auch immer wieder  

Selbstzweifel. Er meint dazu: „Man darf die Frage 
„Warum“ dort nicht stellen, wo es keine Antwort gibt“. 

 
Quellenangabe: Verlag Neue Luzerner Zeitung,  
Zentralschweiz am Sonntag, Nr. 44, 31.10. 2010 
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Die Familienforschung über das Geschlecht der Kurmann bis 1600 ist mit der vorliegenden  
Arbeit nicht abgeschlossen. Sie stellt deshalb nur den Stand der momentanen Kenntnisse dar. 
Nachfolgend werden einige Themen, Anregungen und ungelöste Fragen erwähnt, die einer 
Weiterbearbeitung bedürfen, wobei diese Aufzählung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt. 
 
 
(1)  Die fehlende Quellenangabe über die Erwähnung des ersten Namensträgers 

Kurmann in der Grafschaft Willisau vom Jahre 1303 durch P. X. Weber, 
Staatsarchivar, Luzern 

 
P. X. Weber, Staatsarchivar in Luzern, nennt ohne Quellenangabe und ohne Vornamen einen 
Namensträger Kurmann in der Grafschaft Willisau, welcher im Jahre 1303 gelebt hat (Historisch 
Biographisches Lexikon der Schweiz, 1921 - 1934, Bd. 4, 571). Der Suche nach einem im Jahr 
1303 namentlich erwähnten Namensvetter in der Grafschaft Willisau kommt eine gewisse 
Priorität zu. Vermutlich handelt es sich um einen Willisau-Wolhuser Eigenmann. 
 
Suche im Umfeld des Arbeitsgebietes von P. X. Weber 
 
Hilfreich für die Suche nach dem erwähnten Namensvetter von 1303 wäre es, das 
Publikationsverzeichnis von P. X. Weber im StaLU durchzusehen, insbesondere ob er über ein 
Arbeitsgebiet geforscht hat, in welchem der fragliche Namensvetter gefunden werden könnte. 
 
Nachforschungen im Habsburger Urbar 
 
Eventuell könnte die gesuchte Quellenangabe des Kurmann-Zweitnamensträgers im Umfeld 
des Habsburger Urbars gefunden werden.  
 
Das Habsburger Urbar wurde auf Anordnung von König Albrecht I in den Jahren 1303 bis 1307 
durch Auskünfte der Vögte und mittels Aussagen abgabepflichtiger Eigenleute vor Ort aus den 
einzelnen Ämtern zunächst in Form von Rödeln aufgenommen. Die Angaben füllen oft meter-
lange zu Rollen zusammengenähte und dicht beschriebene Pergamentstreifen. Erst um etwa 
1330 erfolgte die abschliessende Übertragung und Reinschrift der einzelnen Ämter- und 
Konzept-Rödel in einen eingebundenen separat überlieferten Codex, wovon Teile allerdings 
verloren gegangen sind. Die ungewöhnliche Genauigkeit bei der Inventarisierung der Besitz-
tümer und der Auflistung der jeweiligen Zinsabgaben machen das Habsburger Urbar und seine 
Vorstufen zu einer bedeutenden und dominierenden Rechtsquelle mittelalterlicher Herrschafts-
strukturen sowie der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der betreffenden Territorien 
(Habsburger Urbar, Wikipedia, 29.09.2010). 
 
Nach der Eroberung des Aargaus im Jahre 1415 wurde das Habsburger Urbar, wie auch das in 
Baden aufbewahrte habsburgische Archiv der Vorlande, in Luzern gelagert und weiter verteilt, 
so dass einzelne Teile verloren gegangen sein dürften, insbesondere solche zu Innerschweizer 
Gebieten (Franziska Hälg-Steffen, Habsburger Urbar, Historisches Lexikon der Schweiz, 1998 - 
2010). 
 
Das Habsburger Urbar ist kein einheitliches Werk. Man müsste mit Hilfe des StaLU sich in diese 
Materie einarbeiten und nach den Vorlagen resp. ungedruckten Quellen suchen, die für die 
Ausarbeitung des Habsburger Urbars gedient haben, wie es Gottfried Partsch für seine Studien 
über die Steuern des Habsburger Urbars, 1303 - 1308, Diss. der Universität Zürich, 1946, 
gemacht hat. 
 
Unsere Nachforschungen beschränkten sich auf die Durchsicht von publizierten, schriftlichen 
Quellen, die um 1303 datiert sind und worin der gesuchte, 1303 erwähnte Kurmann, nicht 
gefunden werden konnte. Folgende Quellen wurden konsultiert:  
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Das Habsburger Urbar von Rudolf Maag, Band I. Das eigentliche Urbar über die Einkünfte und 
Rechte ist 1894 erschienen. In speziellen Abschnitten wird das Amt Willisau, S.181 -187, das 
Amt Spitzenberg, worin das Gotteshaus von Trub erwähnt wird, und das Amt Wolhusen mit 
Kirchhöri Trub, S. 191 – 192, erwähnt.  
 
Band II/1: Pfand- und Revokationsrödel zu König Albrechts Urbar. In früheren und späteren 
Urbaren und Lehensverzeichnisse der Laufenburger-Linie wird Willisau auf S. 343 - 348 
erwähnt. 
 
Das Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
 
Abteilung I und II und Quellen zur Schweizer Geschichte, herausgegegen von der allgemeinen 
Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz, Bd. 15, I und II, enthalten keine uns 
interessierenden Angaben. 
 
Zahlreiche Grundherrschaften in Willisau 
 
Es gibt anfangs des 14. Jh. in Willisau zahlreiche weltliche und geistliche Grundherren, welche 
Höfe verpachtet, verkauft und Eigenleute beschäftigt haben. Trotz des schriftlichen Quellen-
mangels im 14. Jh. müsste auch auf diesem Weg unser Namensvetter von 1303 gesucht 
werden.  
 
Sobald die fehlende Quellenangabe einmal gefunden sein wird, müsste die genaue Schreib-
weise des Namens Kurmann untersucht werden, insbesondere falls es sich um eine ab-
weichende Orthographie handeln sollte. Der Geschlechtsnamen Kormann dürfte nicht als 
Kurmann interpretiert werden, wie dies schon geschehen ist. Man müsste eventuell auch die 
Möglichkeit eines Schreibfehlers der Jahreszahlangabe 1303/1305 in Betracht ziehen. 
 
Nachtrag: August am Rhyn, Wappensammlung, StaLu 
 
Unser Wappen stammt aus der Publikation von August am Rhyn, Wappen der Bürger von 
Luzern, 1798 - 1924, ohne Quellenbelege. Es sollte geprüft werden, ob bereits der Kurmann 
von 1303 von August am Rhyn selber erwähnt oder später von P. X. Weber in die Wappen-
sammlung hinzugefügt wurde.  
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(2)  Voruntersuchungen über das Wappen der Kurmann in der Schweiz 
 

 
 

Abbildung 19a: Zusammenstellung deutscher Wappen mit Pflugscharen 
 

 
 

Abbildung 19b: Das Oberwappen der deutschen Kürrmann  
mit Helm, Helmdecke und Helmzier. 

Das Unterwappen (Schild) ist unserem Wappen sehr ähnlich.  
Aus einer deutschen Wappenfiebel. Die Seite 736 enthält  

eine Zusammenstellung der Wappen mit Pflugscharen (vgl. Abb. 19a) 
 

Quellennachweise für beide Abbildungen: by courtesy of Mr. Rudolf E. Kurmann, Zürich 



 
165 

 

 
Fehlende Hinweise auf das Wappen der Kurmann  
 
Es fehlen bis jetzt Angaben über das Vorkommen von Wappen der Kurmann in der Schweiz. Es 
müsste hierzulande speziell danach geschaut werden, ob unser Wappen im Zusammenhang 
mit gestifteten Fenstern in Kapellen, Kirchen und Bildstöcken, auf hölzernen Gemälden in 
Kapellen, auf Speicher-Inschriften, auf Gegenständen wie Wasserkübeln zum Feuerlöschen, 
usw. gefunden und zeitlich bestimmt werden könnten. Hinweise über solche Wappenvor-
kommen werden gerne entgegengenommen. 
 
Allgemeine Wappenkunde 
 
Einführungen in die Wappenkunde liefern zahlreiche Schriften, wie z.B. diejenige von Viktor 
Schobing über die Zürcher Wappenkunde. Über Familienwappen gibt u.a. die Wappenfibel, 
Handbuch der Heraldik, Verlag Degener & Co., Inhaber Gerhard Gessner, Neustadt an der 
Aisch, Auskunft. 
 
Wappen sind bleibende Bildkennzeichen eines Geschlechtes. Ein solches Bildkennzeichen wird 
erst zu einem heraldischen, wenn es in einer Schildform dargestellt, mit bestimmten Farben 
versehen, und in festgelegter Darstellung als nachhaltiges Bildkennzeichen überliefert wird. Ein 
Wappen besteht aus zwei Hauptteilen, einerseits dem Schild und ferner dem Oberwappen, 
bestehend aus Helm, Helmdecke und Helmzier. Zwischen Volkskunde und Heraldik bestehen 
zahlreiche Wechselwirkungen. Beim Unterwappen, dem Schild, wurden die Schildfiguren 
vielfach aus dem Bereich der Gebrauchsgegenstände des Volkes übernommen, die heute noch 
fortleben. Dazu gehören auch die Pflugscharen in unserem Wappen und in demjenigen zahl-
reicher anderer Geschlechter (Wappenfibel. Handbuch der Heraldik). 
 
Beschreibung des schweizerischen Kurmann-Wappens 
 
Charakteristisch für das Wappen der Kurmann in der Schweiz sind die Pflugscharen im 
Unterwappen. Die Pflugschar ist eine verbreitete Figur in der Heraldik und wird in unter-
schiedlicher Anzahl (eine bis drei sind gebräuchlich) und Position im Wappen dargestellt. Die 
Verwendung von Pflugscharen im Wappen deutet auf die Bewirtschaftung des Landes hin 
(Wikipedia, Wappen, 09.01.2012). Die Pflugscharen im Wappen sind allerdings nicht als 
blosses bäuerliches Werkzeug für den Ackerbau zu deuten, sondern stehen symbolische für die 
Bedeutung des Bauern als Ernährer des Menschen. 
 
Das Kurmann-Unterwappen aus der Wappensammlung des Staatsarchives Luzern stammt aus 
der Publikation von August Am Rhyn, Wappen der Bürger von Luzern, 1797 - 1934, und wird 
auf dem Titelblatt dieser Arbeit wiedergegeben. Später hat auch Hans Portmann dieses in 
seiner vielbeachteten und vielzitierten Publikation, Wappen im Entlebuch, Blätter für Heimat-
kunde aus dem Entlebuch, 1955, aufgenommen. H. R. Thüer (1993) beschreibt unser Wappen 
wie folgt: Die Wappenschilder aller Kurmann-Familien weisen im Dreieck angeordnet drei 
Pflugscharen auf, wobei die oberen zwei durch einen Querbalken vom dritten abgetrennt sind. 
Der Hintergrund ist in rot, der Querbalken in Blau und die Pflugscharen sind in Weiss (Silber) 
gehalten. 
 
Zu deutschen Wappen  
 
Die deutschen Wappen sind für einen heraldischen Vergleich von grossem Interesse. Das 
Wappen der deutschen Kurmann ist im Moment unbekannt, wäre vermutlich in einer der 
deutschen Wappen-Publikationen zu finden. Es gibt in Deutschland ein grosses Standardwerk, 
das sogn. Siebmacher’s Wappenbuch (1854 - 1961). Dieses ist während über 100 Jahren 
erschienen und umfasst 100 Bände. Eine erste Suche im Internet nach Kurmann-Wappen ist 
negativ verlaufen, was jedoch noch nichts Definitives aussagt. Man müsste auch diese Bände, 
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wovon in der Schweiz vermutlich ein Exemplar in einer Bibliothek oder in einer heraldischen 
Gesellschaft gefunden werden könnte, genau durchsehen. Die aufgeführten Wappen in 
Siebbmacher’s Wappenbuch sind teils mit interessanten biographische Angaben versehen. 
 
Deutsches Kürrmann-Wappen 
 
Rudolf E. Kurmann, Zürich, hat uns auf einem Band, vermutlich die zuvor erwähnte Wappen-
fibel (S. 736), verwiesen. Diese Seite enthält deutsche Wappen mit ein bis drei Pflugscharen in 
verschiedener Darstellungsweise (vgl. Abb. 19a). Darunter befindet sich ein deutsches 
Kürrmann-Wappen mit der gleichen Schildausgestaltung des Unterwappens wie bei uns, jedoch 
mit einem Oberwappen. Letzteres soll nachfolgend eingehender beschrieben werden: 
 
Oberwappen (über dem Schild) der Kürrmann (vgl. Abb. 19b) 
 
a) Helm, stilisiert, kurzer Ansatz, in der Mitte über dem Schild angebracht; 
 
b) Helmdecke, ausgehend vom Helm, übliche breitausufernde, bewulstete Verzierung bis hinab 

zum oberen Teil des Wappenschildes; 
 
c) Helmzier (genannt auch Crest) mit einer Pflugschar in der Mitte und mit geteilter Flug (evtl. 

Adlerflügel). Betont zusätzlich die im Unterwappen enthaltene Symbolik der Landbe-
wirtschaftung als Nahrungsgrundlage und könnte vermutlich auf einen Grosshof hinweisen, 
welchen man etwa in den deutschen Ostgebieten bis hin zur Krim (Kurmannhof) finden 
konnte. Der Stil dieser vorliegenden Wappendarstellung geht vermutlich auf das 19. Jh. 
zurück, sagt aber nichts aus über das ursprüngliche Alter der Wappendarstellung aus. 

 
Zum Schweizer Kurmann-Wappen 
 
Es gibt bei unserem, wie auch bei vielen anderen Geschlechtern, keine zeitliche Nähe zwischen 
unserer Zweitnamensbildung im 12./13. Jh. und der viele Jahrhunderte später erfolgten 
Wappenbildung im bürgerlichem Zeitalter. Dies hängt damit zusammen, dass vermutlich unser 
Kurmann-Wappen relativ spät, in der Zeit um die Französische Revolution, entstanden ist. Die 
Zeit danach war durch eine höhere Mobilität gekennzeichnet, was zur Ausübung verschiedener 
Berufe führte. Dabei entstanden häufig neue Familienwappen einzelner Namensträger. Die 12 
verschiedenen Familienwappen der Portmann, die von Dr. Hans Portmann gesammelt wurden, 
sind teilweise schon viel früher entstanden (Erinnerung an Dr. med. Hans Portmann, Arzt in 
Escholzmatt, 1875 - 1965. Buchdruckerei Schüpfheim AG, 1966). Zurzeit sind keine zusätz-
lichen Varianten des Kurmann-Wappens bekannt. Vermutlich hat unser Geschlecht über eine 
Wappengemeinschaft verfügt, d.h. Familien mit gleichem Namen, die im Mannesstamme mit-
einander verwandt waren, benutzten dasselbe Wappen. 
 
Urs Hinnen (S. 26/27, 2012) äussert zur Wappenfrage folgende Meinung: “Die drei Pflug-
scharen können auch die drei Höfe auf Hofstetten (Willisau) versinnbildlichen. Unten der 
wahrscheinlich erste Hof Unter-Hofstetten (aus dem Ast Peter Kurmann) und darüber die 
beiden Höfe Mittler-und Ober-Hofstetten (aus dem Ast von dem Balthasar Kurmann). Auch mit 
dem umgekehrten Wappen der Freiherren von Grünenberg weist das Kurmannsche Wappen 
eine gewisse Ähnlichkeit auf“. Unsere Meinung dazu ist die folgende: a) Die Pflugscharen im 
Wappen sind nicht als blosses bäuerliches Werkzeug für den Ackerbau oder als Versinnlichung 
von Höfen zu deuten, sondern stehen symbolisch für die Wichtigkeit des Bauernstandess als 
Ernährer des Volkes. b) Es ist unwahrscheinlich, dass die drei Pflugscharen im Wappen die drei 
Höfe auf Hofstetten (Willisau) darstellen. Die Höfe waren aufgeteilt, gehörten verschiedenen 
Kurmann-Familien. Eine Hofbesitz-Darsellung ist zu trivial, da ja viele Namensvetter um die Zeit 
der Wappenbildung ausserhalb Hofstetten auf Höfen wohnten. c) Die Gestaltung des Schildes 
des deutschen Kürrmann-Wappens ist dieselbe wie bei unseren Wappen und es gibt viele 
Wappen mit einer bis drei Pflugscharen im Schild. d) In dem umgekehen Wappen der Herren 
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von Grünenberg könnnen wir die Ähnlichkeit mit den Pflugschaen in unserem Wappen nicht 
erblicken. Eine der möglichen Erklärungen des Grünenberger Wappens wäre, dass dieses 
symbolisch die Hügel wichtiger Burgen der Herrschaft darstellt. A priori kann man annnehmen, 
dass es keine Verbindung gibt mit dem Wappen eines Herrscher- und demjenigen eines 
Hofbauerngeschlechtes. 
 
 
(3)  Die Kurmann-Namensvetter im Ausland und die Untersuchung der verschiedenen 

Schreibweisen des Zweitnamens Kurmann 
 
Die über Jahrhunderte hinweg ausgewanderten Namensvetter bedürften einer eingehenderen 
Bearbeitung. Die Kurmann in Neuseeland bspw., Nachfahren von Eduard Kurmann (1927 - 
2000), gehören zum Hofstetten-Stamm Nr. I, der sogenannten Hofstetten-Andreas-Stammlinie. 
Dabei müsste untersucht werden, inwieweit der Zweitname Kurmann anglifiziert oder sonst wie 
sprachlich modifiziert wurde, besonders auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wohin es 
auch Auswanderer unseres Geschlechtes aus der Schweiz zog. Auf der Internetseite über das 
„The Carman House“ steht folgende nicht überprüfte Aussage:“ There, along with relatives 
Georg Kirmann, Marx Kürrmann and Matthias Kürrmann … and along the way the name 
Kürmann or Kürrmann or Kirmann became Carman…“ 
 
Die Zughörigkeit bzw. die Verwandtschaft der erwähnten Geschlechter mit verschiedenen 
Schreibweisen (wie z.B. Carman, Kürrmann, Kirmann, usw.) kann nicht ohne eine genetisch-
genealogische Analyse aufgeklärt werden. 
 
Es wäre von Interesse, die im Internet publizierten Schiffspassagierlisten der nach Amerika 
über Jarhunderte ausgewanderten Vertreter unsers Geschlechtes systematisch durchzusehen, 
wobei eine Auswanderung nicht im grösseren Stil erfolgte. Trotzdem wären diese Angaben für 
die Genealogie wichtig. Nach P. Alois Kurmann OSB (2012) hatte sein Grossvater Josef 
Kurmann-Schwegler, Rotisei (+ 1857; + 1921) einen Bruder, welcher in die USA ausgewandert 
ist. Das gleiche gilt für Listen bezüglich der deutschen Ostkolonisation, wo man gelegentlich 
auch auf Kurmann-Frauen aus dem Raum Willisau, Wolhusen, Entlebuch, stösst. Diesbezüglich 
ist auch von einem gewissen Prozentsatz von Rückwanderern auszugehen. 
 
 
(4)  Historischer Vergleich mit anderen Geschlechtern bis 1600 
 
Lohnenswert wäre ferner das Erarbeiten von Angaben über die wirtschaftlichen Aktivitäten, die 
öffentliche Präsenz sowie die Verbreitung unseres Geschlechtes im Amt Willisau, im Vergleich 
mit anderen Geschlechtern zur gleichen Zeit. Nützliche Hinweise hierzu können den 
Publikationen von Albert Bickel (ABW und ABEG) und auch von Urs Hinnen entnommen 
werden. 
 
 
(5)  Helden des Alltags 
 
Von speziellem Interesse sind auch Träger unseres Namens, die sich durch ausserordentliche 
Leistungen hervortun, wie bspw. den ausgezeichneten „Helden des Alltags“, Hans Kurmann, 
Dierikon (vgl. Abb. 18).  
 
 
(6)  Verschiedene Fragen 
 
Die frühen Jahrzeitbücher, ausgenommen diejenigen von Willisau, wären schliesslich noch 
eingehender auf Hinweise bezüglich von Namensvettern zu untersuchen, welche bislang nur 
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selten gefunden werden konnten. Das Pfaffnauer Jahrzeitbuch vom 15. Jh. zum Beispiel 
befindet sich in einem lamentalben Zustand und ist deshalb schwer lesbar. 
 
Ferner wäre es empfehlenswert, möglichst viele Kurmann-Stammbäume, je nach vorliegendem 
Material, in grösseren, kleineren oder kleinsten Abschnitten zu erstellen, welche sich bei 
allfälligen Übereinstimmungen gegenseitig validieren liessen und ausserdem die 
genealogischen Kenntnisse über das ganze Geschlecht bereichern würden. Die Autoren bitten 
um Benachrichtigung betreffend der allfälligen Existenz von solchen Stamm- oder Ahnenreihen-
Abschnitten.  
 
Für das 16. Jh. existiert ferner eine Reihe von ungesichteten Quellen, welche möglicherweise 
Aufzeichnungen männlicher und weiblicher Zweitnamensträger des Urahnenstammes der 
Kurmann von Trub in Willsau, in der Zeitpereiode um 1450 bis 1600, in sich bergen  
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Familiengeschichtlicher Arbeitskreis Kurmann 
(FAK) 

Publikation Nr. 1 
 

Grundlagenforschungen 
zur Frühgeschichte und Genealogie der Stämme  

des Geschlechts Kurmann  
von der Urzeit bis 1600 n.Chr. 

mit einem Ausblick darüber hinaus 
von 

Joseph A. Kurmann und Michael J. Kurmann 
 

Kurzfassung für eilige Leser *) 
 

Diese FAK- Publikation stellt eine erstmalige, wissenschaftliche Grundlagenforschung zur  
Frühgeschichte und Genealogie unseres Kurmann-Geschlechtes, von der frühesten erfass-
baren Zeit vor und derjenigen nach der Namensgebung, vom 12./13. Jh. bis 1600 dar. Die 
wissenschaftlich genetisch-genalogischen Untersuchungen von Kurmann-Probanden geben 
folgende Einblicke in die langsame Wanderungsbewegung von 1 bis 3 km pro Jahr unseres 
frühen Verfahren-Stämme (Cluster). Diese ist von Afrika her um 50 - 70 000 Jahren v.Chr. auf 
der arabischen Halbinsel angelangt und von dort aus weiter gewandert über Syrien, Kaspische 
Meer nach Europa. In Europa hat sich unseren Haplogruppenstamm I (neunter Buchstaben im 
Alphabet) um 22 000 bis 25 000 v.Chr. aus älteren Vorgängerstämmen heraus gebildet. Dieser 
I- Stamm (Cluster) ist nur in Europa zu finden und hat sich u.a. in unseren Haplountergruppen- 
Stamm I2 aufgeteilt. Die Angehörigen dieses Unterstammes gehörten um 17 000 v.Chr. noch 
zu den Jägern und Sammlern. Eine weitere Verzweigung dieses Stammes hat zum I2b und 
schlussendlich zum heutigen I2b1 Haploguppenunterstamm geführt. Diese verschiedenen 
Unterstämme gehören zu verschiedenen sich fortentwickelnden Kulturkreisen an. Die Zuge-
hörigkeit zum Urvolk zwischen 900 v.Chr und 900 n.Chr. weist auf einen keltischen oder 
germanischen Ursprung unseres Geschlechtes hin. 
Die frühmittelalterliche Ursprungs- und Besiedlungsregionen unserer direkten Kurmann-
Vorfahren aus der Haplogruppe I2b1, vor der Zweitnamensgebung und nachher von ca. 500 bis 
1500 n. Chr., sind West- und Mitteleuropa. Sie sind von dort früher oder später aus dem 
vermutlichen Ursprungsgebiet des fränkisch-burgundisch, westfälischen Kulturraumes in die 
Schweiz eingewandert. Zurzeit kann noch nicht gesagt werden wann unserer Vorfahrenstamm 
ohne Zweitnamen ab ungefähr der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends n.Chr in die Schweiz 
eingewandert oder ob eine Einwanderung mit dem Zweitnamen vor 1303 n.Chr. erfolgt ist. 
Durch archäologische Feldforschungen im Verein mit archäogenetischen Untersuchungen in 
Europa werden inskünftig noch detailliertere neue Erkenntnisse über unseren früheren Vor-
fahren gewonnen  werden können. 
Die mündlich tradierte Familienüberlieferung der ursprünglichen Herkunft der Kurmann von 
Trub resp. vom Trubergebiet, konnte glaubhaft bestätigt werden, Trub gehörte zu den Herr-
schaften der Freiherren von Wolhusen und deren Nachfolgern Habsburg und Luzern. Trub war 
das erste  Hauptsiedlungsgebiet der schweizerischen Kurmann-Namensträger. Über den 
Urstammvater resp. den ersten Zweitnamensträger wissen wir noch wenig. Es ist gesichert, 
dass seine Nachkommen in Trub ab 13./14. bis 15., Jh. ansässig gewesen sein müssen. 
Die Rahmenbedingungen für eine Zweitnamensgebung mit der Spezifikation eines Amtsträgers 
resp. eines Kurmanns im Herrschaftszentrum Wolhusen-Markt der Inneren Burg Wolhusen, 
unter den Freiherren von Wolhusen oder deren Nachfolger Habsburg, waren durchaus 
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gegeben. Die Deutung des Zweitnamens Kurmann weist auf eine ammannähnliche Dienst-
leistung für einen bis jetzt noch undefinierten Tätigkeitsbereich hin.  
Es konnte ein für unser Geschlecht wichtiges, genealogisch-genetisches DNA-Profil erarbeitet 
werden, welches bei der amerikanischen Datenbank FamilyTreeDNA deponiert ist. Dieses 
gestattet Verwandte auf der ganzen Welt zu finden und wird für die weltweite Identifikation von 
unbekannten schweizerischen Kurmann-Namensträgern im In- und Ausland von Bedeutung 
sein. 
Es konnte auch ein Ordnungs-System, für die familiengeschichtliche Einordnung der Stämme 
des Kurmann-Geschlechtes aufgestellt werden. Die Nachfahren des Urstammes resp. der 
Urahnenstämme, Hauptstämme usw. werden teilweise in FAK-Fortsetzungspublikationen weiter 
behandelt werden. 
Durch wissenschaftlich genetisch-genealogischen DNA-Untersuchungen im Verein mit 
schriftlicher Quellenforschung, konnten bis jetzt durch Extrapolation, der Urstamm von Trub und 
drei daraus hervorgegangene, genetisch untereinander verwandte Urahnenstämme ermittelt 
werden, die zurzeit bis zum 16. Jahrhundert und danach verfolgt werden können. Hypothetisch 
vermuten wir deshalb, dass alle schweizerischen Kurmann vom Truber Urstamm, herrühren.  
Infolge eines Streites zwischen Bern und Luzern um die Hoheitsrechte in Trub ist der grössere 
Teil des Truber Gebietes im Jahre 1470 an Bern übergegangen. Deshalb findet man die 
Kurmann vom 15. Jahrhundert an, in kleinerer Anzahl im Amt Willisau, hauptsächlich in der 
Pfarrei Willisau und Umgebung angesiedelt. Sie haben nach verlassen von Trub innert rund 100 
Jahren im 15./16. Jh, mit dem geographischen Schwerpunkt Hofstetten-Gesserswil und 
Umgebung, Pfarrei Willisau, die Anfänge einer Siedlungsstruktur begründet, welche teilweise  
bis heute in einem loseren Verbund  weiterbesteht. 
Das Geschlecht der Kurmann bis 1600 und darüber hinaus bis nach der frz. Revolution, kann 
eindeutig als ein Hofbauerngeschlecht bezeichnet werden, welches sich hauptsächlich  auf die 
Bewirtschaftung grösserer und kleinerer Höfe konzentrierte. Ihr Vermögen wurde nicht so stark 
vermehrt wie bei den nicht bäuerlichen Gewerbe-Tätigkeiten des „ehaften“ Handwerkes 
(Metzger, Bäcker, Wirte usw.). Sie haben sich häufig mit Gemahlinnen aus ehrbaren Familien 
vermählt, was u.a. auf ihre bäuerliche, soziale Ehrbarkeit hinweist. 
Die Kurmann Namensvetter in Deutschland sind bis jetzt wenig erforscht worden. Unsere 
familiengeschichtlichen Voruntersuchungen haben einen Namenskomplex Kurmann, mit ver-
schiedenen Schreibungsvarianten, von selbständig auftretenden Geschlechtern gezeigt. 
Genetische Untersuchungen können einmal aufzeigen, ob es sich hier um eine selbständige 
Mehrfachentstehung des Zweitnamens Kurmann und ob es eine verwandtschaftliche Nähe 
zwischen den schweizerischen und deutschen Kurmann gibt. Die Abklärung dieser Frage würde 
auf jeden Fall zur vertieften Kenntnis der Herkunft unseres ersten Zweitnamensträgers 
beitragen. 
Es wird das Umfeld der Urstamm-Eltern und des Urstammes des Kurmann-Geschlechtes ab 
dem 12./13. Jh. mit dem Standort im Truber Randgebiet der Herrschaft der Freiherren von 
Wolhusen in Verbindung gebracht. Als Zeitperiode des Auftretens des ersten männlichen 
Probanden mit dem Zweitnamen Kurmann in Wolhusen-Markt/Trub wurde auf empirischer 
Basis, mit einer gewissen Schwankungsbreite, das 12. oder 13. Jh. angenommen. Diesen 
ersten Namensträger bezeichnet man als Urstammvater, woraus sich das Urelternpaar ergibt, 
von deren Nachkommen sich dann mit der Zeit vorerst der Urstamm, daraus der Urahnen-
stamm, die Hauptstämme, usw. verästelt haben und schlussendlich unser ganzes gegenwärtige 
Geschlecht hervorgegangen ist.  
 
* Die PDF-Version des ganzen Skriptes wird auf Anfrage Familienforschern und Interessenten kostenlos durch die 
Autoren zur Verfügung gestellt. Vorausgesetzt wird in jedem Fall die Angabe der Postadresse und für die Kurmann-
Familienforschung zusätzlich die Mitteilung der Stamm-Zugehörigkeit (Herkunftsort und Lebensdaten, wenn möglich 
von zwei bis vier Generationen väterlicherseits). Anfragen per E-Mail sind zu richten an: josephak@bluewin.ch und 
michael.kurmann@bluewin.ch. Die Übermittlung des Textes erfolgt auschliesslich als Anhang per E-Mail.  
 
Je ein Exemplar des vollständigen Skriptes befindet sich u.a. im Staatsarchiv und in der Zentralbibliothek Luzern 
sowie in der Regionalbibliothek des Gemeindeverbandes Willisau. Die Autoren nehmen gerne bei zugesichertem 
Urheberschutz unbekannte, grössere und kleiner Stammbaum-Fragmente, Ahnenlisten und andere sachdienliche 
Informationen entgegen.  
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Grundlagenforschungen zur Frühgeschichte und Genealogie der 
Stämme des Geschlechts Kurmann  

von der Urzeit bis 1600 n.Chr., 
mit einem Ausblick darüber hinaus 

von  
Joseph A. Kurmann und Michael J. Kurmann 

 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen * 

 
Diese Arbeit beinhaltet Grundlagenforschungen zur frühen Geschichte des Kurmann-
Geschlechtes. Es handelt sich deshalb naturgemäss nicht um eine populäre Buchpublikation, 
sondern um eine wissenschaftliche Abhandlung, der zurzeit ermittelten Erkenntnisse. Die nach-
folgende Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen richtet sich an ein an familienge-
schichtlichen und genealogischen Fragen interessiertes allgemeines Publikum. 
Erstmals werden mit der vorliegenden Arbeit die Grundlagen zur Frühgeschichte und 
Genealogie der Stämme des Kurmann-Geschlechtes von der Urzeit bis 1600 n.Chr., mit einem 
Ausblick darüber hinaus, zusammengestellt. Da zu dieser Zeit ein Mangel an schriftlichen 
Quellen besteht, beruht die vorliegende Arbeit auf vier Standbeinen, wovon drei über die schrift-
lichen Quellen hinausstossen, d.h. die mittelhochdeutsche Zweitnamenserklärung, die münd-
liche tradierte und bestätigte Familienüberlieferung sowie die wichtigen durch die Firma 
iGENEA, Gentest.ch GmbH, Baar, ausgeführten genetisch-genealogischen Untersuchungen 
von zahlreichen Kurmann Probanden.  
Infolge der teilweise wenig bekannten Zusammenhänge, weit zurückliegenden historischen 
Ereignissen, usw. wird versucht mit den Abschnitten überschriebenen Schlagwörtern die Ver-
ständlichkeit und Lesbarkeit zu erleichtern, wobei Wiederholungen unvermeidbar sind.  
 
[1]  Argumentationsgrundlagen der vorliegenden Forschungen.  
Die Grundlagenforschungen beruhen vorerst auf folgenden Untersuchungen durch die IGENEA 
von Probanden der väterlichen Linie, aus der Zeitperiode vor der Zweitnamensentstehung: 
Bestimmung von frühen Haplogruppenstämmen (Cluster), des Urvolkes und des Ursprungs-
landes der noch nicht den zweitnamentragenden Vettern. Cluster sind Stammgruppen.  
Für die Zeitperiode nach der Zweitnamensgebung beruhen die Grundlagenforschungen auf den 
folgenden hypothetisch-vernetzten Grundlagen: Bestätigte tradierte Familienüberlieferung zur 
frühen Herkunft von Trub; Präsenz eines  Kurmann-Namensträgers schon im Jahre 1303 im 
Amt Willisau, muss vor 1283, zur Zeit der Herrschaft der Freiherren von Wolhusen geboren 
worden sein; als Ort der Namensentstehung ist Willisau ausgeschlossen, jedoch kommt das 
Zentrum der grossen Herrschaft der Freiherren von Wolhusen in Wolhusen-Markt/Randgebiet 
Trub in Frage; Namensdeutung auf eine Amtsträgerfunktion in der Herrschaft Wolhusen-
Mark/Trub hinweisend; Zeitpunkt der Einwanderung in Trub vor oder nach der Erwähnung des 
Zweitnamensträgers im Jahre 1303; Resultate der genetisch-genealogischen Untersuchung von 
Kurmann-Probanden, welche Rückschlüsse auf frühe Stämme (Cluster) erlauben; eine Ein-
wanderung eines Zweitnamensträgers Kurmann aus Deutschland vor 1303 kann im Moment 
noch nicht ganz ausgeschlossen werden. 
 
[2]  Genetische verwandte Vorfahren-Stammgruppen sogn. Cluster aus der Zeitperiode 

vor der Zweitnamensgebung  
Vor Millionen von Jahren ist der Vorläufer des heutigen Menschen in Afrika entstanden und hat 
von dort aus in einer zeitlich lang andauernden, langsam vorangehenden Wanderschaft, die 
ganze Welt besiedelt. Die nachfolgend genannten Resultate der genetisch-genealogischen 
Analysen von Kurmann-Probanden werfen einen Lichtstrahl in das Dunkel der in der späten 
Urzeit lebenden direkten Vorfahren-Gruppen resp. Cluster. 
Im männlichen Y-Chromosom (Erbsubstanz) befindet sich die Y-DNA (männliche 
Desoxyribonucleinsäure) zur genetisch-genealogischen Identifikation von Probanden, usw. und 
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gleichzeitig findet man den Einzelnukleotid-Polymorphismus (SNP) zur Bestimmung der Y-DNA 
Haplogruppen zur Erfassung von frühen Vorläufer Cluster.  
Die Haplogruppen werden mit Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge mit zunehmender 
Verjüngung bezeichnet (A, B, C, usw.). Die untersuchten Probanden unseres Geschlechtes 
gehören dem Haplostamm I2b1 an (umfasst zurzeit in der Schweiz ca. 4.5% der Bevölkerung). 
Der Haplogruppenstamm I (neunter Buchstaben im Alphabet) ist hauptsächlich in Europa zu 
finden. Etwa 22% der Bevölkerung in der Schweiz und rund 38% in Deutschland gehören zu 
dieser Gruppe. Die Vorgängerstämme der Träger der Haplogruppe I waren auf ihrer 
Wanderung vor etwa 70 - 50 000 Jahren auf der Arabischen Halbinsel angelangt. Die 
Wanderung führte anschliessend weiter über Syrien zum Kaspischen Meer und verzweigte sich 
dann in Richtung Skandinavien und West-Europa. Über weite Zeiträume hinweg gesehen, war 
der Mensch u.a. infolge der Klimarveränderungen (z.B. bei Eiszeiten) immer ein Wanderer und 
wird es auch weiterhin bleiben. 
Unser Haplogruppen I-Stamm-Cluster ist in Europa vor rund 25 - 23 000 Jahren nachweisbar. 
Die Werkzeuge der frühesten Träger dieser Gruppe waren hauptsächlich noch aus Stein, z.B. 
behauene Faustkeile zum Zerlegen von Tierkadavern. Sie hat sich in der zeitlichen Folge weiter 
in Unterstämme aufgefächert: sukzessiv in die Untergruppen I2 der Jäger und Sammler, später 
in I2b und schlussendlich in die heutige I2b1-Gruppe, welche mit verschiedenen Standorten und 
Kulturstufen der Wanderschaft in Europa in Zusammenhang steht. Die Kenntnisse über die 
Kulturstufen unserer verschiedenen Haplohaupt- und Untergruppen-Cluster sind allerdings 
zurzeit noch lückenhaft. Dies wird sich sicherlich mit den Fortschritten in der archäologischen 
Feldforschung und der Zusammenarbeit mit der Archäogenealogen ändern. 
Die Y-DNA-Untersuchungen zeigen, dass das Urvolk unseres Geschlechtes in der Antike (vor 
ca. 900 vor bis 900 n.Chr.) entweder keltischer oder germanischer Prägung war. Es ist 
allerdings zurzeit nicht möglich zu entscheiden, welche der beiden Optionen zutrifft. 
Die genetisch-genealogische Untersuchung der Ursprungsregion zeigt in welchem Gebiet unser 
genetische-genealogisches Profil typisch ist und wo unsere Vorfahren während des Mittelalters 
(ca. 500 bis 1500 n.Chr.) gelebt haben. Sie müssen vorher während mindestens 500 Jahren an 
demselben abgesonderten Standort angesiedelt gewesen sein, um analytisch erfasst zu 
werden. Bis jetzt konnten keine genetischen Vorfahren-Cluster in der Schweiz, jedoch in Mittel-
europa, Deutschland und auf den Britischen Inseln gefunden werden. Diese tragen heute unter-
schiedliche Zweitnamen. In der Schweiz fehlen noch diesbezügliche Untersuchungen von 
Probanden um eine verlässliche Aussage machen zu können. Die nachfolgende Übersichtstafel 
enthält eine Zusammenstellung der bis jetzt erfassbaren Meilensteine der Frühgeschichte bis 
zur Namensgebung unserer Vorfahren: 
 
Übersichtstafel (7)  
Erfassbare Meilensteine unserer Vorfahrengruppen (Cluster) und deren Wanderung bis 
zur Zweitnamensgebung im 12. bis 13. Jahrhundert n. Chr. 
 
50 - 70 000 v.Chr.: Vorgängerstämme der Haplogruppe I sind von Afrika auf der Arabischen 
Halbinsel angelangt. Die Wanderung führt weiter über Syrien zum Kaspischen Meer nach 
Europa 
 
15 - 25 000 v.Chr.: Die Haplogruppe I ist in Europa erstmals nachweisbar 
 
10 - 12 000 v.Chr.: Unser Haplountergruppen-Stamm I2b1 ist nachweisbar. Bis heute durchlief 
dieser verschiedene Kulturstufen deren Ursprungsregionen noch genauer zu erforschen sind 
 
900 v.Chr bis 900 n.Chr.: Zeitepoche der Antike sowie der Kelten oder Germanen. Auf welches 
der beiden Urvölker sich unser Geschlecht schlussendlich zurückführen lässt, kann zurzeit nicht 
bestimmt werden 
 
500 bis 1500 n.Chr.: Die Ursprungsregionen unserer nächsten, direktesten genetischen 
Vorfahren-Gruppen bildet sich heraus, woraus unser erster Zweitnamensträger und somit unser 
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Geschlecht hervorgegangen ist. Direkte Nachkommen dieser Vorfahren-Gruppen leben heute in 
Mitteleuropa (z. B. Deutschland) und Westeuropa (Britische Inseln, Frankreich).  
 
Es wäre weiter zu erforschen, ob die Kurmann vor der Zweitnamensgebung irgendwann als 
Eigenleute z.B. mit den Freiherren von Wolhusen ca. im 10. bis 11. Jh. vor der Zweitnamens-
gebung in die Schweiz aus dem burgundisch-fränkischen Herrschaftsgebiet oder ob sie mit dem 
Zweitnamen Kurmann aus dem deutschen westfälischen Gebiet eingewandert sind.  
 
[3]  Zweitnamensgebung Kurmann  
Eine fundierte mittelhochdeutsche Erklärung des Familiennamens Kurmann wurde erstmals im 
Jahre 1991 durch den bedeutenden Willisauer Lokalhistoriker, Dr.h.c. Josef Zihlmann, gegeben.  
 
Zweitnamenserklärung nach Josef Zihlmann 
Der Name Kurmann enthält demnach das mittelhochdeutsche „Kur“, Substantiv vom Verb 
„kiesen“. Dieses hat eine breite Bedeutungsvielfalt, wie z. B. wählen, prüfend betrachten, 
billigen, ansehen, erkennen, zu sehen bekommen. Die mittelhochdeutsche Silbe „Kur“ deutet 
demnach auf einen gewählten Prüfer und Überwacher und die angehängte Silbe „mann“ weist 
auf eine Amtstätigkeit hin. Der Zweitnamen wurde nur einer Person in der Familie gegeben, 
welche diese Funktion bereits schon ausübte, diesen Namen auf seine Nachkommen weiter-
vererbte, wobei die anderen Geschwister andere Namensbezeichnungen bekommen oder 
angenommen haben. 
 
Zweitnamens-Deutung 
Die Deutung des Namens weist auf eine nicht bäuerliche, amtliche Funktion einer ammann- 
ähnlichen Tätigkeit hin. Infolge der administrativen Bedeutung des Namens als gewählter Prüfer 
resp. eines Kurmanns scheint es sich um auszuführende Aufgaben zu handeln, die für den Adel 
nicht standesgemäss waren und deshalb delegiert wurden. 
Wir wissen zurzeit allerdings nicht genau, wie die Freiherren von Wolhusen oder deren 
Nachfolger ihre eingesetzten Amtsleute bezeichneten und was genau ein Kurmann zu prüfen 
resp. zu überwachen hatte.  
 
Zeitrahmen 
Die Zweitnamensgebung Kurmann in der Schweiz in Wolhusen-Markt/Trub oder in Deutschland 
muss schon früh im 13. Jh. erfolgt sein, denn im Jahre 1303 wird ein Kurmann im Amt Willisau 
erwähnt. Dieser muss übriges schon im vorigen Jahrhundert geboren worden sein. Er oder 
seine Vorfahren müssen von Wolhusen-Markt/Trub abstammen. 
 
Durchgangs-Standort Wolhusen-Markt 
Zur Zeit der Entstehung des Zweitnamens Kurmann im 12./13. Jh. gab es in Willisau infolge der 
kleinräumigen, territorial aufgesplitterten Herrschaftsverhältnisse, im Gegensatz zu Wolhusen-
Markt, noch keine Stadt und auch keinen Markt.  
 
Hypothetischer Ort der Namensgebung 
Die Innere Burg Wolhusen mit dem Städtchen Wolhusen-Markt war zu dieser Zeit viel wichtiger 
als das dörflich geprägte Willisau. Infolge der Bedeutung und Signifikation des Zweitnamens-
trägers scheint als Standort der Namensgebung in der Freiherrschaft Wolhusen, eher das 
Herrschaftszentrum Wolhusen-Markt der Inneren Burg Wolhusen, als dessen Randgebiet Trub 
in Frage zu kommen. 
Man konnte sich nicht im Städtchen Wolhusen-Markt ohne Prüfung und Einwilligung des Herrn 
des Ortes niederlassen. Es handelte sich nach Philippe Anton Segesser nicht um die Aufnahme 
als ein Bürger eines üblichen städtischen Gemeinwesens, sondern um die Aufnahme von 
Burgmännern (Burghut) mit erweiterten Rechten. Es wäre damit anzunehmen, dass die Familie 
des ersten Zweitnamensträgers schon vorher dort ansässig gewesen sein musste. Der daraus 
hervorgegangen Zweitnamensträger mit der Kurmann-Funktion als Amtsträger war vermutlich 
vorerst in Wolhusen-Markt tätig und ist später oder ein Nachfahre von ihm nach Trub 
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übersiedelt. Als Aufgabe kommt die Amtsmannfuktion im Rahmen der Burghut der Festung mit 
dem Städtchen oder die Ausführung von administrativen Arbeiten in der Zentralverwaltung, 
welche für den Adel nicht standesgemäss waren, in oder ausserhalb Wolhusen-Markt des 
Herrschaftszentrum der Inneren Burg Wolhusen in Frage.  
Auch bei einer Einwanderung mit dem Zweitnamen aus Deutschland, wären unsere Namens-
vetter vermutlich durch die Kontrolle in der Durchgangstation Wolhusen-Markt nach Trub ge-
langt. 
 
[4]  Herrschaft der Freiherren von Wolhusen bis ca. 1290/1300 und deren Nachfolgern 

Habsburg und Luzern 
Die Freiherren von Wolhusen haben ihr Herrschaftsgebiet, mit Zentrum Wolhusen-Markt stark 
geprägt und darum haben wir einen Abschnitt diesen Herren gewidmet.  
 
Abstammung der Freiherren 
Hinweise verschiedener Autoren lassen eine Herkunft der Freiherren von Wolhusen aus dem 
karolingisch-fränkischen Hochadel vermuten, der sowohl in Schwaben als auch im Burgund 
verankert war (vgl. Federer). Das Ende der Herrschaft wurde durch das frühe Aussterben der 
Altwolhuser im 13. Jh und durch den sukzessiven Übergang der Herrschaft von der jüngeren 
Wolhuser-Linie an Habsburg ab Ende 13. Jh durchgeführt. 
 
Rodungsherrschaft der Freiherren von Wolhusen 
Sie haben voraussichtlich im 10./11. Jh. begonnen eine sogenannte Rodungsherrschaft u.a. 
von Ruswil-Wolhusen-Entlebuch-Trub zu errichten. Diese schloss in Trub einen Teil des um-
fangreichen Trubergebietes, von Langnau aus gegen Trub gesehen, die linke Napfseite der Ilfis 
und des Trubbaches, sowie bis die Umgebung von Marbach mit sich ein. 
Die Freiherren von Wolhusen sicherten jeweils nach der Rodung unverzüglich ihr neues Teil-
gebiet umfassend mit vielen Wehranlagen, wie z.B. Burgen und Türmen, und setzten für die 
Verwaltung des Gebietes Dienstleute ein. Es müsste untersucht werden, ob nicht mindestens 
eine der Wehranlagen zum Eingang ins Trubergebiet von Langnau her von den Freiherren von 
Wolhusen selber errichtet wurde. Die wichtige Burg Escholzmatt mit den zwei Türmen in 
Wiggen bildeten ein befestigtes Eingangstor ins Entlebuch vom Trubergebiet und Simmental 
her und gehörte vermutlich auch zum Sicherungsystem des Truberrandgebietes. 
Möglicherweise wurden ferner für religiöse Belange auch Kirchen gebaut. Die Pfarrherren 
verfügten über die sogn. Kanzel- bzw. über die niedere Gerichtsbarkeit.  
 
Festung Innere Burg 
Die Innere Burg der Freiherren von Wolhusen war im 10. oder 11. Jh. eine Festung und ein 
wichtiger Herrschaftssitz mit Zentrumscharakter. Das Städtchen Wolhusen-Markt innerhalb der 
Inneren Burg war zur Unterstützung der Burghut und Zentrumsfunktionren der Herrschaft, nicht 
jedoch als eigenständiges Gemeinwesen bestimmt. Es verfügte nach Aussen den wichtigen 
Status eines Freiamtes. Weitere Angaben über Wolhusen-Markt finden sich im vorigen Ab-
schnitt. 
 
Herrschaftsbereich 
Die Freiherren von Wolhusen waren damals die grössten Grundbesitzer im Kanton Luzern und 
sie verfügten ferner über einen bedeutenden, Streubesitz ausserhalb der heutigen Kantons-
grenzen, vom Genfer- und Neuenburgsee bis ins Elsass, sowie über allerlei Rechte, u.a. der 
hohen und niederen Gerichtsbarkeit.  
Ein derart wichtiger Herrschafts- und Verwaltungssitz wie die Innere Burg der Freiherren von 
Wolhusen, erforderte natürlich gut funktionierende und effiziente Organisationstrukturen, um 
insbesondere machtpolitische Interessen wahrzunehmen. Dazu bedurfte es auch vornehmlich 
der Indienstnahme eigener, vertrauenswürdigen Amtsmännern in Trub und anderswo. 
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[5]  Willisau-Wolhuser Personalverband im 15 Jh., und St. Petersleute 
Der Leibeigenen- resp. Eigenleute-Status und die Personalverbände wurden von Anne-Marie 
Dubler ausreichend beschrieben. Es werden deshalb hier nur einige spezielle Hinweise 
gegeben. 
 
Rechtsstatus der Unfreien 
Gemäss den alten Rechtsverhältnissen gehörte ein Leibeigener sogn. Eigenleute (Unfreie) zu 
einem Leibherrn und diese waren von dem Leibherrn in einem Personalverband organisiert. Sie 
waren in unserem Falle nicht wie heute territorial der damaligen Herrschaft in Willisau 
unterstellt, sondern ad personam, nach dem Grundsatz ihrer ursprünglichen Herkunft, dem 
Gebietsherren von Wolhusen (Freiamt Wolhusen-Markt), ab Ende des 14. Jh. dem Amt Ruswil 
resp. Luzern unterstellt.  
Die Eigenleute verschiedener Grundherren hatten im Prinzip die gleichen Rechte und Pflichten 
die unterschiedlich wahrgenommen wurden. Als Gegenleistung oblag es der Pflicht des 
Leibherren, falls notwendig, ihren Schützlingen beizustehen. Die Eigenleute stellten für den 
Herren einen Vermögenswert dar, welcher verpfändet werden konnte (Frondienstleistungen, 
mehrere Steuerabgaben, Heerfahrt resp. Militärdienstleistung, usw.).  
 
Wolhusische Herkunft 
Auf die ursprüngliche Herkunft unserer Namensvetter aus der Herrschaft Wolhusen kann neben 
der Anwesenheit im wolhusischen Trubergebiet, auch aus einer Eintragung im Steuer-
verzeichnis Luzerns, im Abschnitt Wolhuser in Willisau von 1453, geschlossen werden. Es 
werden darin drei Namensträger der Kurmann als Willisau-Wolhuser erwähnt. Andere Urkunden 
geben Auskunft über die Herkunft der Willisau-Wolhuser aus dem Freimat Wolhusen-Markt der 
Inneren Burg Wolhusen. Dieser Hinweis auf die ursprüngliche Herkunft einiger Kurmann aus 
dem ehemaligen Herrschaftszentrum Wolhusen-Markt ist nicht einmalig, sondern trifft, wie man 
aus Aufzeichnungen aus dem 15. Jh. entnehmen kann, immer wieder auf zahlreiche andere 
Geschlechter zu, die in Willisau ansässig waren und als Willisau-Wolhuser bezeichnet wurden.  
 
Der Personalverband der Willisau-Wolhuser 
Der Willisau-Wolhuser-Personalverband war ein Verband von Eigenleuten, die zum Freiamt 
Wolhusen-Markt gehörten, jedoch im Freiamt Willisau ansässig waren. Der Anfang des 
Personalverbandes reicht weit zurück in die Herrschaft der Freiherren von Wolhusen und wurde 
von den Nachfolgeherrschaften übernommen.  
Ausser den bereits schon erwähnten Pflichten, die häufig erwähnt werden sind u.a.: prinzipiell 
die Heirat innerhalb des Personalverbandes. Die Wolhuser Frauen konnten sich aber auch  
ausserhalb des Wohnortes verehelichen. Bei Mischehen von Wolhuser Frauen mit nicht 
Wolhuser Männern wurden die Kinder, ausgenommen einzig demjenigen des St Peters-
leutepersonalverbandes, administrativ dem Wolhuser-Personalverband zugeschlagen. Dies 
führte zu einem Bevölkerungszuwachs des Wolhuser Anteils, wobei die Freien dadurch 
zurückgedrängt wurden, was diese beklagten. Die meisten Willisau-Wolhuser verfügten durch 
ihre Tüchtigkeit in der Landwirtschaft und in Gewerbe über eine solide wirtschaftliche Basis und 
somit einen bedeutenden Einfluss.  
Durch Mischehen sind nicht alle im Personalverband Zugehörigen ursprünglich Wolhusischer 
Herkunft. Bei den den Zweitnamentragenen Kurmann ist dies jedoch der Fall durch die Herkunft 
vom wolhusischen Stammgebiet Wolhusen-Markt/Trub. Im Falle des Willisau-Wolhuser 
Personenalverbandes in Willisau handelt es sich um Leibeigen oder Hörige aus zeitlich 
verschiedenen wolhusischen Herrschaften (Freiherren von Wolhusen, Habsburg, Luzern). 
Vom wachsenden Steuereinkommen des Verbandes auch durch Mischehen profitierte der 
wolhusische Gebietsherr. Später, ab 1404, wurde von Luzern gestattet über einen eigenen 
Gerichtsweibel zu verfügen, welcher damit beauftragt wurde den Pflichten gegenüber den 
wolhusischen Gebietsherren Luzern (Steuereinzug, usw.) nachzukommen. Das gesamte 
Steueraufkommen des Personalverbandes war verhältnismässig hoch. Mit der Ablösung der 
Steuerpflicht vom Amt Ruswil (früher Wolhusen-Markt), steuerten sie ab 1459 ins Amt Willisau. 
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Gründe für die Emigration nach Willisau 
Als mögliche Gründe für den Wegzug über die verschiedenen Jahrhunderte hinweg der 
zahlreichen Willisau-Wolhuser aus Wolhusen-Markt ist vornehmlich die Kleinheit von Wolhusen-
Markt zu nennen. Ferner spielte die geographische und verwandtschaftliche Nähe zu Willisau 
mit seinen stattlichen, später allerdings immer mehr aufgeteilten, Landwirtschaftshöfen, eben-
falls eine Rolle. Das begrenzte Gebiet Wolhusen-Markt hat sicher den meisten Nachkommen 
nicht genügend Beschäftigungsmöglichkeiten geboten. Die ersten Wollhuser dürften schon 
lange bevor 1300 nach Willisau emigriert sein, wo es auch wolhusisches Eigengut gab.  
 
Willisau-Wolhuser Eigenleute Personalverband 
Für das Kurmann-Geschlecht spielte der Willisau-Wolhuser Personalverband nur im 15. Jh. 
eine nennenswerte Rolle, und zwar im Zusammenhang mit der Ankunft der Truber Kurmann im 
Amt Willisau sowie für vereinzelte Kurmann-Namensträger, welche schon vorher von Trub ins 
Amt Willisau ausgewandert waren. 
Im Jahre 1459, auf Antrag der Wolhuser, wurde ihr Verband in denjenigen der Freien und St. 
Peterleute integriert. Nach dieser Verschmelzung der Wolhuser mit dem Verband der Freien 
und St. Petersleute haben die Willisau-Wolhuser im Jahre 1504 auch noch gegenüber dem 
Deutschen Orden ihr Zugrecht erfolgreich durchgesetzt, d.h. den Zuspruch der Kinder zum 
Willisau Wolhuser Personen-Verband. Dies verdeutlicht, dass die Willisau-Wolhuser ihre 
Personenverbandsrechte weiterhin wahrnahmen, was vermutlich auch im Interesse Luzerns 
lag. 
 
St. Petersleute 
Der wichtigste und einflussreichste Personalverbvand in Willlisau war derjenige der Kirche von 
St. Peter, genannt der St. Petersleute. Gemäss dem Steuerverzeichnis Luzerns von 1453 
wissen wir, dass diesem zwei Namensträger angehörten (Peter Kurmann, Richter und Heiny 
Kurmanns-Sohn). Beide sind vermutlich durch Mischehen diesem Verband angehörig ge-
worden. 
 
[6]  Die Kurmann in Trub, erster erfassbarer Hauptsitz 
Die eingangs erwähnte Gesserswiler Familienüberlieferung geht von einer Truber Herkunft 
unseres Geschlechtes aus. Das Trubergebiet gehörte anfänglich den Freiherren von Wolhusen, 
später Habsburg und dann Luzern. Mit diesen Herrschaften ist die mündlich tradierte Über-
lieferung der ursprünglichen Herkunft von Trub bestätigt. Es gab dort viele Bauernhöfe, die von 
Eigenleuten fremder, nicht nur Wolhusischer Herrschaften, bewirtschaftet wurden (wie z.B. die 
Güter des Klosters Trub, welche der Stadt Bern als Kasteivogtei unterstellt waren). 
 
Gesserswiler Familienüberlieferung  
Die Truber Herkunft wurde gemäss Gesserswiler Familienüberlieferung untersucht. Da das 
Trubergebiet zur Zeit der Zweitnamensgebung zur Herrschaft der Freiherren von Wolhusen 
gehörte, ist es naheliegend den Zweitnamensentstehungsort Trub/Wolhusen-Markt in Betracht 
zu ziehen. Es kann jedoch eine Einwanderung eines Zweitnamensträgers Kurmann aus 
Deutschland in der Schweiz resp. in die Freiherrschaft Wolhusen mit dem Randgebiet Trub 
zurzeit noch nicht völlig ausgeschlossen werden, solange nicht genetische Untersuchungen von 
deutschen Namensträgern vorliegen. 
 
Aufgaben eines Ammannes in Trub 
Auf jeden Fall halfen sie mit, die im oberen Emmental auftretenden zahlreichen, gegen das 
Trubergebiet und Entlebuch vordringenden, Grundherrschaften und Adelssippen administrativ 
in Schach zu halten. Darauf beruhte unter anderm die Bedeutung von Trub als wichtiges Rand-
gebiet der Freiherrschaft von Wolhusen. Grundlage dafür war eine gut funktionierende 
Verwaltung mit ausgewählten adeligen und nicht adeligen (Hörigen) Dienstleuten.  
In der Nähe des „Eintrittstor“ ins wolhusische Trubergebiet, in der Umgebung von Langau, 
befanden sich mehrere Wehranalagen. Das Truber Rodungsgebiet, mit der Mithoheit über die 
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Leute, würde es verdienen, in Zukunft einer weitergehenden Erforschung unterzogen zu 
werden. 
 
Truber Hörige. 
Die wolhusischen Eigenleute wurden nach der Schlichtung eines Streites zwischen dem Kloster 
Trub mit der Kirche von Willisau im Jahre 1266 mit dem Hörigen-Status erwähnt. Die über die 
Jahrhunderte erfolgte Überlieferung der Gesserswiler Kurmann gibt einen Hinweis auf die 
Bedeutung der Truber Herkunft für die frühen Vertreter unseres Geschlechtes, die als Hof-
bauern sowie vermutlich nebenbei auch in amtlichen Tätigkeiten im Dienste des Gemein-
wesens tätig waren. Die Trub-Wolhuser Hörigen waren rechtlich viel besser gestellt als die 
Eigenleute des Klosters Trub, welche bspw. einer starken Erbuntertänigkeit und weit-
reichenderen Abgabepflichten unterworfen waren. 
 
Streit um die Gebietshoheitsrechte und die Kurmann 
Nach der Übernahme des habsburgischen Herrschaftsgebietes der ehemaligen Inneren Burg 
von Wolhusen mit den Gebieten Wolhusen, Entlebuch und Trub im Jahre 1407 durch Luzern, 
gab es mit Bern einen ca. fünfzig Jahre lang andauernden Streit über die Hoheitsrechte über 
das Trubgebiet. Bern hat die rechtlich über alle Zweifel erhabene Mithoheit Luzerns über das 
Trubergebiet nicht anerkannt und die eidgenössische Vermittlung u.a. durch Zürich stand auf 
der Seite Berns.  
In den von Bern erhobenen Volkszählungen zur Ermittlung der erhofften Abnahme des 
luzernischen Bevölkerungsanteiles findet sich im Jahre 1454 ein Namensvetter. Er wurde mit 
der damals noch vorkommendnen verkürzten Bezeichnungsweise als „Kur Ulli“ resp. Kurmann 
Ulli (mit seines Bruders Sohn) aufgeführt. Frauen und Mädchen wurden bei den genannten 
Volkszählungen nicht erfasst. Insgesamt wurden zwei Kurmann-Familien, welche in der Ey in 
Marbach wohnten, erwähnt. Diese Hofliegenschaft besteht heute noch.  
 
Auszug aus Trub und Ansiedlung in Willissau 
Mit dem definitiven Übergang des Trubertales an Bern ca. 1470 oder bereits davor sind sodann 
vereinzelte Namensvetter nach Willisau ausgewandert. Die letzten in Trub Verbleibenden sind 
auf jeden Fall anfangs der zweiten Hälfte des 15. Jh. weggezogen, insofern sie nicht in den 
Luzern zugeschriebenen Gebieten wie Marbach verbleiben konnten. Gemäss DNA-Analyse der 
bis jetzt erfassten Probanden von Stämmen sowie gemäss der mündlichen Überlieferung sind 
die Truber-Kurmann die gemeinsamen Vorfahren aller heutigen Kurmann-Zweitnamensträger, 
bspw. der Richter Peter Kurmann in Willisau, welcher um die zweite Hälfte des 15. Jh. 
aktenkundig ist, musste ebenfalls zum Truber Urstamm der Kurmann gehören. 
 
[7]  Familienbildung und Lebensumstände 
Im 12./13. Jh.: Nach groben Schätzungen können nur wenige, vereinzelte, familienbildende 
Namensträger gelebt haben.  
Im 14. Jh.: Es lebten vermutlich ebenfalls wenige familienbildende Namensträger. Nebst dem 
Truber Besiedlungsschwerpunkt der Kurmann kann davon ausgegangen werden, dass sie seit 
1303 im Amt Willisau zu den ältesten anwesenden Willisauer Geschlechtern gehörten und 
somit mehr als 700 Jahren in Willisau ansässig waren. Bemerkenswert ist, dass das 14. und  
15. Jh. durch bedeutende Bevölkerungsschwünde resp. einer Bevölkerungsstagnation ge-
kennzeichnet war, was sich auch auf unser Geschlecht auswirkte.  
Im 15. Jh.: Auffallend ist, dass die im Willisauer Jahrzeitbuch erwähnten Namensträger, welche 
Jahrzeiten stifteten, gemäss Josef Zihlmann, vermutlich kaum im 14. Jh. geboren sein können, 
was die These der Einwanderung der Truber Kurmann im 15. Jh., hauptsächlich in die Gross-
pfarrei und Stadt Willisau, stützt. 
Unsere Vorfahren im Amt Willisau lebten hauptsächlich als ein sich selbstversorgendes Hof-
bauerngeschlecht. Sie bewirtschafteten kleinere und grössere in der Regel prosperierende Höfe 
und griffen kaum aktiv ins politische Geschehen ein. Innerhalb des Geschlechtes der Kurmann 
sind nur wenige selbständige Handwerker bekannt und diejenigen, die ein Handwerk betrieben, 
taten es vermutlich nebenbei, insbesondere in den ruhigeren Wintermonaten als Bauern-
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handwerker, bspw. als Schneider, Schuhmacher, Wagner, Schreiner oder Zimmermann. Die 
Bauernhandwerker hatten keine Steuerabgaben zu entrichten, vorausgesetzt dass diese 
Tätigkeiten nicht die Überhand über die gewohnte Arbeiten im Feld und Stall gewannen.  
In der sehr lückenhaften Steuerliste Luzerns von 1453 deklarierten unsere Vorfahren 
vorwiegend kleinere und mittelgrosse Vermögensbeträge. Die Häuser besitzenden Frauen 
Cilien und Gretti Kurmann in der Stadt Willisau müssen vermutlich nicht arm gewesen sein. 
Cuonrad besass ebenfalls ein Haus. Ein Grossteil unserer Namensträger lebte allerdings 
bescheiden, sparsam und besass wenig. Sie verdienten zwar auf ihren Bauernhöfen recht, aber 
noch lange nicht so viel wie etwa die sog. ehaften Handwerker, welche alleine schon für die 
Ausübung ihres Berufes viel Kapital brauchten, aber dementsprechend auch mehr verdienten 
und umsetzten, wie z.B. die Wirte, Müller, Metzger und gewisse Händler.  
Die Kurmann-Ehefrauen stammten vielfach aus wichtigeren, ehaften und gewerbetreibenden, 
häufig ebenfalls aus der ämterübertragenden Ehrbarkeit in der Stadt Willlisau angehörenden 
Familien.  
In der Stadt Willisau gehörte im 15. Jh. das Geschlecht der Kurmann ebenfalls zur 
ämterübertragenden Ehrbarkeit, jedoch noch nicht im 14. Jahrhundert. Dieser Aufstieg steht in 
Zusammenhang mit eingewanderten wolhusischen Truber Kurmann, die vermutlich oftmals eine 
öffentlich-amtliche Funktion ausübten. Zu dieser Personengruppe gehörte auch Peter Kurmann, 
Richter in Willisau.  
Die männlichen Vorfahren unseres Geschlechtes vergrösserten im Lauf der Zeit durch die 
angeheirateten Familien ihr Beziehungsnetz. Im 15. Jh. sind infolge Quellenmangels nur die 
zwei Familien von Ei und Tagsberg bekannt. Im 16. und anfangs des 17. Jh. zählten ferner zum 
familiären Netzwerk der ehrbaren und/oder sogenannte ehaften Gewerbefamilien, wie u.a. die 
Stumper, Wandeler, Mieschbühler, Peter, Root, Schürmann, Wechsler, Jost ab der First, Meyer 
von Honegg, Seiler, Wirz, von Wyl und Finster. Diese Aufzählung erhebt allerdings nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
[8]  Zu einer wissenschaftlichen Genealogie der Stämme des Kurmann-Geschlechtes 

nach der Zweitnamensgebung 
Ungefähr im 12./13.Jh. lässt sich unser geschlechtsnamentragende Spitzenahn und Urstamm-
vater, in der Funktion eines Amtsträgers im Dienste der Freiherrschaft von Wolhusen, zeitlich 
bestimmen. 
Es ergibt sich infolge der schwachen Anzahl von Namensträger folgendes genealogisch 
dezentes Ordnungssysstem, für die Stämme des Kurmann-Geschlechtes in der Zeitspanne ab 
der Namensgebung bis 1600: Urstamm, Urahnenstamm und Urahnenstämme nach 1600 
Hauptstamm Hauptstämme, usw. 
Bezogen auf die nachfolgende Übersichtstafel wurden die Abschnitte I und II der wissen-
schaftlichen Genealogie des Kurmann-Geschlechtes bis 1600 in der vorliegenden Arbeit 
behandelt. Genealogische Hinweise zu den Abschnitten III und IV, nach 1600, werden 
vermutlich in einer FAK- Fortsetzungspublikation gegeben. 
 
Übersichtstafel (8) 
Familiengeschichtliche Abschnitte der Genealogie des Kurmann-Geschleches ab der 
Zweitnamensbildung bis 1600 und danach: 
I. Im Zeitabschnitt zwischen ca. 12./13. Jh. bis 1450/70 erfolgte die Truber Urstammbildung 

und Weiterentwicklung des Urstammes vom erwähnten Urstammvater ausgehend. Als 
Vertreter dieses Truber Urstammes ist einerseits der erste im Jahre 1303 im Amt Willsau 
schriftlich erwähnte Namensträger, ansässig am späteren Zweitstandort der Truber Kurmann 
im Amt Willisau, zu betrachten. Von dem Urstamm von Trub stammen alle schweizerischen 
Kurmann-Namensträger ab. 

II. Im Zeitabschnitt von ca. 1450/70 bis 1600/1620 kam es zur Weiterentwicklung der aus dem 
Urstamm hervorgegangenen Stämme resp. der Bildung mehrerer Urahnenstämme. Eine 
wichtige Änderung erfolgte indessen mit dem unfreiwilligen Auszug aus dem grösstenteils 
von Bern beanspruchten Trubergebiet. Die Pfarrei sowie das Amt Willisau wurden 
schliesslich zum dauernden Hauptstandort des Geschlechtes bis in die heutige Gegenwart. 
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Mit Hilfe genetisch-genealogischer Untersuchungen und schriftlicher Quellenforschung 
können bis jetzt die folgenden drei Urahnenstämme identifizert werden: 
  Trub-Willisau-Hergiswil I(bei Willisau)-Fischbach-Urahnenstamm 

 
  Trub-Willisau-Hofstetten I-Andreas-Urahnenstamm 

 
 Trub-Willisau-Hofstetten II- Urahnenstamm  

(Hauptstamm-Linien Hofstetten-Alberswil-Gesserswil) 
 

  Diese Urahnenstämme durchliefen ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. eine sehr wichtige 
Entwicklung im Willisauer Gebiet Es ist jedoch möglich, dass es noch weitere Truber 
Kurmann-Urahnenstämme gegeben hat, die entweder noch nicht erfasst oder im Laufe 
der Zeit ausgestorben sind. 
 

III. Innerhalb des dritten Zeitabschnitts (Interregnum), ab dem 1600/1620 bis ca. 1650/70, 
werden Fragen der Stammbildung erörtert. Es kam in dieser Zeitperiode zur Geburt der 
Stammväter der sehr wichtigen Hauptstamm-Linien, die aus den drei bis jetzt bekannten 
Urahnenstämmen Trub/Willisau hervorgegangen sind.  

IV. Nach 1650/70 umfasst dieser genealogische Zeitabschnitt die Bildung von Hauptstamm-
Linien resp. die weitere Verästelung des Stammbaumes der Stämme des Kurmann-
Geschlechtes mit einer zeitlich immer stärkeren Ausbreitung.  

 
[9]  Voruntersuchungen über die Namensvetter und den Zweitnamen Kurmann  

in Deutschland 
Westfalen war vermutlich schon früh der bedeutenste Besiedlungsort der Kurmann in Deutsch-
land. Das übervölkerte Westfalen beteiligte sich rege an der deutschen Ostkolonisation. 
Darunter befanden sich auch zahlreiche Namensvetter. In Werden in Westfalen trat im 15. Jh. 
eine Familie Kurmann auf: Everhard war Bürgermeister und Wilhelm Vizerektor und Rektor in 
spe der Universität Ingoldstadt. Weitere Recherchen ergaben, dass die Kurmann ab dem 17. 
Jh. vorwiegend aus Ortschaften Westfalens emigrierten. Es drängt sich deshalb die Hypothese 
auf, dass Westfalen die Wiege des Geschlechtes der deutschen Kurmann sein muss. Für eine 
schlüssige Beweisführung bräuchte es allerdings noch Hinweise von Namensträgern, die vor 
dem 15. Jh. bis ungefähr in die Zeit der Namensgebung zurückführen.  
Das vergleichsweise grossräumige Westfalen war im 12./13. Jh. viel dichter besiedelt und in der 
Rechtsentwicklung viel weiter fortgeschritten als die kleinräumiger geprägte Gegend um 
Willisau und Wolhusen in der Schweiz. Zur westfälischen Besiedlungsgeschichte unserer 
Namensvetter nach dem Spätmittelalter konnten Register und amtlichen Listen aus der 
deutschen Ostkolonisation zu Hilfe genommen werden. Die starke Ausbreitung des Ge-
schlechtes der Kurmann in der Schweiz erfolgte erst ab dem 18./19. Jh., diejenige der Namens-
träger in Deutschland bereits zuvor.  
Schliesslich wurden deutsche Stämme mit verschiedenartigen Schreibweisen unter die Lupe 
genommen. Diese müssen nach den erfolgten Abklärungen neben unseren Namensvettern als 
selbständige Geschlechter betrachtet werden, wie z.B. diejenigen mit Namensschreibung 
Kürrman(n), Kuhrman(n), Curmann(n) und Gurman(n). Es bräuchte allerdings auch hier die 
Hilfe der genetisch-genealogischen Analye. Eine Mehrfachentstehung des Zweitnamens, wie 
bspw. im Fall der Schreibweise Curman (mit einem „n“ am Schluss), hat stattgefunden. 
Nur Y-DNA-Untersuchungen von deutschen Namensvettern könnte eine weniger wahr-
scheinliche erscheinende Einwanderung in die Schweiz/Wolhusen/Trub einmal genau ab-
klären. 
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[10]  Schlussbetrachtung 
 
Es kann abschliessend festgehalten werden, dass die Zweitnamensenstehung des 
Geschlechtes der schweizerischen Kurmann auf die Funktion eines Amtsträgers resp. eines 
durch die Freiherrschaft von Wolhusen in Trub ernannten Bediensteten zurückgeht. Diese 
Dienstfunktion von Amtes wegen wurde vermutlich neben der Hofbewirtschaftung zur Selbst-
versorgung ausgeführt und war nicht vererblich. Die letzten Namensvetter mussten nach 
Beendigung des Streites zwischen Bern und Luzern über die Hoheitsrechte aus dem 
grösstenteils von Bern beanspruchten Truber Gebiet auswandern. Sie sind aus verschiedenen 
Gründen nach Willisau gezogen, wo vermutlich bereits einige wenige Truber Kurmann zuvor im 
Amt Willisau (vermutlich nicht in der Stadt) im 14. Jh. ansässig waren. Das plötzliche Auftreten 
in der Stadt Willisau sowie der Erwerb der Ehrbarkeit in der Stadt Willisau im 15. Jh. sind mit 
der bereits davor erworbenen sozialen „ländlichen Ehrbarkeit“ in Trub in Verbindung zu bringen. 
 
Nach dem Wegzug der Namensvetter aus Trub haben sich dort nach der Reformation im 
16./17. Jh. die Wiedertäufer angesiedelt. Die durch die ausgedehnten Streusiedlungen abge-
legenen Höfe gaben den Wiedertäufern bei ihren Versammlungen einen gewissen Schutz vor 
Verfolgung durch die Herren von Bern. Wahrscheinlich ist, dass diese ausgeprägten Streu-
siedlungen auch unsere zuvor während vermutlich mehreren hundert Jahre ansässigen 
Namensvetter in Trub geprägt haben. Jedenfalls haben sie im Verlaufe des 15. bis ins 17. Jh., 
auch nach ihrem Auszug aus Trub, weiterhin in einem sippenartigen Familienverband auf ihren 
Höfen im Raum Hofstetten bei Willisau weitergelebt. Diese Besiedlungsstruktur ist bis in die 
heutige Zeit in groben Zügen erhalten geblieben. 
 
Da ein Vertreter des Geschlechtes der Kurmann 1303 im Amt Willisau nachgewiesen werden 
kann, gehören sie wahrscheinlich zu den ältesten dort ansässigen Geschlechtern. 
 
* Die PDF-Version des ganzen Skriptes wird auf Anfrage Familienforschern und Interessenten kostenlos durch die 
Autoren zur Verfügung gestellt. Vorausgesetzt wird in jedem Fall die Identifikation durch die Angabe der Postadresse 
und für die Kurmann-Familienforschung zusätzlich die Mitteilung der Stamm-Zugehörigkeit (Herkunftsort und Lebens-
daten, wenn möglich von zwei bis vier Generationen väterlicherseits). Anfragen per E-Mail sind zu richten an: 
josephak@bluewin.ch oder michael.kurmann@bluewin.ch. Die Übermittlung des Textes erfolgt auschliesslich als 
Anhang per E-Mail.  
Je ein Exemplar des Skriptes befindet sich u.a. im Staatsarchiv und in der Zentralbibliothek Luzern sowie in der 
Regionalbibliothek des Gemeindeverbandes Willisau.  
 
Die Autoren nehmen gerne unbekannte, grössere und kleinere Stammbaum-Fragmente, Ahnenlisten und 
andere sachdienliche Informationen entgegen mit der Versicherung, dass bei eventuellen Publikationen die 
Autoren dieser Materialien in den Quellenhinweisen erwähnt werden. 
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ANHANG I 
 
Glossar zur Erklärung einiger verwendeter Fachwörter und Begriffe 
 
Das Glossar enthält im Text verwendete, heute teils nicht mehr allgemein verständliche 
Fachwörter und Begriffe. 
 
Aar-Gau 
Diese bewusst gewählte Schreibweise soll deutlich machen, dass die Grafschaft Aar-Gau 
räumlich mit dem modernen Kanton Aargau nur teilweise übereinstimmt. Man nimmt an, dass 
Willisau im Mittelalter zur Hundertschaft Aar-Gau gehörte. Eine Hundertschaft (Zent) war im 
Frankenreich bei Franken und Alemannen ein Unterbezirk der Grafschaft, welchem ein 
Zentenar vorstand, der aus drei bis vier Hundertschaften gebildet war (Brockhaus Bd. 8, 1969).  
Nach dem Zerfall der alten grossräumigen Niedergerichtsbezirke der karlingischen Gerichts-
verfassung entstand Twing und Bang. Fast immer werden Twing und Bang als etwas Einge-
schränktes betrachtet, das in einem verhältnismässig kleinen und abgerundeten Ortsbezirk 
Geltung hat und als niedere Gerichtsbarkeit bezeichnet wird. Im Spätmittelalter ist es jedenfalls 
in der Regel so, dass Twing und Bann über ein Dorf als verselbständigtes Recht auch die Hand 
wechseln konnte (ABW, 29). 
 
Ausburger 
Ausburger ist eine Bezeichnung für ausserhalb einer Stadt sesshafte Bürger und meint ferner 
Pfarreigenossen, die ausserhalb der Stadt im Kirchgang Willisau wohnen, aber kein Bürgerrecht 
besitzen (ABEG, 306). 
 
Bösere Hand 
Die bösere Hand betrifft Ehen zwischen Personen ungleichen sozialen Standes. Die Rechts-
stellung des dem Stande nach niedrigeren Gatten gilt auch für die Kinder (ABEG, 325 und AB, 
269 - 273). Hinter der Tolerierung dieser Praxis durch Luzern steckten nicht nur politische 
Motive der Homogenisierung des Bevölkerungsanteils der Eigenleute, sondern auch hand-
greifliche wirtschaftliche Interessen, da viele Eigenleute in Willisau auswärtigen Herren Steuern 
und Abgaben entrichten mussten. Nach dem Sempacherkrieg mit dem Übergang von der 
Herrschaft Wolhusen-Markt und der Grafschaft Willisau an Luzern profitierte Luzern vom 
vermehrten Steueraufkommen und den Abgaben durch den Willisau-Wolhuser Personen- und 
dem Petersleute-Verband. 
 
Einige Beispiele aus der Praxis der Böseren Hand: (a) Bei den Willisau-Wolhusern, wie bei den 
Petersleuten folgten die Kinder der Mutter, d.h. die Kinder mussten später dem der Mutter 
angehörenden Personenverband Abgaben und Steuern entrichten (ABW, 247); b) Kinder aus 
Ehen zwischen Freien und Petersleuten „gehörten“ quasi dem Petersamt oder bei Mischehen 
zwischen den Freien und Willisau-Wolhuser Frauen wurden die Kinder dem Willisau-Wolhuser 
Verband zugesprochen (ABW, 247); c) Es gelang dem Willisau-Wolhuser-Personenverband 
noch im Jahre 1503/04 gegenüber dem Deutschen Orden Personenverband, das Zugrecht 
durchzusetzen, so dass bei Mischehen mit Wolhuser Frauen die Kinder dem Wolhuser-Verband 
zugesprochen wurden (ABW, 249).  
 
Bünt 
Eine Bünt ist ein abgetrenntes Grundstück, welches der privaten Nutzung vorbehalten ist und 
nach und nach in Privatbesitz übergeht. Infolge der regelmässigen Bewirtschaftung, speziell für 
den Anbau von Hackfrüchten, Gemüse, Hanf und Flachs, ist die Bünt besonders ertragsfähig. 
Die zahlreichen Bünten, die im Willisauer Jahrzeitbuch 1477 genannt werden, werfen ein Licht 
auf deren Bedeutung als Pfandgut für die Jahrzeit-Stiftungen. Eine Beispiel einer Eintragung: 
„ab einer pünten ze buchen nebent curmans buntten“ (Zihlmann, p. 99, 1984). 
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Cluster 
Als Cluster bezeichnet man in der modernen Biologie eine Vielzahl von Stämmen. Ein Beispiel 
dafür sind die Hapologruppen-Stämme resp. Cluster. 
 
DNA = Desoxyribonucleic acid (englisch) / Desoxyribonucleinsäure (deutsch DNS) / 
Acide désoxyribonucléique (französisch ADN) 
Die Chromosomen enthalten DNA, welche die genetische Anleitung für alle Funktionen und 
Substanzen des Körpers enthält. Die DNA sieht bildlich gesprochen wie eine Wendeltreppe 
aus. Jede Stufe wird aus jeweils zwei Basen gebildet. Es gibt in der Zusammensetzung der 
DNA vier verschiedene Basen, deren Position im DNA-Strang variiert: Guanin, Thymin, Cytosin 
und Adenin. 
 
Die DNA ist bei allen Menschen zu 99.9 % identisch. Die restlichen 0.1 % bilden die 
individuellen Abweichungen (z.B. Augenfarbe, bestimmte Erkrankungsrisiken oder Ab-
weichungen mit keiner bekannten Funktion). Die gesamte DNA eines Menschen wird Genom 
genannt. Das Genom haben wir von allen unseren Vorfahren geerbt. Es wird in jeder 
Generation neu aus den Erbanalgen der Eltern gemischt. Nur in zwei Bereichen wird die DNA 
nicht neu gemischt: a) im Y-Chromosom, das vom Vater an den Sohn weitergegeben wird und 
b) in der DNA der Mitochondrien (mitochondriale DNA), die alle Kinder von ihrer Mutter 
erhalten. Männer tragen mit der mtDNA ihrer Mutter gleichsam das genetische „Familien-
wappen“ einer mütterlichen Linie, können es jedoch nicht weitervererben. 

 
Das Y-Chromosom (väterliche Linie) und die mitochondriale DNA (mütterliche Linie) werden 
grundsätzlich unverändert von einer Generation auf die nächste vererbt. Dennoch kommt es 
immer wieder zu zufälligen Veränderungen, Mutationen genannt. Alle Nachkommen einer 
Stammlinie erben diese Mutationen. Werden bei einem Vergleich von zwei DNA-Profilen 
dieselben Mutationen entdeckt, so erkennt man, dass die beiden Personen einen gemeinsamen 
Vorfahren haben. Mutationen bilden also die Grundlage zur Erstellung eines genetischen 
Stammbaums. 
Quellennachweis: DNA Genealogie. Wie nutze ich sie? iGENEA, Gentest.ch GmbH, Zürich 
www.igenea.com 
 
Ehrbarkeit, ämterübertragende, in der Stadt Willisau 
Hinsichtlich der Zugehörigkeit zur ämterübertragenden Ehrbarkeit wird nach der Anzahl von 
Weibeln, Gerichtsleuten und Räten unterschieden, die eine Familie aufzuweisen hat. Im Text 
sind diese Personen mit einem Sternzeichen (*) bezeichnet. Es ist zu beachten, dass sich die 
diesbezüglichen Untersuchungen von Albert Bickel nur auf die Zeitspanne von 1415 bis 1500 
beschränken (ABW, 515 ff.). 
 
Eigenleute und Eigenleute-Personenverbände 
Unter Eigenleute versteht man die meist mit Grund und Boden belehnten Unfreien einer 
Herrschaft aus den untersten Bevölkerungsschichten. Sie waren praktisch Leibeigene und 
standen in der vollen Gewalt (Gewere) ihres Herrn, wobei sie meistens einem Fronhof 
zugehörten. Die Formen der Leibeigenschaft waren sehr mannigfaltig. Seit dem 16. Jh. wurde 
das buchstäblich physische Abhängigkeitsverhältnis in eine Abgabeverpflichtung von Dingen 
umgewandelt. Später konnten sich die Eigenleute auch freikaufen.  
Es gab in Willisau Eigenleute erstaunlich vieler verschiedener Herrschaften, wie nachfolgend 
erwähnt wird. Diese waren für die Organisation der Abgaben und Dienste für ihre Herren zu 
Personenverbänden zusammengefasst und entsprechend organisiert. Im Eigenleutever-
zeichnis Luzerns von 1443, im Abschnitt Grafschaft Willisau, werden Eigenleute der nach-
folgenden Herrschaften aufgeführt: Der Herren von Zofingen, des Deutschen Ordens, der 
Ottimans Leute von Zofingen, der Bernhard von Büttikon und Sankt Johanns Leute, die von 
Grünenberg Leute, die Hartmans von Büttikon Leute, die Luternau Leute. Es fehlen in dieser 
Aufzählung derart bedeutende Personengruppen wie die Wolhuser Eigenleute, die Michelsleute 
von Beromünster sowie die Petersleute. Es hat nachweisbar Eigenleute weiterer Herren in der 



 
183 

 

Grafschaft Willisau gegeben, die in diesem Rodel ebenfalls, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht erwähnt werden (AB, 144-145). 
 
Freiamt, Amt und Grafschaft Willisau 
Der Begriff „Amt“ in Bezug auf Willisau kann seit dem Beginn des 14. Jh. nachgewiesen 
werden, wobei seit ungefähr der Jahrhundertmitte dann der erweitere Ausdruck „Freies Amt“ 
gebräuchlich wird. Die beiden gleichwertigen Ausdrücke „Freies Amt“ und „Grafschaft“ wurden 
fast wahllos nebeneinander und teils gar miteinander verwendet (ABW, 89-90). Man nimmt 
allgemein an, dass das Freiamt der Rechtsnachfolger eines Teils einer germanischen Hundert-
schaft gewesen ist (vgl. Glossar Aar-Gau). 
 
Freie 
Nach altem germanischem Recht unterscheidet man zwischen Freien, Halbfreien und Unfreien 
(Knechten, Leibeigenen, usw.). Die halbfreien Hörigen sind persönlich frei, aber an die Scholle 
gebunden. Die Rechte der Freien sind: eigene Gerichtsbarkeit, die Unterstellung unter das 
Landrecht, die Freizügigkeit, Erlaubnis Ausburger der Städte zu werden, die Ehefreiheit und die 
Verfügungsfreiheit über den Besitz. 
 
Gewehre 
„In Gewehre setzen“: jemanden den Besitz an Gütern und Rechten übertragen (ABEG, 402). 
 
Grafschaft Willisau 
vgl. Stichwort Freiamt Willisau 
 
Haplogruppe 
Unter einer Hapologruppe ist eine Gruppe von Menschen zu verstehen, die von einem 
gemeinsamen Urvater in rein männlicher Linie (Y-Chromosom) oder einer gemeinsamen 
Urmutter in rein weiblicher Linie (mtDNA) abstammt. Das Alter und der Ursprungsort einer 
Hapolgruppe kann durch den Vergleich aller Profile innerhalb einer Hapologruppe ermittelt 
werden. Alte Haplogruppen lassen sich in jüngere Untergruppen unterteilen und bilden somit 
einen Stammbaum. Im Namen einer Haplogruppe steht jeder Buchstabe und jede Zahl für eine 
weitere Untergruppe. Der Urvater oder die Urmutter einer jüngen Untergruppe stammt in rein 
männlicher bzw. rein weiblicher Linie vom Urvater bzw. der Urmutter der älteren Haplogruppe 
ab.  
Quellennachweis: iGENEA AG, Baar, www. igenea.com 
 
Heerfahrt 
vgl. Stichwort Reispflicht 
 
Hofstatt 
Bedeutet Ort, Stelle, Stätte, wo die Gebäude eines Hofes oder Heimwesens stehen (Zihlmann, 
S. 196, 1984). Zum Beispiel bedeutet Hofstetten (Willisau), eine Siedlung mit mehreren Höfen. 
 
Hörige 
In einem Streit zwischen dem Kloster Trub und der Kirche von Willisau betreffend Kirchensteuer 
werden die angesprochenen wolhusischen Eigenleute in Trub als Hörige bezeichnet (vgl. Stich-
wort Freie und Teil VII, Trub). Hörige waren in verschiedener Hinsicht besser gestellte Eigen-
leute. 
 
Hundertschaft (Zent) 
vgl. Stichwort Grafschaft Aar-Gau 
 
Landgericht 
Die Bezeichnung des höchsten Gerichtes, das in der Grafschaft Willisau gelegen ist (ABEG, 
451). Ulrich Tagsberg bezeugte 1418, während 30 Jahren die Landgerichte besucht zu haben. 
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Landtage 
Gerichtstag des Landgerichtes, Versammlung des Landgerichtes (ABEG, 453). 
 
Kanzelgericht 
Niedere Gerichtsbarkeit durch die Pfarrherren. Besonders verbreitet im Herrschaftsgebiet der 
Freiherren von Wolhusen (z.B. Pfarreidorf Grossdietwil). 
 
Mannlehen 
Nur auf männliche Familienmitglieder vererbbares Lehen. Bei Erneuerung des Mannlehens war 
eine Gebühr zu entrichten (ABEG, 465). 
 
Nachjagerecht 
Recht einer Herrschaft oder Gemeinde, auch ausserhalb ihres Gebietes von ihren Angehörigen 
Steuern und Dienste einzufordern (ABEG, 478). 
 
Pertinenz 
Zubehör einer Herrschaft mit allen Herrschaftsrechten (ABW, 89). 
 
Reispflicht 
Reispflicht (Reise = Heerfahrt, Wehrpflicht, Heerwesen) ist Ausdruck der Pflicht zur Kriegs-
dienstleistung auf Ruf des Inhabers des Heerbannes oder des Mannschaftsrechtes  
(ABW, 267). 
 
Ruswiler Amt 
Das Amt Wolhusen-Markt, welches zur Inneren Burg von Wolhusen gehörte, wurde nach dem 
Sempacherkrieg durch Luzern von Wolhusen-Markt nach Ruswil verlegt Man spricht von da an 
vom Ruswiler Amt. 
 
Sankt Petersleute der Kirche von Willisau 
Der Personenverband der St. Petersleute ist spätestens im 14. Jh. gegründet worden und hat 
vermutlich im 16. Jh. unter Einfluss Luzerns immer mehr an Bedeutung verloren. Der Name 
stammt von einem der Kirchenpatrone, dem St. Peter zu Willisau. Die Sankt Petersleute 
bildeten zahlenmässig die stärkste Personengruppe innerhalb der Bürgerschaft und verfügten 
zu Beginn des 15. Jh. über die Ehrbarkeit. Sozial betrachtet überragten sie die Willisau-
Wolhuser Eigenleute.  
Es galt einen über Jahrzehnte dauernder Streit zwischen den Petersleuten und dem hartnäckig 
beharrenden Wolhuser Personenverbund zu schlichten. Im Jahre 1443 war dies der Fall und 
der Willisau-Wolhuser-Personenverband wurde in den Verband der Petersleute integriert. Die 
Petersleute konnten als freie Gotteshausleute ihre Kinder ausserhalb des Amtes verehelichen, 
wohin und wem sie wollten (ABW, 247). Vorrechte der Sankt Petersleute waren hauptsächlich 
die Ehefreiheit, Recht auf Auswanderung und Rückwanderung, höhere soziale Stellung und die 
Bevorzugung bei Ämterbesetzungen (ABW, 246 ff., 398 ff.). 
Folgende Namensträger sind unter den Freien und St Petersleuten erwähnt: 
Heiny Kurmann, erw. 1453; Heiny Kurmanns Kind, erw. 1453; Peter Kurmann, 1453, ist im 
Verzeichnis der Wolhuser im Amt Willisau nicht aufgeführt, jedoch unter den Freien und 
Petersleuten. Er hat sich bei den Freien und Petersleuten eingekauft oder seine Mutter gehörte 
zu den Petersleuten. 
 
Sechser 
Mitglieder eines (ursprünglich) sechs Mitglieder umfassenden Kollegiums der Ortsverwaltung in 
einer Stadt oder einer Gemeinde auf dem Land (ABEG, 539). Sie waren „Beamte“ der Steuer- 
und Militärverwaltungsorganisation und wurden erst seit Mitte des 15. Jh. quellenkundig, wobei 
sie schon davor ihre Funktion ausübten (ABW, 264). Beispiel von einer vermutlich verwandten 
Familie mit Sechser: ein Zweitnamensträger Peter, Ufhusen und Zell. 
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Stür und Brüch 
Es handelt sich um die nach altem Herkommen von Stadt und Amt gemeinsam getragenen, 
gewohnheitsmässigen Lasten, Abgaben, Kosten und Steuern, welche als „Stür und Brüch“ 
bezeichnet wurden. Namentlich aufgeführt wurden Reiskosten, ausserordentliche Steuern der 
Obrigkeit, Unkosten, usw. (ABW, 265, 558). 
 
Twing und Bann 
Nach Verfall der Hundertschaft (Zent mit niederer Gerichtsbarkeit) entstand Twing und Bann, 
vgl. dazu das Stichwort Aar-Gau. Man versteht darunter erstens eine Umschreibung einer auf 
der (niederen) Gebots- und Verbotsgewalt beruhenden Herrrschaft, teilweise verbunden mit der 
niederen Gerichtsbarkeit und zweitens das Gebiet, Territorium einer solchen Herrschaft (ABEG, 
571), vgl. auch Kanzleigericht. 
 
Vierer 
Vierer sind Dorfbeamte, die es allerdings auch in der Stadt gab (ABEG, 593). Vgl. dazu auch 
das Stichwort Sechser. Verwandte Familien der Vierer waren z.B. die Wetterwald und Wirz in 
Ettiswil. 
 
Willisau-Wolhuser 
Eigenleute aus Wolhusen Markt, die über mehrere hundert Jahre nach Willsau auswanderten. 
Sie waren weiterhin dem nachjagenden Herren der Herrschaft Wolhusen zins- und dienst-
pflichtig und bildeten in Willisau den grossen Eigenleute-Personenverband, welcher vermutlich 
vor und nach dem Sempacherkrieg eine wichtige, direkt oder indirekt luzernfreundliche, Rolle 
spielte (vgl. Teil VI). 
 
Wolhuser Amt 
vgl. Stichwort Ruswiler Amt 
 
Y-DNA-Test 
Bei einem Y-DNA-Test werden bestimmte Abschnitte (Marker) auf der DNA eines Y-
Chromosom untersucht. Diese Marker heissen DYS und haben verschiedene Ausprägungen 
(Allele). Die Allelen werden mit Nummern versehen, die der Anzahl der sich wiederholenden 
Sequenzabschnitte dieses Makers entsprechen, z.B. der Marker DYS 393 mit dem Allelwert 13, 
wiederholt sich dieser also 13 Mal.  
Quellennachweis: iGENEA, Gentest.ch GmbH, Baar; www.igenea.com 
 
Zugrecht von Personen 
Das Zugrecht bedeutet das Recht auf Auswanderung und Wohnortsverlegung. Normalerweise 
konnte ein Herr den ihm zugehörigen Leuten „nachjagen“, d.h. er konnte seine Rechte über sie 
auch am neuen Ort geltend machen (vgl. Stichwort Eigenleute, ABW, 99). Die Freien hingegen 
verfügten über freien Zug zwischen Freiämtern, wie bspw. Willisau, Wolhusen, usw. Sie waren 
also keinen nachjagenden Herren ausgesetzt. 
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ANHANG II 

Familiengeschichtlicher Arbeitskreis Kurmann (FAK)  
 
Präsident: 
Br. Gebhard Kurmann OFMCap, Luzern 
 
Sekretär: 
Hans A. Kurmann, Luzern 
 
Publikationsorgan der FAK, Herausgeber und Redaktion: 
Fridolin Kurmann 
Joseph A. Kurmann 
 
Kurmann Nachnameprojekt bei der FamilyTreeDNA-Datenbank, USA: 
Administratoren: 
Joseph A. Kurmann 
Andreas Kurmann 
 
 
Mitglieder: 
 
Hofstetten Hauptstammlinie I: 
Andreas Kurmann  
Wieswaldweg 36  
8135 Langnau am Albis  
Tel.: 044 713 00 01  
E-Mail: andreas@kurmann.ch  
 
Hofstetten Hauptstammlinie II:  
Fridolin Kurmann  
Schlossergasse 1 
5620 Bremgarten  
Tel.: 056 633 79 42  
Fax: 056 633 78 47  
E-Mail: fridolink@bluewin.ch  
 
Honegg-Linie 1: 
Hans A. Kurmann 
Stauffacherweg 2a 
6006 Luzern 
Tel.: 041 410 92 07 
E-Mail: kurmann.luzern@centralnet.ch 
 
Honegg-Linie 2: 
Marthe und Werner Kurmann 
Rue des Brandons 18 
2802 Develier 
Tel. : 032 422 51 39 
E-Mail: marthe.kurmann@bluewin.ch 



 
188 

 

Rotisei/Mitzenegglen-Linie:  
Pater Alois Kurmann OSB  
Kloster  
8840 Einsiedeln  
Tel.: 055 418 63 37  
E-Mail: al.kumann@bluewin.ch 
 
Vordergesserswil-Linie 1, 
Kaspar-Linie 
Joseph A. Kurmann  
Chemin des Kybourg 29  
CH-1700 Fribourg  
Tel.: 026 481 13 62 
E-Mail: josephak@bluewin.ch 
 
Michael J. Kurmann 
Wabersackerstrasse 88 
3097 Liebefeld-Köniz 
Tel.: 031 381 30 03 
E-Mail: michael.kurmann@bluewin.ch 
 
Hintergesserswil-Linie: 
Br. Gebhard Kurmann OFMCap 
Kapuzinerkloster Wesemlin 
Wesemlinstrasse 42 
6006 Luzern 
Tel. P: 041 429 67 47;  
Tel. Kloster: 041 429 67 55  
E-Mail: gebhard.kurmann@kapuziner.org 
 
Alberswil-Linie: 
Edy Kurmann 
Bahnhofstrassse 11b 
6210 Sursee 
Tel 041 921 26 51 
E-Mail: edy.kurmann@bluewin.ch 
 
Rudolf E. Kurmann 
Wannerstrasse 41/92 
8045 Zürich 
Tel./Fax: 044 463 80 85 
 
Fischbach-Linie: 
Hans Rudolf Kurmann 
Berg 
6032 Emmen 
Tel.: 041 260 63 
E-Mail: kurmann-hr@bluewin.ch 
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ANHANG III 
 
Neuerscheinung eines Buches, hauptsächlich für die Zeit nach 1600: 
 
Urs Hinnen 
Die Kurmann Familien in der Landvogtei Willisau. 
Bearbeitet von Andreas Kurmann. 1. Auflage.  
Eigenverlag Frank Kurmann & Andreas Kurmann, Meggen / Langnau am Albis. 184 
Seiten.  
Bookstation GmbH, Anzing (2012) 
 
Mailadresse zur-Bestellungen des Buches: andreas@kurmann.ch 
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ANHANG IV 
 
Nachträge, Berichtigungen, Korrekturen 
 
Seite 9, von oben nach Zeile 24, neuer Abschnitt: 
 
Das Manuskript der vorliegenden Arbeit wurde am 18. August 2012 im PDF-Format den FAK-
Mitgliedern (Familiengeschichtlichen Arbeitskreis Kurmann) zur Konsultation übermittelt und an 
der FAK-Zusammenkunft vom 12. September 2012 in Einsiedeln beraten. Den dabei 
geäusserten Voten wurde im Manuskript Rechnung getragen. 
 
 
Seite 32, von oben nach Zeile 31, neuer Abschnitt: 
Zur frühesten Erwähnung in Urkunden, nach der Zweitnamensgebung, ab 12/13, bis 
14./15. Jh  
 
Man muss auch erwähnen, dass nur sehr wenig Kategorien von Leuten damals den Vorzug 
genossen, in frühen Urkunden ab der Namensgebung erwähnt zu werden, wie Adelige, 
Geistliche, Gerichtsleute, gewisse Dienstleute eines weltlichen oder geistlichen Grundherren 
sowie diejenigen (z.B. Müller), welche für die Versorgung mit Brot des jeweiligen Herrschafts-
gebietes mitverantwortlich waren, sind eventuell in frühen Urkunden zu finden (A. Dubler, 
Familie Dubler, 1970). 
Im Fall unseres Geschlechts hängt die Rückverfolgbarkeit mit der Namensdeutung eines 
Amtsträgers, der tradierten Familienüberlieferung zur Herkunft von Trub sowie der Erwähnung 
eines Namensvetters in einer schriftlichen Quelle von 1303 zusammen. 
 
 
Seite 62, von oben nach Zeile 5, neuer Abschnitt:  
 
P. Alois Kurmann OSB, FAK-Experte für sprachwissenschaftliche Fragen, hat die Publikation 
von Josef Zihlmann (1991) zu etymologischen Entstehung des Zweitnamens Kurmann auf Bitte 
der Autoren einer Lektüre unterzogen und die darin dargestellte Beweisführung von Josef 
Zihlmann als überzeugend befunden (Alois Kurmann, 2012). 
 
 
Seite 93, von oben, nach Zeile 5, neuer Abschnitt: 
 
e) Durch unseren Vetter aus der Stammlinie Vorder-Gesserswil, Hans Kurmann, 

Geissburgstrasse, Willisau, wurde uns der folgende interessanate Nachtrag übermittelt: 
 
Josef Kurmann-Stöckli (1953), Sohn von Siegfried Kurmann, (1918-1995), Abbildung 2a 
auf Seite 29, Stammlinie Vorder-Gesserswil, glaubt sich zu erinnern, irgend einmal davon 
gehört zu haben, dass der Ursprung des Namens Kurmann in Oesterreich liegen könnte.  
 
Diese zweite mündlich tradierte Überlieferung aus derselben Quelle wo über die Herkunft von 
Trub tradiert wird, erlaubt folgenden Exkurs resp. Hypothesen: 
 
aa)  Weist auf die Namensträger Kurmann die unter der Herrschaft Österreich resp. Habsburg 

gelebt haben. 
 
bb)  Es wäre naheliegend anzunehmen, dass es sich hier nicht um eine Anwesenheit im 

heutigen Landesgebiet Österreich, sondern um die Herrschaftsgebiete Österreichs resp. 
Habsburg in der Schweiz handelt. 
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cc)  Es muss sich deshalb um die Untertänigkeit, infolge Übernahme um das Jahr 1290/1300, 
der Herrschaft der Inneren Burg der Freiherren von Wolhusen mit dem Trubergebiet durch 
Habsburg handeln. Habsburg (Österreich) verfügte zu dieser Zeit nur wenig Besitz, jedoch 
überragende Herrschaftsrechte in Willisau. Es ist deshalb von einer Namensgebung in 
dem ehemaligen Herrschaftsgebiet der Freiherren von Wolhusen, Nachfolgeherrschaft 
Habsburg, mit grösseren Zentrumsfunktionen in Wolhusen-Markt, auszugehen. 

 
dd)  Es wird in einer bereits erwähnten schriftlichen Quelle ein Namensträger Kurmann im 

Jahre 1303 im Amt Willisau erwähnt. In diesem Falle hätte die Namensgebung Kurmann 
in der Zeitspanne zwischen 1290/1300 und 1303 resp. zu Beginn der Herrschaft 
Habsburg in Wolhusen erfolgt sein müssen.  

 
ee)  Der erste vorerwähnte Namensträger Kurmann im Amt Willisau und dessen 

nichtzweitnamentragenden Vorfahren müssten aus zeitlichen Gründen ausserhalb des 
Amtes Willisau, vermutlich im willisaunahen Herrschaftsgebiet Wolhusen-Markt/Trub, 
resp. noch unter der Herrschaft der Freiherren von Wolhusen, geboren worden sein.  

 
 
Seite 128, von oben, vor die erste Zeile stellen: 
 
Die frühen Stämme (Cluster) vor der Zweitnamensgebung (Haplogruppen, Urvolk und Stämme 
woraus der erste Zweitnamensträger Kurmann hervorgegangen ist) wurden schon in den Teilen 
II und III behandelt. Es folgt nun die Stammausbreitung nach der Zweitnamensgebung bis 1600 
n.Chr. 
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Schlusswort 
 
Nach jahrelangen, arbeitsreichen, aufwendigen Recherchen, wird nun diese Forschungsarbeit 
im Bestreben, die gewonnenen Erkenntnisse erhalten und weitergegeben zu haben, 
abgeschlossen.  
 
Neue Erkenntnisse und eventuelle Berichtigungen zur vorliegenden Publikation:“Grund-
lagenforschung zur Frühgeschichte und Genealogie der Stämme des Geschlechts Kurmann 
von der Urzeit bis 1600 n.Chr., mit einem Ausblick darüber hinaus“, werden in der nachfolgend 
genannten Publikation berücksichtigt. 
 
 
Voranzeige der nächsten Publikation 
 
Kurmann, Joseph A. et al. 
Beiträge zu einer wissenschaftlichen Ahnen-Genealogie der Balthasar-Hauptstammlinie der 
Kurmann von Gesserswil bei Willisau vom 17. bis zum 19. Jh sowie zur DNA-Genealogie der 
Verknüpfung von Stämmen des Geschlechts Kurmann  
 
(Arbeitstitel, erscheint voraussichtlich 2013/14) 
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